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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch durchsetzen. Tarifverträge sind eine trockene 
Materie, oft unübersichtlich und schwer verständlich. Aber sie enthalten – wie Gesetze – 
einklagbare Rechtsnormen. Auch wenn die Arbeitgeber Tarifverträge in der Regel für alle 
vom persönlichen Geltungsbereich erfassten Beschäftigten eines Betriebes anwenden, 
gelten sie unmittelbar nur für Gewerkschaftsmitglieder. Um unsere Mitglieder optimal 
über ihre tarifvertraglichen Rechte zu informieren, haben wir in dieser Broschüre die für 
unseren Organisationsbereich relevanten Auszüge aus dem Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) sowie ergänzende Tarifverträge für den Bereich des öffentlichen Diens­
tes des Bundes und der Kommunen (VKA) zusammengestellt.

Alle hier abgedruckten Tarifverträge sind bereits auf dem Stand vom 1. Januar 2017, zu 
dem die Änderungen in Verbindung mit der neuen Entgeltordnung für den Bereich der 
VKA in Kraft treten. Auch die Veränderungen durch den Tarifabschluss für den kommu­
nalen Sozial- und Erziehungsdienst 2015 sowie die Ergebnisse der Tarifrunde 2016 sind 
bereits eingearbeitet. Im Vergleich zu früheren Auflagen sind mehrere Texte neu hinzu­
gekommen: Die Entgeltordnungen für Bund und VKA, die Tarifverträge zur betrieblichen 
Altersversorgung (ATV, ATV-K) sowie der Tarifvertrag über die Altersteilzeit.

Das Tarifjahr 2015 im Bereich des TVöD stand ganz im Zeichen der Auseinandersetzung 
um die Entgeltordnung für den kommunaler Sozial- und Erziehungsdienst. Bereits 
2009 hatten die Beschäftigten in mehrwöchigen Streiks eine eigene Entgeltordnung 
erkämpft, die zum 31.12.2014 erstmals kündbar war. Nun sollte es darum gehen, dass 
sich gestiegene Anforderungen an die Beschäftigten und die Qualität der Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen und der sozialen Arbeit auch in einer besseren Bezahlung 
niederschlagen. Nach bereits intensiven Warnstreiks und mehreren ergebnislosen Ver­
handlungsrunden fand im Mai 2015 ein vierwöchiger Erzwingungsstreik statt. Es folgte 
eine Schlichtung und erneute Urabstimmung. Das Ergebnis war zwar nicht der erhoffte 
Durchbruch, aber ein weiterer Schritt zur Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe. 
Außerhalb der regulären Entgelttarifrunden konnten strukturelle Verbesserungen und 
Einkommenszuwächse erreicht werden. 

Das Ergebnis der Tarifrunde 2016 umfasst neben den Lohnerhöhungen, die zum 
1. März 2016 (plus 2,4 Prozent) und zum 1. Februar 2017 (plus 2,35 Prozent) wirksam 
werden, eine ganze Reihe von Veränderungen, u. a.:
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�•	 �Stufe 6 der Entgelttabelle für die Beschäftigten des Bundes jetzt auch in den 
Entgeltgruppen 9 bis 15. Das verschafft langjährig Beschäftigten einen weiteren 
Gehaltssprung.

�•	 �Allgemeine Entgeltordnung für den Bereich der VKA. Damit ist die Eingruppierung 
nach dem alten BAT-Recht ab 2017 endlich vorbei.

�•	� Angleichung der Jahressonderzahlung Ost beim Bund an das West-Niveau in fünf 
Schritten bis 2020.

�•	� Regelungen zur Altersteilzeit verlängert. Für viele Beschäftigte eine attraktive 
Möglichkeit, den Übergang vom Arbeitsleben in die Rente zu gestalten.

Außerdem ist es den Gewerkschaften mit starker Unterstützung der Beschäftigten gelun­
gen, den von den Arbeitgebern geforderten Eingriff ins Leistungsrecht der betrieblichen 
Altersversorgung abzuwehren. Die Leistungszusagen bleiben unangetastet. Um die gute 
betriebliche Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes auch für die Zukunft zu sichern, 
verständigten sich die Tarifparteien auf moderate Beitragssteigerungen. Allerdings nur 
für die kommunalen Kassen, bei denen ein anerkannter Finanzierungsbedarf besteht 
sowie für die bei der Versicherungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) versicherten 
Beschäftigten. Dort werden die Arbeitnehmerbeiträge in drei Schritten um insgesamt  
0,4 Prozentpunkte in drei Jahren angehoben.

Bereits im Jahr 2014 trat die neue Entgeltordnung für die Tarifbeschäftigten des Bunds 
(TV EntgO Bund) in Kraft. Sie bringt genauso wie die neue Entgeltordnung für den 
Bereich der Kommunen (VKA), die zum 1. Januar 2017 in Kraft tritt, viele Verbesserun­
gen durch eine höhere Eingruppierung. Insbesondere Beschäftigte in den Entgeltgrup­
pen 2 bis 8, die nach der alten Vergütungsordnung zum BAT einen bis zu sechsjährigen 
Bewährungsaufstieg hatten, werden nun von Anfang an der früheren Aufstiegsgruppe 
zugeordnet. Die für GEW-Mitglieder relevanten Auszüge beider Entgeltordnungen sind 
in dieser Broschüre abgedruckt.

Mit Abschluss der neuen Entgeltordnungen wurde auch vereinbart, dass Höhergruppie-
rungen künftig „stufengleich“ erfolgen. Für die Tarifbeschäftigten des Bundes gilt das 
bereits seit 2014 und ab dem 1. März 2017 auch für den kommunalen Bereich. Das ist 
besonders für Kita-Leitungen eine gute Nachricht, die bisher häufig bei schwankenden 
Platzzahlen nach einer Höhergruppierung und späterer Herabgruppierung in eine nied­
rigere Stufe gelangten, als wenn sie in der Entgeltgruppe verblieben wären. Weiterhin 
beginnt in der höheren Entgeltgruppe jedoch die Stufenlaufzeit von vorn. Daher sollten 
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GEW-Mitglieder sich auch in Zukunft vor einem Antrag auf Höhergruppierung erst durch 
ihre Gewerkschaft beraten lassen.

Als Preis für die neue Entgeltordnung wird die Jahressonderzahlung in den Jahren 2016 
bis 2018 nicht erhöht und ab 2017 sogar um vier Prozentpunkte verringert. Damit tragen 
alle Tarifbeschäftigten bei den Kommunen (VKA) solidarisch einen Anteil an den Mehr­
kosten für die neue Entgeltordnung.

Gute Tarifabschlüsse lassen sich nur mit einer starken Gewerkschaft erreichen. Stark 
wird die Gewerkschaft durch ihre Mitglieder. Mit dieser Broschüre, die nun in vierter 
Auflage erscheint, wollen wir wiederum unsere Mitglieder stark machen, wenn es 
darum geht, gegenüber den öffentlichen Arbeitgebern ihre Rechte durchzusetzen.

Andreas Gehrke
Leiter des Vorstandsbereichs Tarif- und Beamtenpolitik beim Hauptvorstand der GEW
Frankfurt, Dezember 2016
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I. Erläuterungen

A. Was gilt für wen? 

Geltungsbereich der Tarifverträge und Sonderregelungen für 
bestimmte Beschäftigtengruppen 

Grundsätzlich gelten der TVöD und die ihn ergänzenden Tarifverträge für alle Arbeit­
nehmer/innen des Bundes und der kommunalen Arbeitgeber, soweit letztere Mitglied 
eines kommunalen Arbeitgeberverbandes sind. Der persönliche Geltungsbereich, der 
jeweils am Anfang des Tarifvertrages festgehalten wird, kann jedoch Einschränkungen 
enthalten. Die Tarifverträge gelten nicht für Beamtinnen und Beamte. Der Geltungsbe­
reich erstreckt sich auch nicht auf wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte, was 
die GEW kritisiert.
Die Überleitungstarifverträge (TVÜ Bund bzw. TVÜ VKA) gelten in Gänze nur für 
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bereits vor Inkrafttreten des TVöD am 1. Oktober 
2005 bestand und bis heute fortbesteht. Wenn dies ausdrücklich bestimmt ist, gelten 
einzelne Teile auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September 
2005 begründet wurde. Das gilt z. B. für Regelungen, die im Zusammenhang mit der 
Entgeltordnung für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst eingefügt wurden 
(z. B. § 28a TVÜ-VKA zur Überleitung, § 28b TVÜ-VKA zur Höhergruppierung). 
Die Besonderen Teile des TVöD gelten jeweils für eine bestimmte Sparte. In dieser 
Broschüre enthalten sind der Besondere Teil Verwaltung – BT-V und der Besondere Teil 
Pflege- und Betreuungseinrichtungen – BT-B. In beiden besonderen Teilen sind gleich­
lautende Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst enthalten.
Ferner gibt es Sonderregelungen für weitere Beschäftigtengruppen, die auch in den 
entsprechenden Abschnitten ausdrücklich genannt sind. Im Folgenden werden die 
wichtigsten Sonderregelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst und für 
Lehrkräfte kurz erläutert. 

1. Sonderregelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Der Besondere Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen (TVöD-BT-B) gilt nur im 
Bereich der kommunalen Arbeitgeber und nur für Beschäftigte in Einrichtungen und Hei­
men, die der Betreuung von Kindern und Jugendlichen dienen. Für sie wurden spezielle 
Regelungen zu Bereitschaftsdiensten, Rufbereitschaft, Wechselschichtarbeit und Arbeit 
an Sonn- und Feiertagen vereinbart. 
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Für die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst wurde 2009 die 
Eingruppierung neu geregelt und ein Anspruch auf betrieblichen Gesundheitsschutz/ 
betriebliche Gesundheitsförderung ergänzt. Diese Vorschriften wurden sowohl in den 
BT-B (§§ 52 und 53) wie auch in den BT-V (Anlage zu § 56 VKA) aufgenommen, weil sie 
z. B. auch für Beschäftigte in den Jugendämtern gelten. Seither gilt für diese Beschäftig­
ten eine eigene Entgeltordnung (Kapitel VII dieser Broschüre) mit den Tabellenwerten 
der „S-Tabelle“.
Kita-Beschäftigte bei einem kommunalen Arbeitgeber im Tarifgebiet West können im 
Jahr 19,5 Stunden ihrer Arbeitszeit zur Vorbereitung und Qualifizierung verwenden  
(§ 44 Abs. 4 TVöD-BT-B).
Für die im Bereich des Bundes Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind in 
der Anlage 5 TVÜ Bund besondere Regelungen enthalten. Diese umfassen eine monatli­
che Zulage von 130,- Euro und eigene Tätigkeitsmerkmale.

2. Sonderregelungen für Lehrkräfte
Für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Bundes und 
der kommunalen Arbeitgeber gibt es eine Reihe von Besonderheiten (siehe § 49 TVöD-
BT-V – Abschnitt VIII Sonderregelungen Bund bzw. § 51 – Abschnitt VIII Sonderrege­
lungen VKA). Statt nach den §§ 6 bis 10 TVöD richtet sich ihre Arbeitszeit nach den 
Bestimmungen für entsprechende Beamtinnen und Beamte oder ist im Arbeitsvertrag 
zu regeln. Auch die Regelungen zum Urlaub und zum Renteneintritt, lehnen sich an die 
beamtenrechtlichen Vorschriften für Lehrkräfte an. Hinsichtlich der Anerkennung von 
Berufserfahrung konnte die GEW erreichen, dass die zur Vorbereitung auf den Lehrerbe­
ruf abgeleistete Zeit des Referendariats oder des Vorbereitungsdienstes im Umfang von 
sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 der Entgelttabelle angerechnet wird.
Für Lehrkräfte gilt, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist (wie 
z. B. für Sprach- und Sportlehrkräfte des Bundes oder Lehrkräfte an kommunalen 
Musikschulen), gemäß § 1 Abs. 2 lit. a TV EntgO (Bund) bzw. Vorbemerkung Nr. 8 zur 
Anlage 1 TVöD (Entgeltordnung VKA) weiterhin keine tarifliche Eingruppierung. Ihre 
Eingruppierung richtet sich nach arbeitgeberseitig erlassenen Eingruppierungsrichtlinien 
oder wird arbeitsvertraglich festgelegt. Für diese Lehrkräfte finden auch die Regelungen 
des § 14 TVöD über die vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit keine 
Anwendung. 
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B. Was ist neu?

1. Eingruppierung, tarifliche Entgeltordnungen
Mit dem Inkrafttreten der Entgeltordnung für den kommunalen Bereich des TVöD zum 
1. Januar 2017 gibt es endlich ein tarifliches Eingruppierungsrecht für alle Bereiche des 
TVöD. 
2009 trat die Entgeltordnung für den Bereich des kommunalen Sozial- und Erziehungs-
dienstes in Kraft (bisher „Anhang zur Anlage C VKA“, ab 1. Januar 2017 „Teil B Abschnitt 
XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA“). 2015 wurden nach einer langen Tarifausein­
andersetzung viele Tätigkeitsmerkmale einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Neue 
Entgeltgruppen wurden gebildet (S 8a und S 8b, S 11a und S 11b), andere sind nicht 
mehr belegt (S 5, S 6 und S 10). Da die bisher in die Entgeltgruppe S 10 eingruppierten 
Beschäftigten zum 1. Juli 2015 nur auf Antrag höhergruppiert wurden, werden für diese 
Entgeltgruppe weiterhin Tabellenwerte ausgewiesen, die auch an den allgemeinen Tarif­
erhöhungen teilnehmen (Protokollerklärung zu § 28b Abs. 2 TVÜ-VKA).
Zum 1. Januar 2014 folgte die Entgeltordnung für die Tarifbeschäftigten des Bundes 
(TV EntGO Bund). Damit wurden die aus der Vergütungsordnung zum Bundesangestell­
ten-Tarifvertrag (BAT) stammenden Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege endgültig 
abgeschafft und die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 8, die nach der alten 
Vergütungsordnung einen Bewährungsaufstieg nach höchstens sechs Jahren vorsahen, 
der höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Weitere Neuerungen betreffen die Entgelt­
gruppe 9, die in eine Entgeltgruppe 9a und 9b aufgespalten wurde, und überarbeitete 
Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte in Archiven und Bibliotheken. Zusammen mit der 
Entgeltordnung wurden weitere Änderungen des TVöD vereinbart. Beschäftigte werden 
bei einer Höhergruppierung derselben Stufe zugeordnet, die sie in ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe erreicht hatten, allerdings ohne Mitnahme der bereits zurückgelegten 
Stufenlaufzeit. Das Volumen für das Leistungsentgelt (§ 18 TVöD) wird seither nur noch 
optional zur Verfügung gestellt.
Ab dem 1. Januar 2017 gilt auch für die außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 
Beschäftigten im Bereich der Kommunen eine tarifliche Entgeltordnung (Anlage 1 zum 
TVöD – Entgeltordnung VKA). Sie bildet in ähnlicher Weise wie der TV EntGO Bund die 
früheren, bis zu sechsjährigen Bewährungsaufstiege in den Entgeltgruppen 2 bis 8 durch 
Zuordnung zur höheren Entgeltgruppe ab. Darüber hinaus wurden zahlreiche Tätigkeits­
merkmale einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Die Entgeltgruppe 9 wird ab dem 
1. Januar 2017 auch im kommunalen Bereich „aufgespalten“, dort anders als beim Bund 
in drei Entgeltgruppen 9a, 9b und9c.
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•	� Aus der sogenannten „kleinen EG 9“ (Entgeltgruppe 9 mit verlängerten Stufen­
laufzeiten, ohne Stufe 5 und 6) wird die Entgeltgruppe 9a. Diese hat wieder sechs 
Stufen, wobei der Wert der Stufe 6 der Stufe 4 der alten EG 9 entspricht. Die Werte 
dazwischen wurden so gerechnet, dass das Einkommen in der Summe gleich bleibt.

•	� Die neue Entgeltgruppe 9b entspricht der alten EG 9.
•	� Die neue Entgeltgruppe 9c ist eine Zwischenstufe zwischen der alten EG 9 und 

EG 10, in die Beschäftigte eingruppiert sind, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.

Ab dem 1. März 2017 gilt auch im kommunalen Bereich, dass Höhergruppierungen stu-
fengleich erfolgen, auch hier ohne Mitnahme der bereits zurückgelegten Stufenlaufzeit. 
Das bedeutet weiterhin, dass sich eine Höhergruppierung für die Beschäftigten nicht 
immer lohnt. GEW-Mitglieder sollten sich vor einem Antrag auf Höhergruppierung durch 
ihre Gewerkschaft beraten lassen.

2. Stufe 6 der Entgelttabelle (Bund)
Bisher umfasste die Entgelttabelle (Anlage A zum TVöD Bund) in den Entgeltgruppen 9a 
bis 15 nur fünf Erfahrungsstufen. Ab dem 1. März 2016 wurden auch diese Entgeltgrup­
pen um eine sechste Stufe ergänzt. Die Tabellenwerte der Stufe 6 entsprechen denen 
der VKA-Tabelle.

3. Urlaub
Mit dem Tarifabschluss 2014 wurde der zuvor nach Lebensalter gestaffelte Urlaubsan­
spruch gemäß § 26 Abs. 1 TVöD auf einheitlich 30 Tage im Kalenderjahr festgelegt. Der 
Urlaubsanspruch für Auszubildende und Praktikant/innen gemäß § 10 TVPöD wurde 
2014 zunächst auf 28 Tage, mit dem Tarifabschluss 2016 dann auf 29 Tage im Kalender­
jahr erhöht.

4. Jahressonderzahlungen
Der Tarifabschluss 2016 brachte eine erhebliche Veränderung bei den Jahressonderzah­
lungen gemäß § 20 TVöD mit sich. Die Jahressonderzahlung wird mit dem November­
gehalt ausgezahlt. Ihre Höhe richtet sich nach dem Monatseinkommen, wobei für die 
Entgeltgruppen unterschiedliche Bemessungssätze zugrunde gelegt werden.
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Für die Beschäftigten des Bundes im Tarifgebiet Ost wurde eine schrittweise Anglei­
chung der Jahressonderzahlungen an das West-Niveau vereinbart. Die Bemessungs
sätze, bezogen auf das durchschnittliche Monatsentgelt der Monate Juli bis September, 
betragen:

Entgeltgruppe
West Ost

im Kalenderjahr
2016 2017 2018 2019 2020

EG 1 bis 8 90 % 72 % 76,5 % 81 % 85,5 % 90 %
EG 9 bis 12 80 % 64 % 68 % 72 % 76 % 80 %
EG 13 bis 15 60 % 48 % 51 % 54 % 57 % 60 %

Für die Beschäftigten der VKA wurde hingegen als Kompensation für die neue Ent­
geltordnung eine Absenkung der Jahressonderzahlung vereinbart. Dies erfolgt erstens 
dadurch, dass die Bezugsgröße für die Jahressonderzahlung in den Jahren 2016 bis 
2018 auf dem Niveau von 2015 „eingefroren“ wird, zweitens durch eine Absenkung der 
Bemessungssätze gemäß § 20 Abs. 2 (VKA) ab dem Jahr 2017 um vier Prozentpunkte. Im 
Ergebnis führt das zu folgenden Bemessungssätzen für die Jahre 2016 und 2017:

2016 2017
EG 1 bis 8 87,89 % 82,05 %
EG 9 bis 12 78,13 % 72,52 %
EG 13 bis 15 58,59 % 53,43 %

Da die Bezugsgröße auch für das Jahr 2018 „eingefroren“ bleibt, aber noch nicht fest­
steht, in welchem Umfang sich die Tabellenwerte nach der Tarifrunde 2018 erhöhen 
werden, können die künftigen Bemessungssätze noch nicht angegeben werden.

5. Zusatzversorgung (ATV und ATV-K)
Nach § 25 TVöD haben die Beschäftigten Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des Tarifvertrags Altersversorgung ATV 
bzw. ATV-K. Beide Tarifverträge enthalten die gleichen Leistungen, aber unterschied­
liche Vorschriften zur Finanzierung. Welcher der beiden gilt, hängt davon ab, welcher 
Zusatzversorgungskasse der Arbeitgeber angehört. Der Bund und manche Kommunen 
(Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Teile von NRW) gehören der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder VBL an. In diesem Fall gilt der ATV. Die übrigen kommunalen 
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Arbeitgeber gehören einer der kommunalen Zusatzversorgungskassen (ZVK) an. Hier gilt 
der ATV-K. Beide Tarifverträge sind abgedruckt ab Seite 270 dieser Broschüre.
In der Tarifrunde 2016 konnte zwar die Forderung nach Leistungseinschnitten bei den 
Betriebsrenten im öffentlichen Dienst, der Zusatzversorgung, abgewehrt werden. Der 
Preis dafür war, dass künftig in einigen Kassen höhere Beiträge zu zahlen sind. Dabei ist 
zu beachten, dass sich die Arbeitnehmerbeiträge der kommunalen Kassen schon vorher 
unterschiedlich waren. Im Einzelnen wurde 2016 vereinbart:
•	� Die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen, die bei der VBL im Tarifgebiet 

West versichert sind, zahlen seit 1.7.2016 nicht mehr 1,41 %, sondern 1,61 Prozent 
ihres Entgelts als Arbeitnehmeranteil an der Umlage. Dieser Satz erhöht sich zum 
1.7.2017 auf 1,71 Prozent und zum 1.7.2018 auf 1,81 Prozent.

•	� Für die Beschäftigten, die bei der VBL im Tarifgebiet Ost versichert sind (betrifft nur 
Beschäftigte des Bundes), erhöht sich der Arbeitnehmerbeitrag zur Kapitaldeckung 
zum 1.7.1016 von 2 Prozent auf 2,75 Prozent, zum 1.7.2017 auf 3,5 Prozent und 
zum 1.7.2018 auf 3,75 Prozent. Als Teilkompensation wird die Jahressonderzahlung 
schrittweise auf Westniveau erhöht (siehe hierzu oben).

•	� In den kommunalen Zusatzversorgungskassen Baden-Württemberg, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Wiesbaden wird seit dem 1.7.2016 
ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag von 0,2 Prozent erhoben, der sich zum 
1.7.2017 auf 0,3 Prozent und zum 1.7.2018 auf 0,4 Prozent erhöht. Die Arbeitgeber 
müssen bis spätestens 30.6.2026 den gleichen Betrag einzahlen.

•	� In den übrigen kommunalen Kassen bleibt zunächst alles beim Alten. Auch hier kann 
später ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag von bis zu 0,4 Prozent erhoben werden, 
falls die finanzielle Lage der Kasse es erfordert. In diesem Fall müssen die Arbeitge­
ber ebenfalls den gleichen Betrag einzahlen.
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Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD)

vom 13. September 2005,
in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 12 vom 29. April 2016

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

(1)	�� Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – nachfolgend 
Beschäftigte genannt –, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund oder zu einem 
Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kom­
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.

(2)	�� Dieser Tarifvertrag gilt nicht für
	 a)	�� Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre 

Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Chef
ärztinnen/Chefärzte,

	 b)	�� Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus
gehendes regelmäßiges Entgelt erhalten,

Niederschriftserklärung zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:

Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt,  
Zulagen und Zuschläge nicht berücksichtigt.

	 c)	�� bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte,
	 d)	�� Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW gilt, 

sowie für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbstständigen, 
dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fachlichen Geltungsbe­
reich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnenden Betrieben mit in der Regel 
mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh­
mern beschäftigt sind und Tätigkeiten auszuüben haben, welche dem fachlichen 
Geltungsbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzuordnen sind.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

26 TARIFVERTRAG FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST (TVÖD)



Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d:

1 Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder sondergesetzlichen 
Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen unterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenommen, 
wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben sind.  
2 § 1 Abs. 3 bleibt unberührt.

	
	 e)	 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeitneh- 
		�  merinnen/Arbeitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahverkehrsbetrieben, die 

in der Regel mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahlberechtigte Arbeit­
nehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigen,

	 f)	� Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt,
	 g)	� Beschäftigte, für die ein Tarifvertrag für Waldarbeiter tarifrechtlich oder einzel­

arbeitsvertraglich zur Anwendung kommt, sowie die Waldarbeiter im Bereich des 
Kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern,

	 h)	� Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, 
sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten,

	 i)	� Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt 
werden,

	 k)	� Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten,
	 l)	� Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 

sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind,
	 m)	�  geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,
	 n)	� künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermusikerinnen/Orchestermusiker 

sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterpersonal nach 
Maßgabe der nachfolgenden Protokollerklärungen [hier nicht abgedruckt!], 

	 o)	� Seelsorgerinnen/Seelsorger bei der Bundespolizei,
	 p)	� Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegenschaftswarte bei der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages tätig sind,
	 q)	� Beschäftigte im Bereich der VKA, die ausschließlich in Erwerbszwecken dienen­

den landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, Gar­
tenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind; dies gilt 
nicht für Beschäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen Anlagen und Parks sowie in 
anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten Gemeindewäldern,
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	 r)	� Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststätten, 
Hotels, Porzellanmanufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruchbetrieben und 
Ziegeleien,

	 s)	� Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und studentische 
Hilfskräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftli­
chen Forschungsinstituten sowie künstlerische Lehrkräfte an Kunsthochschulen, 
Musikhochschulen und Fachhochschulen für Musik,

Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. s:

Ausgenommen sind auch wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten, Ver-
walterinnen/Verwalter von Stellen wissenschaftlicher Assistentinnen/Assisten-
ten und Lektorinnen/Lektoren, soweit und solange entsprechende Arbeitsver-
hältnisse am 1. Oktober 2005 bestehen oder innerhalb der Umsetzungsfrist des 
§ 72 Abs. 1 Satz 7 HRG begründet werden (gilt auch für Forschungseinrichtungen); 
dies gilt auch für nachfolgende Verlängerungen solcher Arbeitsverhältnisse.

Niederschriftserklärung zu § 1 Abs. 2 Buchst. s: 

�Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte Be-
schäftigte sind, zu deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissenschaftli-
che Personal in Forschung und Lehre sowie bei außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen zu unterstützen.

	 t)	� Beschäftigte des Bundeseisenbahnvermögens.

(3)	� 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfällen möglich, 
Betriebe, die dem fachlichen Geltungsbereich des TV-V oder des TVWW/NW 
entsprechen, teilweise oder ganz in den Geltungsbereich des TVöD einzubeziehen. 
2Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfällen (z. B. für 
Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts) möglich, Betriebsteile, die dem Geltungsbe­
reich eines TV-N entsprechen, in den Geltungsbereich

	 a)	� des TV-V einzubeziehen, wenn für diesen Betriebsteil ein TV-N anwendbar ist 
und der Betriebsteil in der Regel nicht mehr als 50 zum Betriebs- oder Personal­
rat wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigt, oder

	 b)	� des TVöD einzubeziehen.
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§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1)	� Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.
(2)	� 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 

werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis.

(3)	� 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kön­
nen gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(4)	� 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 
kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren 
Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probe­
zeit.

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1)	� Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetz­
liche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegen­
heit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

(2)	� 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen 
sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten 
derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich 
anzuzeigen.

(3)	� 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des 
Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten bei demselben Arbeitgeber 
oder im übrigen öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) kann eine Abliefe­
rungspflicht zur Auflage gemacht werden; für die Beschäftigten des Bundes sind 
dabei die für die Beamtinnen und Beamten des Bundes geltenden Bestimmungen 
maßgeblich.

(4)	� 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den 
Beschäftigte/n zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass 
sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei 
der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/
einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere 
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Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt 
der Arbeitgeber.

(5)	��� 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal­
akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten.

(6)	� Die Schadenshaftung der Beschäftigten, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem 
Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, ist bei dienst­
lich oder betrieblich veranlassten Tätigkeiten auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt.

(7)	� Für die Schadenshaftung der Beschäftigten des Bundes finden die Bestimmungen, 
die für die Beamtinnen und Beamten des Bundes gelten, entsprechende Anwen­
dung.

§ 4
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

(1)	� 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder 
abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb 
außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei 
Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören.

Protokollerklärungen zu Absatz 1:

1.	� Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei 
einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder 
eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeits
verhältnisses.

2.	� Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei 
einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitge-
bers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

Niederschriftserklärung zu § 4 Abs. 1: 

Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung 
unterscheidet sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“.
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(2)	� 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 
ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund 
verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge 
aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die 
vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der Allgemeine Teil des TVöD nicht zur Anwendung kommt.

(3)	� 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen 
des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 
2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses – die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitä-
ten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten 
vertraglich geregelt.

§ 5 
Qualifizierung

(1)	� 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemein­
samen Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient 
der Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der 
Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kom­
petenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der 
Personalentwicklung.

(2)	� 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Ange­
bot dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Ab­
satz 4 abgeleitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen 
und näher ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarun­
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gen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 3Weitergehen­
de Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt.

(3)	� 1Qualifizierungsmaßnahmen sind
	 a)	� die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für 

die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),
	 b)	� der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),
	 c)	� die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätig­

keit; Umschulung) und
	 d)	� die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizie­

rung).
	� 2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 

Beschäftigten schriftlich bestätigt.
(4)	� 1Beschäftigte haben – auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d – Anspruch 

auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt 
wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als 
Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch 
jährlich zu führen.

(5) 	� 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – ein­
schließlich Reisekosten – werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, 
grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch 
eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die 
Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen 
und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in 
Geld und/oder Zeit erfolgen.

(6)	� Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.
(7)	� Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezo­

gen werden.
(8)	� Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen 

so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.
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Abschnitt II 
Arbeitszeit

§ 6 
Regelmäßige Arbeitszeit

(1)	� 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für
	 a)	� die Beschäftigten des Bundes durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich,
	 b)	� die Beschäftigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA im Tarifgebiet 

West durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich, im Tarifgebiet Ost durchschnitt­
lich 40 Stunden wöchentlich.

	� 2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die 
Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus not­
wendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden.

(2)	� 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 
kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht oder Schichtarbeit zu leisten 
haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3)	� 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Be­
schäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieb­
lichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich 
innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert 
sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, 
sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 
wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Rege-
lung nacharbeiten müssten.

(4)	� Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 
Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von 
den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.
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Protokollerklärung zu Absatz 4: 

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die 
tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch 
zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.

(5)	� Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwen­
digkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtar­
beit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder 
mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 
Mehrarbeit verpflichtet.

(6)	� 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors  
geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 
Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(7)	� 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche 
Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der tägli­
chen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des 
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8)	� Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schicht­
arbeit.

(9)	� Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem lan­
desbezirklichen Tarifvertrag – für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene – 
getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande 
kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat.

Protokollerklärung zu § 6: 

Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestim-
mungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rah-
menzeit (Absätze 6 und 7) möglich. Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 
enthalten.
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§ 7 
Sonderformen der Arbeit

(1)	� 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäf­
tigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht 
herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in 
denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gear­
beitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden 
Nachtarbeit umfassen.

(2)	� Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wech­
sel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitab­
schnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne 
von mindestens 13 Stunden geleistet wird.

(3)	� Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

(4)	� 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden 
Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon 
oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5)	� Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.
(6)	� Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(7)	� Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, 
die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 
Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten 
Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche 
ausgeglichen werden.

(8)	� Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die
	 a)	� im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 über 45 Stun­

den oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,
	 b)	� im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7 außerhalb der 

Rahmenzeit,
	 c)	� im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festge­

legten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen 
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Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, angeordnet worden sind.

§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1)	� 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde

	 a)	� für Überstunden
		  in den Entgeltgruppen 1 bis 9b			  30 v. H., 
		  in den Entgeltgruppen 10 bis 15 (Bund)  
		  bzw. Entgeltgruppen 9c bis 15 (VKA)	 	 15 v. H.,
	 b)	� für Nachtarbeit				    20 v. H.,
	 c)	� für Sonntagsarbeit				    25 v. H.,
	 d)	� bei Feiertagsarbeit
		  – ohne Freizeitausgleich			   135 v. H., 
		  – mit Freizeitausgleich			   35 v. H.,
	 e)	� für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr		  35 v. H.,
	 f)	� für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, 

soweit diese nicht im Rahmen von  
Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt	 20 v. H.

	� des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweili­
gen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c 
bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der/des Beschäftigten 
können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/
dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge 
entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt 
und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 4.
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Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d: 

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be-
zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellen-
entgelts höchstens 235 v. H. gezahlt.

(2)	� Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienst­
lichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeit­
raums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 
v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe.

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rah-
men von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 6 anfallen, es 
sei denn, sie sind angeordnet worden.

(3)	� 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 
2Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag 
sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe 
der Entgelttabelle. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist 
der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Arbeitsleistung innerhalb der 
Rufbereitschaft außerhalb des Aufenthaltsortes im Sinne des § 7 Abs. 4 wird die Zeit 
jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der hierfür erforderlichen Wege­
zeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden 
sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 5Wird die Arbeitsleistung 
innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Abs. 4 telefonisch 
(z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, 
wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nächste 
volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen 
Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit 
die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. 7Satz 1 gilt 
nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne 
von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf 
Stunden vor. 9In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stun­
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de der Rufbereitschaft 12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der 
Entgelttabelle gezahlt.

Protokollerklärung zu Absatz 3:

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt 
wird, ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 3: 

Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind 
sich die Tarifvertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wo-
chenendrufbereitschaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, 
so erhalten Beschäftigte folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier 
Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten 
somit zehn Stundenentgelte.“

(4)	� 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird landesbezirklich – für den Bund in einem 
Tarifvertrag auf Bundesebene – geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung 
nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienst­
stelle am 30. September 2005 jeweils geltenden Bestimmungen fort.

(5)	� 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel­
schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechsel­
schichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro Stunde.

(6)	� 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 
40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten 
eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

§ 9 
Bereitschaftszeiten

(1)	� 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeits­
platz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten 
muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzuneh­
men und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Beschäftigte, in 
deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten 
fallen, gelten folgende Regelungen:
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	 a)	� Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet  
(faktorisiert).

	 b)	� Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeits­
zeit nicht gesondert ausgewiesen.

	 c)	� Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit 
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten.

	 d)	� Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 
48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

	� 3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisa­
tionsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 
Bereitschaftszeiten anfallen.

(2)	� 1Im Bereich der VKA bedarf die Anwendung des Absatzes 1 im Geltungsbereich 
eines Personalvertretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 
2§ 6 Abs. 9 gilt entsprechend. 3Im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes 
unterliegt die Anwendung dieser Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des § 87 
Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.

(3)	� Im Bereich des Bundes gilt Absatz 1 für Beschäftigte im Sinne des Satzes 2, wenn 
betrieblich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unter Einschluss der Bereit­
schaftszeiten für diese Beschäftigtengruppen festgelegt werden.

Protokollerklärung zu § 9: 

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit.

§ 10 
Arbeitszeitkonto

(1)	� 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wer­
den. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem landesbezirkli­
chen Tarifvertrag – für den Bund in einem Tarifvertrag auf Bundesebene – getroffen 
werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und 
der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor 
(§ 6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeit
konto einzurichten.

(2)	� 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 
ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle 
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Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerich­
tet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst.

(3)	� 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2  
festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, 
nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie 
in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 2Weitere 
Kontingente (z. B. Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Be­
triebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte 
entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, 
welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(4)	� Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen 
Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.

Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 4:

Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht 
begründet.

(5)	� In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 
treffen:

	 a)	� Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige 
Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

	 b)	� nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen für das 
Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden durch die/den 
Beschäftigten;

	 c)	� die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z. B. an 
so genannten Brückentagen) vorzusehen;

	 d)	� die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich 
kurzfristig widerruft.

(6)	� 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeit­
kontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und – 
bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu 
treffen.
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§ 11 
Teilzeitbeschäftigung

(1)	� 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie

	 a)	� mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
	 b)	�� einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen
	� tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche 

Belange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag 
auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spä­
testens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 
4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen 
bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des 
Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen.

(2)	� Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbe­
schäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er 
mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

(3)	� Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe­
schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitar­
beitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen 
Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.

Protokollerklärung zu Abschnitt II:

Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen blei-
ben unberührt.
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Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

§ 12 (Bund) 
Eingruppierung

(1)	� 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach dem Tarifvertrag über 
die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund). 2Die/Der Beschäftigte erhält Ent­
gelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist.

(2)	� 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen 
die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 
2Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgelt­
gruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich ge­
nommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerk­
male dieser Entgeltgruppe erfüllen. 3Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel 
erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige 
Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung 
erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal 
mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen 
auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 5Ist in einem Tätigkeits­
merkmal ein von Satz 2 oder 4 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 6Ist 
in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person der/des 
Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein.

Protokollerklärungen zu Absatz 2: 

1.	� 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangs-
arbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu ei-
nem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. 
unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs 
oder eines Antrags, Betreuung bzw. Pflege einer Person oder Personengrup-
pe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, Durchführung einer 
Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeitsvorgang 
ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen 
zeitlich nicht aufgespalten werden.

2.	� Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in einem Tätig-
keitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren 
Entgeltgruppe.
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(3)	� Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben.

§ 12 (VKA) 
Eingruppierung

(1) 	� Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen 
der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA). Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der 
Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist.

(2) 	� 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerk­
malen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit 
entspricht. ²Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerk­
malen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge 
anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder 
mehrerer Tätigkeitsmerk-male dieser Entgeltgruppe erfüllen. 3Kann die Erfüllung 
einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge 
festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für 
die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 
4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in 
Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, 
für jede Anforderung. 5Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von den Sätzen 2 bis 4 
abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal 
als Anforderung eine Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, 
muss auch diese Anforderung erfüllt sein. 

Protokollerklärung zu Absatz 2:

1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsar-
beiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem 
bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unter-
schriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines 
Antrags, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Konstruktion 
einer Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf eine Sozi-
alleistung, Betreuung einer Person oder Personengruppe, Durchführung einer 
Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeit). ²Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist 
als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich 
nicht aufgespalten werden. 3Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist 
auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus 
einer niedrigeren Entgeltgruppe.
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(3) 	 Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben.

§ 13 (Bund) 
Eingruppierung in besonderen Fällen

(1)	� 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen 
worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Abs. 2 Satz 1) nicht nur vo­
rübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/
seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 2 Sätze 2 bis 6), und hat die/der 
Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, 
ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der höheren Entgeltgruppe 
eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 sinngemäß.

(2)	� 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefrei­
ung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fach­
prüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen 
worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 
2Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Grün­
den beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem.

(3)	� Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit 
zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe 
entspricht, gilt § 14 sinngemäß.

§ 13 (VKA) 
Eingruppierung in besonderen Fällen

(1)	� 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen 
worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 [VKA] Abs. 2 Satz 1) 
nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer 
höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 [VKA] Abs. 2 Sät­
ze 2 bis 6), und hat die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen 
sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgenden Kalender­
monats in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs 
Kalendermonate gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß.

(2)	� 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefrei­
ung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fach­
prüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen 
worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 
2Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Grün­
den beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem.
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(3)	� Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit 
zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe 
entspricht, gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß.

Protokollerklärung zu §§ 12 (VKA), 13 (VKA):

Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt.

§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit

(1)	� Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die 
den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, 
und hat sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer 
der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertra­
gung der Tätigkeit.

Niederschriftserklärung zu § 14 Abs. 1:

1.	� Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren 
Entgeltgruppe entspricht, bestimmt sich im Bereich der VKA für nach einem 
gemäß § 2 Abs. 2 TVÜ-VKA weitergeltenden Lohngruppenverzeichnis ein-
gruppierte Beschäftigte nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA.

2.	� Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist.

(2)	� Durch landesbezirklichen Tarifvertrag – für den Bund durch einen Tarifvertrag auf 
Bundesebene – wird im Rahmen eines Kataloges, der die hierfür in Frage kommen­
den Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer 
persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätig­
keit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem 
ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden ist.

(3)	� 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 
9a bis 14 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, 
das sich für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Abs. 4 
Satz 1 bis 3 im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 für Beschäftigte des 
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Bundes ergeben hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 
eingruppiert sind, beträgt die Zulage 4,5 v. H. des individuellen Tabellenentgelts der/
des Beschäftigten.

§ 15 
Tabellenentgelt

(1) 	� 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn 
geltenden Stufe.

(2)	� 1Alle Beschäftigten des Bundes erhalten Entgelt nach Anlage A (Bund). 2Die Beschäf­
tigten der Mitglieder eines Mitgliedverbandes der VKA erhalten Entgelt nach der 
Anlage A (VKA).

(3)	� 1Im Rahmen von landesbezirklichen bzw. für den Bund in bundesweiten tarifvertrag­
lichen Regelungen können für an- und ungelernte Tätigkeiten in von Outsour­
cing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 
Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze 
vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des 
Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch Anwendungsver­
einbarung, für den Bund durch Bundestarifvertrag.

§ 16 (Bund) 
Stufen der Entgelttabelle

(1)	� Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen. 
(2)	� 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 

einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine ein­
schlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die 
Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei 
Jahren, erfolgt bei Einstellung in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Unabhängig 
davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs 
Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzu­
ordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit för­
derlich ist. 4Bei Einstellung im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsverhältnis zum 
Bund werden die Beschäftigten mit einschlägiger Berufserfahrung der im vorherge­
henden Arbeitsverhältnis erworbenen Stufe zugeordnet und die im vorhergehenden 
Arbeitsverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird fortgeführt.
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Protokollerklärungen zu Absatz 2: 

1.	� Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertrage-
nen oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit.

2.	� Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikan-
ten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätz-
lich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

(3)	� Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhält­
nis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, der 
einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem vorher­
gehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

Niederschriftserklärung zu § 16 (Bund) Abs. 3:

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im 
Sinne des § 16 (Bund) Abs. 3 auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 
Abs. 3 Satz 1, § 7 Abs. 2 1. Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-Bund oder 
eine individuelle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 
Satz 2 TVÜ-Bund sein kann.

(4)	� Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhän­
gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer unun­
terbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit):

	 –	 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
	 –	 Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
	 –	 Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
	 –	 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
	 –	 Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.
(5)	� 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der 

Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vor­
angegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt.

(6)	� 1Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften 
kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei 
Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Beschäftigte 
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mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v. H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 
3Beide Zulagen können befristet werden. 4Sie sind auch als befristete Zulagen wider­
ruflich und gelten als Tabellenentgelt gemäß § 15.

§ 16 (VKA) 
Stufen der Entgelttabelle

(1)	� 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 
sind im Anhang zu § 16 (VKA) geregelt.

(2)	� 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 
einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in 
die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens 
drei Jahren, erfolgt bei Einstellung nach dem 31. Dezember 2008 in der Regel eine 
Zuordnung zur Stufe 3. 3Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellun­
gen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 
ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit 
für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.

Niederschriftserklärung zu § 16 (VKA) Abs. 2 Satz 2: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene 
Verwerfungen zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen 
entstehen können.

(2a)	��Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhält­
nis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, der 
einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem vorher­
gehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.

Protokollerklärung zu Absatz 2:

Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten 
des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als 
Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.
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Niederschriftserklärung zu § 16 (VKA) Abs. 2a:

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im 
Sinne des § 16 (VKA) Abs. 2a auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 
Abs. 4 Satz 1, § 7 Abs. 2 erste Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-VKA oder 
eine individuelle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 
Satz 2 TVÜ-VKA sein kann.

(3)	� 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhän­
gigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer unun­
terbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit):

	 –	 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
	 –	 Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
	 –	 Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
	 –	 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
	 –	 Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.
	 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 (VKA) geregelt.
(4)	� 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen in der Stufe 2 

(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegan­
genen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1)	� Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe 
erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

(2)	� 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, 
kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 
werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die 
erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 
3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von 
schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlängerung 
nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 5Die Mitglieder der 
betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/
Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle angehören. 6Der 
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Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem 
Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll.

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungs-
bezogene Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen 
unterschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen 
insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeig-
neter Weise zu berücksichtigeg.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6:

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leis-
tungsbezogene Stufenzuordnung.

(3)	� 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 (Bund) Abs. 4 und 
des § 16 (VKA) Abs. 3 Satz 1 stehen gleich:

	 a)	� Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
	 b)	� Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,
	 c)	� Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
	 d)	� Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich 

ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,
	 e)	� Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalen­

derjahr,
	 f)	� Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.
	� 2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von 

Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, 
werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von 
mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung 
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zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht 
niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der 
Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmä­
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt 
waren, werden voll angerechnet.

(4)	� 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten im 
Bereich der VKA derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges 
Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Unterschieds­
betrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach 
Satz 1

	 –	 in den Entgeltgruppen 1 bis 8 vom 1. März 2016 an weniger als 57,63 Euro,
	 –	 in den Entgeltgruppen 9a bis 15 vom 1. März 2016 an weniger als 92,22 Euro,

Ab 1. Februar 2017 gelten folgende Garantiebeträge: 
–	 in den Entgeltgruppen 1 bis 8 vom 1. Februar 2017 an weniger als 58,98 Euro,
–	 in den Entgeltgruppen 9a bis 15 vom 1. Februar 2017 an weniger als 94,39 Euro

	� so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag. 3Wird 
die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende 
Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede dazwischen liegende 
Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen; Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass auf das 
derzeitige Tabellenentgelt und das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, 
in die die/der Beschäftigte höhergruppiert wird. 4Die Stufenlaufzeit in der höheren 
Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 5Bei einer Eingruppie­
rung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren 
Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 6Die/Der Beschäftigte erhält vom 
Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende 
Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe, ggf. einschließlich des Garantiebetrags.

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2: 

Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.
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Neufassung § 17 Abs. 4 ab 1. März 2017: 
(4)	� 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 

bis 14 der Anlage A (VKA) werden die Beschäftigten im Bereich der VKA der 
gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht 
haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren Ent­
geltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei Höhergruppie­
rungen aus einer der Stufen 2 bis 4 der Entgeltgruppe 9a in die Entgeltgruppe 
9b wird abweichend von Satz 2 die in der jeweiligen Stufe der Entgeltgruppe 
9a zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der Entgeltgruppe 
9b angerechnet. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe 
ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe 
zuzuordnen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem 
die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in 
Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.

Neuer Absatz 4a ab 1. März 2017:
(4a) ��1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 1 

werden die Beschäftigten im Bereich der VKA derjenigen Stufe zugeordnet, 
in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens 
jedoch der Stufe 2. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, 
sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das 
Tabellenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu 
berechnen. 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit 
dem Tag der Höhergruppierung. 4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechen­
de Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe.
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Niederschriftserklärung zu § 17 Abs. 4 Satz 3:

1Bei einer Höhergruppierung aus der Entgeltgruppe 9a Stufen 2 bis 4 in die 
Entgeltgruppe 9b beginnt abweichend vom ansonsten gültigen Grundsatz in der 
Entgeltgruppe 9b die Stufenlaufzeit nicht neu. 2Die Anrechnung der in diesen 
Stufen in der Entgeltgruppe 9a zurückgelegten Stufenlaufzeiten auf die jeweils 
maßgebliche Stufenlaufzeit in der Entgeltgruppe 9b ist allein dem Umstand 
geschuldet, dass im Rahmen der Entgeltordnung (VKA) zum TVöD die bisherige 
Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b aufgeteilt wurde und hierbei 
das Tabellenentgelt in der Stufe 2 der Entgeltgruppe 9b nur geringfügig über 
dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 9a Stufe 2 liegt und die Tabellen-
entgelte der Stufen 3 und 4 in den Entgeltgruppen 9a und 9b identisch sind. 
3Die Mitnahme der Stufenlaufzeit in diesen Fällen vermeidet Eingriffe in der 
Erwerbsbiografie der Beschäftigten bis zum Erreichen der Stufe 5 in der Entgelt-
gruppe 9b.

(5)	� 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten des 
Bundes der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe 
erreicht haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren 
Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei einer Eingruppie­
rung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren 
Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückge­
legte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe 
angerechnet. 4Die/Der Beschäftigte erhält das entsprechende Tabellenentgelt vom 
Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird.

§ 18 (Bund) 
Leistungsentgelt

(1)	� Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung, die zusätz­
lich zum Tabellenentgelt gezahlt werden kann.

(2)	� 1Für das Leistungsentgelt kann ein Gesamtvolumen von bis zu 1 v. H. der ständigen 
Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden 
Beschäftigten der jeweiligen Dienststelle zur Verfügung gestellt werden. 2Die Umset­
zung richtet sich nach dem Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für die Beschäftig­
ten des Bundes.
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: 

Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial-
versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Be-
sitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigun-
gen, Auslandsdienstbezüge einschließlich Kaufkraftausgleiche und Auslandsver-
wendungszuschläge, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsent-
gelte, Strukturausgleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der 
außertariflichen Beschäftigten.

(3)	� Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

Protokollerklärungen zu § 18 (Bund): 

1.	� 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines 
Leistungsentgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maß-
nahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht 
durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines 
Leistungsentgelts ausgeschlossen.

2.	� 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten 
ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen ange-
messen berücksichtigt werden.

Niederschriftserklärung zu § 18 (Bund):

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im 
Sinne des § 4 TV ATZ sind.

§ 18 (VKA) 
Leistungsentgelt

(1)	� 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die öffent­
lichen Dienstleistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Eigenverantwor­
tung und Führungskompetenz gestärkt werden.
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(2)	� 1Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt 
ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt.

(3)	� 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v. H. entspricht bis zu einer 
Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur 
Verfügung stehende Gesamtvolumen

	 –	 ab 1. Januar 2010	 1,25 v. H.,
	 –	 ab 1. Januar 2011	 1,50 v. H.,
	 –	 ab 1. Januar 2012	 1,75 v. H. und
	 –	 ab 1. Januar 2013	 2,00 v. H.
	� der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des 

TVöD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungs­
entgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwen­
den; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1:

1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozial-
versicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche 
Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Be-
sitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht 
einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigun-
gen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Struktur-
ausgleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen 
Beschäftigten. 2Unständige Entgeltbestandteile können betrieblich einbezogen 
werden.

Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 3:

Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v. H. wird wie folgt 
finanziert
	 –	 Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form,
	 –	 im Rahmen zukünftiger Tarifrunden.
Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den An-
teil aus auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung 
von Effizienzgewinnen.
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(4)	� 1Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, 
Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt; das Verbinden verschiedener For­
men des Leistungsentgelts ist zulässig. 2Die Leistungsprämie ist in der Regel eine 
einmalige Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung 
erfolgt; sie kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 3Die Erfolgsprämie kann 
in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg neben dem gemäß 
Absatz 3 vereinbarten Startvolumen gezahlt werden. 4Die Leistungszulage ist eine 
zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkehrende Zahlung. 
5Leistungsentgelte können auch an Gruppen von Beschäftigten gewährt werden. 
6Leistungsentgelt muss grundsätzlich allen Beschäftigten zugänglich sein. 7Für Teil­
zeitbeschäftigte kann von § 24 Abs. 2 abgewichen werden.

Protokollerklärungen zu Absatz 4:

1.	� 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte Ein-
führung des Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beiderseits 
gewollt ist. 2Sie fordern deshalb die Betriebsparteien dazu auf, rechtzeitig 
vor dem 1. Januar 2007 die betrieblichen Systeme zu vereinbaren. 3Kommt 
bis zum 30. September 2007 keine betriebliche Regelung zustande, erhalten 
die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2008  
6 v. H. des für den Monat September jeweils zustehenden Tabellenent-
gelts. 4Das Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den Restbetrag 
des Gesamtvolumens. 5Solange auch in den Folgejahren keine Einigung 
entsprechend Satz 2 zustande kommt, gelten die Sätze 3 und 4 ebenfalls. 
6Für das Jahr 2007 erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des 
Monats Dezember 2007 12 v. H. des für den Monat September 2007 jeweils 
zustehenden Tabellenentgelts ausgezahlt, insgesamt jedoch nicht mehr 
als das Gesamtvolumen gemäß Absatz 3 Satz 1, wenn bis zum 31. Juli 2007 
keine Einigung nach Satz 3 zustande gekommen ist.

2.	� 1Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur weiteren Stärkung der Leis-
tungsorientierung im öffentlichen Dienst.
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Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3:

1.	� 1Die wirtschaftlichen Unternehmensziele legt die Verwaltungs-/Unterneh-
mensführung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirtschaftliche 
Erfolg wird auf der Gesamtebene der Verwaltung/des Betriebes festgestellt.

2.	� 1Soweit Beschäftigte im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 eine Tätigkeit ausüben, 
bei der Beamte im Vollstreckungsdienst eine Vollstreckungsdienstzulage 
nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 8) in der jeweils gültigen Fassung beanspruchen können, erhalten sie eine 
entsprechende Leistung als Erfolgsprämie, die neben dem im Übrigen nach 
§ 18 zustehenden Leistungsentgelt zu zahlen ist. 2Dies gilt auch, wenn ein 
System der leistungsbezogenen Bezahlung betrieblich nicht vereinbart ist. 
3Bei der Bemessung für die Entgeltfortzahlung (§ 21) wird die Erfolgsprämie 
nur berücksichtigt, wenn und soweit sie bei den entsprechenden Bezügen 
der Beamten berücksichtigt wird. 4Darüber hinaus bleibt die Zahlung höhe-
rer Erfolgsprämien bei Überschreiten vereinbarter Ziele möglich.

(5)	� 1Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Vergleichen 
von Zielerreichungen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen oder 
über eine systematische Leistungsbewertung. 2Zielvereinbarung ist eine freiwillige 
Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigten­
gruppen über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung. 
3Leistungsbewertung ist die auf einem betrieblich vereinbarten System beruhende 
Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig 
objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung.

Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2:

1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen 
die Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinba-
rung kann auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeord-
nete Ziele sein, z. B. bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher 
Vorgaben, Grundsatzentscheidungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung.
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Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) zu Abs. 5 Satz 3:

Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung.

(6)	� 1Das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung wird betrieblich verein­
bart. 2Die individuellen Leistungsziele von Beschäftigten bzw. Beschäftigtengruppen 
müssen beeinflussbar und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 3Die 
Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einvernehmliche Dienst­
vereinbarung, in der insbesondere geregelt werden: 

	 –	 Verfahren der Einführung von leistungs- und/oder erfolgsorientierten Entgelten,
	 –	 zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen,
	 –	� Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivität und Effizienz, insbesonde­

re für Mehrwertsteigerungen (z. B. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, – der 
Dienstleistungsqualität, – der Kunden-/Bürgerorientierung)

	 –	� Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden sowie Kriterien der 
systematischen Leistungsbewertung und der aufgabenbezogenen Bewertung 
(messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. differenziert nach Ar­
beitsbereichen, u. U. Zielerreichungsgrade,

	 –	� Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Änderungen von Geschäfts­
grundlagen,

	 –	� Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,
	 –	� Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens, ggf. 

Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewidmetem Entgelt,
	 –	� Dokumentation und Umgang mit Auswertungen über Leistungsbewertungen.

Protokollerklärung zu Absatz 6: 

Besteht in einer Dienststelle/in einem Unternehmen kein Personal- oder Be-
triebsrat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die jährliche Ausschüttung der 
Leistungsentgelte im Umfang des Vomhundertsatzes der Protokollerklärung  
Nr. 1 zu Absatz 4 sicherzustellen, solange eine Kommission im Sinne des Absat-
zes 7 nicht besteht.

(7)	� 1Bei der Entwicklung und beim ständigen Controlling des betrieblichen Systems 
wirkt eine betriebliche Kommission mit, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitge­
ber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 2Die betriebli­
che Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden 
zuständig, die sich auf Mängel des Systems bzw. seiner Anwendung beziehen. 3Der 
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Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen Kommission, ob und in wel­
chem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 4Folgt der Arbeitgeber 
dem Vorschlag nicht, hat er seine Gründe darzulegen. 5Notwendige Korrekturen des 
Systems bzw. von Systembestandteilen empfiehlt die betriebliche Kommission. 6Die 
Rechte der betrieblichen Mitbestimmung bleiben unberührt.

Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 7:

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über 
Leistungsentgelte im Einzelfall. Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach 
§ 17 Abs. 2 gebildeten betrieblichen Kommissionen sind identisch.

(8)	 Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 8:

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die 
Satzungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätes-
tens 31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden.

Protokollerklärungen zu § 18: 

1.	� 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines 
Leistungsentgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maß-
nahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht 
durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines 
Leistungsentgelts ausgeschlossen.

2.	� 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten 
ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen ange-
messen berücksichtigt werden.

3.	� Die Vorschriften des § 18 sind sowohl für die Parteien der betrieblichen Sys-
teme als auch für die Arbeitgeber und Beschäftigten unmittelbar geltende 
Regelungen.

4.	� Die Beschäftigten in Sparkassen sind ausgenommen.
5.	� Die landesbezirklichen Regelungen in Baden-Württemberg, in Nordrhein-

Westfalen und im Saarland zu Leistungszuschlägen zu § 20 BMT-G bleiben 
unberührt.
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Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA):

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im 
Sinne des § 4 TV ATZ sind.

§ 19 
Erschwerniszuschläge

(1)	� 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er­
schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingrup­
pierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind.

(2)	� Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätz­
lich nur bei Arbeiten

	 a)	� mit besonderer Gefährdung,
	 b)	� mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,
	 c)	� mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,
	 d)	� mit besonders starker Strahlenexposition oder
	 e)	� unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen.
(3)	� Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 

Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, aus­
reichend Rechnung getragen wird.

(4)	� 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. – in besonderen Fällen auch ab­
weichend – des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenent­
gelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszu­
schläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert 
gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Abs. 2.

(5)	� 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden im Bereich 
der VKA landesbezirklich – für den Bund durch einen Tarifvertrag auf Bundesebe­
ne – vereinbart. 2Für den Bund gelten bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden 
Tarifvertrages die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen des Bundes fort.
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Niederschriftserklärung zu § 19 Abs. 5 Satz 2: 

Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit, dass im Bereich des 
Bundes für die Ermittlung des für die Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 Lohn-
zuschlagsTV i. V. m. Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 Teil B TVÜ-Bund maßgebli-
chen Vomhundertsatzes in Höhe von 12 v. H. ab 1. März 2016 2,4 v. H. und ab  
1. Februar 2017 weitere 2,35 v. H. anzurechnen sind. Ab 1. Februar 2017 beträgt 
die Summe der für eine Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 LohnzuschlagsTV zu 
berücksichtigenden Vomhundertsätze 9,15 v. H.

§ 20 (Bund) 
Jahressonderzahlung

(1)	� Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf 
eine Jahressonderzahlung.

(2)	� Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten 

In den
Entgelt- 
gruppen

im Tarifgebiet
West

im Tarifgebiet
Ost
im Kalenderjahr
2016 2017 2018 2019 2020

1 bis 8 90 % 72 % 76,5 % 81 % 85,5 % 90 %
9a bis 12 80 % 64 % 68 % 72 % 76 % 80 %
13 bis 15 60 % 48 % 51 % 54 % 57 % 60 %

der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3.

Niederschriftserklärung zu § 20 (Bund) Abs. 2:

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 2Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgrup-
pe 15Ü zu den Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören.

(3)	� 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 ist das monatliche Entgelt, das 
der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und 
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Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 
1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September 
begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalen­
dermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der 
Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche 
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach 
dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts 
werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; 
dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemes-
sungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die 
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage 
mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Kran-
kengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht 
während des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch 
auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage An-
spruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(4) 	� 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,

	 1.	 für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen
		  a)  �Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem  

1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenom­
men haben,

		  b)  �Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,
		  c)  �Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit­

gesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn 
am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat;

	 2.	� in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen 
der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt 
worden ist.
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Niederschriftserklärung zu § 20 (Bund) Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c:

Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
gleich.

(5) 	� 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausge­
zahlt werden.

(6) 	� 1Beschäftigte, die bis zum 31. März 2005 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, 
erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen 
Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des 
Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermonate vor Beendi­
gung des Arbeitsverhältnisses.

§ 20 (VKA) 
Jahressonderzahlung

(1)	� Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf 
eine Jahressonderzahlung.

(2)	� 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten, für die die Regelungen des 
Tarifgebiets West Anwendung finden, 

in den Kalenderjahren bis 2016 ab 2017

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 90 % 86 %

in den Entgeltgruppen 9a bis 12 80 % 64 %

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 % 56 %

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durch­
schnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätz­
lich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgs­
prämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 
3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt 
an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsver­
hältnisses. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 
Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, 
bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem 
Beginn der Elternzeit.
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Protokollerklärungen zu Absatz 2:

1.	� 1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts 
werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei 
geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist 
im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, 
werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl 
der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 
3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei 
unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger 
als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat,  
in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

2.	� 1Wegen der am 29. April 2016 vereinbarten Festschreibung der Jahresson-
derzahlung beträgt abweichend von Absatz 2 Satz 1 der Bemessungssatz  
für die Jahressonderzahlung

	 a)	� im Kalenderjahr 2016
		  in den Entgeltgruppen 1 bis 8	 87,89 v. H.,
		  in den Entgeltgruppen 9a bis 12	 78,13 v. H. und
		  in den Entgeltgruppen 13 bis 15	 58,59 v. H. sowie
	 b) 	 im Kalenderjahr 2017
		  in den Entgeltgruppen 1 bis 8	 82,05 v. H.,
		  in den Entgeltgruppen 9a bis 12	 72,52 v. H. und
		  in den Entgeltgruppen 13 bis 15	 53,43 v. H.
	� 2Ab dem Kalenderjahr 2018 beträgt mit dem Wirksamwerden einer 

allgemeinen Entgeltanpassung der Bemessungssatz
	 in den Entgeltgruppen 1 bis 8	 82,05 v. H.: [(100 + x) : 100],
	 in den Entgeltgruppen 9a bis 12	 72,52 v. H.: [(100 + x) : 100],
	 in den Entgeltgruppen 13 bis 15	 53,43 v. H.: [(100 + x) : 100],
	� wobei x jeweils dem Vomhundertsatz der allgemeinen Entgeltanpassung  

im Jahr 2018 entspricht. 3Die nach Satz 2 berechneten Bemessungssätze 
sind auf zwei Stellen nach dem Komma kaufmännisch zu runden.

Niederschriftserklärung zu § 20 (VKA) Abs. 2 Satz 1:

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 2Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgrup-
pe 15Ü zu den Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören.
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(3)	� Für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
gelten Absatz 2 und die Protokollerklärung Nr. 2 zu Absatz 2 mit der Maßgabe, dass 
die Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung 75 v. H. der dort genannten Vom­
hundertsätze betragen.

(4)	� 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 

	 1.	 für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen
		  a)	� Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 

1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenom­
men haben,

		  b)	� Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG, 
		  c)	� Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit­

gesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn 
am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat;

	 2.	� in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der 
Höhe des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt 
worden ist.

Niederschriftserklärung zu § 20 (VKA) Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c:

Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
gleich.

(5)	� 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 
2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausge­
zahlt werden.

(6)	� 1Beschäftigte, die bis zum 31. März 2005 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, 
erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen 
Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des 
Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 die letzten drei Kalendermonate vor Beendi­
gung des Arbeitsverhältnisses.
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§ 21 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 und 
§ 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt­
bestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die 
Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungs­
zeitraum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden und 
Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Über­
stunden und Mehrarbeit), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere 
Zahlungen nach § 23 Abs. 2 und 3.

Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3: 

1.	� 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 
sind Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhält
nis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalender- 
monate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeits-
verhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individu-
ellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen 
Kalendermonate zugrunde gelegt.

2.	� 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen 
Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 
aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den 
Berechnungszeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Verteilung 
der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichen-
den Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 
1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits 
Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben die in diesem Zusammenhang 
auf Basis der Tagesdurchschnitte zustehenden Beträge bei der Ermittlung 
des Durchschnitts nach Satz 2 unberücksichtigt.

3.	� Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung 
ein, ist die/der Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung be-
reits mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten.
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§ 22 
Entgelt im Krankheitsfall

(1)	� 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleis­
tung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von 
sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge der­
selben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetz­
lichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 
und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer Maßnahme der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

(2)	� 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt 
werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Net­
toentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21 
(mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 1); bei freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- 
und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 
3Für Beschäftigte, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenver­
sicherung unterliegen und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen 
versichert sind, ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeld­
höchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu­
stünde, zugrunde zu legen. 4Bei Teilzeitbeschäftigten ist das nach Satz 3 bestimmte 
fiktive Krankengeld entsprechend § 24 Abs. 2 zeitanteilig umzurechnen.

(3)	� 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3)
	 –	 von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und
	 –	 von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche
	� seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maß­

geblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im 
Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.

(4)	� 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über 
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den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine 
vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Renten­
versicherung, aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder 
aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln 
der Beschäftigten finanziert ist. 3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im 
Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 
3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit 
besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 4Überzahl­
ter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die 
in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der 
Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 5Der Arbeitgeber kann von 
der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den 
Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen 
worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die 
Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt.

§ 23 
Besondere Zahlungen

(1)	� 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben 
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate 
dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte 
beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 
3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäf­
tigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die 
beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht 
vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögens­
wirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten 
Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, 
für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des 
Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversor­
gungspflichtiges Entgelt.

(2) 	� 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit 
(§ 34 Abs. 3)

	 a)	� von 25 Jahren in Höhe von	 350 Euro,
	 b)	� von 40 Jahren in Höhe von	 500 Euro.
	� 2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 3Im Bereich der VKA 

können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung günstigere Regelungen getroffen werden.
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(3)	� 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2Als 
Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe – 
für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die 
Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der 
Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehalts­
konto hat befreiende Wirkung. 4Für den Bereich der VKA können betrieblich eigene 
Regelungen getroffen werden.

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1)	� 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile 
ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abwei­
chendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für 
den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto 
innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen 
Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. Dezember, gilt der vorhergehende 
Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als 
Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der 
Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf 
ihre Entstehung folgt, fällig.

Protokollerklärungen zu Absatz 1: 

1.	� Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kosten-
günstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die da-
durch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.

2. 	� Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufen-
den Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres 
den Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 
verschieben.

(2)	� Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten 
Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile 
in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
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Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter 
entspricht.

(3)	� 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestand­
teile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch 
auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeits­
stunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sons­
tigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits­
zeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.

(4)	� 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von min­
destens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder 
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

(5)	� Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt 
Absatz 3 entsprechend.

(6)	� Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandtei­
le (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden.

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung

Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum 
Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des 
Tarifvertrages über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) bzw. des Tarifvertrages über die zusätz­
liche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-
Kommunal – (ATV-K) in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26 
Erholungsurlaub

(1)	� 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 
30 Arbeitstage. 3Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf 
fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entspre­
chend. 4Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens 
einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; 
Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 5Der 
Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen 
genommen werden.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 5: 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll 
ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.

(2)	� Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:
	 a)	� Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei 

Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungs­
urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen 
nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

	 b)	� Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der 
Beschäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses 
ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.

	 c)	� Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 
einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um 
ein Zwölftel.

	 d)	� Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 24 genannten 
Zeitpunkt gezahlt.
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§ 27 
Zusatzurlaub

(1)	� Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig Schicht­
arbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 
6 Satz 1 zusteht, erhalten

	 a)	� bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und
	 b)	� bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate
	 einen Arbeitstag Zusatzurlaub.
(2)	� Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. ständige Vertreter) 

erhalten Beschäftigte des Bundes, denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 
6 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für

	 a)	� je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet 
haben, und

	 b)	� je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben.
(3)	� Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und nicht ständiger Schichtarbeit im 

Bereich der VKA soll bei annähernd gleicher Belastung die Gewährung zusätzlicher 
Urlaubstage durch Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelt werden.

(4)	� 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme 
von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr 
gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr 
zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach 
den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. 
Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 
Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, 
das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.

(5)	� Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend.

Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 

1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- 
oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 oder 2 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige 
Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbre-
chung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeits-
unfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich.
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§ 28 
Sonderurlaub

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fort­
zahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.

§ 29 
Arbeitsbefreiung

(1) �1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, 
gelten nur die folgenden Anlässe

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin  
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes

ein Arbeitstag,

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/
des Lebenspartners im Sinne des Lebenspartnerschafts­
gesetzes, eines Kindes oder Elternteils

zwei Arbeitstage,

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem  
Grund an einen anderen Ort

ein Arbeitstag,

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum ein Arbeitstag,

e) schwere Erkrankung

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in  
demselben Haushalt lebt,

ein Arbeitstag  
im Kalenderjahr,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht  
bis zu vollendet hat, wenn im laufenden Kalender­
jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V Besteht oder 
bestanden hat,

bis zu vier Arbeitstage  
im Kalenderjahr,

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte des
halb die Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebens­
jahr noch nicht vollendet hat oder wegen körper
licher, geistiger oder seelischer Behinderung 
dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen muss,

bis zu vier Arbeitstage  
im Kalenderjahr

2Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung 
nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppel­
buchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten 
zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage 
im Kalenderjahr nicht überschreiten.

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese 
während der Arbeitszeit erfolgen muss,

erforderliche nachgewie­
sene Abwesenheitszeit 
einschließlich erforder­
licher Wegezeiten
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Niederschriftserklärung zu § 29 Abs. 1 Buchst. f:

Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärzt-
lich verordnete Behandlung.

(2)	� 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, 
soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten 
nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrge­
nommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 nur insoweit, als Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts 
geltend machen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs 
als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den 
Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber 
abzuführen.

(3)	� 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fort­
zahlung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 
Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt wer­
den, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach 
Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. Umzug aus persönli-
chen Gründen).

(4)	� 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der 
Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, 
der Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des 
Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien anderer vertragsschließender 
Gewerkschaften auf Anfordern der Gewerkschaften Arbeitsbefreiung bis zu acht 
Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 erteilt werden, sofern 
nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 2Zur Teil­
nahme an Tarifverhandlungen mit dem Bund und der VKA oder ihrer Mitgliedver­
bände kann auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeits­
befreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung erteilt 
werden.
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(5)	� Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach 
dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversiche­
rungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche 
Interessen entgegenstehen.

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 30 
Befristete Arbeitsverträge

(1)	� 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen 
zulässig. 2Für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwen­
dung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Angestellten unterlegen hätte, gelten die in den Absätzen 2 bis 5 geregelten 
Besonderheiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG, das 
Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitver­
tragsgesetz) oder gesetzliche Nachfolgeregelungen unmittelbar oder entsprechend 
gelten.

(2)	� 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, 
wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende 
Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Ar­
beitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt 
zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind.

(3)	� 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate 
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 
2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete 
oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist.

(4)	� 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs 
Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten 
sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit 
einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.

(5)	� 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 
Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit 
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beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeits­
verhältnissen bei demselben Arbeitgeber

	 von insgesamt mehr als sechs Monaten	 vier Wochen,
	 von insgesamt mehr als einem Jahr	� sechs Wochen zum Schluss eines 	

Kalendermonats,
	 von insgesamt mehr als zwei Jahren	 drei Monate,
	 von insgesamt mehr als drei Jahren	� vier Monate zum Schluss eines 	

Kalendervierteljahres.
	� 3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 

Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Un­
terbrechungszeit bleibt unberücksichtigt.

Protokollerklärung zu Absatz 5: 

Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere ver-
einbarte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist.

(6) 	 Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt.

§ 31 
Führung auf Probe

(1)	� 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer 
von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchs­
tens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen 
Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2)	� Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Wei­
sungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungsposi­
tionen auf Probe bezeichnet worden sind.

(3)	� 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Be­
schäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten 
Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der 
Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellen­
entgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung 
nach § 17 Abs. 4 Satz 1 bis 3 im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 im 
Bereich des Bundes ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet 
die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; 
ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entspre­
chende Tätigkeit.
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§ 32 
Führung auf Zeit

(1) 	� 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier 
Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind 
zulässig:

	 a)	� in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu 
einer Gesamtdauer von acht Jahren,

	 b)	� ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Ge­
samtdauer von zwölf Jahren.

	� 3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beiderseitigen 
Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2)	� Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Wei­
sungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungsposi­
tionen auf Zeit bezeichnet worden sind.

(3)	� 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genann­
ten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der 
Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergrup­
pierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 bis 3 im Bereich der VKA und nach § 17 Abs. 5 Satz 1 
im Bereich des Bundes ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 
75 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, 
die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächst höheren Entgeltgruppe nach 
§ 17 Abs. 4 Satz 1 und 2. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bishe­
rigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.

§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) 	 Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
	 a)	� mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte 

Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat,
	 b)	� jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).
(2) 	� 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 

eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der 
Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat den 
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Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 
3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeits­
verhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeit­
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche 
Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit 
Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 
5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversiche­
rungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsver­
hältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die Rente 
rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den 
Monat der Zustellung des Rentenbescheids folgt.

(3)	� Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, 
wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversicherungsträger 
festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeig­
neten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende 
dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und der Beschäftigte 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbe­
schäftigung schriftlich beantragt.

(4)	� 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 
Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gut­
achten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 
bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(5)	� 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchst. a 
geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag 
abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen 
zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes verein­
bart ist.

§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) 	� 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die 
Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündi­
gungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)
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	 bis zu einem Jahr			   ein Monat zum Monatsschluss,
	 von mehr als einem Jahr		 6 Wochen,
	 von mindestens 5 Jahren		 3 Monate,
	 von mindestens 8 Jahren		 4 Monate,
	 von mindestens 10 Jahren	 5 Monate,
	 von mindestens 12 Jahren	 6 Monate
						      zum Schluss eines Kalendervierteljahres.
(2)	� 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben 

und für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, können nach 
einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den 
Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte 
nach den bis zum 30. September 2005 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, 
verbleibt es dabei.

(3)	� 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zu­
rückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit 
eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des 
Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 
3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als 
Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von 
einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber.

§ 35 
Zeugnis

(1)	� Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung 
und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

(2)	� Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses 
ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

(3)	� Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten 
ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).

(4) 	 Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.
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Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 36 
Anwendung weiterer Tarifverträge (VKA)

Neben diesem Tarifvertrag sind die nachfolgend aufgeführten Tarifverträge in ihrer 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden:
	 a)	� Tarifverträge über die Bewertung der Personalunterkünfte vom 16. März 1974,
	 b)	� Tarifverträge über den Rationalisierungsschutz vom 9. Januar 1987,
	 c)	� Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TVsA) vom 13. September 2005,
	 d)	� Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998,
	 e)	� Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – TV 

FlexAZ – vom 27. Februar 2010,
	 f)	� Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte im 

Flugverkehrskontrolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 26. März 1999,
	 g)	� Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kommunalen 

öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003.
	 h)	� Rahmentarifvertrag zur Regelung der Arbeitszeit der Beschäftigten des Feuer­

wehr- und Sanitätspersonals an Flughäfen vom 8. September 2004.

§ 37 
Ausschlussfrist

(1) 	� 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus­
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten oder vom 
Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht 
die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.

(2) 	� Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

§ 38 
Begriffsbestimmungen

(1) 	 Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt folgendes:
	 a)	� Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren Arbeits­

verhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet begründet 
worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu diesem Gebiet 
fortbesteht.

	 b)	� Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet West.
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(2) 	� Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“ Bezug genom­
men wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personal­
vertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt.

(3) 	� Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini­
gungsstelle vor.

(4) 	� Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Beschei­
nigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer 
die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne 
deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des 
SGB VI zu sein.

Protokollerklärung zu Absatz 4: 

Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwendenden Regelungen zur Ent-
geltsicherung bestimmen sich im Bereich des Bundes nach § 16a TVÜ-Bund und 
im Bereich der VKA nach § 16a TVÜ-VKA.

(5) 	� 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit 
vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 
2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Beschäftigte, 
deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unter­
legen hätte.

§ 38a (Bund)  
Übergangsvorschriften

Wenn in einem für den Bund geltenden Tarifvertrag ein Verweis auf die Entgeltgruppe 9 
enthalten ist, bezieht er sich auf die Entgeltgruppen 9a und 9b.

§ 38a (VKA) 
Übergangsvorschriften

(1)	� Für Beschäftigte, die sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden oder 
deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt § 6 Abs. 
1 Satz 1 Buchst. b 1. Halbsatz in der bis zum 30. Juni 2008 geltenden Fassung bei der 
Berechnung des Tabellenentgelts und von in Monatsbeträgen zustehenden Zulagen.

(2)	� 1Auf technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tätigkeit, mit dem 
am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich eine überwiegend künstlerische Tätigkeit verein­
bart ist, findet § 1 Abs. 2 Buchst. n in der bis zum 31. Mai 2013 geltenden Fassung 

81

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

TARIFVERTRAG FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST (TVÖD)



für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter 
Anwendung. 2Auf technisches Theaterpersonal, mit dem am 31. Mai 2013 arbeits­
vertraglich die Anwendung des TVöD vereinbart ist, findet der TVöD unabhängig von 
§ 1 Abs. 2 Buchst. n in der ab dem 1. Juni 2013 geltenden Fassung für die Dauer des 
ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 3Als un­
unterbrochen fortbestehend gilt das Arbeitsverhältnis auch, wenn im beiderseitigen 
Einvernehmen an ein befristetes Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung ein neues 
Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber abgeschlossen wird.

§ 39 
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 	� 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten
	 a)	� § 20 am 1. Januar 2007,
	 b)	� § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b und c sowie § 27 am 1. Januar 2006 in Kraft.
(2) 	� Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Mona­

ten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden.
(3) 	 [aufgehoben!]
(4) 	 Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden
	 a)	� die Vorschriften des Abschnitts II einschließlich des Anhangs zu § 9 mit einer Frist 

von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats;
	 b)	� unabhängig von Buchst. a § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum 

Schluss eines Kalendervierteljahres;
	 c)	� die jeweiligen Anlagen A (Bund bzw. VKA) zu § 15 ohne Einhaltung einer Frist, 

frühestens jedoch zum 28. Februar 2018;
	 d)	� § 20 (Bund bzw. VKA) zum 31. Dezember eines jeden Jahres;
	 e)	� § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats;
	 f)	� § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres.
	 g)	� § 12 (Bund) und § 13 (Bund) jederzeit ohne Einhaltung einer Frist, jedoch nur ins­

gesamt, frühestens zum 31. Dezember 2016; die Nachwirkung dieser Vorschriften 
wird ausgeschlossen,

	 h)	� § 12 (VKA) und § 13 (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines 
Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum 31. Dezember 2020; die 
Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen;

	 i)	� die Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten zum 
Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum 31. Dezem­
ber 2020; die Nachwirkung wird ausgeschlossen.
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Protokollerklärung zum Buchstaben i:

Abweichend von dem Buchstaben i kann Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – 
Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Ka-
lendervierteljahres, frühestens jedoch zum 30. Juni 2020, schriftlich gekündigt 
werden.

Anlage A (Entgelttabellen)
Die aktuellen Entgelttabellen (Anlage A zum TVöD) veröffentlicht die GEW in 
gesonderten Faltblättern und auf ihrer Webseite: www.gew.de/tarif/tvoed/
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Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD)

– Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) 

vom 13. September 2005 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 29. April 2016

– Auszüge – 

Abschnitt VII 
Allgemeine Vorschriften

§ 40 
Geltungsbereich

(1)	� 1Dieser Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten, die unter § 1 des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, soweit sie nicht von anderen Besonderen Teilen des 
TVöD erfasst sind. 2Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer 
Teil Verwaltung (BT-V) – bildet im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag für den öffent­
lichen Dienst – Allgemeiner Teil – den Tarifvertrag für die Sparte Verwaltung.

(2)	� Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 1 bis 39 verwiesen wird, 
handelt es sich um die Regelungen des TVöD – Allgemeiner Teil –.

§ 41 
Allgemeine Pflichten

1Die im Rahmen des Arbeitsvertrages geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ord­
nungsgemäß auszuführen. 2Beschäftigte des Bundes und anderer Arbeitgeber, in deren 
Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, müssen sich 
durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes bekennen.

§ 42  
Saisonaler Ausgleich

In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (z. B. Ausgra­
bungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich verstärkte Tätigkeiten 
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anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden in 
einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert werden, wenn durch Verkürzung der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach § 6 
Abs. 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt wird.

§ 43 
Überstunden

(1)	� 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen. 2So­
fern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, 
die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach § 8 Abs. 1 geltend macht, 
erhält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Abs. 7), die nicht bis zum Ende des 
dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalen­
dermonats – nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 
100 v. H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf 
den Zeitzuschlag für Überstunden nach § 8 Abs. 1 besteht unabhängig von einem 
Freizeitausgleich. 

(2)	� 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppe 15 bei obersten Bundesbehörden sind Mehr­
arbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Beschäftigte der 
Entgeltgruppen 13 und 14 bei obersten Bundesbehörden erhalten nur dann ein 
Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder der Überstunden für 
sämtliche Beschäftigte der Behörde angeordnet ist; im Übrigen ist über die regelmä­
ßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Beschäftigten durch das Tabellenent­
gelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Leiter von Dienststellen und deren 
ständige Vertreterinnen/Vertreter, die in die Entgeltgruppen 14 und 15 eingruppiert 
sind.

§ 44 
Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld

(1)	� Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die 
für die Beamtinnen und Beamten jeweils geltenden Bestimmungen entsprechende 
Anwendung. 

(2)	� 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen 
Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird jedoch 
mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder dienstplan­
mäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung der Reise­
zeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten insgesamt 
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15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten 
bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender Arbeitszeit im 
Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der 
besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen.

(3)	� Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach eigenen 
Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Absätzen 1 und 2 maßge­
bend. 

Abschnitt VIII 
Sonderregelungen (Bund)

§ 45 
Sonderregelungen für Beschäftigte,  

die zu Auslandsdienststellen des Bundes entsandt sind

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften

Nr. 1 
zu § 1 – Geltungsbereich –

(1)	� Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte mit deutscher Staatsangehörig­
keit (Deutsche im Sinne des Artikels 116 GG) oder einer Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedsstaates der europäischen Union bei den diplomatischen und 
berufskonsularischen Vertretungen sowie bei anderen Dienststellen der Bundesre­
publik im Ausland (Auslandsdienststellen), die nach Abschluss eines Arbeitsvertrages 
nach Bundestarifrecht von ihrer obersten Bundesbehörde zur Dienstleistung in das 
Ausland entsandt worden sind (entsandte Kräfte) oder denen die gleiche Rechtsstel­
lung durch einen mit der obersten Bundesbehörde geschlossenen Arbeitsvertrag 
eingeräumt worden ist.

(2)	� Die Nrn. 3, 4, und 12 gelten auch für Beschäftigte des Bundes, die bei einer In­
landsdienststelle tätig sind, dem Inhalt ihres Arbeitsvertrages nach jedoch auch zu 
Auslandsdienststellen entsandt werden können.

(3)	� Diese Sonderregelungen gelten nicht für Beschäftigte, die Einheiten der Bundeswehr 
bei deren vorübergehender Verlegung zu Ausbildungszwecken in das Ausland fol­
gen.
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Nr. 2
1Für Beschäftigte bei Auslandsvertretungen (§ 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Auswär­
tigen Dienst – GAD) gelten die §§ 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27 GAD entsprechend. 2Die 
§§ 16, 22, 26 GAD gelten für diese Beschäftigte entsprechend, soweit keine Leistungen 
nach anderen Vorschriften gewährt werden.

Nr. 3 
zu § 3 – Allgemeine Arbeitsbedingungen –

Der Arbeitgeber kann auch Untersuchungen auf Tropentauglichkeit anordnen.

Nr. 4 
zu § 4 – Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung –

§ 4 Abs. 1 Satz 2 gilt nicht.

Zu Abschnitt II Arbeitszeit

Nr. 5 
zu § 6 – Regelmäßige Arbeitszeit –

1Eine Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit für die Beamten an einer Auslandsdienst­
stelle nach § 7 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst bzw. nach § 3 
Abs. 4 der Arbeitszeitverordnung gilt auch für die entsprechenden Beschäftigten an die­
ser Dienststelle. 2In diesen Fällen findet ein Ausgleich für Überstunden (Nr. 6 Satz 1) nur 
statt, wenn die verkürzte regelmäßige Arbeitszeit um mehr als fünf Stunden im Monat 
überschritten wird.

Nr. 6 
zu § 8 – Ausgleich für Sonderformen der Arbeit –

1Überstundenentgelt, Zeitzuschläge und Zulagen nach § 8 werden nicht gezahlt. 2Alle 
Überstunden sind bis zum Ende des sechsten Kalendermonats nach Ableistung der Über­
stunden durch entsprechende bezahlte Arbeitsbefreiung auszugleichen. 3Rufbereitschaft 
und Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft werden nicht bezahlt, sondern unter 
Berücksichtigung des Satzes 1 auf der Berechnungsgrundlage des § 8 Abs. 3 in Freizeit 
ausgeglichen; § 8 Abs. 2 gilt entsprechend.
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Protokollerklärung: 

Das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung zuzüglich der Zeitzuschläge für 
Überstunden ist das Überstundenentgelt.

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

Nr. 7
zu § 14 – Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit –
1Die persönliche Zulage nach § 14 Abs. 3 wird auch dann nicht gezahlt, wenn die Be­
schäftigten andere Beschäftigte oder Beamte während deren Heimaturlaubs länger als 
einen Monat oder im Fall des § 14 Abs. 2 länger als drei Tage vertreten. 2Zeiten einer 
höherwertigen Heimaturlaubsvertretung werden bei einer anschließenden höherwer­
tigen Vertretung aus anderen Gründen auf die in § 14 Abs. 1 genannte Frist von einem 
Monat angerechnet.

Protokollerklärung:

1Dem Beschäftigten darf innerhalb eines Jahres eine Heimaturlaubsvertretung 
nur einmal übertragen werden. 2Die Regelung für Beschäftigte gemäß § 38 Abs. 
5 Satz 2 tritt erst bei In-Kraft-Treten eines Tarifvertrags nach § 14 Abs. 2 in Kraft.

Nr. 8 
zu § 15 – Tabellenentgelt –

(1)	� 1Beschäftigten mit dienstlichem und tatsächlichem Wohnsitz im Ausland werden zu 
dem Tabellentgelt (§15) Auslandsbezüge in entsprechender Anwendung der §§ 15 
und 52 bis 55 des Bundesbesoldungsgesetzes gezahlt. 2Die Auslandsbezüge bleiben 
bei der Jahressonderzahlung nach § 20 (Bund) unberücksichtigt.

(2)	� 1Die Tabelle Auslandszuschlag der Anlage VI.1 Bundesbesoldungsgesetz findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass anstelle der Zeilen der Tabellenkopfes „Grundge­
haltsspanne von – bis“ der Tabellenkopf nach Anlage B (Bund) Anwendung findet. 
2Die Beträge der Anlage B (Bund) nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 
3Teilzeitbeschäftigten steht der Auslandszuschlag anteilig gemäß § 24 Abs. 2 zu
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Protokollerklärung:

Die Tarifvertragsparteien überprüfen Ende 2015, ob die Entwicklung der 
Zuschlagstabellen für Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte kohärent 
verläuft oder anpassungsbedarf besteht.

(3)	� 1Zulagen und Zuschläge werden mit Ausnahme der in Absatz 1 geregelten Entgelt­
bestandteile den bei Auslandsdienststellen tätigen Beschäftigten nicht gezahlt. 
2Aufwandsentschädigungen werden nach den für die entsprechenden Beamtinnen 
und Beamten geltenden Bestimmungen gezahlt. 

Niederschriftserklärung zu § 45 Nr. 8:

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass der Auslandszuschlag, der 
nach Maßgabe des § 45 (Bund) Nr. 8 Abs. 2 TVöD-BT-V in entsprechender 
Anwendung der Tabelle Auslandszuschlag der Anlage VI. 1 Bundesbesoldungs-
gesetz auf der Grundlage einer/eines Vollzeitbeschäftigten ermittelt wurde, 
anschließend nach § 24 Abs. 2 TVöD zeitratierlich zu berechnen ist.

Nr. 9 
zu § 22 – Entgelt im Krankheitsfall –

(1)	� 1Bei einer durch Krankheit oder Arbeitsunfall verursachten Arbeitsunfähigkeit im 
Ausland werden das Tabellenentgelt und die Auslandsbezüge (Nr. 8) ohne Rücksicht 
auf die Beschäftigungszeit bis zum Tage vor der Rückreise vom Auslandsdienstort 
in das Inland gewährt. 2Die im § 22 Abs. 3 festgesetzten Fristen für die Gewährung 
eines Krankengeldzuschusses beginnen mit dem Tage der Abreise des Beschäftigten 
vom Auslandsdienstort zu laufen. 

(2)	� Beschäftigte, die bei einer Auslandsdienststelle tätig sind, sollen den Nachweis der 
Arbeitsunfähigkeit durch eine Bescheinigung des Vertrauensarztes der Auslands­
dienststelle erbringen; Beschäftigte bei einer diplomatischen oder konsularischen 
Vertretung sollen den Nachweis in der Weise erbringen, wie er durch die Geschäfts­
ordnung für die Auslandsvertretung vorgesehen ist.
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Nr. 10 
zu § 23 Abs. 3 – Sterbegeld –

Der Berechnung des Sterbegeldes für die Hinterbliebenen von Beschäftigten gemäß § 23 
Abs. 3, die zur Zeit ihres Todes Auslandsbezüge erhielten, sind diese Auslandsbezüge, 
jedoch ausschließlich einer Aufwandsentschädigung, zugrunde zu legen.

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung

Nr. 11 
zu § 26 – Erholungsurlaub –

(1)	� Für den Erholungsurlaub gelten neben den tariflichen Vorschriften die jeweiligen 
Bestimmungen für die im Ausland tätigen Bundesbeamten entsprechend.

(2)	� 1Wird das Arbeitsverhältnis während oder mit Ablauf eines Urlaubs im Inland, für 
den Fahrkostenzuschuss gewährt wurde, aus einem vom Beschäftigten zu vertreten­
den Grunde gelöst, so werden die niedrigsten Fahrkosten (vgl. § 4 Abs. 2 der Heimat­
urlaubsverordnung) nur der Reise vom Dienstort in das Inland erstattet. 2Wird das 
Arbeitsverhältnis innerhalb eines Jahres nach Beendigung eines Urlaubs im Inland 
aus einem vom Beschäftigten zu vertretenden Grunde gelöst, so hat der Beschäftig­
te die Hälfte der dafür erstatteten Fahrkosten zurückzuzahlen, es sei denn, das er im 
Anschluss an den Urlaub an einen anderen Dienstort versetzt worden war und den 
Dienst dort angetreten hatte.

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Nr. 12 
zu § 33 – Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung –

(1)	� 1Im Wirtschaftsdienst Beschäftigte der Entgeltgruppen 9 bis 15 bedürfen in den 
ersten zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Aufnahme einer 
entgeltlichen Beschäftigung in einem der ausländischen Staaten, in dem sie während 
ihres Arbeitsverhältnisses tätig waren, der Genehmigung des Arbeitgebers. 2Wird 
eine entgeltliche Beschäftigung ohne die erforderliche Genehmigung aufgenommen, 
so hat der Beschäftigte eine Vertragsstrafe in Höhe von drei Monatsbezügen seiner 
letzten Auslandsvergütung zu entrichten. 3Die Geltendmachung von Schadensersatz­
ansprüchen bleibt unberührt.

(2)	� Beschäftigte, die auf Kosten des Arbeitgebers eine besondere Ausbildung in einer 
Fremdsprache erhalten haben, sind verpflichtet, dem Arbeitgeber die Kosten dieser 
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Ausbildung zu erstatten, wenn das Arbeitsverhältnis aus einem von dem Beschäftig­
ten zu vertretenden Grunde vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss der Sprach­
ausbildung endet.

Zu Abschnitt VII Allgemeine Vorschriften

Nr. 13 
zu § 44 – Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld –

1Für die Gewährung von Umzugskostenvergütung bei Auslandsumzügen sind die für die 
Beamtinnen/Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestimmungen mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß anzuwenden:
1.	� Im Falle des Ausscheidens eines Beschäftigten aus dem Arbeitsverhältnis an einem 

Auslandsdienstort wird eine Umzugskostenvergütung nur gewährt, wenn für den 
Umzug an den Auslandsdienstort Umzugskostenvergütung gewährt und nicht zu­
rückgefordert worden ist. § 19 Abs. 4 der Auslandsumzugskostenverordnung – AUV 
– bleibt unberührt.

2.	� Der Beschäftigte, dessen Arbeitsverhältnis aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grunde im Ausland beendet worden ist, hat für sich und die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 AUV 
bezeichneten Personen Anspruch auf eine Umzugskostenvergütung nach §§ 2 bis 5 
und 10 AUV sowie § 9 Abs. 1 BUKG. Die Umzugskostenvergütung wird nur gewährt, 
wenn der Beschäftigte spätestens sechs Monate nach Beendigung des Arbeitsver­
hältnisses nach einem frei gewählten Wohnort im Inland umzieht. § 19 Abs. 1 bis 3 
AUV bleibt unberührt. § 19 Abs. 1 bis 3 AUV gilt entsprechend, wenn der Beschäf­
tigte wegen Bezugs eines vorgezogenen oder flexiblen Altersruhegeldes oder einer 
entsprechenden Versorgungsrente aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebe­
nenversorgung im Ausland aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist.

3.	� In dem Falle der Nr. 11 Abs. 2 Satz 1 werden Auslagen für eine Umzugsreise nicht 
erstattet.

4.	� Endet das Arbeitsverhältnis aus einem von dem Beschäftigte zu vertretenden Grun­
de vor Ablauf von zwei Jahren nach einem Umzug, für den Umzugskostenvergütung 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Nr. 3 und 4 des Bundesumzugskos­
tengesetzes – BUKG – zugesagt worden war, so hat der Beschäftigte die Umzugskos­
tenvergütung zurückzuzahlen. War die Umzugskostenvergütung nach § 3 Abs. 1 Nr. 
1 BUKG zugesagt worden, ist nur der nach § 12 AUV gewährten Ausstattungsbeitrag 
zurückzuzahlen, wenn der Beschäftigte insgesamt mehr als zwei Jahre bei Auslands­
dienststellen tätig war. Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BUKG 
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zugesagte Umzugskostenvergütung, wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund einer 
Kündigung durch den Beschäftigten endet. § 19 Abs. 4 AUV bleibt unberührt.

Nr. 14 
Für Bundeswohnungen, die Beschäftigte an Auslandsdienststellen aus dienstlichen 
oder sonstigen im Interesse des Bundes liegenden Gründen zugewiesen werden, gilt 
sinngemäß die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Bundesdienstwohnungen 
(Dienstwohnungsvorschriften – DWV –) vom 16. Februar 1970 (GMBI. S. 99) in ihrer 
jeweils geltenden Fassung und in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
über die Bundesdienstwohnungen im Ausland (Dienstwohnungsvorschriften Ausland – 
DWVA) vom 1. Februar 1973 (GMBI. S. 82) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften

Nr. 15
zu § 37 – Ausschlussfrist –

Die Ausschlussfrist (§ 37) beträgt 9 Monate.

§ 46 
Sonderregelungen für Beschäftigte im Bereich des  

Bundesministeriums der Verteidigung

Kapitel I Beschäftigte im Bereich des  
Bundesministeriums der Verteidigung

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften

Nr. 1 
zu § 1 – Geltungsbereich –

Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für die Beschäftigten des Bundesministeriums 
der Verteidigung, soweit sie nicht unter Kapitel II oder die Sonderregelung für in Ausland 
entsandte Beschäftigte (§ 45) fallen.
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Nr. 2 
zu § 3 – Allgemeine Arbeitsbedingungen –

(1)	� Beschäftigte haben sich unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 einer Ausbildung 
im Selbstschutz sowie in der Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Katastro­
phen zu unterziehen. 

(2)	� 1Beschäftigte haben jede ärztlich festgestellte und ihnen vom Arzt mitgeteilte 
übertragbare Krankheit innerhalb ihres Hausstandes unverzüglich dem Dienststel­
lenleiter zu melden. 2Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht kann der Meldung 
durch Übergabe eines verschlossenen Umschlages genügt werden, der nur vom Arzt 
zu öffnen ist.

(3)	� Beschäftigte können an den für die Bundeswehr angeordneten medizinischen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, auf Kosten des Arbeitgebers 
teilnehmen.

(4)	� Beschäftigte haben vor Beginn und Ende einer größeren militärischen Unterneh­
mung Anspruch auf eine ärztliche Untersuchung auf Kosten des Arbeitgebers.

Zu Abschnitt II Arbeitszeit

Nr. 3 
zu § 6 – Regelmäßige Arbeitszeit –

(1)	� Kann die Arbeitsstelle nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug erreicht 
werden und trifft das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an der Ar­
beitsstelle ein, wird die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle angeordne­
ten Arbeitsbeginns als Arbeitszeit gewertet.

(2)	� 1Für Beschäftigte in Versorgungs- und Instandsetzungseinrichtungen sowie auf Flug-, 
Schieß- und Übungsplätzen beginnt und endet die Arbeitszeit am jeweils vorge­
schriebenen Arbeitsplatz, soweit nicht ein Sammelplatz bestimmt wird. 2Stellt der 
Arbeitgeber bei Entfernungen von der Grenze der Arbeitsstelle (z. B. Eingangstor) 
bis zum Arbeitsplatz von mehr als einem Kilometer für diese Strecke eine kostenlose 
Beförderungsmöglichkeit nicht zur Verfügung, gilt die über die bei Gestellung eines 
Fahrzeugs üblicherweise benötigte Beförderungszeit hinausgehende Zeit als Arbeits­
zeit. 
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Protokollerklärung: 

Der Begriff der Arbeitsstelle ist weiter als der Begriff des Arbeitsplatzes. Er 
umfasst z. B. den Verwaltungs-/Betriebsbereich in dem Gebäude/Gebäudeteil, 
in dem gearbeitet wird.

Nr. 4 
zu §§ 7, 8 – Sonderformen der Arbeit  

und Ausgleich für Sonderformen der Arbeit –
(1) 	� Die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wird bei der 

Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet.
(2) 	� 1Rufbereitschaft darf bis zu höchstens zehn Tagen im Monat, in Ausnahmefällen 

bis zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr, angeordnet werden. 2Diese zeitliche Ein­
schränkung gilt nicht für Zeiten erhöhter Bereitschaft für den Bereich der gesamten 
Bundeswehr.

(3)	� 1Die Arbeitszeitdauer des Feuerwehrpersonals und des Wachpersonals beträgt, 
wenn in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst vorliegt, 24 Stunden je Schicht, 
sofern der Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Gewährung gleichwertiger 
Ausgleichsruhezeiten in unmittelbarem Anschluss an die verlängerten Arbeitszeiten 
gewährleistet wird. 2Aus dienstlichen Gründen kann ein kürzerer Schichtturnus fest­
gelegt werden. 3Durch entsprechende Schichteinteilung soll sichergestellt werden, 
dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeit­
raums nach § 6 Abs. 2 im Durchschnitt nicht überschritten wird. 4Zeitzuschläge nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b werden zu 50 v. H. gezahlt. 5Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 
1 Satz 1 Buchst. f, sowie Zulagen nach Abs. 5 und 6 werden nicht gezahlt. 6Die über 
168 Stunden hinausgehende Zeit wird bei der Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. 
als Arbeitszeit gewertet und mit dem Überstundenentgelt vergütet.

(3a)	�Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheits­
schutzes kann die Arbeitszeit des Feuerwehrpersonals, sofern in die Arbeitszeit 
regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf bis zu 54 Stun­
den im Siebentageszeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, wenn dienstliche 
Gründe bestehen und der oder die Beschäftigte schriftlich eingewilligt hat. 

(3b)	�Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheits­
schutzes kann die Arbeitszeit des Wachpersonals, sofern in die Arbeitszeit regelmä­
ßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf bis zu 65 Stunden im 
Siebentageszeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, wenn dienstliche Gründe 
bestehen und der oder die Beschäftigte schriftlich eingewilligt hat. 
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Protokollerklärung zu den Absätzen 3a und 3b:

Bei den Stundenzahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, bezogen auf 
einen Ausgleichszeitraum von einem Jahr.

(3c)	�Beschäftigten, die die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklären 
oder die Einwilligung widerrufen, dürfen daraus keine Nachteile entstehen. Die 
Einwilligung kann mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen werden. 
Die Beschäftigten sind auf die Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzuweisen.

(4)	� Für Beschäftigte, die an Manövern und ähnlichen Übungen teilnehmen, gilt Anhang 
zu § 46 In den Fällen der Hilfeleistung und der Schadensbekämpfung bei Katastro­
phen gilt Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Anhangs zu § 46 entsprechend.

(5)	� Zuschläge – außer Zeitzuschläge nach § 8 – sowie Zulagen können im Einvernehmen 
mit den vertragsschließenden Gewerkschaften auch durch Verwaltungsanordnun­
gen allgemein oder für den Einzelfall gewährt werden.

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

Nr. 5
Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während der 
Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbestandteile.

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung

Nr. 6 
zu § 26 – Erholungsurlaub –

Bei der Berechnung nach § 21 werden die leistungsabhängigen Entgeltbestandteile aus 
dem Leistungslohnverfahren nach dem Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten 
im Leistungslohnverfahren im Bereich der SR 2a des Abschnitts A der Anlage 2 MTArb 
(Gedingerichtlinien) berücksichtigt.

Nr. 7 
zu § 27 – Zusatzurlaub –

Für Beschäftigte, die unter Nr. 4 Abs. 3 fallen, beträgt der Zusatzurlaub für je vier Mona­
te der Arbeitsleistung im Kalenderjahr einen Arbeitstag.
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Kapitel II Besatzungen von Binnen- und Seefahrzeugen  
und von schwimmenden Geräten im Bereich des  

Bundesministeriums der Verteidigung
– hier nicht abgedruckt –

Kapitel III Beschäftigte gemäß § 38 Abs. 5 Satz 1  
einschließlich Ärztinnen/Ärzten und Zahnärztinnen/Zahnärzten  

in Bundeswehrkrankenhäusern
– hier nicht abgedruckt –

§ 47 
Sonderregelungen für Beschäftigte im Bereich des  

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
– hier nicht abgedruckt –

§ 48  
Sonderregelungen für Beschäftigte im forstlichen Außendienst

– hier nicht abgedruckt –

§ 49 
Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften

Nr. 1 
zu § 1 – Geltungsbereich –

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemein bildenden 
Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen). 2Sie gelten 
nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der Verwaltung, die der Ausbildung 
oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes dienen, an Krankenpflege­
schulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen.
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Protokollerklärung:

Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes 
der Tätigkeit das Gepräge gibt.

Zu Abschnitt II Arbeitszeit
Nr. 2

1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die ent­
sprechenden Beamtinnen und Beamten des Bundes in der jeweils geltenden Fassung. 
3Sind entsprechende Beamtinnen und Beamte nicht vorhanden, so ist die Arbeitszeit im 
Arbeitsvertrag zu regeln.

Zu Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

Nr. 2a 
zu § 16 (Bund) – Stufen der Entgelttabelle –

Bei Anwendung des § 16 (Bund) Abs. 4 gilt:
Für ab 1. Januar 2011 neubegründete Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird die 
zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats oder des 
Vorbereitungsdienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 
angerechnet. 

Niederschriftserklärung zu § 49 Nr. 2a: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass der Vorbereitungsdienst/das Re-
ferendariat der Lehrkräfte wegen des dortigen Ausmaßes der eigenverantwort-
lichen Tätigkeit (im Vollbild der Berufstätigkeit) eine teilweise Anrechnung auf 
die Stufenlaufzeit der Stufe 1 rechtfertigt und deshalb mit Ausbildungsgängen 
anderer Berufe nicht vergleichbar ist.
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Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung
Nr. 3

(1)	� 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 
Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich 
anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Krank­
heit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung 
zur Verfügung zu stellen.

(2)	� 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schulferien 
übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamtinnen 
und Beamten des Bundes. 2Sind entsprechende Beamtinnen und Beamte nicht vor­
handen, erfolgt die Regelung durch Dienst- oder Betriebsvereinbarung.

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Nr. 4
Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 
Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen einer Regelaltersrente vollendet hat.

Abschnitt IX 
Übergangs- und Schlussvorschriften (Bund)

§ 50 
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1)	� 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1 Oktober 2005 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist von drei 
Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden.

(2)	� 1Abweichend von Absatz 1 können schriftlich gesondert gekündigt werden
	 a)	� § 45 Nr. 6 und 8, soweit sich die entsprechenden besoldungsrechtlichen Grund­

lagen der Auslandsbezahlung für Beamte ändern. 2Die Kündigungsfrist beträgt 
einen Kalendermonat zum Schluss des Monats der Verkündung der Neuregelun­
gen im Bundesgesetzblatt folgenden Kalendermonats,

	 b)	� § 46 Nr. 19 bis 21 (Kapitel III) mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende. 
2Das Sonderkündigungsrecht in § 47 Sonderkündigungsrecht der Bereitschafts- 
und Rufbereitschaftsregelung BT-K bleibt unberührt,

	 c)	� Anlage C (Bund), Anlage D (Bund) und Anlage E (Bund) ohne Einhaltung einer Frist.
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(3)	� § 45 Nr. 6 Satz 3 gilt bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD 
(Entgeltordnung).

(4)	� Unbeschadet von Absatz 1 Satz 2 treten außer Kraft
	 a)	� § 46 Nr. 4 Abs. 3b mit Ablauf des 30. November 2010, 
	 b)	� § 46 Nr. 4 Abs. 3a und 3c mit Ablauf des 30. September 2017.

Niederschriftserklärung zu § 50 Absatz 4 Buchst. b:

1Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens wurde im Einklang mit dem Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens des § 13 Absatz 2 der Arbeitszeitverordnung für die Beamtin-
nen und Beamten des Bundes (AZV) festgelegt. 2Falls der Geltungszeitraum für 
die in § 13 Absatz 2 AZV enthaltene Opt-out-Regelung verlängert wird, werden 
die Tarifvertragsparteien Gespräche über eine Verlängerung des Geltungszeit-
raums der tariflichen Opt-out-Regelung für das Feuerwehrpersonal führen.

(5)	� Unbeschadet von Absatz 1 Satz 2 tritt § 46 Nr. 11 Abs. 6 mit Inkrafttreten der 
Verordnung über die Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Be­
satzungen von Seefahrzeugen im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung, 
spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer Kraft.

Abschnitt VIII 
Sonderregelungen (VKA)

§ 45 
Beschäftige im Betriebs- und Verkehrsdienst von  

nichtbundeseigenen Eisenbahnen und deren Nebenbetrieben
– hier nicht abgedruckt –

§ 46 
Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst

– hier nicht abgedruckt –

§ 47 
Beschäftigte in Forschungseinrichtungen mit  

kerntechnischen Forschungsanlagen
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Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften

Nr. 1 
zu § 1 Abs. 1 – Geltungsbereich –

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in Forschungseinrichtungen mit kern­
technischen Forschungsanlagen, wie Reaktoren sowie Hochenergiebeschleuniger- und 
Plasmaforschungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder funktionell verbundenen 
Institute und Einrichtungen.

Protokollerklärung:

1Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne dieser Sonderregelungen sind 
solche, deren Endenergie bei der Beschleunigung von Elektronen 100 Mill. Elek-
tronenvolt (MeV), bei Protonen, Deuteronen und sonstigen schweren Teilchen 
20 MeV überschreitet. 2Plasmaforschungsanlagen i. S. dieser Sonderregelun-
gen sind solche Anlagen, deren Energiespeicher mindestens 1 Million Joule 
aufnimmt und mindestens 1 Million VA als Impulsleistung abgibt oder die für 
länger als 1 msec mit Magnetfeldern von mindestens 50.000 Gauss arbeiten 
und in denen eine kontrollierte Kernfusion angestrebt wird. 

Nr. 2 
zu § 3 – Allgemeine Arbeitsbedingungen –

(1)	� Der Beschäftigte hat sich auch – unbeschadet seiner Verpflichtung, sich einer 
aufgrund von Strahlenschutzvorschriften behördlich angeordneten Untersuchung 
zu unterziehen – auf Verlangen des Arbeitgebers im Rahmen von Vorschriften des 
Strahlenschutzrechts ärztlich untersuchen zu lassen.

(2)	� Der Beschäftigte ist verpflichtet, die zum Schutz Einzelner oder der Allgemeinheit 
vor Strahlenschäden an Leben, Gesundheit und Sachgütern getroffenen Anordnun­
gen zu befolgen.

(3)	� Zur Vermeidung oder Beseitigung einer erheblichen Störung des Betriebsablaufs 
oder einer Gefährdung von Personen hat der Beschäftigte vorübergehend jede ihm 
aufgetragene Arbeit zu verrichten, auch wenn sie nicht in sein Arbeitsgebiet fällt; er 
hat sich – innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit unter Fortzahlung des Entgelts, au­
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit unter Zahlung von Überstundenentgelt – einer 
seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechenden Ausbildung in der Hilfeleistung und 
Schadensbekämpfung zu unterziehen.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

100 TVÖD – BT-V



(4)	� 1Ist nach den Strahlenschutzvorschriften eine Weiterbeschäftigung des Beschäf­
tigten, durch die er ionisierenden Strahlen oder der Gefahr einer Aufnahme 
radioaktiver Stoffe in den Körper ausgesetzt wäre, nicht zulässig, so kann er auch 
dann zu anderen Aufgaben herangezogen werden, wenn der Arbeitsvertrag nur eine 
bestimmte Beschäftigung vorsieht. 2Dem Beschäftigten dürfen jedoch keine Arbei­
ten übertragen werden, die mit Rücksicht auf seine bisherige Tätigkeit ihm nicht 
zugemutet werden können.

Zu Abschnitt II Arbeitszeit

Nr. 3
Zu §§ 7, 8 – Sonderformen der Arbeit und Ausgleich  

für Sonderformen der Arbeit –
(1)	� Die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wird bei der 

Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet. 
(2)	� Rufbereitschaft darf bis zu höchstens zwölf Tagen im Monat, in Ausnahmefällen bis 

zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr angeordnet werden. 
(3)	� Die Arbeitszeitdauer des Feuerwehrpersonals beträgt, wenn in erheblichem Umfang 

Bereitschaftsdienst vorliegt, 24 Stunden je Dienst, sofern der Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten durch Gewährung gleichwertiger Ausgleichsruhezeiten in unmittelba­
rem Anschluss an die verlängerten Arbeitszeiten gewährleistet wird. 

(4)	� Unter Beachtung des allgemeinen Gesundheitsschutzes kann die Arbeitszeit des 
Feuerwehrpersonals, sofern in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf bis zu 65 Stunden im Siebentagezeitraum 
ohne Ausgleich verlängert werden, wenn dienstliche Gründe bestehen und die/der 
Beschäftigte schriftlich eingewilligt hat. 

(5)	� 1Beschäftigten, die die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklären 
oder die Einwilligung widerrufen, dürfen daraus keine Nachteile entstehen. 2Die 
Einwilligung kann mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen werden. 
3Die Beschäftigten sind auf die Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzuweisen.

(6)	� Beschäftigte im Feuerwehrdienst erhalten eine monatliche zusatzversorgungspflich­
tige Zulage (Feuerwehrzulage) in Höhe von 80 Euro.
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Zu Abschnitt III  Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 4
(1)	� 1Beschäftigten, die in Absatz 2 aufgeführt sind, kann im Einzelfall zum jeweiligen 

Entgelt eine jederzeit widerrufliche Zulage bis zu höchstens 14 v. H. in den Entgelt­
gruppen 3 bis 8 und 16 v. H. in den Entgeltgruppen 9 bis 15 des Betrages der Stufe 2 
der Anlage A der Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 gewährt werden; die jeweils tariflich 
zustehende letzte Entwicklungsstufe der Entgelttabelle darf hierdurch nicht über­
schritten werden. 2Die Zulage vermindert sich jeweils um den Betrag, um den sich 
bei einer Stufensteigerung das Entgelt erhöht, es sei denn, dass der Arbeitgeber die 
Zulage zu diesem Zeitpunkt anderweitig festsetzt. 3Der Widerruf wird mit Ablauf des 
zweiten auf den Zugang folgenden Kalendermonats wirksam, es sei denn, die Zulage 
wird deswegen widerrufen, weil der Beschäftigte in eine andere Entgeltgruppe 
eingruppiert wird oder eine Zulage nach § 14 erhält.

(2)	� 1Im Einzelfall kann eine jederzeit widerrufliche Zulage außerhalb des Absatz 1
	 a)	� an Beschäftigte mit abgeschlossener naturwissenschaftlicher, technischer oder 

medizinischer Hochschulbildung sowie sonstige Beschäftigte der Entgeltgruppen 
13 bis 15, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechen­
de Tätigkeiten wie Beschäftigte mit abgeschlossener naturwissenschaftlicher, 
technischer oder medizinischer Hochschulbildung ausüben, 

	 b)	� an technische Beschäftigte der Entgeltgruppen 3 bis 12, Beschäftigte im Do­
kumentationsdienst, im Programmierdienst, Übersetzerinnen und Übersetzer 
sowie Laborantinnen und Laboranten

	� gewährt werden, wenn sie Forschungsaufgaben vorbereiten, durchführen oder 
auswerten. 2Die Zulage darf in den Entgeltgruppen 3 bis 8 14 v. H., in den Entgelt­
gruppen 9 bis 15 16 v. H. des Betrages der Stufe 2 der Anlage A zu § 15 Abs. 2 nicht 
übersteigen. 3Der Widerruf wird mit Ablauf des zweiten auf den Zugang des Wider­
rufs folgenden Kalendermonats wirksam, es sei denn, die Zulage wird deswegen 
widerrufen, weil Beschäftigte in eine andere Entgeltgruppe eingruppiert werden 
oder eine Zulage nach § 14 erhalten.

(3)	� 1Die Zulagen einschließlich der Abgeltung nach Nr. 3 können durch Nebenabreden 
zum Arbeitsvertrag ganz oder teilweise pauschaliert werden. 2Die Nebenabrede ist 
mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündbar.
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§ 48 
Beschäftigte im forstlichen Außendienst

– hier nicht abgedruckt –

§ 49 
Beschäftige in Hafenbetrieben, Hafenbahnbetrieben  

und deren Nebenbetrieben
– hier nicht abgedruckt –

§ 50 
Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben,  

Weinbau- und Obstanbaubetrieben
– hier nicht abgedruckt –

§ 51 
Beschäftigte als Lehrkräfte

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften

Nr. 1
zu § 1 Abs. 1 – Geltungsbereich –

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemeinbildenden 
Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen). 2Sie gelten 
nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der Verwaltung, die der Ausbildung 
oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes dienen, sowie an Kranken­
pflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrichtungen.

Protokollerklärung: 

Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes 
der Tätigkeit das Gepräge gibt.
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Zu Abschnitt II 
Arbeitszeit

Nr. 2
1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die entspre­
chenden Beamten. 3Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, so ist die Arbeitszeit 
im Arbeitsvertrag zu regeln.

Zu Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen

Nr. 2a
Bei Anwendung des § 16 Abs. 3 Satz 1 gilt:
Für ab 1. Januar 2011 neu begründete Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird die 
zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats oder des 
Vorbereitungsdienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 
angerechnet.

Niederschriftserklärung zu § 51 Nr. 2a:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass der Vorbereitungsdienst/das Re-
ferendariat der Lehrkräfte wegen des dortigen Ausmaßes der eigenverantwort-
lichen Tätigkeit (im Vollbild der Berufstätigkeit) eine teilweise Anrechnung auf 
die Stufenlaufzeit der Stufe 1 rechtfertigt und deshalb mit Ausbildungsgängen 
anderer Berufe nicht vergleichbar ist.

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung

Nr. 3
(1)	� 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 

Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich 
anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Krank­
heit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung 
zur Verfügung zu stellen. 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

104 TVÖD – BT-V



(2)	� 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schulferien 
übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten. 
2Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Betriebsparteien.

Zu Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Nr. 4
Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schul­
halbjahres (31. Januar bzw. 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich festgelegte Alter 
zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat.

§ 52 
Beschäftigte als Lehrkräfte an Musikschulen

Zu Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

Nr. 1  
zu § 1 – Geltungsbereich –

1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Musikschullehrerinnen und Musik­
schullehrer an Musikschulen. 2Musikschulen sind Bildungseinrichtungen, die die Aufgabe 
haben, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erken­
nen, sie individuell zu fördern und bei entsprechender Begabung ihnen gegebenenfalls 
eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.

Zu Abschnitt II Arbeitszeit

Nr. 2  
zu § 6 – Regelmäßige Arbeitszeit –

(1)	� 1Vollbeschäftigt sind Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer, wenn die arbeits­
vertraglich vereinbarte durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 30 
Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten (= 1350 Unterrichtsminuten) beträgt. 2Ist die 
Dauer einer Unterrichtsstunde auf mehr oder weniger als 45 Minuten festgesetzt, 
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tritt an die Stelle der 30 Unterrichtsstunden die entsprechende Zahl von Unterrichts­
stunden.

Protokollerklärung zu Absatz 1:

1Bei der Festlegung der Zahl der Unterrichtsstunden ist berücksichtigt worden, 
dass Musikschullehrer neben der Erteilung von Unterricht insbesondere folgen-
de Aufgaben zu erledigen haben:
a)	� Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Vorbereitungszeiten),
b)	� Abhaltung von Sprechstunden,
c)	� Teilnahme an Schulkonferenzen und Elternabenden,
d)	� Teilnahme am Vorspiel der Schülerinnen und Schüler, soweit dieses außer-

halb des Unterrichts stattfindet,
e)	� Mitwirkung an Veranstaltungen der Musikschule sowie Mitwirkung im 

Rahmen der Beteiligung der Musikschule an musikalischen Veranstaltungen 
(z. B. Orchesteraufführungen, Musikwochen und ähnliche Veranstaltungen), 
die der Arbeitgeber, einer seiner wirtschaftlichen Träger oder ein Dritter, 
dessen wirtschaftlicher Träger der Arbeitgeber ist, durchführt,

f)	� Mitwirkung an Musikwettbewerben und ähnlichen Veranstaltungen,
g)	� Teilnahme an Musikschulfreizeiten an Wochenenden und in den Ferien.
2Durch Nebenabrede kann vereinbart werden, dass Musikschullehrerinnen und 
Musikschullehrern Aufgaben übertragen werden, die nicht durch diese Proto-
kollerklärung erfasst sind. 3In der Vereinbarung kann ein Zeitausgleich durch 
Reduzierung der arbeitsvertraglich geschuldeten Unterrichtszeiten getroffen 
werden. 4Satz 3 gilt entsprechend für Unterricht in den Grundfächern (z. B. 
musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Singklassen).  
5Die Nebenabrede ist mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündbar.

(2)	 Für die unter Nr. 1 fallenden Beschäftigten, die seit dem 28. Februar 1987 in einem 
	� Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber stehen, wird eine günstigere einzelver­

tragliche Regelung zur Arbeitszeit durch das In-Kraft-Treten dieser Regelung nicht 
berührt.
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Zu Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung

Nr. 3 
zu § 26 – Erholungsurlaub –

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer sind verpflichtet, den Urlaub während der 
unterrichtsfreien Zeit zu nehmen; außerhalb des Urlaubs können sie während der unter­
richtsfreien Zeit zur Arbeit herangezogen werden.

§ 53 
Beschäftigte als Schulhausmeister

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften

Nr. 1 
zu § 1 – Geltungsbereich –

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Schulhausmeister.

Nr. 2
Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können nähere Regelungen über die den Schul­
hausmeistern obliegenden Aufgaben unter Anwendung des Abschnitts A des Anhangs zu 
§ 9 getroffen werden. 

Protokollerklärung:

Landesbezirkliche Regelungen weitergehenden Inhalts bleiben, ungeachtet § 24 
TVÜ-VKA, unberührt.
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Zu Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

Nr. 3
(1)	� Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können abweichend von § 24 Abs. 6 Rahmen­

regelungen zur Pauschalierung getroffen werden.
(2)	� 1Soweit sich die Arbeitszeit nicht nach dem Anhang zu § 9 bestimmt, kann durch 

landesbezirklichen Tarifvertrag für Arbeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
(§ 6 Abs. 1) im Zusammenhang mit der Beanspruchung der Räumlichkeiten für nicht­
schulische Zwecke ein Entgelt vereinbart werden. 2Solange ein landesbezirklicher Ta­
rifvertrag nicht abgeschlossen ist, ist das Entgelt arbeitsvertraglich oder betrieblich 
zu regeln.

(3)	� Bei der Festsetzung der Pauschale nach Absatz 1 kann ein geldwerter Vorteil aus der 
Gestellung einer Werkdienstwohnung berücksichtigt werden.

§ 54 
Beschäftigte beim Bau und Unterhaltung von Straßen

– hier nicht abgedruckt –

§ 55 
Beschäftigte an Theatern und Bühnen

– hier nicht abgedruckt –

§ 56 
Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und  

Erziehungsdienst
Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten die in der Anlage aufgeführ­
ten besonderen Regelungen. 

§ 57 
Besondere Regelungen für Ärztinnen und Ärzte

– hier nicht abgedruckt –

§ 58 
Besondere Regelungen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter

– hier nicht abgedruckt –

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

108 TVÖD – BT-V



Abschnitt IX  
Übergangs- und Schlussvorschriften (VKA)

§ 59 
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1)	� 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist von 
drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden.

(2)	� 1Abweichend von Absatz 1 können schriftlich gekündigt werden
	 a)	� auf landesbezirklicher Ebene im Tarifgebiet West § 46 Nr. 2 Abs. 1, § 51 Nr. 2 

und § 52 Nr. 2 Abs. 1 gesondert mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines 
Kalendermonats,

	 b)	� § 1 und § 2 der Anlage zu § 56 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 30. Juni 2020. 

	� 2Für die Kündigung der Anlage C (VKA) zum TVöD gilt § 39 Abs. 4 Buchst. c entsprechend.

Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56
Besondere Regelungen für Beschäftigte  

im Sozial- und Erziehungsdienst

§ 1 
Entgelt

(1)	� Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung 
(VKA) eingruppiert sind, erhalten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt nach 
der Anlage C (VKA).

(2)	� Anstelle des § 16 (VKA) gilt folgendes: 
	� 1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die 

Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung 
vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine 
Zuordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen 
zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 5Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelba­
rem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 
4) oder zu einem Arbeitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag an­
wendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der 
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Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unberührt. 
6Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit 
von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

		  – Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
		  – Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,
		  – Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,
		  – Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
		  – Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.
	 7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4 
		  a)	 in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und
		  b)	 in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3.
	� 8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV 

der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der 
Fallgruppen 1 oder 2 eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und 
die Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:

Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten 
des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als 
Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

(3)	� Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen wird, 
entspricht 

	 die Entgeltgruppe			   der Entgeltgruppe
	 S 2					    2 
	 S 3					    4 
	 S 4					    5 
	 S 5					    6 
	 S 6 bis S 8b			   8 
	 S 9 bis S 11a			   9a 
	 S 11b bis S 13			   9b 
	 S 14				    9c 
	 S 15 und S 16			   10 
	 S 17				    11 
	 S 18				    12.
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Neuer Absatz 4 ab 1. März 2017
(4)	� 1Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der Anlage C (VKA) der Unter­

schiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellen­
entgelt nach § 17 Abs. 4 Satz 1

		 –	 in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b weniger als 58,98 Euro,
		 –	 in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 weniger als 94,39 Euro
		� erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle 

des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantie­
betrag. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine 
darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für 
jede dazwischen liegende Entgeltgruppe zu berechnen; Satz 1 gilt mit der 
Maßgabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabellenentgelt der 
Entgelt-gruppe abzustellen ist, in die die/der Beschäftigte höhergruppiert wird. 

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1: 

Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.

[Hinweis: Ab 1. März 2017 wird der folgende Absatz 4 zu Absatz 5]

(4) 	� Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Abs. 2 Satz 1 für die Ent­
geltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung.

§ 2 
Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung

(1)	� Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Beschäftigten des Sozial- und Erzie­
hungsdienstes, soweit sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltord­
nung (VKA) eingruppiert sind. 

(2)	� 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbe­
dingungen so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen oder 
Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstellung gesund­
heitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewusstes Verhalten. 
3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftigten und die Qualitätsstandards 
der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die betriebliche Gesundheitsförderung 
basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutz. 5Dieser redu­
ziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
und verbessert durch den Abbau von Fehlzeiten und die Vermeidung von Betriebs­
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störungen die Wettbewerbsfähigkeit der Verwaltungen und Betriebe. 6Der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz sowie die betriebliche Gesundheitsförderung gehören zu 
einem zeitgemäßen Gesundheitsmanagement.

(3)	� 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes 
über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeits­
schutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurtei­
lung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu 
unterrichten. 5Vorgesehene Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Widerspre­
chen betroffene Beschäftigte den vorgesehenen Maßnahmen, ist die betriebliche 
Kommission zu befassen. 7Die Beschäftigten können verlangen, dass eine erneute 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird, wenn sich die Umstände, unter denen 
die Tätigkeiten zu verrichten sind, wesentlich ändern, neu entstandene wesentliche 
Gefährdungen auftreten oder eine Gefährdung auf Grund veränderter arbeitswis­
senschaftlicher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in 
angemessenen Abständen zu überprüfen.

(4)	� 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Personalrats/Betriebsrats eine betriebliche 
Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom 
Personal- bzw. Betriebsrat benannt werden. 2Die Mitglieder müssen Beschäftigte 
des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, können 
Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kommission tätig werden. 
4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kommission über die erfor­
derlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu treffenden Maßnahmen 
machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, wenn die Mehrheit der vom 
Arbeitgeber benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission im Einvernehmen 
mit dem Arbeitgeber dem Beschluss zugestimmt hat. 6Gesetzliche Rechte der kom­
munalen Beschlussorgane bleiben unberührt. 7Wird ein Vorschlag nur von den vom 
Personalrat/Betriebsrat benannten Mitgliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber 
diesem Vorschlag nicht, sind die Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission 
ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn 
der Arbeitgeber eine erneute Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber 
entscheidet auf Vorschlag des Arbeitsschutzausschusses bzw. der betrieblichen 
Kommission, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen 
wird. 10Wird dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die Gründe darzulegen. 
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(5)	� 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur Ge­
sundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeitsplatz 
und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der 
Arbeitssituation zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesundheitszirkel und 
unterbreitet, wenn ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, diesem, ansonsten dem 
Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vorschlags ist durch den Arbeitgeber 
zu begründen. 4Näheres regelt die Geschäftsordnung der betrieblichen Kommission.

(6)	� 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der betrieblichen Kommission die erforderli­
chen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die betriebliche 
Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelungen über die 
Beteiligung der Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, deren Bekanntgabe 
und Erörterung sowie über die Qualifizierung der Mitglieder der betrieblichen Kom­
mission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind. 

(7)	� Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rechte des 
Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unberührt. 

Protokollerklärungen:

1.	� Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über 
die Zusammensetzung der betrieblichen Kommission oder die Berufung 
ihrer Mitglieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar 
sind, werden die Tarifvertragsparteien Verhandlungen aufnehmen und eine 
ersetzende Regelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und 
dem von den Tarifvertragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt.

2.	� Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dieser Regelung 
außerhalb seines Geltungsbereichs der betriebliche Gesundheitsschutz/die 
betriebliche Gesundheitsförderung im BT-V und BT-B nicht abschließend 
tariflich geregelt sind und die übrigen Besonderen Teile des TVöD von der 
hier getroffenen Regelung unberührt bleiben.

§ 3 
Beschäftigte im Erziehungsdienst (Tarifgebiet West)

1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst im Tarifgebiet West werden – soweit gesetzliche 
Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im Rahmen der re­
gelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 19,5 Stunden 
für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt 
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Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Um­
fang, der dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu 
der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 
3Im Erziehungsdienst tätig sind insbesondere Beschäftigte als Kinderpflegerin/Kinder­
pfleger bzw. Sozialassistentin/Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelferin/Heilerzie­
hungspflegehelfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger, 
im handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiterinnen/Leiter oder ständige Vertreterin­
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen 
sowie andere Beschäftigte mit erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliede­
rungshilfe.

Protokollerklärung zu Satz 3:

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte 
erfasst, die eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder 
staatliche Prüfung ausüben.

Niederschriftserklärung zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56: 

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst müssen in Einrichtungen 
tätig sein, in denen auch Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege betreut 
werden, und für Kinder oder Jugendliche erzieherisch tätig sein.

Redaktioneller Hinweis:  
Die Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst – Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – 
Entgeltordnung (VKA) – ist in dieser Broschüre ab Seite 168 abgedruckt.

Anlage C („S-Tabelle“)
Die aktuellen Entgelttabellen für die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Er­
ziehungsdienst (Anlage C VKA) veröffentlicht die GEW in gesonderten Faltblättern 
und auf ihrer Webseite: www.gew.de/tarif/tvoed/
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Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) 

 – Besonderer Teil  
Pflege- und Betreuungseinrichtungen (BT-B) –

vom 1. August 2006 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 11 vom 29. April 2016

– Auszüge –

§ 40 
Geltungsbereich

(1)	� Dieser Besondere Teil gilt für Beschäftigte, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem 
Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, wenn sie in 

	 a)	� Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen, 
	 b)	� medizinischen Instituten von Heil- und Pflegeeinrichtungen, 
	 c)	� sonstigen Einrichtungen und Heimen, in denen die betreuten Personen in ärztli­

cher Behandlung stehen, wenn die Behandlung durch nicht in den Einrichtungen 
selbst beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet, oder in

	 d)	� Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, 
der Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und 
Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder 
sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtungen 
nicht der ärztlichen Behandlung der betreuten Personen dienen,

	� beschäftigt sind, soweit die Einrichtungen nicht vom Geltungsbereich des Besonde­
ren Teils Krankenhäuser (BT-K) erfasst werden.

(2)	� Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 1 bis 39 verwiesen wird, 
handelt es sich um die Regelungen des TVöD – Allgemeiner Teil –.

Protokollerklärung zu Absatz 1:

Auf Lehrkräfte findet § 51 Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) Anwendung.
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§ 41 
Besondere Regelung zum Geltungsbereich TVöD

– hier nicht abgedruckt –

§ 42 
Allgemeine Pflichten der Ärztinnen und Ärzte

– hier nicht abgedruckt –

§ 43 
Nebentätigkeit von Ärztinnen und Ärzten

– hier nicht abgedruckt –

§ 44 
Zu § 5 Qualifizierung 

(1)	� Für Beschäftigte, die sich in Facharzt-, Schwerpunktweiterbildung oder Zusatzausbil­
dung nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbil­
dung befinden, ist ein Weiterbildungsplan aufzustellen, der unter Berücksichtigung 
des Standes der Weiterbildung die zu vermittelnden Ziele und Inhalte der Weiterbil­
dungsabschnitte sachlich und zeitlich gegliedert festlegt. 

(2)	� Die Weiterbildung ist vom Betrieb im Rahmen seines Versorgungsauftrags bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung so zu organisieren, dass die/der Beschäftigte die 
festgelegten Weiterbildungsziele in der nach der jeweiligen Weiterbildungsordnung 
vorgesehenen Zeit erreichen kann.

(3)	� 1Können Weiterbildungsziele aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, in 
der vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht erreicht werden, so ist die 
Dauer des Arbeitsvertrages entsprechend zu verlängern. 2Die Regelungen des Geset­
zes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung bleiben hiervon 
unberührt und sind für den Fall lang andauernder Arbeitsunfähigkeit sinngemäß 
anzuwenden. 3Absatz 2 bleibt unberührt.

(4)	� 1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst im Tarifgebiet West werden – soweit ge­
setzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im 
Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalen­
derjahr 19,5 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet. 
2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die 
Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell verein­
barten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit vergleich­
barer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 3Im Erziehungsdienst tätig sind 
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insbesondere Beschäftigte als Kinderpflegerin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/
Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelferin/ Heilerziehungspflegehelfer, Erziehe­
rin/Erzieher, Heilerziehungspflegerin/ Heilerziehungspfleger, im handwerklichen 
Erziehungsdienst, als Leiterinnen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere 
Beschäftigte mit erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe.

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3:

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte 
erfasst, die eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder 
staatliche Prüfung ausüben.

Niederschriftserklärung zu § 44 Abs. 4 Satz 3: 

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst müssen in Einrichtungen 
tätig sein, in denen auch Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege betreut 
werden, und für Kinder oder Jugendliche erzieherisch tätig sein.

§ 45 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1)	� 1Bereitschaftsdienst leisten die Beschäftigten, die sich auf Anordnung des Arbeitge­
bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten 
Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 2Der Arbeitgeber darf 
Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, 
erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

(2)	� Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG 
die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus 
verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im 
Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt: 

	 a)	� bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 Stun­
den täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum 
nicht, 

117

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

TVÖD – BT-B



	 b)	� bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 Stun­
den täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum 
nicht. 

(3)	� 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen 
	 a)	� einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 
	 b)	� einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und
	 c)	� ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheits­

schutzes
	� aufgrund einer Betriebs-/Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeit­

gesetzes abgewichen werden. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein 
Personalvertretungsgesetz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in 
einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstverein­
barung nicht einvernehmlich zustande kommt (§ 38 Abs. 3) und der Arbeitgeber ein 
Letztentscheidungsrecht hat. 3Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann 
die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus 
verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Bereitschaftsdienst fällt. 4Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen maximal 24 Stunden betragen.

(4)	� Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 und 2 kann die tägliche Arbeitszeit 
gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden, wobei

	 a)	� bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine wöchentliche Arbeitszeit von 
bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden, 

	 b)	� bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wöchentliche Arbeitszeit von 
bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden 

	 zulässig ist.
(5)	� Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 bis 4 gilt § 6 Abs. 2 Satz 1.
(6)	� Bei Aufnahme von Verhandlungen über eine Betriebs-/Dienstvereinbarung nach 

den Absätzen 3 und 4 sind die Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene zu 
informieren. 

(7)	� 1In den Fällen, in denen Beschäftigte Teilzeitarbeit gemäß § 11 vereinbart haben, 
verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach den Absätzen 
2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Beschäftigten zu der regel­
mäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten 
oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hier­
von abgewichen werden.

(8)	� 1Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß ledig­
lich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb 
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der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 
ArbZG) überschritten werden (§ 7 ArbZG).

(9)	� § 6 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt.
(10)	�1Für Beschäftigte gemäß § 40 Abs. 1 Buchst. d gelten die Absätze 1 bis 9 mit der 

Maßgabe, dass die Grenzen für die Stufen A und B einzuhalten sind. 2Dazu gehören 
auch die Beschäftigten in Einrichtungen, in denen die betreuten Personen nicht 
regelmäßig ärztlich behandelt und beaufsichtigt werden (Erholungsheime). 

(11)	�Für die Ärztinnen und die Ärzte in Einrichtungen nach Absatz 10 gelten die Absätze 1 
bis 9 ohne Einschränkungen. 

§ 46 
Bereitschaftsdienstentgelt

(1)	� Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein­
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

	 a)	� Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durch­
schnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes 
wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

		  Stufe	 Arbeitsleistung innerhalb		 Bewertung 
				    des Bereitschaftsdienstes		 als Arbeitszeit
		  A		  0 bis 10 v. H.			   15 v. H.
		  B		  mehr als 10 bis 25 v. H.		  25 v. H.
		  C		  mehr als 25 bis 40 v. H.		  40 v. H.
		  D		  mehr als 40 bis 49 v. H.		  55 v. H.
	� Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, 

wenn der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 bis 
6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch 
genommen wird.

	 b)	� Entsprechend der Zahl der vom Beschäftigten je Kalendermonat abgeleisteten 
Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusätzlich 
wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

		  Zahl der Bereitschaftsdienste			   Bewertung als 
		  im Kalendermonat				    Arbeitszeit
		  1. bis 8. Bereitschaftsdienst			   25 v. H.
		  9. bis 12. Bereitschaftsdienst			   35 v. H.
		  13. und folgende Bereitschaftsdienste		  45 v. H.
(2)	� Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch die 

Betriebsparteien. 
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(3)	� 1Für die Beschäftigten gemäß § 45 Abs. 10 wird zum Zwecke der Entgeltberechnung 
die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit mit 25 v. H. 
als Arbeitszeit bewertet. 2Leistet die/der Beschäftigte in einem Kalendermonat mehr 
als acht Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht Bereitschafts­
dienste hinausgehenden Bereitschaftsdienstes zusätzlich mit 15 v. H. als Arbeitszeit 
gewertet.

(4)	� 1Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 zum Zwecke der Entgeltberechnung 
als Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach der Anlage G.  
2Die Beträge der Anlage G verändern sich ab dem 1. März 2012 bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent­
geltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 3Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes 
einschließlich der geleisteten Arbeit und für die Zeit der Rufbereitschaft werden 
Zeitzuschläge nach § 8 nicht gezahlt. 

(5)	� 1Die Beschäftigten erhalten zusätzlich zu dem Entgelt nach Absatz 4 für die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 7 Abs. 5) je Stunde einen Zeitzuschlag 
in Höhe von 15 v. H. des Entgelts nach Absatz 4. 2Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

(6)	� Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Falle der Faktorisierung nach § 10 Abs. 3 im 
Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden.

§ 47 
Sonderkündigungsrecht der Bereitschaftsdienst-  

und Rufbereitschaftsregelung
1Die §§ 45 und 46 können mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden, wenn 
infolge einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes sich materiellrechtliche Auswirkungen 
ergeben oder weitere Regelungsmöglichkeiten für die Tarifvertragsparteien eröffnet 
werden. 2Rein formelle Änderungen berechtigen nicht zu einer Ausübung des Sonder­
kündigungsrechts.

§ 48 
Wechselschichtarbeit

(1)	� Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 2 werden die gesetzlichen Pausen bei Wechsel­
schichtarbeit nicht in die Arbeitszeit eingerechnet.

(2)	� Abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 1 ist Wechselschichtarbeit die Arbeit nach einem 
Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit 
in Wechselschichten vorsieht, bei denen die/der Beschäftigte längstens nach Ablauf 
eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird.
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§ 49 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen

Abweichend von § 6 Abs. 3 Satz 3 und in Ergänzung zu § 6 Abs. 5 gilt für Sonn- und Feier­
tage folgendes:
(1)	� 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, wird durch 

eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende des dritten 
Kalendermonats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats – 
ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulassen. 2Kann ein Freizeitaus­
gleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v. H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und 
Stufe nach Maßgabe der Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine 
Buchung gemäß § 10 Abs. 3 zulässig. 4§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt.

(2)	� 1Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der 
Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, vermin­
dert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich 
vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen 
Feiertag, der auf einen Werktag fällt,

	 a) 	 Arbeitsleistung zu erbringen haben oder
	 b) 	� nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt 

sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeitszeit 
erbringen müssen.

	 2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt.
(3)	� 1Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten 

innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen.

§ 50 
Zu § 17 Abs. 4 Höher- und Herabgruppierung

– hier nicht abgedruckt –
[betrifft nur Beschäftigte in der Pflege]

§ 51 
Ärztinnen und Ärzte
– hier nicht abgedruckt –
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§ 51a 
Entgelt der Beschäftigten in der Pflege

– hier nicht abgedruckt –

§ 52 
Entgelt der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

(1)	� Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung 
(VKA) eingruppiert sind, erhalten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt nach 
der Anlage C (VKA).

(2)	� Anstelle des § 16 (VKA) gilt folgendes: 
	� 1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die 

Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung 
vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine 
Zuordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen 
zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 5Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelba­
rem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 
4) oder zu einem Arbeitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag an­
wendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der 
Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unberührt. 
6Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit 
von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

		  Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
		  Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,
		  Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,
		  Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
		  Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.
	 7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4 
		  a)	� in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und
		  b)	� in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3.
	� 8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV 

der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der 
Fallgruppen 1 oder 2 eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und 
die Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5.
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:

Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten 
des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als 
Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

(3)	� Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen wird, 
entspricht 

	 die Entgeltgruppe	 der Entgeltgruppe
	 S 2	 2 
	 S 3	 4 
	 S 4	 5 
	 S 5	 6 
	 S 6 bis S 8b	 8 
	 S 9 bis S 11a	 9a 
	 S 11b bis S 13	 9b 
	 S 14	 9c 
	 S 15 und S 16	 10 
	 S 17	 11 
	 S 18	 12.

Neuer Absatz 4 ab 1. März 2017
(4)	� 1Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der Anlage C (VKA) der Unter­

schiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellen­
entgelt nach § 17 Abs. 4 Satz 1

		 –	 in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b weniger als 58,98 Euro,
		 –	 in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 weniger als 94,39 Euro
		� erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle 

des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zu-stehenden Garan­
tiebetrag. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in 
eine darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt 
für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe zu berechnen; Satz 1 gilt mit der 
Maßgabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe abzustellen ist, in die die/der Beschäftigte höhergruppiert wird. 

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1: 

Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.
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[Hinweis: Ab 1. März 2017 wird der folgende Absatz 4 zu Absatz 5]

(4) 	� Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 (VKA) Abs. 2 Satz 1 für die 
Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung.

§ 53 
Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung 

der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
(1)	� Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Beschäftigten des Sozial- und Erzie­

hungsdienstes, soweit sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltord­
nung (VKA) eingruppiert sind. 

(2)	� 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeits­
bedingungen so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen 
oder Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstellung 
gesundheitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewuss­
tes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftigten und die 
Qualitätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die betriebliche 
Gesundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- und Gesund­
heitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie arbeitsbe­
dingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau von Fehlzeiten und 
die Vermeidung von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfähigkeit der Verwaltun­
gen und Betriebe. 6Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die betriebliche 
Gesundheitsförderung gehören zu einem zeitgemäßen Gesundheitsmanagement.

(3)	� 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes 
über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeits­
schutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurtei­
lung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu 
unterrichten. 5Vorgesehene Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Widerspre­
chen betroffene Beschäftigte den vorgesehenen Maßnahmen, ist die betriebliche 
Kommission zu befassen. 7Die Beschäftigten können verlangen, dass eine erneute 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird, wenn sich die Umstände, unter denen 
die Tätigkeiten zu verrichten sind, wesentlich ändern, neu entstandene wesentliche 
Gefährdungen auftreten oder eine Gefährdung auf Grund veränderter arbeitswis­
senschaftlicher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in 
angemessenen Abständen zu überprüfen.
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(4)	� 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Personalrats/Betriebsrats eine betriebliche 
Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom 
Personal- bzw. Betriebsrat benannt werden. 2Die Mitglieder müssen Beschäftigte 
des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, können 
Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kommission tätig werden. 
4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kommission über die erfor­
derlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu treffenden Maßnahmen 
machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, wenn die Mehrheit der vom 
Arbeitgeber benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission im Einvernehmen 
mit dem Arbeitgeber dem Beschluss zugestimmt hat. 6Gesetzliche Rechte der kom­
munalen Beschlussorgane bleiben unberührt. 7Wird ein Vorschlag nur von den vom 
Personalrat/Betriebsrat benannten Mitgliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber 
diesem Vorschlag nicht, sind die Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission 
ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn 
der Arbeitgeber eine erneute Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber 
entscheidet auf Vorschlag des Arbeitsschutzausschusses bzw. der betrieblichen 
Kommission, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen 
wird. 10Wird dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die Gründe darzulegen. 

(5)	� 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur Ge­
sundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeitsplatz 
und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der 
Arbeitssituation zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesundheitszirkel und 
unterbreitet, wenn ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, diesem, ansonsten dem 
Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vorschlags ist durch den Arbeitgeber 
zu begründen. 4Näheres regelt die Geschäftsordnung der betrieblichen Kommission.

(6)	� 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der betrieblichen Kommission die erforderli­
chen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die betriebliche 
Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelungen über die 
Beteiligung der Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, deren Bekanntgabe 
und Erörterung sowie über die Qualifizierung der Mitglieder der betrieblichen Kom­
mission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind. 

(7)	� Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rechte des 
Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unberührt. 
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Protokollerklärungen:

1.	� Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über 
die Zusammensetzung der betrieblichen Kommission oder die Berufung 
ihrer Mitglieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar 
sind, werden die Tarifvertragsparteien Verhandlungen aufnehmen und eine 
ersetzende Regelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und 
dem von den Tarifvertragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt.

2.	� Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dieser Regelung 
außerhalb seines Geltungsbereichs der betriebliche Gesundheitsschutz/die 
betriebliche Gesundheitsförderung im BT-V und BT-B nicht abschließend 
tariflich geregelt sind und die übrigen Besonderen Teile des TVöD von der 
hier getroffenen Regelung unberührt bleiben.

§ 54 
Erholungsurlaub

1Die Beschäftigten an Heimschulen und Internaten haben den Urlaub in der Regel 
während der Schulferien zu nehmen. 2Die Sonderregelungen für Lehrkräfte bleiben 
unberührt.

§ 55 
Zusatzurlaub

(1) 	� 1Beschäftigte erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens 
	 150 Nachtarbeitsstunden	 1 Arbeitstag, 
	 300 Nachtarbeitsstunden	 2 Arbeitstage, 
	 450 Nachtarbeitsstunden	 3 Arbeitstage, 
	 600 Nachtarbeitsstunden	 4 Arbeitstage
	� Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet 

werden, für die Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben 
unberücksichtigt. 3§ 27 Abs. 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass Erholungs­
urlaub und Zusatzurlaub insgesamt im Kalenderjahr 35 Tage, bei Zusatzurlaub wegen 
Wechselschichtarbeit 36 Tage, nicht überschreiten. 4§ 27 Abs. 5 findet Anwendung. 
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Protokollerklärung zu § 53 Absatz 1:

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Satz 1 erfüllt sind.

(2)	� Bei Anwendung des Absatzes 1 werden nur die im Rahmen der regelmäßigen Ar­
beitszeit (§ 6) in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig bzw. betriebs­
üblich geleisteten Nachtarbeitsstunden berücksichtigt. 

(3)	� 1Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Absatz 1 geforderten Nachtarbeits­
stunden entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnitt­
lichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter zu kürzen. 2Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt des 
Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, ist der 
Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des § 26 Abs. 1 Sätze 3 und 4 zu ermit­
teln.

(4) 	� 1Die Beschäftigten erhalten für die Zeit der Bereitschaftsdienste in den Nachtstun­
den (§ 7 Abs. 5) einen Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, 
sofern mindestens 288 Stunden der Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die 
Zeit zwischen 21.00 und 6.00 Uhr fallen. 2Absatz 1 Sätze 2 bis 4 und Absatz 3 gelten 
entsprechend.

§ 56
Reise- und Umzugskosten

1Die Erstattung von Reise- und ggf. Umzugskosten richtet sich nach den beim Arbeitge­
ber geltenden Grundsätzen. 2Für Arbeitgeber, die öffentlichem Haushaltsrecht unterlie­
gen, finden, wenn diese nicht nach eigenen Grundsätzen verfahren, die für Beamtinnen 
und Beamte geltenden Bestimmungen Anwendung.

§ 57 
In-Kraft-Treten, Laufzeit

1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Die Bestimmungen dieses Tarif­
vertrages sind mit der Kündigung der entsprechenden Vorschriften des Besonderen 
Teils Krankenhäuser (BT-K) zum gleichen Zeitpunkt gekündigt. 3Abweichend von Satz 2 
können die §§ 52 und 53 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender­
vierteljahres, frühestens jedoch zum 30. Juni 2020, schriftlich gekündigt werden. 4Für die 
Kündigung der Anlage C (VKA) zum TVöD gilt § 39 Abs. 4 Buchst. c entsprechend.
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Redaktioneller Hinweis: 
Die Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst – Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – 
Entgeltordnung (VKA) – ist in dieser Broschüre ab Seite 168 abgedruckt.

Anlage C („S-Tabelle“)
Die aktuellen Entgelttabellen für die Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Er­
ziehungsdienst (Anlage C VKA) veröffentlicht die GEW in gesonderten Faltblättern 
und auf ihrer Webseite: www.gew.de/tarif/tvoed/

Anlage G zu § 46 Abs. 4 BT-B

I. Anlage A zum TVöD  
(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgender Ziffer III)

Entgeltgruppe

Stundenentgelt in Euro
gültig vom 1. Januar 2017  
bis zum 31. Januar 2017

Stundenentgelt in Euro
gültig ab 1. Februar 2017

EG 15 32,54 33,30
EG 14 29,94 30,64
EG 13 27,43 28,07
EG 12 26,99 27,62
EG 11 26,54 27,16
EG 10 24,10 24,67
EG 9c 20,97 21,46
EG 9b 20,60 21,08
EG 9a 20,23 20,71
EG 8 19,24 19,69
EG 7 18,55 18,99
EG 6 17,87 18,29
EG 5 16,75 17,14
EG 4 16,25 16,63
EG 3 15,75 16,12
EG 2 15,16 15,52
EG 1 12,03 12,31

II. und III.
– hier nicht abgedruckt –
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Tarifvertrag über die Entgeltordnung 
des Bundes (TV EntgO Bund)

vom 5. September 2013, 
in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 4 vom 31. August 2016

– Auszüge –

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

(1)	� Dieser Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten des Bundes, die unter den Geltungsbe­
reich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen.

(2)	� Dieser Tarifvertrag gilt nicht für
	 a)	� Beschäftigte, die als Lehrkräfte – auch wenn sie nicht unter § 49 (Bund) TVöD 

BT-V fallen – beschäftigt sind, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerkmal 
vereinbart ist,

	 b)	� Ärztinnen und Ärzte in Bundeswehrkrankenhäusern und anderen kurativen 
Einrichtungen der Bundeswehr.

§ 2 
Tätigkeitsmerkmale, körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten

(1)	� Die Tätigkeitsmerkmale ergeben sich aus der Anlage 1 (Entgeltordnung).
(2)	� 1Werden in einem Tätigkeitsmerkmal Beschäftigte einer anderen Entgeltgruppe in 

Bezug genommen, handelt es sich um Beschäftigte einer Entgeltgruppe derselben 
jeweils kleinsten Gliederungseinheit (Unterabschnitt, Abschnitt bzw. Teil) der Ent­
geltordnung, wenn in dem Tätigkeitsmerkmal nichts anderes geregelt ist. 2Satz 1 gilt 
nicht, soweit ein Tätigkeitsmerkmal auf unterstellte Beschäftigte abstellt.
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: 

1Es müssen auch die Anforderungen des in Bezug genommenen Tätigkeitsmerk-
mals erfüllt sein; bei mehrfachen Verweisungen auch die Anforderungen der 
weiteren Tätigkeitsmerkmale. 2Die Erfüllung der Anforderungen des in Bezug 
nehmenden Tätigkeitsmerkmals setzt keine vorherige Eingruppierung nach dem 
in Bezug genommenen Tätigkeitsmerkmal voraus.

(3)	� Körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten sind solche, die bei Weitergeltung des 
Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis des Bundes zum MTArb von einem 
Tätigkeitsmerkmal der Anlage 1 des Tarifvertrags über das Lohngruppenverzeichnis 
des Bundes zum MTArb erfasst würden.

§ 3 
Geltung der einzelnen Teile der Entgeltordnung

(1)	� 1Die Tätigkeitsmerkmale des Teils IV gelten nur für Tätigkeiten im Bereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung. 2Die Tätigkeitsmerkmale des Teils V gelten 
nur für Tätigkeiten im Bereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur. 3Die Tätigkeitsmerkmale des Teils VI gelten nur für Tätigkeiten im Be­
reich des Bundesministeriums des Innern. 4Erfüllt die Tätigkeit einer/eines Beschäf­
tigten ein Tätigkeitsmerkmal der Teile IV, V oder VI, gilt dieses Tätigkeitsmerkmal. 
5Im Fall des Satzes 4 gelten die Tätigkeitsmerkmale der Teile I, II und III weder in der 
Entgeltgruppe, in der das Tätigkeitsmerkmal in den Teilen IV, V oder VI aufgeführt 
ist, noch in einer höheren Entgeltgruppe.

(2)	� 1Erfüllt die Tätigkeit einer/eines Beschäftigten kein Tätigkeitsmerkmal der Teile IV, V 
oder VI, gelten die Tätigkeitsmerkmale des Teils III, wenn ihre/seine Tätigkeit eines 
der dort aufgeführten Tätigkeitsmerkmale erfüllt. 2Im Fall des Satzes 1 gelten die 
Tätigkeitsmerkmale der Teile I und II weder in der Entgeltgruppe, in der das Tätig­
keitsmerkmal in Teil III aufgeführt ist, noch in einer höheren Entgeltgruppe.

(3)	� 1Erfüllt die Tätigkeit einer/eines Beschäftigten keines der Tätigkeitsmerkmale der 
Teile III, IV, V oder VI, gelten die Tätigkeitsmerkmale des Teils II, wenn die auszu­
übende Tätigkeit körperlich/handwerklich geprägt ist. 2Im Fall des Satzes 1 gelten 
die Tätigkeitsmerkmale des Teils I weder in der Entgeltgruppe, in der das Tätigkeits­
merkmal in Teil II aufgeführt ist, noch in einer höheren Entgeltgruppe.

(4)	� 1Erfüllt die Tätigkeit einer/eines Beschäftigten keines der Tätigkeitsmerkmale der 
Teile III, IV, V oder VI und handelt es sich nicht um eine körperlich/handwerklich 
geprägte Tätigkeit, gelten die Tätigkeitsmerkmale des Teils I. 2Die Tätigkeitsmerk­
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male der Entgeltgruppen 2 bis 12 des Teils I gelten nur, wenn die auszuübende 
Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden 
Verwaltungsdienststellen, -behörden oder -institutionen hat. 3Die Tätigkeitsmerk­
male der Entgeltgruppen 13 bis 15 des Teils I gelten für Beschäftigte mit einer ab­
geschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, es sei denn, dass die Tätigkeit in 
einem der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 der Teile III, IV, V oder 
VI aufgeführt ist.

Niederschriftserklärung zu § 3 Abs. 4:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass die allgemeinen Tätigkeitsmerk-
male für den Verwaltungsdienst (Teil I der Entgeltordnung) eine Auffang-
funktion in dem gleichen Umfang besitzen wie – bestätigt durch die ständige 
Rechtsprechung des BAG – die ersten Fallgruppen des Allgemeinen Teils der 
Anlage 1a zum BAT.

(5)	 Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 1 der Teile I und II gilt auch für Tätigkeiten  
	 der Teile III bis VI.

Protokollerklärung zu § 3: 

Die Geltung von Tätigkeitsmerkmalen der einzelnen Teile ist für jeden Ar-
beitsvorgang (Protokollerklärung Nr. 1 zu § 12 [Bund] Abs. 2 TVöD) gesondert 
festzustellen.

Niederschriftserklärung Zu § 3:

– hier nicht abgedruckt –

§ 4 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter

Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in 
Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.
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§ 5 
Unterstellungsverhältnisse

1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Beschäftigten abhängig ist, 
rechnen hierzu auch Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und Soldaten der ver­
gleichbaren Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck ist vergleichbar:

die Entgeltgruppe die Besoldungsgruppe

2 A 2

3 A 3

4 A 4

5 A 5

6 A 6

7 A 7

8 A 8

9a und 9b A 9

10 A 10

11 A 11

12 A 12

13 A 13

14 A 14

15 A 15

3Bei der Zahl der unterstellten bzw. beaufsichtigten oder der in dem betreffenden Be­
reich beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis 
der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit 
einer/eines Vollzeitbeschäftigten. 4Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im 
Organisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.
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Abschnitt II 
Voraussetzungen in der Person

§ 6 
Voraussetzungen in der Person

Dieser Abschnitt enthält Regelungen zu Voraussetzungen in der Person gemäß § 12 
(Bund) Abs. 2 Satz 6 TVöD.

§ 7 
Wissenschaftliche Hochschulbildung

(1)	� Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Technische Hochschulen sowie 
andere Hochschulen, die nach Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen aner­
kannt sind.

(2)	� 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das 
Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer Diplomprüfung oder mit 
einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion 
oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen 
Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung 
oder einer Diplomprüfung oder einer Masterprüfung nach den einschlägigen Aus­
bildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Master an einer Fachhochschule erlangt 
wurde und den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes des Bundes eröffnet.

(3)	� 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung setzt voraus, dass die 
Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindes­
tens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzu­
gangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss 
eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxissemes­
ter, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 2Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese 
Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss 
vorgeschrieben sind.

(4) 	� Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissen­
schaftliche Hochschulbildung, wenn er nach Maßgabe der Empfehlungen der bei der 
Kultusministerkonferenz eingerichteten Zentralstelle für ausländisches Bildungswe­
sen (ZAB) dem deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt ist.
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§ 8 
Hochschulbildung

1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne 
des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ 
(„FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden 
sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschul­
reife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrecht­
liche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für 
den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige 
Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss 
nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind 
Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5§ 7 Abs. 
4 gilt entsprechend.

§ 9 
Technische Hochschulbildung

1Eine abgeschlossene technische Hochschulbildung liegt vor, wenn ein Bachelor- bzw. 
entsprechender Hochschulabschluss an einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG erlangt 
wurde, der den Zugang zur Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes des Bundes 
eröffnet. 2§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 10 
Geprüfte Meisterinnen und Meister sowie staatlich geprüfte  

Technikerinnen und Techniker
(1)	� Geprüfte Meisterinnen und Meister sind Beschäftigte, die eine Meisterprüfung auf 

Grundlage der Handwerksordnung oder des Berufsbildungsgesetzes bestanden 
haben.

(2)	� Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker sind Beschäftigte, die nach dem 
Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese Berufsbezeichnung zu führen.
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§ 11 
Berufsausbildung

1Eine abgeschlossene Berufsausbildung liegt vor, wenn eine Abschlussprüfung in 
einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder nach der Handwerksordnung staatlich 
anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf mit einer Ausbil­
dungsdauer von mindestens drei Jahren erfolgreich bestanden wurde. 2In Tätigkeits­
merkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die entsprechenden früheren 
Ausbildungsberufe.

Niederschriftserklärung zu § 11 Satz 2:

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass die Abschlussprüfungen, die nach 
Teil II Abschnitt L Unterabschnitte III, IV, X und XI der Anlage 1a zum BAT in den 
Tätigkeitsmerkmalen für Laboranten, Zeichner, Fotografen und Fotolabo-
ranten als „Abschlussprüfung“ anerkannt waren, als entsprechende frühere 
Ausbildungsberufe gelten und damit auch in der Zukunft als „abgeschlossene 
Berufsausbildung“ anerkannt sind.

§ 12 
Eingruppierung bei Nichterfüllung einer Vorbildungs-  

oder Ausbildungsvoraussetzung
(1)	� Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung 

bestimmt, ohne dass sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, von ihm miterfasst 
werden, sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht 
besitzen, bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen des Tätigkeitsmerkmals eine 
Entgeltgruppe niedriger eingruppiert.

(2)	� Ist in einem Tätigkeitsmerkmal
	 a)	� eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt und
	 b)	� werden von ihm sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, miterfasst,
	� sind Beschäftigte, die weder die Voraussetzung nach Buchstabe a noch die nach 

Buchstabe b erfüllen, bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen des Tätigkeitsmerk­
mals eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert.
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(3)	� Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung 
qualifizierter Anforderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen.

(4)	� Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Entgeltordnung in dem jeweiligen Ab­
schnitt neben einem Tätigkeitsmerkmal mit einer Vorbildungs- oder Ausbildungs­
voraussetzung ein besonderes Tätigkeitsmerkmal enthält (z. B. „Beschäftigte in der 
Tätigkeit von ...“).

§ 13 
Verwaltungseigene Prüfungen

1Für die Eingruppierung von Beschäftigten mit körperlich/handwerklich geprägten Tätig­
keiten nach Tätigkeitsmerkmalen, welche im Anhang zur Anlage 2 aufgelistet sind, steht 
eine bestandene verwaltungseigene Prüfung einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
im Sinne von § 11 gleich. 2Die verwaltungseigene Prüfung ist in Anlage 2 geregelt.

§ 14 
Übergangsregelungen DDR-Abschlüsse

(1)	� 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu als 
gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnachweise stehen 
ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerkmalen geforderten 
entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung 
zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleichstellung ab der Feststel­
lung.

(2)	� Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Fach­
arbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und den Vorschriften 
hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Aus­
bildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. einer kürzeren Ausbildungsdauer 
gleichgestellt ist, sind bei entsprechender Tätigkeit wie Beschäftigte mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert.
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Abschnitt III 
Zulagen

§ 15 
Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter 

sowie Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker
(1)	� § 15 gilt nur für Beschäftigte, die nach einem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert sind, 

welches im Anhang zu § 15 aufgelistet ist.
(2)	� 1Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter erhalten zum Tabellenentgelt eine Zulage. 2Die 

Zulage beträgt vom 1. März 2016 bis 31. Januar 2017 monatlich 166,84 Euro und ab 
1. Februar 2017 monatlich 170,76 Euro. 3Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter sind Be­
schäftigte, die aufgrund schriftlicher Bestellung einer Arbeitsgruppe vorstehen und 
selbst mitarbeiten. 4Die Gruppe muss außer der Vorarbeiterin oder dem Vorarbeiter 
aus mindestens zwei Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 4 bestehen.

(3)	� 1Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker erhalten zum Tabellenentgelt eine 
Zulage. 2Die Zulage beträgt vom 1. März 2016 bis 31. Januar 2017 monatlich 285,61 
Euro und ab 1. Februar 2017 monatlich 292,32 Euro. 3Vorhandwerkerinnen und Vor­
handwerker sind Beschäftigte mit einer Berufsausbildung nach § 11, die aufgrund 
schriftlicher Bestellung einer Arbeitsgruppe vorstehen und selbst mitarbeiten. 4Die 
Gruppe muss außer der Vorhandwerkerin oder dem Vorhandwerker aus mindes­
tens zwei selbständig tätigen Beschäftigten bestehen, von denen mindestens eine 
Beschäftigte oder ein Beschäftigter eine Berufsausbildung nach § 11 haben muss. 
5Auszubildende nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
vom 13. September 2005 in der jeweils geltenden Fassung können im dritten oder 
vierten Ausbildungsjahr als Beschäftigte mit Berufsausbildung nach § 11 gerechnet 
werden. 6Die Zulage für Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker erhalten auch zu 
Vorarbeiterinnen oder Vorarbeitern bestellte Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 oder 
einer höheren Entgeltgruppe; Satz 4 gilt entsprechend.

(4)	� Im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung und im Bereich der Bundespo­
lizei gilt § 5 entsprechend.

(5)	� Wird die Bestellung zur Vorarbeiterin oder zum Vorarbeiter oder zur Vorhandwerke­
rin oder zum Vorhandwerker widerrufen, so ist die Zulage für Vorarbeiterinnen und 
Vorarbeiter bzw. für Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker für die Dauer von vier 
Wochen weiterzuzahlen, es sei denn, dass die Bestellung von vornherein für eine 
bestimmte Zeit erfolgt ist.
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(6)	� Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht für Beschäftigte im Wachdienst sowie Wächterinnen 
und Wächter der Entgeltgruppen 4 und 5, Besatzungen von Schiffen und schwim­
menden Geräten – mit Ausnahme der Führerinnen und Führer von Schwimmram­
men –, Schleusendecksleute sowie Feuerwehrleute.

§ 16 
Ausbildungszulage

(1)	� 1Beschäftigte, die nach einem Tätigkeitsmerkmal des Teils III Abschnitt 4 der 
Entgeltordnung eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Ausübung der Ausbil­
dungstätigkeit als solche eine monatliche Zulage. 2Die monatliche Zulage erhalten 
auch Beschäftigte, denen vorübergehend höherwertige Tätigkeiten nach einem 
Tätigkeitsmerkmal des Teils III Abschnitt IV der Entgeltordnung übertragen werden, 
soweit und solange die/der Beschäftigte dafür die persönliche Zulage nach § 14 
TVöD erhält. 3Daneben wird die Zulage nach § 15 nicht gezahlt.

(2)	� 1Sofern ein Anspruch auf die Ausbildungszulage nicht für alle Tage eines Kalender­
monats besteht, gilt § 24 Abs. 3 TVöD. 2Die Ausbildungszulage wird bei Unter­
brechung der Ausübung der Ausbildungstätigkeit für die Dauer von vier Wochen 
weitergezahlt.

(3)	� Die Zulage nach Absatz 1 beträgt vom 1. März 2016 bis 31. Januar 2017 monatlich 
285,61 Euro und ab 1. Februar 2017 monatlich 292,32 Euro ersetzt.

§ 17 
Entgeltgruppenzulagen

Die in der Entgeltordnung ausgebrachten Entgeltgruppenzulagen betragen:

Nr. der Entgelt-
gruppenzulage

Betrag 
vom 1. März 2016 
bis 31. Januar 2017

Betrag 
ab 1. Februar 2017

Euro je Monat Euro je Monat
1  60,23  61,65
2  82,14  84,07
3  92,01  94,17
4 104,04 106,48
5 114,98 117,68
6 122,66 125,54
7 132,51 135,62
8 150,67 154,21
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§ 18 
Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst

Die Zulagen für Beschäftigte im Pflegedienst gemäß
	 a)	� Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 4 zu Abschnitt 25,
	 b)	� Vorbemerkung Nr. 2 zu Abschnitt 25 Unterabschnitt 1
des Teils IV der Entgeltordnung betragen:

Nr. der 
Zulage

Betrag 
vom 1. März 2016 
bis 31. Januar 2017

Betrag 
ab 1. Februar 2017

Euro 
je Monat

Euro 
je Stunde

Euro 
je Monat

Euro 
je Stunde

1 1,42 1,45
2 486,21 486,21
3 451,15 451,15
4 418,38 418,38
5 387,96 387,96
6 359,97 359,97

7 334,06 334,06

§ 19 
Dynamisierung der Zulagen

1Die Zulagen nach §§ 15 bis 18 verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um 
den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhun­
dertsatz. 2Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleich-bare nichtlineare Steigerungen 
bleiben unberücksichtigt.

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften

§ 20 
Inkrafttreten, Laufzeit

(1)	� Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
(2)	� Der Tarifvertrag einschließlich Anlagen kann ohne Einhaltung einer Frist, jedoch  

nur insgesamt, jederzeit schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum  
31. Dezember 2016; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen.
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Anlage 1 

Entgeltordnung
– Auszüge –

Teil I 
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst

Entgeltgruppe 15
1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,
	� deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheb­

lich aus der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt.
2.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13,
	� denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch aus­

drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
Entgeltgruppe 14
1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13,
	� deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt­

gruppe 13 heraushebt.
2.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13,
	� deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 

Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.
3.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13,
	� deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt, dass sie mindes­

tens zu einem Drittel hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben 
erfordert.

4.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13,
	� denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch aus­

drückliche Anordnung ständig unterstellt sind.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
Entgeltgruppe 13
	� Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entspre­

chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei­
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
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Entgeltgruppe 12
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 11,
	� deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheb­

lich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.
Entgeltgruppe 11
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1,
	� deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt­

gruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.
Entgeltgruppe 10
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1,
	� deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 

Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.
Entgeltgruppe 9b
1.	� Beschäftigte der Fallgruppe 2 oder 3, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 

2 oder 3 heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.
2.	� Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 

abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent­
sprechende Tätigkeiten ausüben.

	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)
3.	� Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,
	� deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbständige Leistungen 

erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4)
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Entgeltgruppe 9a
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,
	 deren Tätigkeit selbständige Leistungen erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
Entgeltgruppe 8
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,
	 deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbständige Leistungen erfordert. 
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)
Entgeltgruppe 7
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,
	 deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbständige Leistungen erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
Entgeltgruppe 6
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,
	 deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
Entgeltgruppe 5
1.	� Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 

abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tätigkeit.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)
2.	 Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,
	� deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 6)
Entgeltgruppe 4
1.	 Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst
	 mit schwierigen Tätigkeiten.
	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 7)
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Niederschriftserklärung zu Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1:

1Die Tarifvertragsparteien haben sich in der Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1 des 
Teils I auf das neue Heraushebungsmerkmal „schwierige Tätigkeiten“ verstän-
digt. 2Im Hinblick auf die Neustrukturierung der Tätigkeitsmerkmale in den 
Entgeltgruppen 3 und 4 des Teils I waren sie sich darüber einig, dass die bisher 
unter das Heraushebungsmerkmal „schwierigere Tätigkeiten“ (Vergütungs-
gruppe VIII Fallgruppe 1a des Teils I der Anlage 1a zum BAT und Beispielkatalog 
hierzu) fallenden Tätigkeiten in Abhängigkeit ihrer jeweiligen konkreten An-
forderungen der Entgeltgruppe 3 oder der Entgeltgruppe 4 zugeordnet werden 
sollen. 3Unter Bezugnahme auf den o. g. Beispielkatalog werden die Tätigkeiten 
„Mitwirkung bei der Bearbeitung laufender oder gleichartiger Geschäfte nach 
Anleitung“, „Entwerfen von dabei zu erledigenden Schreiben nach skizzierten 
Angaben“, „Erledigung ständig wiederkehrender Arbeiten in Anlehnung an 
ähnliche Vorgänge – auch ohne Anleitung –“ der Entgeltgruppe 3 zugeordnet. 
4Die Tätigkeiten „Führung von Karteien oder elektronischen Dateien, die nach 
technischen oder wissenschaftlichen Merkmalen geordnet sind oder deren 
Führung die Kenntnis fremder Sprachen voraussetzt“ werden der Entgeltgruppe 
4 zugeordnet.

2.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 3,
	 deren Tätigkeit mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 
Entgeltgruppe 3
	 Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst
	� mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung 

erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)
Entgeltgruppe 2
	 Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst
	 mit einfachen Tätigkeiten.
	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 8)
Entgeltgruppe 1
	 Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 9)
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Protokollerklärungen:

Nr. 1 	 Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:
		  a)  �Beschäftigte, die nach Teil III Abschnitt 17, 24 oder 25 eingruppiert sind,
		  b)  �Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der 

Laufbahn des gehobenen Dienstes angehören.
Nr. 2 	� Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals bezieht sich nur 

auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit kaufmännischer Buchführung 
beschäftigt sind.

Nr. 3 	� Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den 
Entgeltgruppen 6, 7, 8 und 9a geforderten gründlichen und vielseitigen 
Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.

Nr. 4 	� Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkennt-
nissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit 
kann diese Anforderung nicht erfüllen.

Nr. 5 	� 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf 
das gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem die/der Be-
schäftigte tätig ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten 
muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher 
und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.

Nr. 6 	� Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschrif-
ten und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.

Nr. 7 	� Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einar-
beitung bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 
erfordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 8 	� 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine 
Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze 
Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem 
Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung 
der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

Nr. 9 	� Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus
		  a)  Beschäftigte, die Essen und Getränke ausgeben,
		  b)  �Garderobenpersonal,
		  c)  �Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im 

Haus- und Küchenbereich ausüben,
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		  d)  �Reinigerinnen und Reiniger in Außenbereichen wie Höfen, Wegen, 
Grünanlagen, Parks,

		  e)  �Wärterinnen und Wärter von Bedürfnisanstalten,
		  f)  �Serviererinnen und Servierer,
		  g)  �Hausarbeiterinnen und -arbeiter sowie
		  h)  �Hausgehilfinnen und -gehilfen.

Teil II 
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

für körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten
– hier nicht abgedruckt –

Teil III 
Tätigkeitsmerkmale für besondere Beschäftigtengruppen

2.	� Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, Büchereien, Museen und 
anderen wissenschaftlichen Anstalten

Entgeltgruppe 12
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 11,
	� deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheb­

lich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.
Entgeltgruppe 11
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1,
	� deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt­

gruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.
Entgeltgruppe 10
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1,
	� deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 

Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.
Entgeltgruppe 9b
1.	� Beschäftigte der Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Fallgruppe 2 

heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.
2.	� Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Büchereien, Museen oder in 

anderen wissenschaftlichen Anstalten mit einschlägiger abgeschlossener Hochschul­
bildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
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Entgeltgruppe 8
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,
	 deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
Entgeltgruppe 6
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,
	� deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse und zu einem Viertel selbständige Leistun­

gen erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)
Entgeltgruppe 5
1.	� Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien mit einschlägi­

ger abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tätigkeit.
2.	� Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien, deren Tätig­

keit gründliche Fachkenntnisse erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)
3.	� Beschäftigte im Fachdienst in Museen oder anderen wissenschaftlichen Anstalten, 

deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)
Entgeltgruppe 4
	� Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Büchereien, Museen oder 

anderen wissenschaftlichen Anstalten
	 mit schwierigen Tätigkeiten. 
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
Entgeltgruppe 3
	� Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Büchereien, Museen oder 

anderen wissenschaftlichen Anstalten
	� mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung 

erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht.
Entgeltgruppe 2
	� Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken, Büchereien, Museen oder 

anderen wissenschaftlichen Anstalten
	 mit einfachen Tätigkeiten.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
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Protokollerklärungen:

Nr. 1 	� Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkennt-
nissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige 
Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.

Nr. 2 	� 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht 
auf das gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem die/
der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Be-
schäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein 
gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet 
werden kann.

Nr. 3 	� Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvor-
schriften und Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises.

Nr. 4 	� Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einar-
beitung bzw. mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 
erfordern, z. B. durch einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit.

Nr. 5 	� 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine 
Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze 
Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem 
Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherr-
schung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.

16.	Beschäftigte im Fremdsprachendienst

16.5 Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer
Vorbemerkung
	� Als Tätigkeit der Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer der Entgeltgruppen 10 bis 13 

gilt auch das Erarbeiten von Lehr-, Lern- oder Prüfmaterial für den Sprachunterricht.
Entgeltgruppe 15
1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	 die die zentrale Lehrkräfteschulung im Bundessprachenamt verantwortlich leiten.
2.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	� die wissenschaftliche Grundlagen für die Entwicklung fremdsprachlichen Lehr-, Lern- 

und Prüfmaterials verantwortlich erarbeiten und das erstellte Material verantwort­
lich überprüfen.
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3.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	� denen mindestens zehn Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer, davon mindestens 

drei mindestens der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2, ständig fachlich unter­
stellt sind.

4.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	 die die Sprachausbildung in der Akademie Auswärtiger Dienst verantwortlich leiten.
Entgeltgruppe 14
1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	� denen mindestens vier Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer mindestens der Ent­

geltgruppe 12 ständig fachlich unterstellt sind.
2.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	 die in der zentralen Lehrkräfteschulung des Bundessprachenamts unterrichten.
3.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	� die zur allgemeinen Verwendung bestimmtes fremdsprachliches Lehr-, Lern- oder 

Prüfmaterial erarbeiten.
4.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2,
	� deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 oder 2 heraus­

hebt, dass sie besondere Leistungen erfordert.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
Entgeltgruppe 13
1.	� Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer mit einschlägiger abgeschlossener wissen­

schaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit.
2.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 10,
	� die durch entsprechenden Leistungsnachweis die Einarbeitungszeit beendet und 

Tätigkeiten der Fallgruppe 1 auszuüben haben.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)
3.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 10,
	� denen mindestens acht Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer ständig fachlich unter­

stellt sind.
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Entgeltgruppe 12
1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 10
	� mit Tätigkeiten der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 während einer längstens zweijäh­

rigen Einarbeitungszeit.
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)
2.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3
	 mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung,
	 die vielseitig verwendbar sind. 
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
Entgeltgruppe 11
1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 10,
	� denen mindestens drei Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer ständig fachlich unter­

stellt sind.
2.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung in 

der Entgeltgruppe 10, die vielseitig verwendbar sind und
	� deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt, dass sie die Lehr­

ziele in einem standardisierten Ausbildungssystem in selbständiger Unterrichtsge­
staltung erreichen.

	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)
3.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 10,
	� deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt, dass sie beson­

dere fachsprachliche Kenntnisse oder besondere Kenntnisse in der Landeskunde 
vermitteln oder regelmäßig Sprachunterricht auch in einer zweiten Sprache erteilen 
oder für die Erstellung von Lehr-, Lern- oder Prüfmaterial unter wissenschaftlicher 
Anleitung eingesetzt werden.

	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)
Entgeltgruppe 10
	� Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer mit einschlägiger abgeschlossener Hochschul­

bildung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Kenntnisse und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
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Protokollerklärungen:

Nr. 1 	 Beschäftigte erbringen besondere Leistungen, wenn
		  a)  �ihnen regelmäßig Sprachlehrerinnen oder Sprachlehrer zur fachli-

chen Einarbeitung oder Weiterbildung zugewiesen sind,
		  b)  �sie zur allgemeinen Verwendung geeignete Unterrichtsgrundlagen 

entwickeln,
		  c)  �sie regelmäßig Sprachunterricht auch in einer zweiten Sprache zu 

erteilen haben,
		  d)  �sie regelmäßig fremdsprachliche Seminare für Statement- und Rede-

training für ausländische Diplomatinnen oder Diplomaten durchfüh-
ren oder

		  e)  �sie regelmäßig die fremdsprachlichen Bestandteile von Auswahlver-
fahren, Laufbahnprüfungen und Diplomarbeiten für den Auswärtigen 
Dienst verantwortlich betreuen.

Nr. 2 	� Auf die Einarbeitungszeit werden Zeiten entsprechender Lehrtätigkeit 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses Tarifvertrages angerechnet.

Nr. 3 	� Vielseitige Verwendung erfordert die Fähigkeit, Sprachunterricht auf 
mehreren Fachgebieten des Ressorts zu erteilen.

Nr. 4 	� Ein standardisiertes Sprachausbildungssystem umfasst eine festge-
legte Methodik und Didaktik zur Erlangung einer verwendungs- und 
fertigkeitsbezogenen Kommunikationsfähigkeit auf der Grundlage von 
einheitlichen Leistungsstufendefinitionen für die einzelnen Sprachfer-
tigkeiten.

Nr. 5 	� Besondere fachsprachliche Kenntnisse oder besondere Kenntnisse in 
der Landeskunde sind solche, die über die bei allen Lehrkräften voraus-
gesetzten Kenntnisse erheblich hinausgehen.
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Teil IV 
Besondere Tätigkeitsmerkmale im Bereich des 

Bundesministeriums der Verteidigung

29.	Sportlehrerinnen und -lehrer
Entgeltgruppe 15
	� Sportlehrerinnen und -lehrer mit einschlägiger abgeschlossener wissenschaftlicher 

Hochschulbildung als Leiterinnen oder Leiter des Dezernats Sport beim Kommando 
Streitkräftebasis.

Entgeltgruppe 14
	� Sportlehrerinnen und -lehrer mit einschlägiger abgeschlossener wissenschaftlicher 

Hochschulbildung als Sportreferentinnen oder -referenten oder Sportdezernentin­
nen oder -dezernenten in Kommandobehörden.

Entgeltgruppe 13
	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2, die als Leitende Sportlehrerinnen 

oder -lehrer an einer Ausbildungseinrichtung oder in einem Kommando tätig sind.
Entgeltgruppe 12
	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2, die
	 a)	� in der Ausbildung von Übungsleiterinnen oder -leitern der Bundeswehr oder Trai­

nerinnen oder Trainern (Truppenfachlehrerin oder -lehrer) an der Sportschule 
der Bundeswehr oder an den Offiziersschulen,

	 b)	� in spezifischer Lehrtätigkeit in der Abteilung Flugphysiologie (FlugMedInst) oder
	 c)	� in der wissenschaftlichen Grundlagenarbeit an der Sportschule der Bundeswehr
	 tätig sind.
Entgeltgruppe 11
1.	 Sportlehrerinnen und -lehrer der Entgeltgruppe 9b, die
	 a)	� in der Ausbildung von Fachsportleiterinnen oder -leitern, in Sonderlehrgängen 

oder im Rahmen von Truppenversuchen an der Sportschule der Bundeswehr,
	 b)	� in der Weiterbildung von Übungsleiterinnen oder -leitern der Bundeswehr oder 

Fachsportleiterinnen oder -leitern,
	 c)	� in spezifischer Lehrtätigkeit (z. B. Ausbildung von Rettungsschwimmerinnen oder 

-schwimmern),
	 d)	� in der Beratung von Kommandeurinnen oder Kommandeuren, Dienststellenlei­

terinnen oder -leitern und Sportverantwortlichen (Sportlehrerin oder -lehrer 
Truppe) oder

	 e)	�� als Sportlehrerinnen oder -lehrer bei speziellen Einsatzkräften (z. B. KSK, SEK M) 
tätig sind.
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2.	� Diplom-Sportlehrerinnen und -lehrer mit abgeschlossener Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit.

Entgeltgruppe 10
	� Sportlehrerinnen und -lehrer der Entgeltgruppe 9b, die an Sportzentren der Uni­

versitäten der Bundeswehr, an der Führungsakademie der Bundeswehr oder an 
Unteroffiziersschulen der Bundeswehr tätig sind.

Entgeltgruppe 9b
	� Staatlich geprüfte Sportlehrerinnen und -lehrer sowie staatlich geprüfte Fachsport­

lehrerinnen und -lehrer mit entsprechender Tätigkeit.

Niederschriftserklärung zur Anlage 1 (Entgeltordnung):

a)	� 1In einzelnen Abschnitten des bisherigen Rechts unterschiedlich gefasste 
Tätigkeitsmerkmale, insbesondere Tätigkeitsmerkmale mit „sonstigen 
Beschäftigten“ und tätigkeitsbezogenen Heraushebungen, werden in der 
Entgeltordnung in einem nunmehr einheitlichen Aufbau aufgeführt. 2Die Ta-
rifvertragsparteien sind sich darin einig, dass durch diese Vereinheitlichung 
keine materiellen Änderungen beabsichtigt sind.

b)	� 1In der Entgeltordnung werden aufeinander aufbauende Tätigkeitsmerkmale
	 aa)  �in den Entgeltgruppen 2 bis 9a einheitlich nach der im Lohngruppenver-

zeichnis und der mehrheitlich in den unteren Vergütungsgruppen der 
Anlage 1a zum BAT verwendeten Form und

	 bb)  �in den Entgeltgruppen 9b bis 15 einheitlich nach der mehrheitlich in 
den oberen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT verwendeten 
Form formuliert. 2Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass 
nur durch die Art dieser Vereinheitlichung keine materiellen Änderun-
gen beabsichtigt sind.

Beispiel: 
Anstatt der in Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 1b des Teils I der Anlage 1a 
zum BAT verwendeten Formulierung „(...), deren Tätigkeit sich dadurch aus (...) 
heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse 
erfordert.“, wird in Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 2 des Teils I der Entgeltordnung 
formuliert: „(...), deren Tätigkeit mindestens zu einem Viertel gründliche Fach-
kenntnisse erfordert.“
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Anlage 1 zum TVöD

Entgeltordnung VKA 

– Auszüge –

Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)

1.	 Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale
	� 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt 

ist, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt I) weder in der 
Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, noch in einer höheren Entgeltgruppe. 
2Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 für Beschäftigte 
im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt I 
Ziffer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den 
eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienststellen, -behörden oder 
-institutionen hat. 3Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit 
nicht in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allgemei­
nen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A 
Abschnitt I Ziffer 2); die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, 
Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) 
gelten nicht. 4Für Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul­
bildung und entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus­
üben, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil 
A Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeits­
merkmal aufgeführt ist. 5Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tätigkeits­
merkmal erfasst, findet dieses auch dann Anwendung, wenn die / der Beschäftigte 
außerhalb des Geltungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile des 
TVöD beschäftigt ist, zu dem bzw. denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.
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Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 2:

Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) besitzen 
eine Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie – bestätigt durch die bishe-
rige ständige Rechtsprechung des BAG – die bisherigen ersten Fallgruppen des 
Allgemeinen Teils der Anlage 1a zum BAT.

Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 3:

Spezielle Tätigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die als Beispiele 
bezeichneten Tätigkeitsmerkmale in den mit einem Mitgliedverband der VKA 
abgeschlossenen Tarifverträgen. 

2.	 Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person
	� 1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung be­

stimmt, sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen, 
	 –	� wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst 

werden oder
	 –	� wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst 

werden, diese Beschäftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des „sonstigen 
Beschäftigten“ erfüllen, 

	� bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der nächst 
niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeits­
merkmale, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere Eingrup­
pierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung für diesen Fall ein 
Tätigkeitsmerkmal (z. B. „in der Tätigkeit von …“) enthält. 

3.	 Wissenschaftliche Hochschulbildung
	� 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium 
	 a)	� an einer Universität, Technischen Hochschule, Pädagogischen Hochschule, 

Kunsthochschule oder einer anderen nach Landesrecht anerkannten Hochschule 
(außer Fachhochschulen) mit einer ersten Staatsprüfung, mit einer Magisterprü­
fung oder mit einer Diplomprüfung beendet worden ist oder

	 b)	� mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
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	� 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung 
(Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen 
die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung oder einer Diplom­
prüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. 
a setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife 
oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige 
Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang 
erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den 
Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen 
des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er 
von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschul­
abschluss gleichwertig anerkannt wurde.

4.	 Hochschulbildung
	� 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im 

Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein an­
derer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen 
wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife 
oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige 
Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang 
muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichge­
stellt sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakade­
mien. 5Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend. 
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5.	 Anerkannte Ausbildungsberufe
	� 1Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Berufsbil­

dungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind. 2Soweit in Tarifverträgen 
auf Landesebene bzw. im Tarifvertrag zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppen­
verzeichnis) Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten und verwaltungs- oder 
betriebseigener Prüfung Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
gleichgestellt sind, bleiben diese Regelungen unberührt. 3Die im Bereich der jewei­
ligen kommunalen Arbeitgeberverbände bestehenden Richtlinien finden weiterhin 
Anwendung. 4In Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe umfassen auch 
die entsprechenden früheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 – 
Entgeltordnung (VKA).

6.	 Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen
	 (1)	� 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu 

als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnachweise 
stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerkmalen gefor­
derten entsprechenden Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertigkeit erst nach 
Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleichstellung ab 
der Feststellung.

	 (2)	� Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen 
Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vor­
schriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. mit einer kürzeren 
Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie 
Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Aus­
bildungsberuf eingruppiert.
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7.	 Ausbildungs- und Prüfungspflicht
	 (1)	� Im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände Baden-Württemberg, Bayern, 

Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar und Schles­
wig-Holstein sind Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) sowie im Kassen- und Rechnungs­
wesen (Teil B Abschnitt XIII), die nicht die Anforderungen der Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 1 bzw. der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 erfüllen, nur dann in den 
in Absatz 2 genannten Entgeltgruppen eingruppiert, wenn sie die der jeweiligen 
Entgeltgruppe entsprechende Tätigkeit auszuüben haben und nach Maßgabe des 
Absatzes 2 mit Erfolg an einem Lehrgang mit abschließender Prüfung teilgenom­
men haben.

Protokollerklärung zu Absatz 1:

Die Tarifverträge auf der Landesebene im Bereich des Kommunalen Arbeitge-
berverbands Nordrhein-Westfalen und des Kommunalen Arbeitgeberverbands 
Rheinland-Pfalz bleiben bestehen.

(2) 	� 1Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 5 bis 9a ist eine Erste Prüfung ab­
zulegen. 2Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 9b bis 12 ist eine Zweite 
Prüfung abzulegen. 3Satz 1 und 2 gelten nur für auf der Fallgruppe 2 der Entgeltgrup­
pen 5 bzw. 9b aufbauende Eingruppierungen. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2:

1Die Lehrgänge und Prüfungen werden bei den durch die Länder oder durch die 
kommunalen Spitzenverbände anerkannten Verwaltungsschulen oder Studien-
institute durchgeführt. 2Hierzu rechnen auch solche Lehrgänge und Prüfungen, 
die nicht für Beamtinnen/Beamte (Beamtenanwärter/-innen) und Beschäftigte 
gemeinsam, sondern als Sonderlehrgänge für Beschäftigte durchgeführt werden.

(3) 	� 1Hat eine Beschäftigte/ein Beschäftigter die für ihre/seine Eingruppierung nach den 
Absätzen 1 und 2 vorgeschriebene Prüfung nicht abgelegt, ist ihr/ihm alsbald die 
Möglichkeit zu geben, Ausbildung und Prüfung nachzuholen. 2Besteht hierzu aus 
Gründen, die die/der Beschäftigte nicht zu vertreten hat, keine Möglichkeit oder 
befindet sich die/der Beschäftigte in der Ausbildung, erhält sie/er mit Wirkung vom 
Ersten des vierten Monats nach Beginn der maßgebenden Beschäftigung eine per­
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sönliche Zulage. 3Die Zulage wird in Höhe des Unterschiedes zwischen dem Entgelt, 
das sie/er jeweils erhalten würde, wenn sie/er zu diesem Zeitpunkt in der ihrer/
seiner Tätigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert wäre, und dem jeweili­
gen Entgelt ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe gewährt. 4Sonstige Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis, die von der Entgeltgruppe abhängen, richten sich während 
der Zeit, für die die Zulage zu zahlen ist, nach der der Tätigkeit der/des Beschäftigten 
entsprechenden Entgeltgruppe.

Protokollerklärung zu Absatz 3:

1Der Arbeitgeber darf die Entsendung der/des Beschäftigten zu einem Lehrgang 
nicht von Vorbildungsvoraussetzungen abhängig machen. 2Macht die Schule 
oder das Institut die Zulassung zum Lehrgang von solchen Voraussetzungen 
abhängig, hat die/der Beschäftigte dies nicht zu vertreten.

(4)	� 1Die Zulage entfällt vom Ersten des folgenden Monats an, wenn die/der Beschäftigte 
entweder

	 a) 	 die Prüfung auch im Wiederholungsfalle nicht bestanden hat oder
	 b) 	� nicht an der ihrer/seiner Tätigkeit entsprechenden Ausbildung und Prüfung teil­

nimmt, nachdem ihr/ihm die Möglichkeit hierzu geboten worden ist.
	� 2Sie entfällt ferner, wenn die/der Beschäftigte nach bestandener Prüfung in der ih­

rer/seiner Tätigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert ist. 3In diesem Falle 
erhält die/der Beschäftigte das Entgelt, das sie/er erhalten hätte, wenn sie/er in dem 
in Absatz 3 Satz 2 genannten Zeitpunkt in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert 
wäre.

(5)	� Von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht sind Beschäftigte befreit 
	 a) 	� mit einer mindestens zwanzigjährigen Berufserfahrung bei einem Arbeitgeber, 

der vom Geltungsbereich des TVöD oder eines vergleichbaren Tarifvertrags 
erfasst wird, oder bei einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber,

	 b) 	� deren Arbeitsvertrag befristet oder mit einer auflösenden Bedingung versehen 
ist,

	 c) 	� die in einem Spezialgebiet besonders herausragende Fachkenntnisse aufweisen 
und in diesem Spezialgebiet beschäftigt werden, 

	 d)	� die in Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Versorgungs-, 
Nahverkehrs- oder Hafenbetrieben tätig sind.
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Protokollerklärung zu Absatz 5 Buchst. b: 

Wird der Arbeitsvertrag in ein Beschäftigungsverhältnis auf unbestimmte Zeit 
umgewandelt, gelten die Bestimmungen dieser Vorbemerkung.

(6) 	� Von der Verpflichtung zur Ausbildung und Prüfung kann insoweit abgesehen werden, 
als die/der Beschäftigte außerhalb des kommunalen Bereiches eine oder mehrere 
Prüfungen abgelegt hat, die den Prüfungen nach Absatz 2 gleichwertig sind.

(7)	� Die Absätze 1 bis 6 gelten im Bereich der Sparkassen mit folgenden Maßgaben ent­
sprechend:

	 a)	� Absatz 2 Satz 3 gilt in folgender Fassung:
		�  „3Satz 1 und 2 gelten nur für nicht auf der Fallgruppe 1 der Entgeltgruppen 5 

bzw. 9b aufbauende Eingruppierungen.“
	 b) 	� Die Abschlussprüfung für den Beruf der Bankkauffrau/des Bankkaufmanns oder 

eine entsprechende Prüfung an einer Sparkassenschule, die als Zulassungsvor­
aussetzung für den Besuch des Sparkassenfachlehrgangs anerkannt ist, gelten als 
Erste Prüfung.

8.	 Geltungsausschluss für Lehrkräfte
Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als Lehrkräfte – auch wenn sie nicht 
unter Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 51 BT-V fallen – beschäftigt sind, soweit 
nicht ein besonderes Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.
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9.	 Unterstellungsverhältnisse
1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten 
Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und Beamte der vergleich­
baren Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck ist vergleichbar:
	 der Entgeltgruppe			  die Besoldungsgruppe
			   2				    A 2 
			   3				    A 3 
			   4				    A 4 
			   5				    A 5 
			   6				    A 6 
			   7				    A 7 
			   8				    A 8 
		  9a, 9b, 9c				    A 9 
			   10				    A 10 
			   11				    A 11 
			   12				    A 12 
			   13				    A 13 
			   14				    A 14 
			   15				    A 15
3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtigten oder 
der in dem betreffenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte 
entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit 
zur regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschäftigten. 4Für die Eingruppierung 
ist es unschädlich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene 
Stellen nicht besetzt sind.

10.	Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in 
Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.
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Teil A  
Allgemeiner Teil

I. 
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale

1.	 Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)
Entgeltgruppe 1
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 
	 –	 Essens- und Getränkeausgeber/innen,
	 –	 Garderobenpersonal,
	 –	 Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich,
	 –	 Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks,
	 –	 Wärter/innen von Bedürfnisanstalten,
	 –	 Servierer/innen,
	 –	 Hausarbeiter/innen,
	 –	 Hausgehilfe/Hausgehilfin,
	 –	 Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion).
Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden.

2.	 Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)
– hier nicht abgedruckt – 

3.	� Entgeltgruppen 2 bis 12  
(Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst)

Vorbemerkung
	� Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit kauf­

männischer Buchführung beschäftigt sind.
Entgeltgruppe 2 
	� Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten.
	� (1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine 

fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlern­
phase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fer­
tigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.)
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Entgeltgruppe 3 
	� Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass 

sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.
Entgeltgruppe 4
1.	� Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass 

sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert.
	� (Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 

näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.)
2.	� Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten. 
	� (1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 

Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkeiten 
anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderun­
gen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäf­
tigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.)

Entgeltgruppe 5 
1.	� Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und ent­
sprechender Tätigkeit.

2.	� Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.
	� (Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 

näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.)
Entgeltgruppe 6
	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und 

vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fall­
gruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.

	� (1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 
gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tätig 
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet 
sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse 
ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.)

Entgeltgruppe 7
	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel 

selbstständige Leistungen erfordert.
	� (Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen ent­

sprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 
eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht 
erfüllen.)
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Entgeltgruppe 8
	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel 

selbstständige Leistungen erfordert.
	� (Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen ent­

sprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 
eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht 
erfüllen.)

Entgeltgruppe 9a
	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen erfordert.
	� (Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen ent­

sprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 
eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht 
erfüllen.)

Entgeltgruppe 9b
	 1.	� Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätig­

keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

	 2.	� Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbst­
ständige Leistungen erfordert. 

		�  (Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Ent­
geltgruppen 6 bis 9a geforderten gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen 
eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.)

Entgeltgruppe 9c
	� Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraus-hebt, 

dass sie besonders verantwortungsvoll ist.
Entgeltgruppe 10
	� Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 

Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.
Entgeltgruppe 11
	� Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 

der Entgeltgruppe 9c heraushebt.
Entgeltgruppe 12
	� Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verant­

wortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.
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4. 	 Entgeltgruppen 13 bis 15
Entgeltgruppe 13
	 1.	� Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und ent­

sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

	 2.	� Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen 
der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

Entgeltgruppe 14
	 1.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens 

zu einem Drittel
		  –	� durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder
		  –	� durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen 

Aufgaben 
		  aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.
	 2.	� Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen 

der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

	 3.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschäf­
tigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.

		  (Hierzu Protokollerklärung)
Entgeltgruppe 15
	 1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
		  –	� durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie 
		  –	� erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 
		  aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.
	 2.	� Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen 

der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.

	 3.	� Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens fünf 
Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

		  (Hierzu Protokollerklärung)

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

164 ENTGELTORDNUNG VKA



Protokollerklärung:

Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:
a) 	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt II Ziffern 2 und 3,
b) 	 Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.

Teil B 
Besonderer Teil

– Auszüge –

V. 
Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen  

und anderen wissenschaftlichen Anstalten
Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 

XI. 
Beschäftigte in Gesundheitsberufen

3.	 Lehrkräfte in der Pflege
Entgeltgruppe 10
	 Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 
Entgeltgruppe 11
	 1.	� Lehrkräfte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und ent­

sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

	 2.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter 
oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Hebammenschule.

Entgeltgruppe 12
	 1.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Hebammen­

schule.
	 2.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen 

oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Heb­
ammenschule.
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Entgeltgruppe 13
	 1. 	� Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und –  

soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit erfolgreich absolvier­
tem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah­
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

	 2.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer 
Hebammenschule.

Entgeltgruppe 14
	 1.	 Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.
	 2.	 Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pflegeschule.
Entgeltgruppe 15
Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.

21.	�Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten  
für medizinische Berufe (Schulen) 

Entgeltgruppe 9c
	 Lehrkräfte.
Entgeltgruppe 10
	 Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation.
Entgeltgruppe 11
	 1.	� Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

	 2.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter 
oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule.

Entgeltgruppe 12
	 1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Schule.
	 2.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen 

oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule.
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Entgeltgruppe 13
	 1.	� Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und – 

soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – erfolgreich absolviertem 
Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

	 2.	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer 
Schule.

Entgeltgruppe 14
	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder 

Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule.

Entgeltgruppe 15
	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer 

Schule.	
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Anlage 1 (VKA) Teil B Abschnitt XXIV.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe S 2
	� Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern mit staatlicher 

Anerkennung. 
	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
Entgeltgruppe S 3 
	� Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 

Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
Entgeltgruppe S 4 
	 1.	� Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit 

staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
	 2.	� Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs­

ausbildung. 
		  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
	 3.	� Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, Heilerziehungspflege­

rinnen/Heilerziehungspfleger oder Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher 
Anerkennung. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)
Entgeltgruppe S 5 
	 [nicht besetzt]
Entgeltgruppe S 6 
	 [nicht besetzt]
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Entgeltgruppe S 7
	� Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppen­

leiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für 
behinderte Menschen.

	 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
Entgeltgruppe S 8a
	� Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heil­

erzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)
Entgeltgruppe S 8b 
	 1.	� Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und 

Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entspre­
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig­
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 6) 
	 2.	� Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie­

meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister als Gruppenleiterin/Grup­
penleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten 
für behinderte Menschen.

		  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
	 3.	� Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozial­

pädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung.
		  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
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Entgeltgruppe S 9
	 1.	� Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger 

und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti­
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens 
der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 1.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)
	 2.	� Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre­

chender Tätigkeit.
		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 
	 3.	� Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge­

schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)
	 4.	 Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten. 
		  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 
	 5.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch­
schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
Entgeltgruppe S 10 
	 [nicht besetzt]
Entgeltgruppe S 11a 
	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behin­
derung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind. 

	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 8)
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Entgeltgruppe S 11b
	� Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 

staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlosse­
ner Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent­
sprechende Tätigkeiten ausüben. 

	 (Hierzu Protokollerklärung Nrn. 1 und 15) 
Entgeltgruppe S 12
	� Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 

staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlos­
sener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen 
– mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent­
sprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten. 

	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15) 
Entgeltgruppe S 13
	 1.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch­

schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. 
		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
	 2.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch­
schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
Entgeltgruppe S 14
	� Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 

staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge­
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit, 
die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in 
Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht Maßnahmen 
einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tä­
tigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen 
mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z. B. Sozialpsychiatrischer Dienst der 
örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise).

	 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15)
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Entgeltgruppe S 15 
	 1.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch­

schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. 
		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
	 2.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch­
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
	 3.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit 

Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX. 

		  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 
	 4.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbele­
gung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 
	 5.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen 
für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 10 und 11) 
	 6.	� Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge­
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindes­
tens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe S 12 heraushebt. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

172 ENTGELTORDNUNG SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST (VKA)



Entgeltgruppe S 16 
	 1.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch­

schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen. 
		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
	 2.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch­
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
	 3.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit 

Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbele­
gung von mindestens 40 Plätzen. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
	 4.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbele­
gung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 
	 5.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen 

für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.
		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 10 und 11) 
	 6.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen 
für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und 11)
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Entgeltgruppe S 17 
	 1.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch­

schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen. 
		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
	 2.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch­
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)
	 3.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit 

Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbele­
gung von mindestens 70 Plätzen. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
	 4.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbele­
gung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 
	 5.	� Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/

Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen 
für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und 11)
	 6.	� Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge­
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch 
besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 
	 7.	� Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich aner­

kannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit.
		  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 16)
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Entgeltgruppe S 18
	 1.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch­

schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen. 
		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
	 2.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit 

Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnitts
belegung von mindestens 90 Plätzen. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 
	 3.	� Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen 

für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen. 

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9, 10 und 11) 
	 4.	� Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abge­
schlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das 
Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
S 17 Fallgruppe 6 heraushebt.

		  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15)
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Protokollerklärungen: 

1.	� 1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten 
der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten 
der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten – erhalten für die Dauer der 
Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohn-
heim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine Zulage in Höhe von 
61,36 Euro monatlich, wenn in dem Heim überwiegend behinderte Men-
schen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder 
Pflege ständig untergebracht sind; sind nicht überwiegend solche Personen 
ständig untergebracht, beträgt die Zulage 30,68 Euro monatlich. 2Für die 
in Entgeltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei Tätigkeiten 
der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5 und S 18 bei 
Tätigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppierten Beschäftigten gilt Satz 1 für 
die Dauer der Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit 
Behinderung entsprechend. 3Für die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten 
der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten 
der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten in einem Heim im Sinne des 
Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich. 4Die Zula-
ge wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen An-spruch 
auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 5Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.  

2.	� Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. 
	 a)	� Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des 

§ 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken, 
	 b)	� alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten, 
	 c)	� Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen beson-

dere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht 
behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 

	 d)	� Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten,

	 e)	� Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen. 
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3.	� Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern gilt auch die Tätigkeit in 
Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichti-
ge Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen 
für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 

4.	� 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in 
Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen. 2Je Kindertagesstätte soll eine 
ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Lei-
ters bestellt werden.

5.	� Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch 
	 a)	� Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit 

staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung,
	 b)	� Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen 

tätig sind, 
		  eingruppiert.
6.	 Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die 
	 a)	� Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen beson-

dere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht 
behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,

	 b)	� Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten, 

	 c)	� Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,
	 d)	� Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,
	 e)	� fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte 

mindestens der Entgeltgruppe S 8a,
	 f)	� Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit einrichtungs-

übergreifenden Aufgaben.
7.	� Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind 

Beschäftigte zu verstehen, die einen nach Maßgabe der Rahmenvereinba-
rung über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang 
für Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur Führung der Berufs-
bezeichnung „staatlich anerkannte Heilpädagogin/staatlich anerkannter 
Heilpädagoge“ erworben haben. 
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8.	� Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergär-
ten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrich-
tungen der örtlichen Kindererholungsfürsorge. 

9.	� 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorange-
gangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze 
zugrunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzei-
tig belegbaren Plätze von nicht mehr als 5 v. H. führt nicht zur Herabgrup-
pierung. 3Eine Unterschreitung um mehr als 5 v. H. führt erst dann zur 
Herabgruppierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinan-
der unterschritten wird. 4Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber 
verantworteter Maßnahmen (z. B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls 
nicht zur Herabgruppierung. 5Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen 
infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt. 

10.	�Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder 
oder Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind. 

11.	�Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leiterinnen/Leiter bzw. ständige 
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Wohngruppen.

12.	�Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die 
	 a)	� Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
	 b)	� Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen,
	 c)	� begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und 

nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohnerinnen/Heimbe-
wohner,

	 d)	� begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für 
ehemalige Strafgefangene,

	 e)	� Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der 
Entgeltgruppe S 9. 

13.	�Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss Di-
plompädagogin/Diplompädagoge, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiter-innen/
Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung ausüben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertra-
gen sind.
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14.	� 1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kin-
deswohls und die Einleitung von Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem 
Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr 
erforderlich sind“, sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im 
Rahmen der Fallverantwortung bei 

	 –	 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII,
	 –	 der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,
	 –	 der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII),
	 –	 der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)
	 einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt. 	
�	� 2Die Durchführung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z. B. 

Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fällt 
nicht unter die Entgeltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes wie z. B. Erziehungsbeistandschaft, Pflege-
kinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, 
Pflegschaft auszuübenden Tätigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 
14, es sei denn, dass durch Organisationsentscheidung des Arbeitgebers im 
Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die 
die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen.

Niederschriftserklärung zu der Protokollerklärung Nr. 14:

1Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organisationsbezeichnung, die 
auch durch andere Begriffe wie z. B. Kommunaler Sozialer Dienst (KSD) 
ersetzt sein kann. 2Der Begriff bezeichnet hier die Aufgabenstellung des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes und muss nicht mit der Benennung der 
Organisationsform bei dem einzelnen Arbeitgeber übereinstimmen.

15.	� 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschu-
le im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ 
(„FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder 
ein Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem 
Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis 
der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fach
gebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschul
zugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
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	� Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – vorschreibt. 3Der Ba-
chelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats 
akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten 
Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn 
er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.

16.	�Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit werden von diesem Tätig-
keitsmerkmal nicht erfasst.
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Tarifvertrag zur Überleitung der 
Beschäftigten des Bundes in den TVöD 
und zur Regelung des Übergangsrechts 

(TVÜ – Bund)
vom 13. September 2005

in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 10 vom 29. April 2016

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

(1)	� 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeits­
verhältnis zum Bund über den 30. September 2005 hinaus fortbesteht, und die am 
1. Oktober 2005 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) fallen, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeits­
verhältnisses. 2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Abs. 2 fallenden 
Beschäftigten.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 

Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich.

(2)	� Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses  
Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zum Bund nach dem 
30. September 2005 beginnt und die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen.

(3)	� Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, die am 30. Septem­
ber 2005 unter den Geltungsbereich des BAT/BAT-O/MTArb/ MTArb-O fallen, finden 
die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für die Dauer ihres 
ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung.

(4)	� Die Bestimmungen des TVöD gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden 
Regelungen trifft.
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§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TVöD

1Der TVöD ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich des Bundes  
die in Anlage 1 TVÜ-Bund Teil A und Anlage 1 TVÜ-Bund Teil B aufgeführten Tarifver­
träge (einschließlich Anlagen) bzw. Tarifvertragsregelungen, soweit im TVöD, in diesem 
Tarifvertrag oder in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die 
Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005, soweit kein abweichender Termin 
bestimmt ist.

Protokollerklärung zu Absatz 1: 

1Die noch abschließend zu verhandelnde Anlage 1 TVÜ-Bund Teil B (Negativ
liste) enthält – über die Anlage 1 TVÜ-Bund Teil A hinaus – die Tarifverträge 
bzw. die Tarifvertragsregelungen, die am 1. Oktober 2005 ohne Nachwirkung 
außer Kraft treten. 2Ist für diese Tarifvorschriften in der Negativliste ein abwei-
chender Zeitpunkt für das Außerkrafttreten bzw. eine vorübergehende Fortgel-
tung vereinbart, beschränkt sich die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren 
bisherigen Geltungsbereich (Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet 
West usw.).

(2)	� 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. Oktober 
2005 ersetzt, die

	 –	� materiell in Widerspruch zu Regelungen des TVöD bzw. dieses Tarifvertrages 
stehen,

	 –	� einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 
durch den TVöD bzw. diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben worden ist, oder

	 –	� zusammen mit dem TVöD bzw. diesem Tarifvertrag zu Doppelleistungen führen 
würden.

(3)	� 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Bund Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags­
regelungen gelten fort, soweit im TVöD, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst auch Be­
schäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2.

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Gel-
tungsbereich (Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.).
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(4)	� Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vorschrif­
ten verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an deren 
Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TVöD bzw. dieses 
Tarifvertrages entsprechend.

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen

§ 3 
Überleitung in den TVöD

Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Oktober 2005 gemäß den nach­
folgenden Regelungen in den TVöD übergeleitet.

§ 4 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen

(1)	� Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- bzw. Lohngruppe  
(§ 22 BAT/BAT-O bzw. entsprechende Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter 
bzw. besondere tarifvertragliche Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen) nach 
der Anlage 2 TVÜ-Bund den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet.

(2)	� Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die 
Voraussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt 
hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 
2005 höhergruppiert bzw. höher eingereiht worden.

(3)	� Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in 
eine niedrigere Vergütungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert bzw. eingereiht worden 
wären, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 
2005 herabgruppiert bzw. niedriger eingereiht worden.

§ 5 
Vergleichsentgelt

(1)	� Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TVöD wird für die Beschäf­
tigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im September 2005 
erhaltenen Bezüge gemäß den Absätzen 2 bis 7 gebildet.

(2)	� 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O setzt sich das Vergleichs
entgelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 oder 
2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT/
BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen famili­
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enzuschlagsberechtigt, wird nur die Stufe 1 zugrunde gelegt; findet der TVöD am 1. 
Oktober 2005 auch auf die andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell 
zustehende Teil des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszu­
schlags in das Vergleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im September 2005 tarifvertrag­
lich zustehende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach 
dem TVöD nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergü­
tung (§ 30 BAT/BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften im Sinne 
der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O 
wird die Zulage nach § 2 Absatz 3 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte in 
das Vergleichsentgelt eingerechnet. 6Abweichend von Satz 5 wird bei Lehrkräften, 
die am 30. September 2005 einen Anspruch auf die Zulage nach dem Erlass des 
Bundesministeriums der Verteidigung vom 31. März 1998 – PSZ II 4 (S II 3) – Az 18-
20-02 haben, die Zulage nach § 2 Abs. 2 Buchst. c des Tarifvertrages über Zulagen an 
Angestellte, und bei Lehrkräften, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zah­
lung einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O fallenden 
Angestellten haben, diese Zulage in das Vergleichsentgelt eingerechnet.

Protokollerklärungen zu Absatz 2 Satz 2: 

1. 	� Findet der TVöD am 1. Oktober 2005 für beide Beschäftigte Anwendung 
und hat einer der beiden im September 2005 keine Bezüge erhalten wegen 
Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten Sonderurlaubs aufgrund 
von Familienpflichten im Sinne des § 4 Abs. 2 BGleiG, Sonderurlaubs, bei 
dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interes-
se an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Ablaufs der Krankenbezugsfris-
ten, erhält die/der andere Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt 
den Differenzbetrag zwischen dem ihr/ihm im September 2005 individuell 
zustehenden Teil des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und 2 des 
Ortszuschlags und dem vollen Unterschiedsbetrag als Besitzstandszulage.

2.	� Hat die andere ortszuschlagsberechtigte oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen familienzuschlagsberechtigte Person im September 2005 aus 
den in Nr. 1 genannten Gründen keine Bezüge erhalten, erhält die/der in 
den TVöD übergeleitete Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt 
den vollen Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des 
Ortszuschlags als Besitzstandszulage.
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3.	� 1Ist die andere ortszuschlagsberechtigte oder familienzuschlagsberechtigte 
Person im September 2005 aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden, ist 
das Tabellenentgelt neu zu ermitteln. 2Basis ist dabei die Stufenzuordnung 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2, die sich zum 1. Oktober 2007 ergeben hätte, wenn 
das Vergleichsentgelt unter Berücksichtigung der Stufe 2 des Ortszuschlags 
gebildet worden wäre.

4.	� 1Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 oder das neu ermittelte 
Tabellenentgelt nach Nr. 3 wird auf einen bis zum 30. September 2008 zu 
stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 
2Ist eine entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend 
gemacht worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an.

5.	� 1In den Fällen der Nrn. 1 und 2 wird bei Stufensteigerungen und Höher-
gruppierungen der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf die 
Besitzstandszulage angerechnet. 2Die/Der Beschäftigte hat das Vorliegen 
der Voraussetzungen der Nrn. 1 und 2 nachzuweisen und Änderungen 
anzuzeigen. 3Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 entfällt mit 
Ablauf des Monats, in dem die/der andere Beschäftigte die Arbeit wieder 
aufnimmt.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3: 

(aufgehoben mit Wirkung vom 01.01. 2014)

(3) 	� 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des MTArb/MTArb-O wird der Monats­
tabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt entspre­
chend. 3Erhalten Beschäftigte Lohn nach § 23 Abs. 1 MTArb/MTArb-O, bildet dieser 
das Vergleichsentgelt.

(4)	� 1Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grund­
vergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Lebensalters- bzw. 
Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so 
behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im September 2005 erfolgt. 2§ 4 Abs. 
2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts entsprechend.

(5)	� 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren 
Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 
herabgesetzt ist, entsprechend.
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Protokollerklärung zu § 5 Abs. 5: 

1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden 
Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das 
zustehende Entgelt zeitratierlich berechnet. 2Diese zeitratierliche Kürzung des 
auf den Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Abs. 2 Satz 
2 2. Halbsatz) unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschn. B Abs. 5 Satz 2 BAT/
BAT-O.

(6)	� Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im September 2005 oder für keinen Tag die­
ses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie 
für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschn. A Abs. 7 
und Abschn. B Abs. 3 Unterabs. 4 BAT/BAT-O bzw. der entsprechenden Regelungen 
für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt 
so gestellt, als hätten sie am 1. September 2005 die Arbeit wieder aufgenommen.

(7)	� Abweichend von den Absätzen 2 bis 6 wird bei Beschäftigten, die gemäß § 27 
Abschn. A Abs. 8 oder Abschn. B Abs. 7 BAT/BAT-O bzw. den entsprechenden 
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der 
Grundvergütung bzw. dem Monatstabellenlohn ihrer bisherigen zur nächsthöhe­
ren Lebensalters- bzw. Lohnstufe im September 2005 nur zur Hälfte erhalten, für 
die Bestimmung des Vergleichsentgelts die volle Grundvergütung bzw. der volle 
Monatstabellenlohn aus der nächsthöheren Lebensalters- bzw. Lohnstufe zugrunde 
gelegt.

§ 6 
Stufenzuordnung der Angestellten

(1)	� 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O werden einer ihrem Ver­
gleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der gemäß § 4 bestimm­
ten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. Oktober 2007 steigen diese Beschäftigten 
in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 3Der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 4Für die Stufen­
zuordnung der Lehrkräfte im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungs­
gruppen der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O gilt die Entgelttabelle des TVöD (Bund) mit 
den Maßgaben des § 19 Abs. 2a.

(2)	� 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 8 Abs. 1 
und 3 1. Alternative, § 9 Abs. 3 Buchst. a oder aufgrund Übertragung einer mit einer 
höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Ent­
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geltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der 
individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt 
der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 
2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD entsprechend. 3Werden 
Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren 
Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Her­
abgruppierung im September 2005 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach Absatz 1 Satz 2 und 3.

(3)	� 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 bestimmten 
Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem Ver­
gleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei Lehrkräften 
im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum 
BAT/BAT-O gilt dabei die Entgelttabelle des TVöD (Bund) mit den Maßgaben des 
§ 19 Abs. 2a. 2Das Entgelt aus der individuellen Endstufe gilt als Tabellenentgelt im 
Sinne des § 15 TVöD. 3Bei einer Höhergruppierung aus einer individuellen Endstufe 
werden die Beschäftigten entsprechend § 17 Abs. 5 TVöD der Endstufe der höheren 
Entgeltgruppe zugeordnet. 4Beträgt das Tabellenentgelt nach Satz 3 weniger als die 
Summe aus dem Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich 2 v. H. der 
Endstufe der höheren Entgeltgruppe, wird die/der Beschäftigte in der höheren Ent­
geltgruppe erneut einer individuellen Endstufe zugordnet. 5Das Entgelt der neuen 
individuellen Endstufe wird dabei festgesetzt auf die Summe aus dem Entgelt der 
bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich 2 v. H. des Tabellenentgelts der Endstufe 
der höheren Entgeltgruppe. 6Der Betrag der individuellen Endstufe verändert sich 
um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste Stufe 
der jeweiligen Entgeltgruppe.

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

1Am 1. Januar 2008 wird das Entgelt der individuellen Endstufe für Beschäf-
tigte der Entgeltgruppen 1 bis 9, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost 
Anwendung finden, um den Faktor 1,08108 erhöht. 2Der Berechnungsschritt 
für allgemeine Tariferhöhungen zum 1. Januar 2008 ist erst im Anschluss an 
die Faktorisierung nach Satz 1 zu vollziehen. 3Am 1. April 2008 wird das Entgelt 
der individuellen Endstufe für Beschäftigte der Entgeltgruppen 10 und höher, 
für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, um den Faktor 
1,08108 erhöht.
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(4) 	� 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der 
Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 3Abweichend von Satz 1 
werden Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine in der Allgemeinen Ver­
gütungsordnung (Anlage 1a) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Va BAT/
BAT-O mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT/BAT-O abgebildete Tätigkeit übertragen ist, 
der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet.

§ 7 
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

(1)	� 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des MTArb/MTArb-O werden entsprechend 
ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 MTArb/MTArb-O der Stufe der gemäß § 4 be­
stimmten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle 
des TVöD bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist 
hierbei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des TVöD.

(2)	� § 6 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 entspre­
chend.

(3)	� 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, 
werden die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen 
Zwischenstufe zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die 
dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem 
Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen 
Stufenaufstieg aufgrund der Beschäftigungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Abs. 3 Satz 4 gilt 
entsprechend.

(4)	� 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischen­
stufe höher gruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt 
nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe 
entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 2§ 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD 
gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der indivi­
duellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedri­
geren Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im September 2005 
erfolgt; der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen 
Zwischenstufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

188 TVÜ-BUND



Protokollerklärung zu den Absätzen 3 und 4: 

1Am 1. Januar 2008 wird das Entgelt der individuellen Zwischenstufe für Be-
schäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 9, für die die Regelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden, um den Faktor 1,08108 erhöht. 2Der Berechnungsschritt 
für allgemeine Tariferhöhungen zum 1. Januar 2008 ist erst im Anschluss an die 
Faktorisierung nach Satz 1 zu vollziehen.

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen

§ 8 
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege

(1) 	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 
übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen 
Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder 
Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD eingrup­
piert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, 
wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe VIII BAT/BAT-O mit ausstehen­
dem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII BAT/BAT-O übergeleitet worden sind; sie 
erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe 
VIb BAT/BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT/BAT-O 
übergeleitet worden sind. 3Voraussetzung für die Höhergruppierung nach Satz 1 und 
2 ist, dass 

	 –	� zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 

	 –	� bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.

	� 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Abs. 2. 5Erfolgt die Höhergrup­
pierung vor dem 1. Oktober 2007, gilt – gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Satzes 2 – § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

(2)	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 
15 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bishe­
rigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung 
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oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der Zeit zwischen dem 1. November 
2005 und dem 30. September 2007 höhergruppiert wären, erhalten ab dem Zeit­
punkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, 
die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung 
aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte. 2Voraussetzung für diesen Stufen­
aufstieg ist, dass

	 –	� zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und

	 –	� bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.

	� 3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht 
mehr gezahlt. 4Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indivi­
duellen Zwischenstufe nach § 6 Abs. 1. 5§ 4 Abs. 2 bleibt unberührt. 6§ 6 Abs. 3 Sätze 
2 bis 6 gelten entsprechend.

(3)	� 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 2 auf 
schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung 
des BAT/BAT-O bis spätestens zum 31. Dezember 2013 wegen Erfüllung der erforder­
lichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, unabhängig 
davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag 
erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit 
zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 31. Dezember 2013 bei Fortgeltung des 
BAT/BAT-O höhergruppiert worden wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt 
nach derjenigen individuellen Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der Summe des 
bisherigen Tabellenentgelts und dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungs­
gewinn nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 
3Bei Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre indivi­
duelle Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsge­
winn. 4Der Höhergruppierungsgewinn nach Satz 2 oder 3 wird für Beschäftigte, auf 
die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung fanden, um den Faktor 1,08108 
erhöht. 5§ 6 Abs. 3 Sätze 2 bis 6 gelten entsprechend.
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Protokollerklärungen zu Absatz 3: 

1.	� 1Wäre die/der Beschäftigte bei Fortgeltung des BAT/BAT-O in der Zeit vom 
1. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007 wegen Erfüllung der Voraussetzun-
gen des Absatzes 3 höher gruppiert worden, findet Absatz 3 auf schriftli-
chen Antrag vom 1. Januar 2008 an Anwendung.

2.	� Die individuelle Zwischenstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltan-
passungen nach dem 31. Dezember 2009 um den von den Tarifvertragspar-
teien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.

(4) 	� 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungs­
gruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT fällt, eine Höhergruppierung nur vom 
Ablauf einer Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig und ist am Stichtag 
die Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen Aufstieg erfüllt oder wäre unab­
hängig von der Erfüllung der Hälfte der Mindestzeitdauer am Stichtag die Lehrkraft 
bei Fortgeltung des BAT/BAT-O bis spätestens zum 31. Dezember 2009 wegen Erfül­
lung der erforderlichen Zeit der Bewährung höhergruppiert, erfolgt in den Fällen der 
Absätze 1 und 3 unter den weiteren dort genannten Voraussetzungen zum indivi­
duellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 
1 Satz 2 und Höhergruppierungsmöglichkeiten durch entsprechende Anwendung 
beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unberührt. 3Im Fall der Absätze 2 und 3 gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe, dass anstelle der Höhergruppierung eine Neuberechnung 
des Vergleichsentgelts/Entgelts der individuellen Zwischen- bzw. Endstufe nach 
Absatz 2 beziehungsweise Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgt.

§ 9 
Vergütungsgruppenzulagen

(1)	� Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen am 
30. September 2005 nach der Vergütungsordnung zum BAT/BAT-O eine Vergü­
tungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet 
werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage.

(2)	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 eine Vergütungs­
gruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten 
ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden 
hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich nach 
dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese 
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bereits am 30. September 2005 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass
	 –	� am 1. Oktober 2005 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der 

Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschn. A BAT/BAT-O zur 
Hälfte erfüllt ist,

	 –	� zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten und

	 –	� bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte.

(2a)	�1Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, 
die bei Fortgeltung des BAT/BAT-O bis spätestens zum 31. Dezember 2013 wegen 
Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die Voraussetzungen 
der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die Hälfte der 
erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt ist. 2Die Proto­
kollerklärung zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) 	� 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 im Anschluss an 
einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Fol­
gendes:

	 a	� 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 
Fallgruppenaufstieg am 30. September 2005 noch nicht erreicht haben, sind zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wä­
ren, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD eingruppiert; § 8 Abs. 1 Satz 2 
bis 5 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppenzu­
lage steht nicht zu.

	 b	� 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg 
am 30. September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass 
am 1. Oktober 2005 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergü­
tungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg 
zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2013 erworben worden wäre. 2Im Fall 
des Satzes 1 2. Alternative wird die Vergütungsgruppenzulage auf schriftlichen 
Antrag gewährt. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

	 c 	� 1Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppenauf­
stieg spätestens am 30. September 2007 erreicht worden, gilt Absatz 2 mit der 
Maßgabe, dass am 1. Oktober 2007 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch 
auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehen­
den Aufstieg erreicht worden sein muss und die Vergütungsgruppenzulage bei 
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Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2013 erworben worden 
wäre. 2Die Protokollerklärung zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) 	� 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so lange ge­
zahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und 
die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem 
Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 
Vomhundertsatz. 3Daneben steht ein weiterer Anspruch auf eine Entgeltgruppenzu­
lage nach dem Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes nicht zu.

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1: 

1Unterbrechungen wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten 
Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten im Sinne des § 4 Abs. 2 BGleiG, 
Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder 
betriebliches Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente 
auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Ablaufs der Kran-
kenbezugsfristen sowie wegen vorübergehender Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit sind unschädlich. 2In den Fällen, in denen eine Unterbrechung 
aus den in Satz 1 genannten Gründen nach dem 30. September 2005 und vor 
dem 1. Juli 2008 endet, wird eine Besitzstandszulage nach § 9 Abs. 1, 2 oder 3 
Buchst. b oder c vom 1. Juli 2008 an gezahlt, wenn bis zum 30. September 2008 
ein entsprechender schriftlicher Antrag (Ausschlussfrist) gestellt worden ist. 3Ist 
eine entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend gemacht 
worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an.

§ 10 
Fortführung vorübergehend 

übertragener höherwertiger Tätigkeit
1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 24 BAT/BAT-O zusteht, 
erhalten nach Überleitung in den TVöD eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bishe­
rigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und 
die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende 
Tätigkeit über den 30. September 2007 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 
1. Oktober 2007 die Regelungen des TVöD über die vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Oktober 2005 vorüberge­
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hend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 30. September 2005 wegen der 
zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bzw. 2 BAT/BAT-O noch keine Zulage gezahlt 
wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht 
die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9 MTArb/
MTArb-O entsprechend; bei Vertretung einer Arbeiterin/eines Arbeiters bemisst sich 
die Zulage nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Lohn nach § 9 Abs. 2 Buchst. a 
MTArb/MTArb-O und dem im September 2005 ohne Zulage zustehenden Lohn. 5Sätze 
1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschriften über die vorübergehen­
de Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Ist Beschäftigten, die eine 
Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die anspruchsbegründende Tätigkeit bis zum 
30. September 2007 dauerhaft übertragen worden, erhalten sie eine persönliche Zulage. 
7Die Zulage nach Satz 6 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit auf einen 
bis zum 30. September 2008 zu stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) der/
des Beschäftigten vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 8Die Höhe der Zulage bemisst sich nach 
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem am 1. Oktober 2005 nach § 6 oder § 7 zuste­
henden Tabellenentgelt oder Entgelt nach einer individuellen Zwischen- oder Endstufe 
einschließlich der Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem Tabellenentgelt nach der 
Höhergruppierung. 9Allgemeine Entgeltanpassungen, Erhöhungen des Entgelts durch 
Stufenaufstiege und Höhergruppierungen sowie Zulagen gemäß § 14 Abs. 3 TVöD sind 
auf die persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen.

Protokollerklärung zu Satz 9: 

Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Entgeltsteigerungen, die nach 
dem 30. September 2005 und vor dem 1. Juli 2008 erfolgt sind.

§ 11 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile

(1) 	� 1Für im September 2005 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des BAT/BAT-O oder MTArb/MTArb-O in der für September 2005 
zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kinder­
geld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldge­
setz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder 
§ 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt 
ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder 
auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsät­
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zen oder nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für wel­
ches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung 
der Kindergeldberechtigung hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen wegen Ableistung von Grundwehrdienst, 
Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung bereits 
im Monat September 2005 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des 
Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt.

Protokollerklärungen zu Absatz 1: 

1.	� 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im September 2005 wegen Eltern-
zeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten Sonderurlaubs aufgrund von 
Familienpflichten im Sinne des § 4 Abs. 2 BGleiG, Sonderurlaubs, bei dem 
der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse 
an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen des Ablaufs der Krankenbe-
zugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage 
unschädlich. 2Für die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 gilt § 5 Abs. 6 
entsprechend.

2.	� Ist die andere Person im September 2005 aus dem öffentlichen Dienst ausge-
schieden und entfiel aus diesem Grund der kinderbezogene Entgeltbestand-
teil, entsteht der Anspruch auf die Besitzstandszulage bei dem in den TVöD 
übergeleiteten Beschäftigten.

3.	� 1Beschäftigte mit mehr als zwei Kindern, die im September 2005 für das 
dritte und jedes weitere Kind keinen kinderbezogenen Entgeltanteil erhal-
ten haben, weil sie nicht zum Kindergeldberechtigten bestimmt waren, 
haben Anspruch auf die Besitzstandszulage für das dritte und jedes weitere 
Kind, sofern und solange sie für diese Kinder Kindergeld erhalten, wenn sie 
bis zum 30. September 2008 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld zu 
ihren Gunsten vornehmen und der Beschäftigungsumfang der kindergeld-
berechtigten anderen Person am 30. September 2005 30 Wochenstunden 
nicht überstieg. 2Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als 
hätte die/der Beschäftigte bereits im September 2005 Anspruch auf Kinder-
geld gehabt.
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4.	� 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 
für den anderen in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten auch nach dem 
1. Oktober 2005 begründet. 2Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu 
bemessen, als hätte sie/er bereits im September 2005 Anspruch auf Kinder-
geld gehabt. 

5.	� 1Endet eine Unterbrechung aus den in Nr. 1 Satz 1 genannten Gründen vor 
dem 1. Juli 2008, wird die Besitzstandszulage vom 1. Juli 2008 an gezahlt, 
wenn bis zum 30. September 2008 ein entsprechender schriftlicher Antrag 
(Ausschlussfrist) gestellt worden ist. 2Wird die Arbeit nach dem 30. Juni 
2008 wieder aufgenommen oder erfolgt die Unterbrechung aus den in Nr. 1 
Satz 1 genannten Gründen nach dem 30. Juni 2008, wird die Besitzstandszu-
lage nach Wiederaufnahme der Arbeit auf schriftlichen Antrag gezahlt. 3In 
den Fällen der Nrn. 2 und 3 wird die Besitzstandszulage auf einen bis zum 
30. September 2008 zu stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) vom 
1. Juli 2008 an gezahlt. 4Ist eine den Nrn. 1 bis 3 entsprechende Leistung bis 
zum 31. März 2008 schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung 
vom 1. Juni 2008 an. 5In den Fällen der Nr. 4 wird die Besitzstandszulage auf 
schriftlichen Antrag ab dem ersten Tag des Monats, der dem Sterbemonat 
folgt, frühestens jedoch ab dem 1. Juli 2008, gezahlt. 6Die/der Beschäftigte 
hat das Vorliegen der Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4 nachzuweisen und 
Änderungen anzuzeigen.

(2)	� 1§ 24 Abs. 2 TVöD ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags­
parteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 3Ansprüche 
nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinba­
rung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden.

(3)	� Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für
	 a	� zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 geborene Kinder 

der übergeleiteten Beschäftigten,
	 b	� die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhältnis übernomme­

nen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpfle­
ge, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäftigungs­
verhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2006 geboren sind.
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§ 12 
Strukturausgleich

(1)	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten 
ausschließlich in den in Anlage 3 TVÜ-Bund aufgeführten Fällen zusätzlich zu ihrem 
monatlichen Entgelt einen nicht dynamischen Strukturausgleich. 2Maßgeblicher 
Stichtag für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, 
Lebensalterstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. Oktober 2005, sofern in 
Anlage 3 TVÜ-Bund nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

(2)	� Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in Anlage 3 
TVÜ-Bund nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 1. April 2008)
(4)	� 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Abs. 2 TVöD). 

2§ 5 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

Protokollerklärung zu Absatz 4: 

Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend.

(5)	� 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 
den Strukturausgleich angerechnet. 2Dies gilt auch, wenn eine Höhergruppierung 
aufgrund der Überleitung in den Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes 
gemäß § 26 erfolgt. 3Für Beschäftigte in einer der Entgeltgruppen 9a bis 15 wird bei 
Erreichen der Stufe 6 auch der Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 5 und Stufe 6 auf 
den Strukturausgleich angerechnet; dies gilt auch in den Fällen des § 29.

Protokollerklärung zu Absatz 5: 

Eine Überleitung in die Entgeltgruppen 9a, 9b oder 14 gemäß § 27 gilt nicht als 
Höhergruppierung.

(6) 	 Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden.
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Protokollerklärung zu § 12: 

1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O übergeleitete Lehrkräfte des 
Bundes erhalten rückwirkend (ab dem 1. Oktober 2007 beziehungsweise den 
Zeitpunkten der Anlage 3 TVÜ-Bund) entsprechend den Voraussetzungen und 
Bedingungen des § 12 i. V. m. der Anlage 3 TVÜ-Bund einen Strukturausgleich. 
2Aufgrund des rückwirkenden Überleitungszeitpunkts zum 1. Oktober 2005 
kommt es damit für Spalte 2 der Anlage 3 TVÜ-Bund auf den Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens des TVÜ-Bund an.

§ 13 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1)	� 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 30. September 2005 § 71 BAT gegolten hat, wird 
abweichend von § 22 Abs. 2 TVöD für die Dauer des über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzu­
schuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokran­
kengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt 
(§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TVöD) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeit­
nehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Für Beschäftigte, die 
nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, 
ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Nettokran­
kengeldes, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
zustünde, zugrunde zu legen.

(2)	� – aufgehoben –

Protokollerklärung zu § 13: 

1Soweit Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis mit dem Bund vor dem 1. August 
1998 begründet worden ist, Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfall haben, be-
steht dieser nach den bisher geltenden Regelungen des Bundes zur Gewährung 
von Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fort. 2Änderungen der 
Beihilfevorschriften für die Beamtinnen und Beamten des Bundes kommen zur 
Anwendung.
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§ 14 
Beschäftigungszeit

(1)	� 1Für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden Arbeits­
verhältnisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Maßgabe der jeweiligen ta­
rifrechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit 
im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. 2Abweichend von Satz 1 bleiben bei 
§ 34 Abs. 2 TVöD für Beschäftigte Zeiten, die vor dem 3. Oktober 1990 im Beitritts­
gebiet (Art. 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990) zurückgelegt worden 
sind, bei der Beschäftigungszeit unberücksichtigt.

(2)	� Für die Anwendung des § 23 Abs. 2 TVöD werden die bis zum 30. September 2005 
zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe

	 –	� des BAT anerkannte Dienstzeit,
	 –	� des BAT-O bzw. MTArb-O anerkannte Beschäftigungszeit,
	 –	� des MTArb anerkannte Jubiläumszeit
	 sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt.

§ 15 
Urlaub

(1)	� – aufgehoben –
(2)	� – aufgehoben –
(3)	� § 49 Abs. 1 und 2 MTArb/MTArb-O i. V. m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub für 

gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter des Bundes gelten bis zum In-Kraft-
Treten eines entsprechenden Tarifvertrags des Bundes fort.

(4)	� – aufgehoben –

§ 16 
Abgeltung

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Besitz­
ständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bzw. abgefunden 
werden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 6 bleiben unberührt.

§ 16a 
Leistungsgeminderte Beschäftigte

(1) 	� 1§§ 25 und 37 MTArb/MTArb-O finden auf Beschäftigte, die nach Tätigkeitsmerkma­
len eingruppiert sind, welche im Anhang zu Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 Teil B 
aufgelistet sind, entsprechend Anwendung, und zwar auch auf Beschäftigte im Sinne 
des § 1 Abs. 2. 2Bei der Anwendung der nach Satz 1 fortgeltenden Bestimmungen 
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wird § 37 MTArb/MTArb-O auch auf die Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter 
sowie Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker nach § 15 Tarifvertrag über die Ent­
geltordnung des Bundes und die Ausbildungszulage nach § 16 Tarifvertrag über die 
Entgeltordnung des Bundes angewendet. 3§ 56 BAT/BAT-O findet auf Beschäftigte, 
die nicht nach Tätigkeitsmerkmalen eingruppiert sind, welche im Anhang zu Nrn. 21, 
22 und 23 der Anlage 1 Teil B aufgelistet sind, entsprechend Anwendung, und zwar 
auch auf Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2. 4Für die Beschäftigten nach Satz 3, 
für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, bleibt § 55 Abs. 2 
Unterabs. 2 Satz 2 BAT in seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt.

(2) 	� Die in Absatz 1 genannten Regelungen des MTArb/MTArb-O und BAT/BAT-O ergeben 
sich aus dem Anhang zu § 16a.

4. Abschnitt 
Sonstige vom TVöD abweichende 

oder ihn ergänzende Bestimmungen

§ 17 
Eingruppierung

(1)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(2)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(3)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(4)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(5)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(6)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(7)	� In den Fällen des § 16 (Bund) Abs. 3 TVöD kann die Eingruppierung unter Anwen­

dung der Anlage 2 TVÜ-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung 
in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Abs. 1 i. V. 
m. Anlage 2 TVÜ-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung, § 8 
Abs. 1 und 3 oder durch vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfol­
gen, sofern das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Oktober 
2005 begründet worden ist.
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Protokollerklärung zu Absatz 7: 

Im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, 
Tätigkeits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht 
weitergeführt.

(8)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(9)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(10)	�(aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(11)	�(aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014) 

Protokollerklärung zu § 17: 

(aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)

§ 18 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

nach dem 30. September 2005
(1)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
(2)	� Wird aus dem Geltungsbereich des MTArb/MTArb-O übergeleiteten Beschäftigten 

nach dem 30. September 2005 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige 
Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Tarif
vertrages über eine persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des MTArb/
MTArb-O mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach  
dem TVöD richtet,.

(3)	� (aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014)
 

§ 19 
Entgeltgruppen 2Ü und 15Ü

(1)	� Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2Ü übergeleitet worden sind, oder zwi­
schen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2013 in die Lohngruppe 1 mit 
Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt 
und der Entgeltgruppe 2Ü zugeordnet worden sind, gelten folgende besondere 
Tabellenwerte, soweit sich aus den Regelungen im 5. Abschnitt nichts anderes 
ergibt:
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Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

gültig ab 
1. März 2016 1.973,60 € 2.175,71 € 2.248,31 € 2.345,12 € 2.411,66 € 2.461,30 €

gültig ab 
1. Februar 2017 2.019,98 € 2.226,84 € 2.301,15 € 2.400,23 € 2.468,33 € 2.519,14 €

(2)	� 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT/BAT-O unterliegen dem 
TVöD. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15Ü übergeleitet. 3Für sie gelten folgende 
Tabellenwerte:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

gültig ab 
1. März 2016 5.390,57 € 5.982,62 € 6.543,48 € 6.917,41 € 7.004,65 €

gültig ab 
1. Februar 2017 5.517,25 € 6.123,21 € 6.697,25 € 7.079,97 € 7.169,26 €

	� 4Die Verweildauer in den Stufen 2 bis 5 beträgt jeweils fünf Jahre. 5§ 6 Abs. 4 findet 
keine Anwendung.

(2a)	�1Für übergeleitete und für ab dem 1. Oktober 2005 neu eingestellte Lehrkräfte, 
die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die 
Anlage 1a zum BAT/BAT-O fallen, gilt die Entgelttabelle des TVöD (Bund) mit der 
Maßgabe, dass die Tabellenwerte

	 –	� der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und
	 –	� der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro
	� vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für 

die Zuordnung der Lehrkräfte in die individuelle Zwischenstufe beziehungsweise 
individuelle Endstufe am 1. Oktober 2005 und in die individuelle Zwischenstufe 
beziehungsweise individuelle Endstufe, die sich in Anwendung des § 8 Abs. 3 TVÜ-
Bund ergibt. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, die die fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat nach der Besoldungsgruppe A 13 
BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, die einen arbeitsvertraglichen An­
spruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT/
BAT-O fallenden Angestellten haben. 3Die Beträge nach Satz 1 vermindern sich bei 
jeder nach dem 31. Dezember 2008 wirksam werdenden allgemeinen Tabellenan­
passung in

	 –	� den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und
	 –	� den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro.
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Niederschriftserklärung zu § 19 Abs. 2 a TVÜ-Bund: 

Eine Lehrkraft, die in eine individuelle Endstufe übergeleitet wurde, erhält 
nach einem Harmonisierungsschritt mindestens den Tabellenwert der für ihre 
Entgeltgruppe maßgebenden letzten Tabellenstufe, wenn dieser den Betrag der 
neuen individuellen Endstufe übersteigt.

§ 20 
Jahressonderzahlung 2006

(aufgehoben mit Wirkung vom 1. März 2012)

§ 21 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile

(aufgehoben mit Wirkung vom 1. März 2012)

§ 22 
Bereitschaftszeiten

1Nr. 3 SR 2r BAT/BAT-O für Hausmeister und entsprechende Tarifregelungen für Beschäf­
tigtengruppen mit Bereitschaftszeiten innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit gelten 
fort. 2Dem Anhang zu § 9 TVöD widersprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis 
zum 31. Dezember 2005 entsprechend anzupassen.
 

§ 23 
Sonderregelungen für besondere Berufsgruppen

Die Überleitungs-, Übergangs- und Besitzstandsregelungen für besondere Berufsgrup­
pen im Bereich des Bundes ergeben sich aus der Anlage 5 TVÜBund.

203

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

TVÜ-BUND



5. Abschnitt 
Überleitung in den TV EntgO Bund am 1. Januar 2014

§ 24 
Grundsatz

1Für die in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) sowie für die zwischen 
dem Inkrafttreten des TVöD und dem 31. Dezember 2013 beim Bund neu eingestellten 
Beschäftigten (§ 1 Abs. 2), deren Arbeitsverhältnis zum Bund über den 31. Dezember 
2013 hinaus fortbesteht und die am 1. Januar 2014 unter den Geltungsbereich des TVöD 
fallen, gelten ab dem 1. Januar 2014 für Eingruppierungen § 12 (Bund) und § 13 (Bund) 
TVöD in Verbindung mit dem Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes (TV Ent­
gO Bund). 2Diese Beschäftigten sind zum 1. Januar 2014 gemäß den Regelungen dieses 
Abschnitts in den TV EntgO Bund übergeleitet.

§ 25 
Besitzstandsregelungen

(1)	� Die Überleitung erfolgt unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die 
Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit.

Protokollerklärung zu Absatz 1: 

1Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TVöD nach der Anlage 2 
oder 4 TVÜ-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung gilt als 
Eingruppierung. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen 
findet aufgrund der Überleitung in den TV EntgO Bund nicht statt.

(2)	� Hängt die Eingruppierung nach § 12 (Bund) und § 13 (Bund) TVöD in Verbindung mit 
dem TV EntgO Bund von der Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird die vor 
dem 1. Januar 2014 zurückgelegte Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen 
wäre, wenn § 12 (Bund) und § 13 (Bund) TVöD sowie der TV EntgO Bund bereits seit 
dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätten.

(3)	� Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2013 eine persönliche Besitzstandszulage nach 
der Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 Satz 3 oder eine persönliche Zulage nach § 17 
Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung (entfallene Techniker-, 
Meister- oder Programmiererzulage) zugestanden hat, erhalten eine Besitzstands­
zulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange die anspruchsbegründende Tätigkeit 
unverändert auszuüben ist.
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(4)	� 1Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe besondere Entgeltbestand­
teile geknüpft waren und diese in dem TV EntgO Bund in geringerer Höhe entspre­
chend vereinbart sind, wird die hieraus am 1. Januar 2014 bestehende Differenz 
unter den bisherigen Voraussetzungen als Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie 
die anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert auszuüben ist und die sonstigen 
Voraussetzungen für den besonderen Entgeltbestandteil nach bisherigem Recht wei­
terhin bestehen. 2Dies gilt entsprechend, wenn besondere Entgeltbestandteile im 
TV EntgO Bund nicht mehr vereinbart sind. 3Die Differenz verändert sich bei allge­
meinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige 
Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.

§ 26 
Höhergruppierungen

(1) 	� 1Ergibt sich nach dem TV EntgO Bund eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäf­
tigten auf Antrag in der Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 (Bund) TVöD 
ergibt. 2Der Antrag kann nur bis zum 30. Juni 2015 gestellt werden (Ausschlussfrist) 
und wirkt auf den 1. Januar 2014 zurück; nach dem Inkrafttreten des TV EntgO Bund 
eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe 
bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 2 bis 5 unberücksichtigt. 3Ruht das 
Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2014, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wie­
deraufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2014 zurück.

(2)	� 1Die Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Rege­
lungen für Höhergruppierungen (§ 17 Abs. 4 TVöD in der bis zum 28. Februar 2014 
geltenden Fassung). 2War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe der 
Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 1 der Stufe 1 der höheren Ent­
geltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet.

(3)	� 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 (Vergütungsgruppenzula­
gen) erhalten, auf Antrag nach Absatz 1 höhergruppiert, entfällt die Besitzstands­
zulage rückwirkend ab dem 1. Januar 2014. 2Abweichend von Absatz 2 Satz 1 wird 
für die Anwendung des § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 TVöD zu dem jeweiligen bisherigen 
Tabellenentgelt die wegfallende Zulage hinzugerechnet und anschließend der Unter­
schiedsbetrag ermittelt. 3§ 25 Abs. 4 findet keine Anwendung.
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Niederschriftserklärung zu § 26 Abs. 3 Satz 2: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass im Falle einer Höhergruppierung 
über mehr als eine Entgeltgruppe die Besitzstandszulage nach § 9 (Vergütungs
gruppenzulagen) nur in der Ausgangsentgeltgruppe dem Tabellenentgelt hinzu
gerechnet wird.

(4)	� 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 25 Abs. 3 (Techniker-, Meister- 
oder Programmiererzulage) erhalten, auf Antrag nach Absatz 1 höhergruppiert, ent­
fällt die Besitzstandszulage rückwirkend ab dem 1. Januar 2014. 2Ergibt sich durch 
die Höhergruppierung die Zuordnung zu einer niedrigeren Stufe als in der bisherigen 
Entgeltgruppe, wird abweichend von Absatz 2 Satz 1 die in der bisherigen Stufe 
zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe an­
gerechnet. 3Ist dadurch am Tag der Höhergruppierung in der höheren Entgeltgruppe 
die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren Stufe erfüllt, beginnt in dieser 
nächsthöheren Stufe die Stufenlaufzeit von Neuem. 4§ 25 Abs. 4 findet keine Anwen­
dung.

(5)	� 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 (Vergütungsgruppenzu­
lagen) und eine Besitzstandszulage nach § 25 Abs. 3 (Techniker-, Meister- oder 
Programmiererzulage) erhalten, auf Antrag nach Absatz 1 höhergruppiert, entfallen 
beide Besitzstandszulagen rückwirkend ab dem 1. Januar 2014. 2Abweichend von 
Absatz 2 Satz 1 werden für die Anwendung des § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 TVöD zu dem 
jeweiligen bisherigen Tabellenentgelt die beiden wegfallenden Besitzstandszulagen 
hinzugerechnet und anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. 3Ergibt sich 
durch die Höhergruppierung die Zuordnung zu einer niedrigeren Stufe als in der 
bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend von Absatz 2 Satz 1 die in der bisherigen 
Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgrup­
pe angerechnet. 4Ist dadurch am Tag der Höhergruppierung in der höheren Entgelt­
gruppe die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren Stufe erfüllt, beginnt in 
dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlaufzeit von Neuem. 5§ 25 Abs. 4 findet keine 
Anwendung.
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Niederschriftserklärung zu § 26 Abs. 4 und 5: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass im Falle einer Höhergruppierung 
über mehr als eine Entgeltgruppe die Mitnahme der Stufenlaufzeit nur bei der 
ersten dazwischenliegenden Entgeltgruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 
erfolgt.

Niederschriftserklärung zu § 26 Abs. 5 Satz 2: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass im Falle einer Höhergruppie-
rung über mehr als eine Entgeltgruppe die Besitzstandszulagen nach § 9 
(Vergütungsgruppenzulagen) und nach § 25 Abs. 3 (Techniker-, Meister- oder 
Programmiererzulage) nur in der Ausgangsentgeltgruppe dem Tabellenentgelt 
hinzugerechnet werden.

§ 27 
Besondere Überleitungsregelungen

(1)	� Beschäftigte mit einem Anspruch auf die bisherige Zulage nach § 17 Abs. 8 in der 
bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung sind stufengleich und unter Beibe­
haltung der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 14 
übergeleitet.

(2)	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die keine besonderen Stufenregelungen 
gelten, sind stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten 
Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet.

(3)	� 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die gemäß des Anhangs zu § 16 (Bund) TVöD 
in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung besondere Stufenregelungen 
gelten, sind unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in 
die Stufe der Entgeltgruppe 9a übergeleitet, deren Betrag dem Betrag ihrer bishe­
rigen Stufe entspricht. 2Ist dadurch am Tag der Überleitung in die Entgeltgruppe 9a 
die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren Stufe erfüllt, beginnt in dieser 
nächsthöheren Stufe die Stufenlaufzeit von Neuem. 3Im Falle der sich aus Satz 2 
ergebenden Zuordnung zu der Stufe 3 wird die zwei Jahre übersteigende Stufenlauf­
zeit auf die Stufenlaufzeit in der Stufe 3 angerechnet. 4In Stufe 1 oder 2 übergelei­
tete Beschäftigte, die am 31. Dezember 2013 nach einem Tätigkeitsmerkmal der 
Lohngruppe 9 des Tarifvertrags über das Lohngruppenverzeichnisses des Bundes 
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zum MTArb in Verbindung mit § 17 TVÜ-Bund und der Anlage 4 zum TVÜBund in 
der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung oder in Verbindung mit § 4 Abs. 
1 und der Anlage 2 zum TVÜ-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden 
Fassung in Entgeltgruppe 9 TVöD eingruppiert waren und für die gemäß § 16 (Bund) 
Abs. 4 Satz 2 TVöD in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung abweichen­
de Stufenlaufzeiten und Endstufen galten, erreichen nach Ablauf der Stufenlaufzeit 
in Stufe 2 die Stufe 4; die Stufenlaufzeit in Stufe 4 zum Erreichen der Stufe 5 beträgt 
sieben Jahre. 5Für die in Entgeltgruppe 9a übergeleiteten Beschäftigten bemessen 
sich für die Dauer der Eingruppierung in Entgeltgruppe 9a die Zeitzuschläge gemäß 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 TVöD nach dem auf eine Stunde entfallenden Anteil des Tabellen­
entgelts der Stufe 4, und bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächli­
che Arbeitsleistung abweichend von der Protokollerklärung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 
TVöD nach der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 5.

Protokollerklärung zu Absatz 2 und 3: 

Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt unberührt.

(4) 	� Ergibt sich nach dem TV EntgO Bund für Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe 2 
oder der Entgeltgruppe 3 erstmalig die Stufe 6, ist die/der Beschäftigte auf Antrag 
der Stufe 6 zugeordnet, wenn die fünfjährige Stufenlaufzeit in der Stufe 5 erfüllt ist.

(5)	� 1In Entgeltgruppe 2Ü eingruppierte Beschäftigte mit Zuordnung zur Stufe 6 werden 
auf Antrag in Entgeltgruppe 2 eingruppiert und der Stufe 6 dieser Entgeltgruppe 
zugeordnet. 2Die Eingruppierung in Entgeltgruppe 2 erfolgt individuell mit Beginn 
des Monats, in dem der Antrag gestellt worden ist, frühestens aber zum Zeitpunkt 
des Erreichens der Stufe 6 in der Entgeltgruppe 2Ü.

§ 28 
Entgeltgruppenzulagen

Ergibt sich nach dem TV EntgO Bund erstmalig der Anspruch auf eine Entgeltgruppen­
zulage, steht den Beschäftigten auf Antrag die Zulage zu; § 26 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.
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6. Abschnitt  
Weitere Überleitungsregelungen

§ 29 
Zuordnung zur Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9a bis 15  

am 1. März 2016
1Am 29. Februar 2016 in eine der Entgeltgruppen 9a bis 15 eingruppierte Beschäftigte 
mit Zuordnung zur Stufe 5 und einer zu diesem Zeitpunkt in Stufe 5 absolvierten Stufen­
laufzeit von mindestens fünf Jahren sind am 1. März 2016 der Stufe 6 ihrer Entgeltgrup­
pe zugeordnet; entsprechendes gilt für Beschäftigte in einer individuellen Endstufe. 
2Ist das Tabellenentgelt der Stufe 6 niedriger als der Betrag der individuellen Endstufe, 
wird die/der Beschäftigte erneut einer individuellen Endstufe unter Beibehaltung der 
bisherigen Entgelthöhe zugeordnet. 3§ 6 Abs. 3 Sätze 2 bis 6 gelten entsprechend. 4Für 
Beschäftigte in der Entgeltgruppe 9b wird die vor dem 1. Januar 2014 in der Stufe 5 der 
Entgeltgruppe 9 absolvierte Stufenlaufzeit angerechnet. 5Für Beschäftigte in der Entgelt­
gruppe 9a wird die vor dem 1. Januar 2014 in der Stufe 4 der Entgeltgruppe 9 absolvierte 
Stufenlaufzeit angerechnet.

7. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschrift

§ 30 
Inkrafttreten, Laufzeit

(1)	� Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.
(2)	� 1Der Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekün­

digt werden. 2Die §§ 18 und 19 können ohne Einhaltung einer Frist, je-doch nur 
insgesamt, schriftlich gekündigt werden; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird 
ausgeschlossen.
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Anhang zu § 16a
Die in § 16a in Bezug genommenen Tarifvorschriften lauten wie folgt:

§ 25 MTArb/MTArb-O 
Nicht voll leistungsfähige Arbeiter

– hier nicht abgedruckt –

§ 37 MTArb/MTArb-O 
Sicherung des Lohnstandes bei Leistungsminderung

– hier nicht abgedruckt –

§ 56 BAT/BAT-O 
Ausgleichszulage bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit

1Ist der Angestellte infolge eines Unfalls, den er nach mindestens einjähriger ununterbro­
chener Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber in Ausübung oder infolge seiner Arbeit 
ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit erlitten hat, in seiner bisherigen Vergütungsgrup­
pe nicht mehr voll leistungsfähig und wird er deshalb in einer niedrigeren Vergütungs­
gruppe weiterbeschäftigt, so erhält er eine Ausgleichszulage in Höhe des Unterschieds­
betrages zwischen der ihm in der neuen Vergütungsgruppe jeweils zustehenden 
Grundvergütung zuzüglich der allgemeinen Zulage und der Grundvergütung zuzüglich 
der allgemeinen Zulage, die er in der verlassenen Vergütungsgruppe zuletzt bezogen 
hat. 2Das Gleiche gilt bei einer Berufskrankheit im Sinne des § 9 SGB VII nach mindestens 
dreijähriger ununterbrochener Beschäftigung.
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Anlage 1 TVÜ-Bund
Teil A

1.	� Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert  
durch den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom 
31. Januar 2003

2.	� Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O) 
vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 13 
vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifli­
che Vorschriften – (BAT-O )

3.	� Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder (MT­
Arb) vom 6. Dezember 1995, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 
4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des 
Bundes und der Länder (MTArb)

4.	� Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O) 
vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 11 
vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an 
den MTArb – (MTArb-O)

Teil B
– hier nicht abgedruckt –

Teil C (Auszüge)
1.	� Tarifvertrag für Arbeitnehmer des Bundes über die Arbeitsbedingungen bei beson­

deren Verwendungen im Ausland (AuslandsV-TV) vom 9. November 1993
2.	� Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der bei Auslandsvertretungen der 

Bundesrepublik Deutschland beschäftigten nicht entsandten Arbeitnehmer – Tarif­
vertrag Arbeitnehmer Ausland (TV AN Ausland) vom 30. November 2001

12.	� Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998
13.	� Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentli­

chen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002
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Anlage 2 TVÜ-Bund 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen  

zu den Entgeltgruppen für am 30. September/1. Oktober 2005  
vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (Bund)

– aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014 – 

Anlage 3 TVÜ-Bund 
Strukturausgleiche für Angestellte (Bund)

– hier nicht abgedruckt –

Anlage 4 TVÜ-Bund 
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen  
zu den Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Oktober 2005  

und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung stattfindende  
Eingruppierungsvorgänge (Bund)

– aufgehoben mit Wirkung vom 01.01.2014 –
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Anlage 5 TVÜ-Bund
1. 	 Übergangsregelung zu § 45 Nr. 7 TVöD:
	 a)	� 1Bis zum In-Kraft-Treten eines Tarifvertrags über eine persönliche Zulage nach 

§ 14 gilt die in § 18 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 MTArb/MTArb-O genannte Frist von 
30 Tagen nicht für zu einer Auslandsdienststelle entsandten Beschäftigte, die 
vor dem 1 Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätten. 
Diese Beschäftigten sind verpflichtet,

		  –	 während des Heimaturlaubs,
		  –	� in anderen Fällen Beschäftigte oder Beamtinnen/Beamte bis zur Dauer von 

drei Monaten
		�  zu vertreten. 2§ 18 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 2 MTArb/MTArb-O finden für diesen 

Zeitraum keine Anwendung.
	 b)	� 1Bei Änderungen infolge der Zuordnung zu den neuen Entgeltgruppen bei ins 

Ausland entsandten Beschäftigten, unter die Sonderregelungen für Beschäftigte, 
die zu Auslandsdienstorten des Bundes entsandt sind, fallen, bemisst sich die 
Höhe der Auslandsbezüge bis zur nächsten Versetzung nach der bis zum 30. Sep­
tember 2005 geltenden Rechtslage. 2Ergeben sich nach altem Recht höhere 
Auslandsbezüge als nach neuem Recht, erhalten Beschäftigte eine abbaubare 
persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Auslandsbe­
zügen, die sich nach dem bis zum 30. September 2005 geltenden Recht ergeben 
hätten, und dem ab 1. Oktober 2005 zu zahlenden Auslandsentgelt. 3Die persön­
liche Zulage entfällt bei einer Höhergruppierung. Allgemeine Entgeltanpassungen 
werden auf die persönliche Zulage angerechnet.

2. bis 9. (hier nicht abgedruckt)
10. 	�Für die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst im Sinne 

des § 1 Abs. 1 und 2 gilt Folgendes:
	 a)	� 1Die Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis zum Bund über den 31. Dezember 

2013 hinaus fortbesteht, und die am 1. Januar 2014 unter den Geltungsbereich 
des TVöD fallen, bleiben für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit 
in der bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert. 2Die Protokollerklärung zu § 25 
Abs. 1 gilt entsprechend. 3§§ 8 und 9 bleiben unberührt.

	 b)	� Für Eingruppierungen nach dem 31. Dezember 2013 gelten die folgenden Tätig­
keitsmerkmale.

	 c)	� 1Die Beschäftigten erhalten für die Dauer der Ausübung ihrer Tätigkeit eine 
Zulage in Höhe von 130 Euro monatlich. 2§ 24 Abs. 2 TVöD gilt entsprechend.
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Abschnitt 1: Leiter von Kindertagesstätten 
Vorbemerkungen 
1.	� Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeitsmerkmale dieses Unterabschnitts sind 

Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben und Kinderhäuser.
2.	� Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grund­

sätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalen­
derjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Entgelt- 
gruppe

Fall- 
gruppe

Tätigkeitsmerkmal

11 Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung  
von mindestens 180 Plätzen.

10 1 Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung  
von mindestens 130 Plätzen.

10 2
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige  
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbe­
legung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.

10 3 Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung  
von mindestens 100 Plätzen.

10 4
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige  
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbe­
legung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.

9b 1 Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung  
von mindestens 70 Plätzen.

9b 2
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige  
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbe­
legung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.

9b 3 Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung  
von mindestens 40 Plätzen.

9b 4
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige  
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbe­
legung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.

8 1 Leiter von Kindertagesstätten.

8 2
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige  
Vertreter von Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbe­
legung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.
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Abschnitt 2: Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Heilpädagogen

Entgelt- 
gruppe

Fall- 
gruppe

Tätigkeitsmerkmal

12

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre­
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwor­
tung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

11

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre­
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.

10

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre­
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwie­
rigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.

9b 1

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich­
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten. (Hierzu Protokollerklärung)

9b 2

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung und
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich­
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben.

8 Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.

8 Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung.

Protokollerklärung 

Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die
	 a)	� Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,
	 b)	� Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen,
	 c)	� Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der  

Entgeltgruppe 9a.
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Abschnitt 3: Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen

Entgelt- 
gruppe

Fall- 
gruppe

Tätigkeitsmerkmal

9a

Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich 
koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens 
der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1.  
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

8 1

Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

8 2

Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, in Schulkindergär­
ten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichtige Kinder.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4)

6

Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

5 1

Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen­
de Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. (Hierzu 
Protokollerklärung Nr. 5)

5 2 Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen mit staatlicher Anerken­
nung. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3

Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 
Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen­
de Tätigkeiten ausüben.

2 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen mit staatlicher 
Anerkennung.
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1	� Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen gilt auch die Betreuung von
		�  über 18-jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen für behinderte Men-

schen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose).
Nr. 2	� Nach diesem Tätigkeitsmerkmal eingruppiert sind auch
		  a)	� Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit staatlicher Anerkennung 

oder staatlicher Prüfung,
		  b)	� Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die in Kinderkrippen tätig 

sind.
Nr. 3	�� Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die
		  a)	� Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen beson-

dere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht 
behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung,

		  b)	� Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX oder von Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten,

		  c)	� Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,
		  d)	� Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,
		  e)	� fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte 

mindestens der Entgeltgruppe 6,
		  f)	� Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrichtungsübergreifenden Aufgaben.
Nr. 4 	� Die Tätigkeit setzt voraus, dass überwiegend Kinder, die im nächsten 

Schuljahr schulpflichtig werden, nach einem speziellen pädagogischen 
Konzept gezielt auf die Schule vorbereitet werden.

Nr. 5 	� Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.
		  a)	� Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 

SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,
		  b)	� allein verantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,
		  c)	� Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen beson-

dere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht 
behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens 
einem Drittel von behinderten Kindern im Sinne des § 2 SGB IX in Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung,

		  d)	� Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX oder in Gruppen von Kindern und/oder Jugendlichen mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

		  e)	� Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.
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Tarifvertrag zur Überleitung  
der Beschäftigten der kommunalen  

Arbeitgeber in den TVöD und  
zur Regelung des Übergangsrechts 

(TVÜ-VKA)
vom 13. September 2005

in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 11 
vom 29. April 2016

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1  
Geltungsbereich

(1)	� 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeits­
verhältnis zu einem tarifgebundenen Arbeitgeber, der Mitglied eines Mitgliedver­
bandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist, über 
den 30. September 2005 hinaus fortbesteht, und die am 1. Oktober 2005 unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, 
für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Dieser 
Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Abs. 2 fallenden sowie für die von § 2 Abs. 6 
erfassten Beschäftigten hinsichtlich § 21 Abs. 5.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 

Unterbrechungen von bis zu einem Monat unschädlich.
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Protokollerklärung zu Absatz 1:

Tritt ein Arbeitgeber erst nach dem 30. September 2005 einem der Mitglied-
verbände der VKA als ordentliches Mitglied bei und hat derselbe Arbeitgeber 
vor dem 1. September 2002 einem Mitgliedverband der VKA als ordentliches 
Mitglied angehört, so ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des 30. September 2005 das Datum tritt, welches dem Tag der Wieder-
begründung der Verbandsmitgliedschaft vorausgeht, während das Datum des 
Wirksamwerdens der Verbandsmitgliedschaft den 1. Oktober 2005 ersetzt.

(2)	� Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses 
Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber 
im Sinne des Absatzes 1 nach dem 30. September 2005 beginnt und die unter den 
Geltungsbereich des TVöD fallen. 

(3)	� Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, die am 30. Septem­
ber 2005 unter den Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen/
BMT-G/BMT-G-O fallen, finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen 
Regelungen für die Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnis­
ses weiterhin Anwendung.

(4)	� Die Bestimmungen des TVöD gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden 
Regelungen trifft.

§ 2 
Ablösung bisheriger Tarifverträge durch den TVöD

(1)	� 1Der TVöD ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag bei tarifgebundenen 
Arbeitgebern, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA sind, den

	 –	� Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961,
	 –	� Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften –  

(BAT-O) vom 10. Dezember 1990,
	 –	� Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften –  

(BAT-Ostdeutsche Sparkassen) vom 21. Januar 1991,
	 –	� Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und  

Betriebe – BMT-G II – vom 31. Januar 1962,
	 –	� Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften  

für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe – (BMT-G-O) vom  
10. Dezember 1990,

	 –	� Tarifvertrag über die Anwendung von Tarifverträgen auf Arbeiter (TV Arbeiter-
Ostdeutsche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990
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	� sowie die diese Tarifverträge ergänzenden Tarifverträge der VKA, soweit in diesem 
Tarifvertrag oder im TVöD nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Er­
setzung erfolgt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005, soweit kein abweichender Termin 
bestimmt ist.

Protokollerklärung zu Absatz 1:

Von der ersetzenden Wirkung werden von der VKA abgeschlossene ergänzende 
Tarifverträge nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen 
vereinbart sind.

Niederschriftserklärung zur Protokollerklärung zu § 2 Abs. 1:

Landesbezirkliche Regelungen sind auch Regelungen, die vor der ver.di-Grün-
dung im Tarifrecht als bezirkliche Regelungen bezeichnet sind.

(2)	� 1Die von den Mitgliedverbänden der VKA abgeschlossenen Tarifverträge sind 
	� durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung 

zu prüfen und bei Bedarf bis zum 31. Dezember 2006 an den TVöD anzupassen; die 
landesbezirklichen Tarifvertragsparteien können diese Frist verlängern. 2Das Recht 
zur Kündigung der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 

Protokollerklärung zu Absatz 2:

Entsprechendes gilt hinsichtlich der von der VKA abgeschlossenen Tarifverträ-
ge, soweit diese anstelle landesbezirklicher Regelungen vereinbart sind.

(3)	� 1Sind in Tarifverträgen nach Absatz 2 Satz 1 Vereinbarungen zur Beschäftigungssiche­
rung/Sanierung und/oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit getroffen, findet ab 
dem 1. Oktober 2005 der TVöD unter Berücksichtigung der materiellen Wirkungsgleich­
heit dieser Tarifverträge Anwendung. 2In diesen Fällen ist durch die landesbezirklichen 
Tarifvertragsparteien baldmöglichst die redaktionelle Anpassung der in Satz 1 genann­
ten Tarifverträge vorzunehmen. 3Bis dahin wird auf der Grundlage der bis zum 30. Sep­
tember 2005 gültigen Tarifregelungen weiter gezahlt. 4Die Überleitung in den TVöD 
erfolgt auf der Grundlage des Rechtsstandes vom 30. September 2005. 5Familienbezo­
gene Entgeltbestandteile richten sich ab 1. Oktober 2005 nach diesem Tarifvertrag.
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Protokollerklärung zu Absatz 3:

1Der Rahmentarifvertrag vom 13. Oktober 1998 zur Erhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Verkehrsflughäfen und zur Sicherung der Ar-
beitsplätze (Fassung vom 28. November 2002) wird in seinen Wirkungen nicht 
verändert. 2Er bleibt mit gleichem materiellen Inhalt und gleichen Laufzeiten 
als Rechtsgrundlage bestehen. 3Beschäftigte in Unternehmen, für die Anwen-
dungstarifverträge zum Rahmentarifvertrag nach Satz 1 vereinbart worden 
sind, werden zum 1. Oktober 2005 übergeleitet. 4Die tatsächliche personal-
wirtschaftliche Überleitung – einschließlich individueller Nachberechnungen – 
erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Verständigung über den angepassten 
Anwendungstarifvertrag erzielt ist. 

(4)	� Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarifver­
trages zur sozialen Absicherung fort und sind bei Bedarf an den TVöD anzupassen.

(5)	� Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte in Versorgungsbetrieben, Nahverkehrsbetrieben 
und für Beschäftigte in Wasserwirtschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen, die ge­
mäß § 1 Abs. 2 Buchst. d und e TVöD vom Geltungsbereich des TVöD ausgenommen 
sind, es sei denn, Betriebe oder Betriebsteile, die dem fachlichen Geltungsbereich 
des TV-V, eines TV-N oder des TV-WW/NW entsprechen, werden in begründeten 
Einzelfällen durch landesbezirklichen Tarifvertrag in den Geltungsbereich des TVöD 
und dieses Tarifvertrages einbezogen.

Protokollerklärung zu Absatz 5:

Die Möglichkeit, Betriebsteile, die dem Geltungsbereich eines TV-N entspre-
chen, in den Geltungsbereich eines anderen Spartentarifvertrages (TV-V, TV-
WW/NW) einzubeziehen, bleibt unberührt.

(6)	� 1Absatz 1 gilt längstens bis zum 31. Dezember 2007 nicht für Beschäftigte von 
Arbeitgebern, wenn die Anwendung des TV-V, eines TV-N oder des TV-WW/NW auf 
diese Beschäftigten beabsichtigt ist und vor dem 1. Oktober 2005 Tarifverhandlun­
gen zur Einführung eines dieser Tarifverträge aufgenommen worden sind. 2Dies gilt 
auch dann, wenn die Tarifverhandlungen erst nach dem 1. Oktober 2005, aber spä­
testens mit Ablauf des 31. Dezember 2007 zu der Überleitung in diese Tarifverträge 
führen.
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Protokollerklärung zu Absatz 6:

1Tarifverhandlungen zur – ggf. teilbetrieblichen – Einführung der genannten 
Spartentarifverträge sind auch dann aufgenommen, wenn auf landesbezirkli-
cher Ebene die jeweils andere Tarifvertragspartei zum Abschluss eines Tarifver-
trages zur Einbeziehung aufgefordert worden ist. 2Kommt bis zum 31. Dezember 
2007 eine Vereinbarung über die Anwendung eines der genannten Spartenta-
rifverträge nicht zustande, findet ab dem 1. Januar 2008 der TVöD und dieser 
Tarifvertrag auf Beschäftigte Anwendung, die nicht im Geltungsbereich des 
BAT/BAT-O/BMT-G/BMT-G-O verbleiben. 3Absatz 5 bleibt unberührt.

Abschnitt II
Überleitungsregelungen

§ 3 
Überleitung in den TVöD 

Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Oktober 2005 gemäß den nach­
folgenden Regelungen in den TVöD übergeleitet.

§ 4 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen

(1)	� 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- bzw. Lohngruppe (§ 22 
BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bzw. entsprechende Regelungen für Arbei­
terinnen und Arbeiter bzw. besondere tarifvertragliche Vorschriften für bestimmte 
Berufsgruppen) nach der Anlage 1 den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. 
2Abweichend von Satz 1 gilt für Ärztinnen und Ärzte die Entgeltordnung gemäß § 51 
Besonderer Teil Krankenhäuser (BT-K) bzw. gemäß § 51 Besonderer Teil Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen (BT-B), soweit sie unter den BT-K bzw. BT-B fallen. 
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Niederschriftserklärung zu § 4 Abs. 1:

Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben haben 
und zur Anerkennung als Lehrkräfte nach Abschnitt A der Lehrer-Richtlinien der 
VKA auf Grund beamtenrechtlicher Regelungen unterschiedlich lange Bewäh-
rungszeiten durchlaufen mussten bzw. müssen, gehören nicht zur Gruppe der 
Lehrkräfte nach Abschnitt B der Lehrer-Richtlinien der VKA.

(2)	� Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die 
Voraussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt 
hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 
2005 höhergruppiert worden. 

(3)	� Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in eine 
niedrigere Vergütungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert worden wären, werden für 
die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 2005 herabgrup­
piert worden.

§ 5 
Vergleichsentgelt

(1)	� Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TVöD wird für die Beschäf­
tigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im September 2005 
erhaltenen Bezüge gemäß den Absätzen 2 bis 7 gebildet.

(2)	� 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkas­
sen setzt sich das Vergleichsentgelt aus der Grundvergütung, der allgemeinen Zulage 
und dem Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im 
Sinne von § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen ortszuschlags­
berechtigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, 
wird nur die Stufe 1 zugrunde gelegt; findet der TVöD am 1. Oktober 2005 auch auf 
die andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unter­
schiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages in das Vergleichsent­
gelt ein. 3Ferner fließen im September 2005 tarifvertraglich zustehende Funktionszula­
gen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TVöD nicht mehr vorgesehen 
sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften, die die Zulage nach 
Abschnitt A Unterabschnitt II der Lehrer-Richtlinien der VKA erhalten, wird diese Zulage 
und bei Lehrkräften, die am 30. September 2005 einen arbeitsvertraglichen Anspruch 
auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die Anlage 1a zum BAT/BAT-O fallen­
den Angestellten haben, wird dieser Betrag in das Vergleichsentgelt eingerechnet.
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	 Protokollerklärungen zu Absatz 2 Satz 2:

1.	� Findet der TVöD am 1. Oktober 2005 für beide Beschäftigte Anwendung und 
hat einer der beiden im September 2005 keine Bezüge erhalten wegen El-
ternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber 
vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung 
anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit oder wegen Ablaufs der Krankenbezugsfristen, erhält die/der 
andere Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt den Differenzbetrag 
zwischen dem ihr/ihm im September 2005 individuell zustehenden Teil des 
Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und 2 des Ortszuschlags und 
dem vollen Unterschiedsbetrag als Besitzstandszulage.

2.	� Hat die andere ortszuschlagsberechtigte oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen familienzuschlagsberechtigte Person im September 2005 aus 
den in Nr. 1 genannten Gründen keine Bezüge erhalten, erhält die/der in 
den TVöD übergeleitete Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt 
den vollen Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des 
Ortszuschlags als Besitzstandszulage.

3.	� 1Ist die andere ortszuschlagsberechtigte oder familienzuschlagsberechtigte 
Person im September 2005 aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden, ist 
das Tabellenentgelt neu zu ermitteln. 2Basis ist dabei die Stufenzuordnung 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2, die sich zum 1. Oktober 2007 ergeben hätte, wenn 
das Vergleichsentgelt unter Berücksichtigung der Stufe 2 des Ortszuschlags 
gebildet worden wäre.

4.	� 1Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 oder das neu ermittelte 
Tabellenentgelt nach Nr. 3 wird auf einen bis zum 30. September 2008 zu 
stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 
2Ist eine entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend 
gemacht worden, erfolgt die Zahlung vom 1. Juni 2008 an. 

5.	� 1In den Fällen der Nrn. 1 und 2 wird bei Stufensteigerungen und Höher-
gruppierungen der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf die Be-
sitzstandszulage angerechnet. 2Die/Der Beschäftigte hat das Vorliegen der 
Voraussetzungen der Nrn. 1 und 2 nachzuweisen und Änderungen anzuzei-
gen. 3Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 entfällt mit Ablauf des 
Monats, in dem die/der andere Beschäftigte die Arbeit wieder aufnimmt.
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:

Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum 31. Dezember 2016 ihre Techniker-, 
Meister- und Programmiererzulage unter den bisherigen Voraussetzungen als 
persönliche Besitzstandszulage.

(3)	� 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O/TV Arbeiter-Ost­
deutsche Sparkassen wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde 
gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Erhalten Beschäftigte nicht den Volllohn 
(§ 21 Abs. 1 Buchst. a BMT-G/BMT-G-O), gilt Absatz 2 Satz 4 entsprechend.

(4)	� 1Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grund­
vergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Stufe erhalten hätten, 
werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufen­
aufstieg bereits im September 2005 erfolgt. 2§ 4 Abs. 2 und 3 gilt bei der Bemessung 
des Vergleichsentgelts entsprechend.

Protokollerklärung zu Absatz 4:

Fällt bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeut-
sche Sparkassen, bei denen sich bisher die Grundvergütung nach § 27 Abschn. 
A BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bestimmt, im Oktober 2005 eine 
Stufensteigerung mit einer Höhergruppierung zusammen, ist zunächst die Stu-
fensteigerung in der bisherigen Vergütungsgruppe und danach die Höhergrup-
pierung durchzuführen.

(5)	� 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren 
Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 
herabgesetzt ist, entsprechend.
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Protokollerklärung zu Absatz 5:

1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden 
Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das 
zustehende Entgelt zeitratierlich berechnet. 2Diese zeitratierliche Kürzung des 
auf den Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrag unterbleibt nach 
Maßgabe des § 29 Abschn. B Abs. 5 Satz 2 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Spar-
kassen. 3Neue Ansprüche entstehen hierdurch nicht.

(6)	� Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im September 2005 oder für keinen Tag 
dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten 
sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschn. A 
Abs. 3 Unterabs. 6 und Abschn. B Abs. 3 Unterabs. 4 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen bzw. der entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter 
werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 
1. September 2005 die Arbeit wieder aufgenommen. 

(7)	� Abweichend von den Absätzen 2 bis 6 wird bei Beschäftigten, die gemäß § 27 Ab­
schn. A Abs. 6 oder Abschn. B Abs. 7 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bzw. 
den entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter den Unterschieds­
betrag zwischen der Grundvergütung bzw. dem Monatstabellenlohn ihrer bisherigen 
zur nächsthöheren Stufe im September 2005 nur zur Hälfte erhalten, für die Bestim­
mung des Vergleichsentgelts die volle Grundvergütung bzw. der volle Monatstabel­
lenlohn aus der nächsthöheren Stufe zugrunde gelegt.

§ 6 
Stufenzuordnung der Angestellten

(1)	� 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe 
der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. Oktober 2007 stei­
gen diese Beschäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer 
Entgeltgruppe auf. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des 
TVöD. 

(2)	� 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 8 Abs. 1 und 
3 1. Alt., § 9 Abs. 3 Buchst. a oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren 
Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwi­
schenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

226 TVÜ-VKA



Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 2In den Fällen des Satzes 1 
gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 
2007 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen indi­
viduellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung im September 
2005 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 2 und 3.

(3)	� 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für 
Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT) richtet, das Vergleichsentgelt nied­
riger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens dem Mittelwert aus 
den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschäftigte am Stichtag mindes­
tens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Arbeitgeber beschäftigt, 
wird sie/er abweichend von Absatz 1 bereits zum 1. Oktober 2005 in die Stufe 3 
übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des 
TVöD. 

(4)	� 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 bestimmten 
Entgeltgruppe, werden Beschäftigte abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleich­
sentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 2Werden Beschäftigte 
aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe 
entspricht. 3Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 4Die individuelle Endstufe verän­
dert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste 
Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 

Änderung § 6 Abs. 4 zum 1. März 2017
Es werden die Sätze 2 bis 4 durch folgende Sätze 2 bis 6 ersetzt:
„2Das Entgelt aus der individuellen Endstufe gilt als Tabellenentgelt im Sinne des 
§ 15 TVöD. 3Bei einer Höhergruppierung aus einer individuellen Endstufe werden 
die Beschäftigten entsprechend § 17 Abs. 4 TVöD der Endstufe der höheren Ent­
geltgruppe zugeordnet. 4Beträgt das Tabellenentgelt nach Satz 3 weniger als die 
Summe aus dem Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe und 2 Prozent der 
Endstufe der höheren Entgeltgruppe, wird die/der Beschäftigte in der höheren 
Entgeltgruppe erneut einer individuellen Endstufe zugeordnet. 5Das Entgelt der 
neuen individuellen Endstufe wird dabei festgesetzt auf die Summe aus dem 
Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe und 2 Prozent des Tabellenentgelts 
der Endstufe der höheren Entgeltgruppe. 6Der Betrag der individuellen Endstufe 
verändert sich um denselben Prozentsatz bzw. in demselben Umfang wie die 
höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe.“
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(5)	� 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Entgelt in der Stufe 2, 
werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenauf­
stieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 3Abweichend von Satz 1 werden 
Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine in der Vergütungsordnung (Anlage 
1a zum BAT) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Vb BAT/BAT-O/BAT-Ost­
deutsche Sparkassen mit Aufstieg nach IVb und IVa abgebildete Tätigkeit übertragen 
ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 

(6)	� 1Für unter § 51 Abs. 1 bis 5 BT-B fallende Ärztinnen und Ärzte gelten die Absätze 
1 bis 5, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes geregelt ist. 2Ärztinnen und 
Ärzte ohne Facharztanerkennung, die in der Entgeltgruppe 14 einer individuellen 
Zwischenstufe zwischen Stufe 1 und Stufe 2 zugeordnet werden, steigen nach 
einem Jahr in die Stufe 2 auf. 3Ärztinnen und Ärzte ohne Facharztanerkennung, die 
in der Entgeltgruppe 14 einer individuellen Zwischenstufe zwischen Stufe 2 und 
Stufe 3 zugeordnet werden, steigen mit der Facharztanerkennung in die Stufe 3 auf. 
4Ärztinnen und Ärzte mit Facharztanerkennung am 30. September 2005 steigen zum 
1. Oktober 2006 in die Stufe 3 auf, wenn sie in eine individuelle Zwischenstufe un­
terhalb der Stufe 3 übergeleitet worden sind. 5Ärztinnen und Ärzte mit Facharztan­
erkennung am 30. September 2005, die in eine individuelle Zwischenstufe oberhalb 
der Stufe 3 übergeleitet worden sind, steigen in die nächsthöhere Stufe nach den 
Regelungen des § 51 BT-B auf, frühestens zum 1. Oktober 2006. 6Die weiteren 
Stufenaufstiege richten sich jeweils nach dem § 51 BT-B6. 7Zeiten als Fachärztin oder 
Facharzt mit entsprechender Tätigkeit bei anderen Arbeitgebern werden abwei­
chend von § 51 BT-B6 i.V.m. § 16 Abs. 3 Satz 1 TVöD auf den weiteren Stufenverlauf 
angerechnet.

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 

1Die Überleitungsregelungen für Ärztinnen und Ärzte folgen den Regelungen in 
§ 51 BT-B, wonach Ärztinnen und Ärzte bis zur Facharztanerkennung und der 
Übertragung entsprechender Tätigkeiten in der Stufe 2 verbleiben. 2Übergelei-
tete Ärztinnen und Ärzte ohne Facharztanerkennung und mit einem Vergleichs-
entgelt oberhalb der Stufe 2 verbleiben in ihrer individuellen Zwischenstufe bis 
zur Facharztanerkennung und der Übertragung entsprechender Tätigkeiten. 

(7)	� 1Die Funktionszulagen gemäß § 51 Abs. 2 bis 5 BT-B stehen bei Erfüllung der Voraus­
setzungen auch übergeleiteten Ärztinnen und Ärzten zu und werden zusätzlich zu 
dem jeweiligen Vergleichsentgelt bzw. zum jeweiligen Tabellenentgelt gezahlt. 2Der 
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Zahlbetrag aus Vergleichsentgelt und Funktionszulage ist auf die Summe aus dem 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 und der jeweiligen Zulage nach § 51 
Abs. 2 bis 5 BT-B begrenzt. 3Übersteigt das Vergleichsentgelt die Summe aus dem Ta­
bellenentgelt der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 und der jeweiligen Zulage nach § 51 Abs. 
2 bis 5 BT-B, werden auf den Differenzbetrag zukünftige allgemeine Entgelterhöhun­
gen jeweils zur Hälfte angerechnet.

Protokollerklärung zu §§ 4 und 6:

Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a zum 1. Oktober 2005 gemäß Anla-
gen 4 und 5 TVÜ-VKA gilt für übergeleitete Beschäftigte 
	 –	 der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre, Kr. Va zwei Jahre Kr. VI
	 –	 der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI
	 –	 der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI
	 –	 der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI
mit Ortszuschlag der Stufe 2 folgendes:
1.	� Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen.
2.	� Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt.
3.	� Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro er-

höht.

§ 7 
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

(1)	� 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O/TV Arbeiter-Ostdeut­
sche Sparkassen werden entsprechend ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 BMT-G/
BMT-G-O der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie 
erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des TVöD bereits seit Beginn ihrer Beschäf­
tigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos mit einem Jahr zu berück­
sichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 

(2)	� § 6 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 entspre­
chend. 

(3)	� 1Ist das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden Be­
schäftigte einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe 
zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die dem Betrag 
nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, 
zu dem sie gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg 
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aufgrund der Beschäftigungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Abs. 4 Satz 4 [Änderung zum 
1. März 2017: § 6 Abs. 4 Satz 6] gilt entsprechend.

(4)	� 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstu­
fe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der re­
gulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, 
jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Regelungen des TVöD. 2§ 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD gilt entsprechend. 
3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstu­
fe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren Entgeltgruppe, als 
sei die niedrigere Eingruppierung bereits im September 2005 erfolgt; der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach 
Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4:

Am 1. Januar 2010 wird das Entgelt der individuellen Zwischenstufe für Beschäf-
tigte der Entgeltgruppen 10 und höher, auf die die Regelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden, um den Faktor 1,03093 erhöht.

Abschnitt III 
Besitzstandsregelungen

§ 8 
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege

(1)	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen in eine der 
Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei 
Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche 
Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, 
zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Ent­
geltgruppe des TVöD eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergrup­
pierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe 
VIII BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vergütungsgruppe VII BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen übergeleitet worden 
sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungs­
gruppe VIb BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen mit ausstehendem Aufstieg 
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nach Vergütungsgruppe Vc BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen übergeleitet 
worden sind. 3Voraussetzung für die Höhergruppierung nach Satz 1 und 2 ist, dass 

	 –	� zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 

	 –	� bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.

	� 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Abs. 2. 5Erfolgt die Höher-grup­
pierung vor dem 1. Oktober 2007, gilt – gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Satzes 2 – § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

(2)	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen in eine 
der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 
2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung 
erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der 
Zeit zwischen dem 1. November 2005 und dem 30. September 2007 höhergruppiert 
wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergrup­
piert wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen 
Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt 
(§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte. 2Voraus­
setzung für diesen Stufenaufstieg ist, dass 

	 –	� zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 

	 –	� bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit 
auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.

	� 3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht 
mehr gezahlt. 4Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indivi­
duellen Zwischenstufe nach § 6 Abs. 1. 5§ 4 Abs. 2 bleibt unberührt. 6Zur Ermittlung 
einer neuen individuellen Zwischenstufe gemäß Satz 1 ist für Beschäftigte, für die 
die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, das auf den Rechtsstand 
vom 30. September 2005 festgestellte neue Vergleichsentgelt um den Faktor 
1,01596 zu erhöhen, wenn die Neuberechnung des Vergleichsentgelts in der Zeit 
vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007, und um den Faktor 1,03191, wenn die Neuberech­
nung des Vergleichsentgelts nach dem 30. Juni 2007 zu erfolgen hat.
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Protokollerklärung zu Absatz 2:

Erfolgt die Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach dem 30. Juni 2006, aber 
vor dem 1. Juli 2007, ist das Vergleichsentgelt gemäß § 6 Abs. 1 Satz 4 am 1. Juli 
2007 um den Faktor 1,01571 zu erhöhen.

Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 2:

Die Neuberechnung des Vergleichsentgelts führt nicht zu einem Wechsel der 
Entgeltgruppe.

(3) 	� 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 
2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bis spätestens zum 31. De­
zember 2016 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
höhergruppiert worden wären, unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen 
Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 
Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 
29. 31. Dezember 2016 bei Fortgeltung des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
höhergruppiert worden wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derje­
nigen individuellen Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen 
Tabellenentgelts und dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungsgewinn 
nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei 
Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individuelle 
Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsgewinn. 
4Der Höhergruppierungsgewinn nach Satz 2 oder 3 wird für Beschäftigte, auf die die 
Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, um den Faktor 1,06383 erhöht. 
5§ 6 Abs. 4 Satz 4 [Änderung zum 1. März 2017: § 6 Abs. 4 Satz 6] gilt entsprechend.
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Protokollerklärungen zu Absatz 3:

1.	� Wäre die/der Beschäftigte bei Fortgeltung des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen in der Zeit vom 1. Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007 wegen 
Erfüllung der Voraussetzungen des Absatzes 3 höhergruppiert worden, 
findet Absatz 3 auf schriftlichen Antrag vom 1. Januar 2008 an Anwendung. 

2.	� Die individuelle Zwischenstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltan-
passungen nach dem 31. Dezember 2009 um den von den Tarifvertragspar-
teien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz.

(4) 	� Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung 
sich nach der Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum 
BAT) richtet, und auf unter § 51 Abs. 1 bis 5 BT-K bzw. § 51 Abs. 1 bis 5 BT-B fallende 
Ärztinnen und Ärzte keine Anwendung.

(5)	� 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen 
nicht unter die Anlage 1a zum BAT fällt, eine Höhergruppierung nur vom Ablauf 
einer Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig und ist am Stichtag die 
Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen Aufstieg erfüllt, erfolgt in den Fällen 
des Absatzes 1 unter den weiteren dort genannten Voraussetzungen zum individu­
ellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in die nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 
1 Satz 2 und Höhergruppierungsmöglichkeiten durch entsprechende Anwendung 
beamtenrechtlicher Regelungen bleiben unberührt. 3Im Fall des Absatzes 2 gilt Satz 
1 mit der Maßgabe, dass anstelle der Höhergruppierung eine Neuberechnung des 
Vergleichsentgelts nach Absatz 2 erfolgt. 

Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2  
sowie § 9 Abs. 2 bis 4:

Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, 
eine Höhergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht 
zulässig.
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§ 9 
Vergütungsgruppenzulagen

(1)	� Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen übergelei­
tete Beschäftigte, denen am 30. September 2005 nach der Vergütungsordnung zum 
BAT eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie 
übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungs­
gruppenzulage. 

(2) 	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen übergeleite­
te Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. September 
2005 eine Vergütungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Bewährungs- oder Fall­
gruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zula­
ge nach bisherigem Recht zugestanden hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der 
Besitzstandszulage bemisst sich nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage 
zu zahlen gewesen wäre, wenn diese bereits am 30. September 2005 zugestanden 
hätte. 3Voraussetzung ist, dass 

	 –	� am 1. Oktober 2005 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschn. B BAT/BAT-O/BAT-
Ostdeutsche Sparkassen zur Hälfte erfüllt ist, 

	 –	� zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten und 

	 –	� bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte.

(2a)	�1Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, 
die bei Fortgeltung des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen bis spätestens zum 
31. Dezember 2016 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder 
Tätigkeit die Voraussetzungen der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unab­
hängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am 
Stichtag nicht erfüllt ist. 2Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3)	� Für aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen überge­
leitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. Sep­
tember 2005 im Anschluss an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzu­
lage erreicht hätten, gilt Folgendes: 

	 a)	� 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 
Fallgruppenaufstieg am 30. September 2005 noch nicht erreicht haben, sind zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wä­
ren, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TVöD eingruppiert; § 8 Abs. 1 Satz 2 
bis 5 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppenzu­
lage steht nicht zu.
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	 b)	� 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg 
am 30. September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass 
am 1. Oktober 2005 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergü­
tungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg 
zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2016 erworben worden wäre. 2Im Fall 
des Satzes 1 2. Alternative wird die Vergütungsgruppenzulage auf schriftlichen 
Antrag gewährt. 3Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

	 c)	� 1Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppenauf­
stieg spätestens am 30. September 2007 erreicht worden, gilt Absatz 2 mit der 
Maßgabe, dass am 1. Oktober 2007 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch 
auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehen­
den Aufstieg erreicht worden sein muss und die Vergütungsgruppenzulage bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2016 erworben worden 
wäre. 2Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) 	� 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so lange ge­
zahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und 
die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem 
Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 
Vomhundertsatz.

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1:

1Unterbrechungen wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, 
bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Inter-
esse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Ablaufs der Krankenbezugsfristen 
sowie wegen vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
sind unschädlich. 2In den Fällen, in denen eine Unterbrechung aus den in Satz 1 
genannten Gründen nach dem 30. September 2005 und vor dem 1. Juli 2008 en-
det, wird eine Besitzstandszulage nach § 9 Abs. 1, 2 oder 3 Buchst. b oder c vom 
1. Juli 2008 an gezahlt, wenn bis zum 30. September 2008 ein entsprechender 
schriftlicher Antrag (Ausschlussfrist) gestellt worden ist. 3Ist eine entsprechen-
de Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt 
die Zahlung vom 1. Juni 2008 an.
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§ 10 
Fortführung vorübergehend 

übertragener höherwertiger Tätigkeit 
(1)	� 1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 24 BAT/ 

BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen zusteht, erhalten nach Überleitung in den 
TVöD eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die 
anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage nach bisherigem 
Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit über den 30. Sep­
tember 2007 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2007 die 
Regelungen des TVöD über die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Oktober 2005 vorübergehend übertra­
gene höherwertige Tätigkeit, für die am 30. September 2005 wegen der zeitlichen 
Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bzw. 2 BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen 
noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, 
zu dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 
gelten für landesbezirkliche Regelungen gemäß § 9 Abs. 3 BMT-G und nach Abschnitt 
I. der Anlage 3 des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) 
entsprechend. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen tarifvertraglichen Vorschriften 
über die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Ist 
Beschäftigten, die eine Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die anspruchsbe­
gründende Tätigkeit bis zum 30. September 2007 dauerhaft übertragen worden, 
erhalten sie eine persönliche Zulage. 7Die Zulage nach Satz 6 wird für die Dauer der 
Wahrnehmung dieser Tätigkeit auf einen bis zum 30. September 2008 zu stellenden 
schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) der/des Beschäftigten vom 1. Juli 2008 an 
gezahlt. 8Die Höhe der Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen 
dem am 1. Oktober 2005 nach § 6 oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder 
Entgelt nach einer individuellen Zwischen- oder Endstufe einschließlich der Besitz­
standszulage nach Satz 1 und dem Tabellenentgelt nach der Höhergruppierung. 9All­
gemeine Entgeltanpassungen, Erhöhungen des Entgelts durch Stufenaufstiege und 
Höhergruppierungen sowie Zulagen gemäß § 14 Abs. 3 TVöD und gemäß § 18 Abs. 4 
Satz 1 sind auf die persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 9:

Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Entgeltsteigerungen, die nach 
dem 30. September 2005 und vor dem 1. Juli 2008 erfolgt sind.
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(2)	� 1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 2 der Anlage 3 
zum BAT zustand, erhalten eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, 
solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage 
nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Soweit sich bei entsprechender Anwendung 
von Absatz 1 Satz 2 eine Zulage ergäbe, die höher ist als die Besitzstandszulage nach 
Satz 1, wird die höhere Zulage gezahlt. 3Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 1 und 2:

Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit ist. Gleiches gilt für die Zulage nach § 2 der Anla-
ge 3 zum BAT.

§ 11 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile

(1)	� 1Für im September 2005 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des BAT/BATO/BAT-Ostdeutsche Sparkassen oder BMT-G/BMT-
G-O in der für September 2005 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortge­
zahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) 
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder 
ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt 
würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Per­
son, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung 
versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt 
wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldberechtigung hat die/
der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbre­
chungen wegen der Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübun­
gen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind 
unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat September 
2005 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens 
der Kindergeldzahlung gewährt.
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Protokollerklärungen zu Absatz 1:

1.	� 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im September 2005 wegen Eltern-
zeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor 
Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung 
anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit oder wegen des Ablaufs der Krankenbezugsfristen ist für das 
Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage unschädlich. 2Für die 
Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 gilt § 5 Abs. 6 entsprechend. 

2.	� Ist die andere Person im September 2005 aus dem öffentlichen Dienst aus-
geschieden und entfiel aus diesem Grund der kinderbezogene Entgeltbe-
standteil, entsteht der Anspruch auf die Besitzstandszulage bei dem in den 
TVöD übergeleiteten Beschäftigten.

3.	� 1Beschäftigte mit mehr als zwei Kindern, die im September 2005 für das 
dritte und jedes weitere Kind keinen kinderbezogenen Entgeltanteil erhalten 
haben, weil sie nicht zum Kindergeldberechtigten bestimmt waren, haben 
Anspruch auf die Besitzstandszulage für das dritte und jedes weitere Kind, 
sofern und solange sie für diese Kinder Kindergeld erhalten, wenn sie bis zum 
30. September 2008 einen Berechtigtenwechsel beim Kindergeld zu ihren 
Gunsten vornehmen und der Beschäftigungsumfang der kindergeldberech-
tigten anderen Person am 30. September 2005 30 Wochenstunden nicht 
überstieg. 2Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätte die/
der Beschäftigte bereits im September 2005 Anspruch auf Kindergeld gehabt.

4.	� 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 für 
den anderen in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten auch nach dem 1. Ok-
tober 2005 begründet. 2Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, 
als hätte sie/er bereits im September 2005 Anspruch auf Kindergeld gehabt.

5.	� 1Endet eine Unterbrechung aus den in Nr. 1 Satz 1 genannten Gründen vor 
dem 1. Juli 2008, wird die Besitzstandszulage vom 1. Juli 2008 an gezahlt, 
wenn bis zum 30. September 2008 ein entsprechender schriftlicher Antrag 
(Ausschlussfrist) gestellt worden ist. 2Wird die Arbeit nach dem 30. Juni 
2008 wieder aufgenommen oder erfolgt die Unterbrechung aus den in Nr. 1 
Satz 1 genannten Gründen nach dem 30. Juni 2008, wird die Besitzstandszu-
lage nach Wiederaufnahme der Arbeit auf schriftlichen Antrag gezahlt. 3In 
den Fällen der Nrn. 2 und 3 wird die Besitzstandszulage auf einen bis zum 
30. September 2008 zu stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) vom 
1. Juli 2008 an gezahlt. 4Ist eine den Nrn. 1 bis 3 entsprechende Leistung bis
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zum 31. März 2008 schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung 
vom 1. Juni 2008 an. 5In den Fällen der Nr. 4 wird die Besitzstandszulage auf 
schriftlichen Antrag ab dem ersten Tag des Monats, der dem Sterbemonat folgt, 
frühestens jedoch ab dem 1. Juli 2008, gezahlt. 6Die/der Beschäftigte hat das 
Vorliegen der Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4 nachzuweisen und Änderungen 
anzuzeigen.

(2)	� 1§ 24 Abs. 2 TVöD ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags­
parteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 3Ansprüche 
nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch Verein­
barung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 4§ 6 Abs. 1 Satz 4 findet 
entsprechende Anwendung.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1:

Die tarifliche Arbeitszeitverlängerung zum 1. Juli 2008 führt nicht zu einer Ver-
änderung der Besitzstandszulage, sofern als Besitzstandszulage die kinderbezo-
genen Entgeltbestandteile aufgrund vor dem 1. Oktober 2005 anzuwendender 
Konkurrenzregelungen (§ 29 Abschn. B Abs. 6 BAT/BAT-O/BAT Ostdeutsche 
Sparkassen und entsprechende Arbeiterregelungen) in ungekürzter Höhe zuste-
hen.

(3)	� Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
	 a)	� zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 geborene Kinder 

der übergeleiteten Beschäftigten,
	 b)	� die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhältnis übernomme­

nen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpfle­
ge, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäftigungs­
verhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2006 geboren sind. 
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§ 12 
Strukturausgleich

(1)	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen übergeleite­
te Beschäftigte erhalten ausschließlich in den in Anlage 2 aufgeführten Fällen zusätz­
lich zu ihrem monatlichen Entgelt einen nicht dynamischen Strukturausgleich. 2Für 
alle Beschäftigten, auf die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
bestimmt sich der Strukturausgleich ab 1. Januar 2010 nach den für das Tarifgebiet 
West ausgewiesenen Beträgen. 3Maßgeblicher Stichtag für die anspruchsbegründen­
den Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Stufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist 
der 1. Oktober 2005, sofern in Anlage 2 nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt 
ist.

(2)	� Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in Anlage 2 
nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3)	� 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Abs. 2 TVöD). 
2§ 5 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

Protokollerklärung zu Absatz 3:

Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit der/
des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend.

(4)	� Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 
den Strukturausgleich angerechnet. 

(5)	� Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden.
(6) 	� Die Absätze 1 bis 5 finden auf Ärztinnen und Ärzte, die unter § 51 BT-K bzw. 

§ 51 BT-B fallen, keine Anwendung. 

Niederschriftserklärung zu § 12: 

1Die Tarifvertragsparteien sind sich angesichts der Fülle der denkbaren Fall-
gestaltungen bewusst, dass die Festlegung der Strukturausgleiche je nach 
individueller Fallgestaltung in Einzelfällen sowohl zu überproportional positiven 
Wirkungen als auch zu Härten führen kann. 2Sie nehmen diese Verwerfungen 
im Interesse einer für eine Vielzahl von Fallgestaltungen angestrebten Abmilde-
rung von Exspektanzverlusten hin.
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§ 13 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1)	� 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 30. September 2005 § 71 BAT gegolten hat, wird 
abweichend von § 22 Abs. 2 TVöD für die Dauer des über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzu­
schuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokran­
kengeld oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt 
(§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TVöD) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeit­
nehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Für Beschäftigte, die 
nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, 
ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Nettokran­
kengeldes, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
zustünde, zugrunde zu legen.

(2)	� 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. Wo­
che seit dem Beginn ihrer über den 30. September 2005 hinaus ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeitsverhin­
derung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ihr 
Entgelt nach § 21 TVöD fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. Oktober 2005 Arbeitsunfähig­
keit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgeltfortzahlung nach 
Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TVöD angerechnet.

Protokollerklärung zu § 13:

Ansprüche aufgrund von beim Arbeitgeber am 30. September 2005 geltenden 
Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Krankheitsfall bleiben für die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten 
unberührt. Änderungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur An-
wendung, soweit auf Landes- bzw. Bundesvorschriften Bezug genommen wird.

§ 14 
Beschäftigungszeit

(1)	� Für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden Arbeitsver­
hältnisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Maßgabe der jeweiligen tarif­
rechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit im 
Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt.
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(2)	� Für die Anwendung des § 23 Abs. 2 TVöD werden die bis zum 30. September 2005 
zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe 

	 –	 des BAT anerkannte Dienstzeit,
	 –	� des BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen, BMT-G/BMT-G-O anerkannte Beschäfti­

gungszeit
	 sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. 
(3)	� Aus dem Geltungsbereich des BMT-G übergeleitete Beschäftigte, die am 30. Sep­

tember 2005 eine Beschäftigungszeit (§ 6 BMT-G ohne die nach § 68a BMT-G 
berücksichtigten Zeiten) von mindestens zehn Jahren zurückgelegt haben, erwerben 
abweichend von § 34 Abs. 2 Satz 1 TVöD den besonderen Kündigungsschutz nach 
Maßgabe des § 52 Abs. 1 BMT-G.

§ 15 
Urlaub

(1)	� 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs bzw. von Zusatzurlaub 
für das Urlaubsjahr 2005 gelten die im September 2005 jeweils maßgebenden 
Vorschriften bis zum 31. Dezember 2005 fort. 2Die Regelungen des TVöD gelten für 
die Bemessung des Urlaubsentgelts sowie für eine Übertragung von Urlaub auf das 
Kalenderjahr 2006.

(2)	� 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen übergeleite­
te Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2005 einen 
Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer 
Fünftagewoche diesen Anspruch für die Dauer des über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelun­
gen des TVöD bei abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend.

(3)	� § 42 Abs. 1 BMT-G/BMT-G-O i.V.m. bezirklichen Tarifverträgen zu § 42 Abs. 2 BMT-G 
und der Tarifvertrag zu § 42 Abs. 2 BMT-G-O (Zusatzurlaub für Arbeiter) gelten bis 
zum In-Kraft-Treten entsprechender landesbezirklicher Tarifverträge fort; im Übri­
gen gilt Absatz 1 entsprechend.

(4)	� 1In den Fällen des § 48a BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen oder § 41a BMT-G/
BMT-G-O wird der nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2005 zu bemessende 
Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2006 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubs­
tage werden auf den nach den Bestimmungen des TVöD im Kalenderjahr 2006 
zustehenden Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 
3Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

242 TVÜ-VKA



§ 16 
Abgeltung

	� 1Durch Vereinbarungen mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus 
Besitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bzw. 
abgefunden werden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 5 bleiben unberührt.

§ 16a 
Leistungsgeminderte Beschäftigte

– hier nicht abgedruckt –

Abschnitt IV 
Sonstige vom TVöD abweichende  

oder ihn ergänzende Bestimmungen

§ 17  
Eingruppierung 

(1)	� 1An die Stelle der § 2 Abs. 2 des Rahmentarifvertrages zu § 20 BMT-G entsprechen­
den Vorschriften in den landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnissen treten § 12 
(VKA) TVöD und § 13 (VKA) TVöD. 2Gleiches gilt hinsichtlich § 2 Abs. 3 des Tarifver­
trages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis).

(2) – (6) [gestrichen!]
(7)	� 1Die Lohngruppen der Lohngruppenverzeichnisse sind gemäß Anlage 3 den Entgelt­

gruppen des TVöD zugeordnet. 2In den Fällen des § 16 (VKA) Abs. 2a TVöD kann die 
Eingruppierung in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis durch 
Zeit-, Tätigkeits- oder Bewährungsaufstieg erreichte Entgeltgruppe erfolgen, sofern 
das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Oktober 2005 begrün­
det worden ist.

(8)	� [gestrichen!]
(9)	� Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit im 

Sinne des § 14 TVöD zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die nach landesbezirk­
lichen Regelungen oder den Regelungen in Anlage 3 Teil I des Tarifvertrages zu § 20 
Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage 
für Vorarbeiter/-innen und Vorhandwerker/-innen, Fachvorarbeiter/-innen und 
vergleichbare Beschäftigte oder Lehrgesellen/-innen besteht, erhält die/der Beschäf­
tigte abweichend von § 14 Abs. 3 TVöD anstelle der Zulage nach § 14 TVöD für die 
Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der zulagenberechtigenden 
Tätigkeit eine persönliche Zulage von 10 Prozent ihres/seines Tabellenentgelts.
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Protokollerklärung zu Absatz 9:

1Die Zulage für Vorarbeiter/innen und Vorhandwerker/innen, Fachvorarbeiter/ 
innen und vergleichbare Beschäftigte oder Lehrgesellen/innen verändert sich 
bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den von 
den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgesetzten Vom-
hundertsatz. 2Abweichende Regelungen in landesbezirklichen Tarifverträgen 
bleiben unberührt. 

§ 18 
Vorübergehende Übertragung  

einer höherwertigen Tätigkeit nach dem 30. September 2005
(1)	� [gestrichen!]
(2)	� Wird aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O übergeleiteten Beschäftigten 

nach dem 30. September 2005 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige 
Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten  
eines Tarifvertrages über eine persönliche Zulage die bisherigen bezirklichen 
Regelungen gemäß § 9 Abs. 3 BMT-G und nach Anlage 3 Teil I des Tarifvertrages zu 
§ 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) im bisherigen Geltungsbereich mit 
der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TVöD richtet, 
soweit sich aus § 17 Abs. 9 nichts anderes ergibt.

Niederschriftserklärungen zu § 18: 

1.	� 1Abweichend von der Grundsatzregelung des TVöD über eine persönliche 
Zulage bei vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
ist durch einen landesbezirklichen Tarifvertrag im Rahmen eines Katalogs, 
der die hierfür in Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, zu bestimmen, 
dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits 
erfüllt ist, wenn die vorübergehende übertragene Tätigkeit mindestens drei 
Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten Tag der 
Vertretung in Anspruch genommen ist. 2Die landesbezirklichen Tarifverträ-
ge sollen spätestens am 1. Juli 2007 in Kraft treten.

2.	� Die Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.
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§ 19 
Entgeltgruppen 2Ü und 15Ü, 

Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte
(1)	� Für Beschäftigte, die nach der Anlage 3 der Entgeltgruppe 2Ü zugeordnet sind, gel­

ten folgende Tabellenwerte:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
gültig ab 
1. März 2016 1.973,60 € 2.175,71 € 2.248,31 € 2.345,12 € 2.411,66 € 2.461,30 €
gültig ab 
1. Februar 2017 2.019,98 € 2.226,84 € 2.301,15 € 2.400,23 € 2.468,33 € 2.519,14 €

(2)	� 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche 
Sparkassen unterliegen dem TVöD. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15Ü übergelei­
tet. 3Für sie gelten folgende Tabellenwerte: 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

gültig ab 
1. März 2016 5.459,14 6.051,16 6.612,04 6.985,97 7.073,20

gültig ab 
1. Februar 2017 5.587,43 6.193,36 6.767,42 7.150,14 7.239,42

	 4Die Verweildauer in den Stufen 2 bis 5 beträgt jeweils fünf Jahre.
(3)	� 1Für übergeleitete und für ab 1. Oktober 2005 neu eingestellte Lehrkräfte, die gemäß 

Nr. 5 der Bemerkung zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT 
fallen, gilt die Entgelttabelle zum TVöD mit der Maßgabe, dass die Tabellenwerte

	 –	 der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und 
	 –	 der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro 
	� vermindert werden. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte nach § 1 Abs. 1 und 2, die die 

fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat 
nach der Besoldungsgruppe A 13 BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräfte, 
die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf eine allgemeine Zulage wie die unter die 
Anlage 1a zum BAT fallenden Angestellten haben. 3Die Beträge nach Satz 1 vermin­
dern sich bei jeder nach dem 31. Dezember 2008 wirksam werdenden allgemeinen 
Tabellenanpassung in

	 –	 den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und
	 –	 den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro.
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Niederschriftserklärung zu § 19 Abs. 3:

Die Tarifvertragsparteien streben für die Zeit nach dem 31. Dezember 2007 eine 
Harmonisierung mit den Tabellenwerten für die übrigen Beschäftigten an. 

§ 20
[aufgehoben]

§ 21
[aufgehoben]

§ 22
Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich 

der SR 2a, SR 2b und SR 2c zum BAT/BAT-O
(1)	� 1Im bisherigen Geltungsbereich der SR 2a, 2b und 2c BAT/BAT-O gilt für Beschäftigte 

gemäß § 1 Abs. 1 und 2 folgendes:
	 1.	� Die Regelungen der §§ 45 bis 47 BT-K treten am 1. Januar 2006 in Kraft. 2Bis 

zum In-Kraft-Treten dieser Regelungen gelten die für Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen des BAT/BAT-O 
abweichend von § 2 fort.

	 2. 	� Aufgrund einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung können bereits vor dem  
1. Januar 2006 die Regelungen der §§ 45 bis 47 BT-K angewendet werden.

	 3. 	� Abweichend von Nr. 1 tritt § 45 Abs. 7 BT-K für die von § 1 Abs. 1 erfassten 
Beschäftigten erst zum 1. Juli 2006 in Kraft, sofern dessen Anwendung zu Verän­
derungen führt.

(2)	� Nr. 7 SR 2 a BAT/BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten 
einer Neuregelung fort.

(3)	� Nr. 5 SR 2 c BAT/BAT-O gilt für übergeleitete Ärztinnen und Ärzte bis zu einer arbeits­
vertraglichen Neuregelung deren Nebentätigkeit fort.

(4)	� Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die 
Arbeitszeit bleiben durch das In-Kraft-Treten des TVöD unberührt.

§ 23 
Erschwerniszuschläge, Schichtzulagen

(1) 	� 1Bis zur Regelung in einem landesbezirklichen Tarifvertrag gelten für die von § 1 
Abs. 1 und 2 erfassten Beschäftigten im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich
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	 –	� die jeweils geltenden bezirklichen Regelungen zu Erschwerniszuschlägen gemäß 
§ 23 Abs. 3 BMT-G,

	 –	� der Tarifvertrag zu § 23 Abs. 3 BMT-G-O vom 14. Mai 1991,
	 –	� der Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c 

BAT vom 11. Januar 1962 und 
	 –	� der Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c 

BAT-O vom 8. Mai 1991
	� fort. 2Dies gilt für die landesbezirklichen Tarifverträge mit der Maßgabe, dass die 

Grenzen und die Bemessungsgrundlagen des § 19 Abs. 4 TVöD zu beachten sind. 
(2)	� 1Für Beschäftigte gemäß § 1 Abs. 1, auf die bis zum 30. September 2005 der 

Tarifvertrag betreffend Wechselschicht- und Schichtzulagen für Angestellte vom 
1. Juli 1981, der Tarifvertrag betreffend Wechselschicht- und Schichtzulagen für 
Angestellte (TV Schichtzulagen Ang-O) vom 8. Mai 1991, der Tarifvertrag zu § 24 
BMT-G (Schichtlohnzuschlag) vom 1. Juli 1981 oder der Tarifvertrag zu § 24 Abs. 4 
Unterabs. 1 BMT-G-O (TV Schichtlohnzuschlag Arb-O) vom 8. Mai 1991 Anwendung 
gefunden hat, gelten diese Tarifverträge einschließlich der bis zum 30. September 
2005 zu ihrer Anwendung maßgebenden Begriffsbestimmungen des BAT/BAT-O/
BMT-G/BMT-G-O weiter. 2Für alle übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen des 
§ 8 Abs. 5 und 6 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 und 2 TVöD. 3Satz 1 gilt nicht für § 4 
Nrn. 2, 3, 8 und 10 des Tarifvertrages zu § 24 BMT-G (Schichtlohnzuschlag) vom 
1. Juli 1981; insoweit findet § 2 Abs. 2 Anwendung.

§ 24 
Bereitschaftszeiten

1Die landesbezirklich für Hausmeister und Beschäftigtengruppen mit Bereitschaftszeiten 
innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit getroffenen Tarifverträge und Tarifregelungen 
sowie Nr. 3 SR 2r BAT-O gelten fort. 2Dem Anhang zu § 9 TVöD widersprechende  
Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum 31. Dezember 2005 entsprechend anzupassen.

§ 25 
Übergangsregelung zur Zusatzversorgungspflicht der Feuerwehrzulage
1Abweichend von der allgemeinen Regelung, dass die Feuerwehrzulage für Beschäftigte 
im feuerwehrtechnischen Dienst nicht zusatzversorgungspflichtig ist, ist diese Zulage 
bei Beschäftigten, die eine Zulage nach Nr. 2 Abs. 2 SR 2x BAT/BAT-O bereits vor dem 
1. Januar 1999 erhalten haben und bis zum 30. September 2005 nach Vergütungsgrup­
pen X bis V a/b eingruppiert waren (§ 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. der Anlage 1), zusatzversor­
gungspflichtiges Entgelt nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre lang 
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bezogen worden ist, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2007. 2Auf die Mindestzeit 
werden auch solche Zeiträume angerechnet, während derer die Feuerwehrzulage nur 
wegen Ablaufs der Krankenbezugsfristen nicht zugestanden hat. 3Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn der Beschäftigte bis zum 31. Dezember 2007 bei Fortgeltung des BAT/BAT-O 
oberhalb der Vergütungsgruppe V a/b eingruppiert wäre.

§ 26 
Angestellte als Lehrkräfte an Musikschulen

Für die bis zum 30. September 2005 unter den Geltungsbereich der Nr. 1 SR 2 l ll BAT 
fallenden Angestellten, die am 28. Februar 1987 in einem Arbeitsverhältnis standen, das 
am 1. März 1987 zu demselben Arbeitgeber bis zum 30. September 2005 fortbestanden 
hat, wird eine günstigere einzelarbeitsvertragliche Regelung zur Arbeitszeit durch das 
In-Kraft-Treten des TVöD nicht berührt.

§ 27 
Angestellte im Bibliotheksdienst

Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT/BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten des TVöD 
unberührt.

§ 28
[aufgehoben]

Abschnitt IVa
Besondere Regelungen für  

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

§ 28a 
Überleitung der Beschäftigten in die Anlage C (VKA) zum TVöD 

und weitere Regelungen
(1)	� 1Die unter den Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD fallenden Beschäftigten  

(§ 1 Abs. 1 und 2) werden am 1. November 2009 in die Entgeltgruppe, in der sie nach 
dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD eingruppiert sind, übergeleitet. 2Die 
Stufenzuordnung in der neuen Entgeltgruppe bestimmt sich nach Absatz 2, das der/
dem Beschäftigten in der neuen Entgeltgruppe und Stufe zustehende Entgelt nach 
den Absätzen 3 und 4. 3Die Absätze 5 bis 10 bleiben unberührt.
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(2)	� 1Die Beschäftigten werden wie folgt einer Stufe und innerhalb dieser Stufe dem Jahr 
der Stufenlaufzeit ihrer Entgeltgruppe, in der sie gemäß dem Anhang zu der Anlage C 
(VKA) zum TVöD eingruppiert sind, zugeordnet: 

			   bisherige Stufe			   neue Stufe 
			   und Jahr innerhalb		  und Jahr 
			   der Stufe 
			   1		  		  1
			   2/1		  		  2/1
			   2/2		  		  2/2
			   3/1		  		  2/3
			   3/2		  		  3/1
			   3/3		  		  3/2
			   4/1		  		  3/3
			   4/2		  		  3/4
			   4/3		  		  4/1
			   4/4		  		  4/2
			   5/1		  		  4/3
			   5/2		  		  4/4
			   5/3		  		  5/1
			   5/4		  		  5/2
			   5/5		  		  5/3
			   6/1		  		  5/4
			   6/2		  		  5/5.

	� 2Beschäftigte, die in ihrer bisherigen Entgeltgruppe in der Stufe 6 mindestens zwei 
Jahre zurückgelegt haben, werden der Stufe 6 zugeordnet. 3§ 1 Abs. 2 Satz 7 der An­
lage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 2 Satz 7 BT-B 
bleibt unberührt. 4Für Beschäftigte der bisherigen Entgeltgruppe 8, die in der Ent­
geltgruppe S 8 eingruppiert sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die verlängerte 
Stufenlaufzeit in den Stufen 4 und 5 gemäß § 1 Abs. 2 Satz 8 der Anlage zu Abschnitt 
VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 2 Satz 8 BT-B bei der Stufen­
zuordnung zu berücksichtigen ist. 5Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte der 
bisherigen Entgeltgruppe 9, die in der Entgeltgruppe S 8 eingruppiert sind, wie folgt 
einer Stufe und innerhalb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit ihrer Entgeltgrup­
pe zugeordnet: 
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			   bisherige Stufe			   neue Stufe 
			   und Jahr innerhalb		  und Jahr 
			   der Stufe 
			   1		  		  1
			   2/1		  		  2/1
			   2/2		  		  2/2
			   3/1		  		  2/3
			   3/2		  		  3/1
			   3/3		  		  3/2
			   4/1		  		  3/3
			   4/2		  		  3/4
			   4/3		  		  4/1
			   4/4		  		  4/2
			   4/5		  		  4/3
			   4/6		  		  4/4
			   4/7		  		  4/5
			   4/8		  		  4/6
			   4/9		  		  4/7
			   5/1		  		  4/8
			   5/2		  		  5/1
			   5/3		  		  5/2
			   5/4		  		  5/3
			   5/5		  		  5/4
			   5/6		  		  5/5
			   5/7		  		  5/6
			   5/8		  		  5/7
			   5/9		  		  5/8
			   5/10		  		  5/9
			   5/11		  		  5/10.

	� 6Beschäftigte, die in ihrer bisherigen Entgeltgruppe in der Stufe 5 mindestens elf 
Jahre zurückgelegt haben, werden der Stufe 6 zugeordnet. 7Für Beschäftigte der 
bisherigen Entgeltgruppe 9, die in der Entgeltgruppe S 9 eingruppiert sind, gilt Satz 
4 mit der Maßgabe, dass die Stufenlaufzeiten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 6 der Anlage zu 
Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 2 Satz 6 BT-B bei der 
Stufenzuordnung zu berücksichtigen sind. 8Maßgeblich sind dabei ausschließlich die 
in der bisherigen Entgeltgruppe erreichte Stufe und die in dieser Stufe zurückge­
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legte Laufzeit. 9Innerhalb des nach Satz 1, Satz 4, Satz 5 oder Satz 7 zugeordneten 
Jahres der Stufenlaufzeit ist die in der bisherigen Stufe unterhalb eines vollen Jahres 
zurückgelegte Zeit für den Aufstieg in das nächste Jahr der Stufenlaufzeit bzw. in 
eine höhere Stufe zu berücksichtigen. 10Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 6 bis 8 der Anlage zu Abschnitt VIII (Sonderregelungen VKA) § 56 BT-V 
bzw. § 52 Abs. 2 Satz 6 bis 8 BT-B.

(3)	� 1Es wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das sich aus dem am 31. Oktober 2009 
zustehenden Tabellenentgelt oder aus dem Entgelt einer individuellen Endstufe 
einschließlich eines nach § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD gegebenenfalls zustehenden 
Garantiebetrages sowie einer am 31. Oktober 2009 nach § 9 oder § 17 Abs. 5 Satz 2 
zustehenden Besitzstandszulage zusammensetzt. 2In den Fällen des § 8 Abs. 3 Satz 2 
tritt an die Stelle des Tabellenentgelts das Entgelt aus der individuellen Zwischen­
stufe. 3Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt, anschließend wird das zustehende 
Entgelt nach § 24 Abs. 2 TVöD berechnet. 4Satz 3 gilt für Beschäftigte, deren Arbeits­
zeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung (TVsA) vom 13. September 
2005 herabgesetzt ist, entsprechend. 5Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im 
Oktober 2009 oder für keinen Tag dieses Monats Entgelt erhalten haben, wird das 
Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Monats Entgelt 
erhalten. 6Beschäftigte, die im November 2009 in ihrer bisherigen Entgeltgruppe 
bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einen Stufenaufstieg gehabt hätten, werden 
für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg 
bereits im Oktober 2009 erfolgt. 7Bei am 1. Oktober 2005 vom BAT/BAT-O in den 
TVöD übergeleiteten Beschäftigten, die aus den Stufen 2 bis 5 ihrer Entgeltgruppe, 
in der sie am 31. Oktober 2009 eingruppiert sind, übergeleitet werden, wird das 
Vergleichsentgelt um 2,65 v. H. erhöht. 8Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2005 
vom BAT/BAT-O in den TVöD übergeleitet wurden und die nach dem Anhang zu der 
Anlage C (VKA) zum TVöD in Entgeltgruppe S 8 oder S 9 eingruppiert sind, erfolgt 
abweichend von Satz 7 eine Erhöhung des Vergleichsentgelts um 2,65 v. H., wenn sie 
aus den Stufen 2 bis 4 der Entgeltgruppe 9 übergeleitet werden. 9Bei Beschäftigten, 
auf die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden und die aus den Ent­
geltgruppen 10 bis 12 in die Anlage C (VKA) zum TVöD in die Entgeltgruppen S 15 bis 
S 18 übergeleitet sind, erhöht sich das Vergleichsentgelt am 1. Januar 2010 um den 
Faktor 1,03093.

(4)	� 1Ist das Vergleichsentgelt niedriger als das Tabellenentgelt der sich nach Absatz 2 
ergebenden Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der Beschäftigte am 1. November 
2009 eingruppiert ist, erhält die/der Beschäftigte das entsprechende Tabellenent­
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gelt ihrer/seiner Entgeltgruppe. 2Übersteigt das Vergleichsentgelt das Tabellenent­
gelt der sich nach Absatz 2 ergebenden Stufe, erhält die/der Beschäftigte so lange 
das Vergleichsentgelt, bis das Tabellenentgelt unter Berücksichtigung der Stufenlauf­
zeiten nach § 1 Abs. 2 Satz 6 bis 8 der Anlage zu Abschnitt VIII (Sonderregelungen 
VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 2 Satz 6 bis 8 BT-B das Vergleichsentgelt erreicht bzw. 
übersteigt. 3Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der Entgeltgrup­
pe, in der die/der Beschäftigte nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD 
eingruppiert ist, wird die/der Beschäftigte einer dem Vergleichsentgelt entsprechen­
den individuellen Endstufe zugeordnet. 4Erhält die/der Beschäftigte am 31. Oktober 
2009 Entgelt nach einer individuellen Endstufe, wird sie/er in der Entgeltgruppe, in 
der sie/er nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD eingruppiert ist, der­
jenigen Stufe zugeordnet, deren Betrag mindestens der individuellen Endstufe ent­
spricht. 5Steht der/dem Beschäftigten am 31. Oktober 2009 eine Besitzstandszulage 
nach § 9 oder § 17 Abs. 5 Satz 2 zu, ist diese bei Anwendung des Satzes 4 dem Betrag 
der individuellen Endstufe hinzuzurechnen. 6Liegt der Betrag der individuellen 
Endstufe – bei Anwendung des Satzes 5 erhöht um die Besitzstandszulage – über der 
höchsten Stufe, wird die/der Beschäftigte erneut einer dem Betrag der bisherigen 
individuellen Endstufe – bei Anwendung des Satzes 5 erhöht um die Besitzstands­
zulage – entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 7Das Vergleichsentgelt 
verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die 
nächsthöhere Stufe; eine individuelle Endstufe nach Satz 3 und 6 verändert sich um 
denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste Stufe der 
jeweiligen Entgeltgruppe. 8Absatz 3 Satz 9 gilt entsprechend.

(5)	� 1Werden Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2009 das Vergleichsentgelt 
erhalten, höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach 
der regulären Stufe, deren Betrag mindestens dem Vergleichsentgelt entspricht, 
jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2. 2Werden Beschäftigte aus einer 
individuellen Endstufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 
3Werden Beschäftigte, die das Vergleichsentgelt oder Entgelt aus einer individuel­
len Endstufe erhalten, herabgruppiert, erhalten sie in der niedrigeren Entgeltgrup­
pe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag unterhalb des Vergleichsent­
gelts bzw. der individuellen Endstufe liegt, jedoch nicht weniger als das Entgelt der 
Stufe 2. 4In den Fällen von Satz 1 bis 3 gilt Absatz 2 Satz 10 und in den Fällen von 
Satz 1 und Satz 2 gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD [Änderung zum 1. März 2017: § 1 Abs. 
4 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 4 
BT-B] entsprechend. 
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(6)	� Das Vergleichsentgelt steht dem Tabellenentgelt im Sinne des § 15 Abs. 1 TVöD 
gleich.

(7)	� 1Auf am 1. Oktober 2005 aus dem BAT/BAT-O in den TVöD übergeleitete Beschäftig­
te, die nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 8 
oder S 9 eingruppiert wären, finden mit Ausnahme der Beschäftigten in der Tätigkeit 
von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung die Absätze 1 bis 6 nur Anwendung, wenn sie bis zum 
31. Dezember 2009 (Ausschlussfrist) ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der 
Anlage C (VKA) zum TVöD schriftlich geltend machen. 2§ 2 der Anlage zu Abschnitt 
VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 53 BT-B findet auch dann Anwendung, 
wenn keine Geltendmachung nach Satz 1 erfolgt.

(8)	� 1Am 1. Oktober 2005 aus dem BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen am  
31. Oktober 2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 zustand und die 

	 a) 	� nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 11b 
eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätzlich zu 
dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 11b Stufe 6 eine Zulage 

	 –	� vom 1. März 2016 bis 31. Januar 2017 in Höhe von 71,68 Euro monatlich,
	 –	� ab 1. Februar 2017 in Höhe von 73,36 Euro monatlich;
	 b)	�� nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 12 

eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätzlich zu 
dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 12 Stufe 6 eine Zulage 

	 –	� vom 1. März 2016 bis 31. Januar 2017 in Höhe von 81,92 Euro monatlich,
	 –	� ab 1. Februar 2017 in Höhe von 83,85 Euro monatlich.
	� 2Die jeweilige Zulage nach Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassun­

gen um den von den Tarifvertragsparteien für die Entgeltgruppe S 11b bzw. S 12 
festgelegten Vomhundertsatz. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für Beschäftigte, die einer 
individuellen Endstufe zugeordnet sind, entsprechend. 4Abweichend von § 15 
Abs. 2 Satz 2 TVöD gelten für am 1. Oktober 2005 aus dem BAT/BAT-O übergeleitete 
Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 zustand 
und die nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe 
S 13 eingruppiert sind, folgende Tabellenwerte der Entgeltgruppe S 13 Ü:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
gültig ab 
1. März 2016 2.996,79 3.225,12 3.518,67 3.753,86 4.047,85 4.194,85
gültig ab 
1. Februar 2017 3.067,21 3.300,91 3.601,36 3.842,08 4.142,97 4.293,43
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�5Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 6 mit Ausnahme von Absatz 3 Satz 7 
entsprechend.

(9)	� 1Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 TVöD gelten für am 1. Oktober 2005 aus dem 
BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2009 eine Besitz­
standszulage nach § 9 zusteht und die nach Absatz 2 aus den Stufen 3 oder 4 ihrer 
bisherigen Entgeltgruppe übergeleitet werden und nach dem Anhang zu der Anlage 
C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 16 eingruppiert sind, in den Stufen 3, 4 
und 5 folgende Tabellenwerte der Entgeltgruppe S 16 Ü:

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
gültig ab 
1. März 2016 3.816,04 4.233,51 4.492,24

gültig ab 
1. Februar 2017 3.905,72 4.333,00 4.597,81

	� 2Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 6 mit Ausnahme von Absatz 3 
Satz 7 entsprechend. 3Mit Erreichen der Stufe 6 gilt der Tabellenwert der Stufe 6. 

(10)	�§§ 8, 9 und § 17 Abs. 7 sowie die Anlagen 1 und 3 finden auf Beschäftigte, die nach 
dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD eingruppiert sind, keine Anwendung. 

(11)	�1Ein am 31. Oktober 2009 zustehender Strukturausgleich steht nach den Regelungen 
des § 12 auch nach der Überleitung in eine Entgeltgruppe nach dem Anhang zu der 
Anlage C zum TVöD zu; die Anrechnung des Unterschiedsbetrages bei Höhergrup­
pierungen nach § 12 Abs. 4 bleibt unberührt. 2Ein am 1. November 2009 noch nicht 
zustehender Strukturausgleich, der nach Überleitung aus dem BAT/BAT-O aus der 
Ortszuschlagsstufe 2 zu zahlen ist, wird um den Betrag gekürzt, der bei Überleitung 
aus dem BAT/BAT-O aus derselben Vergütungsgruppe und der derselben Stufe aus 
der Ortszuschlagsstufe 1 in der Anlage 2 ausgewiesen ist. 3Die Kürzung erfolgt un­
abhängig davon, ab welchem Zeitpunkt und für welche Dauer der Strukturausgleich 
den aus Ortszuschlagsstufe 1 übergeleiteten Beschäftigten zusteht. 4Am 1. Novem­
ber 2009 noch nicht zustehende Strukturausgleiche für aus Ortszuschlagsstufe 1 
übergeleitete Beschäftigte entfallen.

(12)	�Die sich aus der Eingruppierung der Beschäftigten nach dem Anhang zu der Anlage 
C (VKA) zum TVöD bzw. nach Absatz 8 und 9 ergebenden Entgeltsteigerungen gelten 
als allgemeine Entgeltanpassung im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 9.
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§ 28b 
Besondere Regelungen für am 30. Juni 2015 nach dem Anhang zur An-
lage C zum TVöD eingruppierte Beschäftigte und weitere Regelungen

(1) 	� Beschäftigte, die nach dem Anhang zur Anlage C zum TVöD am 30. Juni 2015 in einer 
der folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind und am 1. Juli 2015 in einer der 
folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind:

Entgeltgruppe 
am 30. Juni 2015

Entgeltgruppe
am 1. Juli 2015

S 5 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 1 S 7
S 6 S 8a
S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3 und 5 S 8b
S 7, S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 S 9
S 11 S 11b,

	� werden stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten 
Stufenlaufzeit in die am 1. Juli 2015 maßgebliche Entgeltgruppe übergeleitet.

Protokollerklärungen zu Absatz 1:

1. 	� 1Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt unbe-
rührt. 2§ 28a Abs. 4 Satz 7 findet Anwendung.

2. 	� 1Für in Entgeltgruppe S 8 eingruppierte Beschäftigte, die den Entgeltgrup-
pen S 8b oder S 9 zugeordnet werden, gelten folgende abweichende Vor-
schriften:

	 a)	� Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens sechs Jahren in Stufe 
4 erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung zu der Stufe 5.

	 b)	� Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens acht Jahren in Stufe 5 
erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung zu der Stufe 6.

	 c)	� Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens vier Jahren in Stufe 4 
erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu der Stufe 5.

	 d)	� Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren in Stufe 5 
erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu der Stufe 6.

	� 2Die Stufenlaufzeit beginnt nach der Zuordnung zu der höheren Stufe nach 
Satz 1 neu.

255

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

TVÜ-VKA



(2) 	� 1Beschäftigte, für die sich außerhalb von Absatz 1 am 1. Juli 2015 nach dem Anhang 
zur Anlage C zum TVöD eine Eingruppierung in einer höheren Entgeltgruppe als am 
30. Juni 2015 ergibt, bleiben in ihrer bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert, wenn 
sie nicht bis zum 30. Juni 2016 (Ausschlussfrist) ihre Höhergruppierung beantragen. 
2Der Antrag wirkt auf den 1. Juli 2015 zurück. 3Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Juli 
2015, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; Satz 2 
findet Anwendung. 4Für diese Höhergruppierungen finden § 17 Abs. 4 TVöD und 
§ 28a Abs. 5 Satz 1 Anwendung. 5Fallen am 1. Juli 2015 ein Stufenaufstieg und die 
Höhergruppierung zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschließend die 
Höhergruppierung.

Protokollerklärungen zu Absatz 2:

1. 	� 1Für Beschäftigte, die über den 30. Juni 2015 hinaus in der Entgeltgruppe 
S 10 eingruppiert sind, weil sie keinen Antrag nach Absatz 2 Satz 1 gestellt 
haben, gelten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 TVöD folgende Tabellen-
werte:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
gültig ab 
1. März 2016 2.651,83 2.925,84 3.062,86 3.469,13 3.798,41 4.068,86
gültig ab 
1. Februar 2017 2.714,15 2.994,60 3.134,84 3.550,65 3.887,67 4.164,48

	� 2Diese Tabellenwerte verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
um den von den Tarifvertragsparteien für die Entgeltgruppe S 9 festgeleg-
ten Vomhundertsatz.

2. 	� Bei Höhergruppierungen aus der Entgeltgruppe S 9 bei Tätigkeiten der Fall-
gruppe 2 nach der Fassung vom 30. Juni 2015 in die Entgeltgruppe S 11a gilt 
bei den Stufen 5 und 6 in entsprechender Anwendung von § 17 Abs. 4 Satz 
3 TVöD die Entgeltgruppe S 10 mit ihren am 30. Juni 2015 gültigen Tabellen-
werten als dazwischen liegende Entgeltgruppe.

(3) 	� 1Werden Beschäftigte zum 1. Juli 2015 aus einer individuellen Endstufe nach 
Absatz 1 einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet oder nach Absatz 2 höhergrup­
piert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe ein Entgelt, das dem Entgelt ihrer 
bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich des Zuordnungs- bzw. Höhergruppie­
rungsgewinns, den die Beschäftigten erhalten, die aus der Stufe 6 ihrer bisherigen 
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Entgeltgruppe der höheren Entgeltgruppe zugeordnet oder in diese höhergruppiert 
werden, entspricht. 2Soweit sich zum 1. Juli 2015 allein die Tabellenwerte der Ent­
geltgruppe der Anlage C (VKA) zum TVöD erhöhen, findet § 6 Abs. 4 Satz 4 entspre­
chende Anwendung.

(4) 	� Für Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 1, die am 
30. Juni 2015 den Stufen 1 oder 2 zugeordnet sind, finden für die Dauer des Ver­
bleibs in den Stufen 1 und 2 die Tabellenwerte der Stufen 1 und 2 nach dem Stand 
vom 30. Juni 2015 Anwendung.

(5) 	� 1Beschäftigte im Sinne des § 28a Abs. 7 Satz 1, die nicht innerhalb der Antrags­
frist nach § 28a Abs. 7 Satz 1 ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage 
C (VKA) zum TVöD geltend gemacht haben und die weiterhin Entgelt nach der 
Anlage A zum TVöD erhalten, können bis zum 29. Februar 2016 (Ausschlussfrist) 
ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD schriftlich 
beantragen. 2Bei Beschäftigten, die von ihrem Antragsrecht nach Satz 1 Gebrauch 
machen, wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das aus dem diesen Beschäftigten 
am 30. Juni 2015 zustehenden Tabellenentgelt, gegebenenfalls zuzüglich eines am 
30. Juni 2015 nach § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD zustehenden Garantiebetrages und 
einer am 30. Juni 2015 zustehenden Besitzstandszulage nach § 9, besteht. 3Diese 
Beschäftigten werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen 
Zwischenstufe der Entgeltgruppen S 8b, S 9 bzw. S 11a zugeordnet. 4Zum 1. Juli 2017 
steigen diese Beschäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe 
ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 Abs. 2 der 
Anlage zu Abschnitt VIII Sonderreglungen (VKA) § 56 BT-V bzw. § 52 Abs. 2 BT-B. 
6Liegt das Vergleichsentgelt nach Satz 2 über der höchsten Stufe der Entgeltgrup­
pe S 8b, S 9 bzw. S 11a, werden diese Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt 
entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 7Werden Beschäftigte vor dem 
1. Juli 2017 aus einer individuellen Zwischenstufe höhergruppiert, so erhalten sie 
in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag min­
destens der individuellen Zwischenstufe entspricht. 8Werden Beschäftigte aus einer 
individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 9Die 
individuelle Zwischen- bzw. Endstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpas­
sungen um den von den Tarifvertragsparteien für die Entgeltgruppe S 8b, S 9 bzw. 
S 11a festgelegten Vomhundertsatz. 10§ 28a Abs. 10 findet Anwendung. 11§ 28a Abs. 
11 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 31. Oktober 2009 der 
30. Juni 2015 und an die Stelle des 1. November 2009 der 1. Juli 2015 tritt.
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(6) 	� 1Ein am 30. Juni 2015 zustehender Strukturausgleich nach § 12 vermindert sich bei 
Höhergruppierung nach Absatz 2 um den sich daraus ergebenden Höhergruppie­
rungsgewinn. 2Dies gilt auch bei Höhergruppierungen aus einer individuellen Endstu­
fe nach Absatz 3.

Abschnitt IVb 
Überleitung in die Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA

§ 29 
Grundsatz

(1)	� 1Für die in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) sowie für die zwischen 
dem Inkrafttreten des TVöD und dem 31. Dezember 2016 neu eingestellten Be­
schäftigten (§ 1 Abs. 2), deren Arbeitsverhältnis über den 31. Dezember 2016 hinaus 
fortbesteht, gelten ab dem 1. Januar 2017 für Eingruppierungen § 12 (VKA) und 
§ 13 (VKA) TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD. 
2Diese Beschäftigten sind zum 1. Januar 2017 gemäß den nachfolgenden Regelungen 
in die Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) übergeleitet.

(2)	� 1Mit dem Inkrafttreten des § 12 (VKA) und des § 13 (VKA) TVöD in Verbindung mit 
der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD treten die allgemeinen Tätigkeits­
merkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten an die Stelle der bisheri­
gen Oberbegriffe in den Lohngruppenverzeichnissen. 2Soweit Tätigkeitsmerkmale in 
Lohngruppenverzeichnissen auf besondere körperliche Belastungen oder besondere 
Verantwortung abstellen, bleiben diese unberührt. 3Spezielle Eingruppierungsrege­
lungen in Lohngruppenverzeichnissen gelten bis zur Vereinbarung neuer Regelungen 
auf der Bundesebene bzw. auf Ebene eines kommunalen Arbeitgeberverbandes fort. 
4Die Lohngruppen der Lohngruppenverzeichnisse sind gemäß Anlage 3 den Entgelt­
gruppen des TVöD zugeordnet.

§ 29a 
Besitzstandsregelungen

(1)	� 1Die Überleitung erfolgt unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die 
Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit. 2Eine Überprüfung und Neufeststel­
lung der Eingruppierungen findet aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung 
für den Bereich der VKA nicht statt.
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Protokollerklärung zu Absatz 1:

Die Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TVöD nach der Anlage 1 oder 3 TVÜ-VKA 
in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung gilt als Eingruppierung. 

(2)	� Hängt die Eingruppierung nach § 12 (VKA) und § 13 (VKA) TVöD in Verbindung mit 
der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD von der Zeit einer Tätigkeit oder 
Berufsausübung ab, wird die vor dem 1. Januar 2017 zurückgelegte Zeit so berück­
sichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn § 12 (VKA) und § 13 (VKA) TVöD 
sowie die Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD bereits seit dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses gegolten hätten.

(3)	� Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2016 eine persönliche Besitzstandszulage 
nach der Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 Satz 3 oder eine persönliche Zulage nach 
§ 17 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung zugestanden hat, 
erhalten eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange die an­
spruchsbegründende Tätigkeit unverändert auszuüben ist.

(4)	� 1Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe über Absatz 3 hinaus beson­
dere Entgeltbestandteile geknüpft waren und diese in der Anlage 1 – Entgeltordnung 
(VKA) zum TVöD nicht oder in geringerer Höhe entsprechend vereinbart sind, wird 
die hieraus am 1. Januar 2017 bestehende Differenz unter den bisherigen Voraus­
setzungen als Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende 
Tätigkeit unverändert auszuüben ist und die Voraussetzungen für den besonderen 
Entgeltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin erfüllt sind. 2Die Differenz 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertrags­
parteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Prozentsatz.

Protokollerklärung zu Absatz 4:

Absatz 4 findet auf die Regelung in der Protokollerklärung Nr. 5 des Teils B 
Abschnitt XI Ziffer 1 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) sowie auf § 52 Abs. 
4 BT-K in der bis zum 31. Dezember 2016 gültigen Fassung und die Protokoll-
erklärungen Nr. 1 Abs. 2 der Abschnitte A und B der Anlage 1b zum BAT keine 
Anwendung. 
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(5)	� Abweichend von Absatz 4 bestimmt sich die Zahlung der Besitzstandszulage für eine 
Vergütungsgruppenzulage nach § 9.

(6)	� Bei Veränderungen der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit der/des Beschäftigten 
ändert sich in den Fällen der Absätze 3 und 4 die Besitzstandszulage entsprechend.

§ 29b 
Höhergruppierungen

(1)	� 1Ergibt sich nach der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD eine höhere Ent­
geltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in der Entgeltgruppe eingruppiert, 
die sich nach § 12 (VKA) TVöD ergibt. 2Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 
2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2017 zurück; 
nach dem Inkrafttreten der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD eingetre­
tene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben 
bei der Stufenzuordnung nach den Absätzen 2 bis 5 unberücksichtigt. 3Ruht das 
Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2017, beginnt die Frist von einem Jahr nach Satz 1 
mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2017 
zurück.

(2)	� 1Die Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Rege­
lungen für Höhergruppierungen (§ 17 Abs. 4 TVöD in der bis zum 28. Februar 2017 
geltenden Fassung). 2War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe der 
Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 1 der Stufe 1 der höheren Ent­
geltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet. 

(3)	� 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 erhalten, auf Antrag nach 
Absatz 1 höhergruppiert, entfällt die Besitzstandszulage rückwirkend ab dem 
1. Januar 2017. 2Abweichend von Absatz 2 Satz 1 wird für die Anwendung des § 17 
Abs. 4 Satz 1 und 2 TVöD in der bis zum 28. Februar 2017 geltenden Fassung zu dem 
jeweiligen bisherigen Tabellenentgelt die wegfallende Zulage hinzugerechnet und 
anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3:

Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe wird die 
Besitzstandszulage nach § 9 nur in der Ausgangsentgeltgruppe dem Tabellen-
entgelt hinzugerechnet.
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(4)	� 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 29a Abs. 3 erhalten, auf 
Antrag nach Absatz 1 höhergruppiert, entfällt die Besitzstandszulage rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2017. 2Ergibt sich durch die Höhergruppierung die Zuordnung zu einer 
niedrigeren Stufe als in der bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend von Absatz 2 
Satz 1 die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit 
in der höheren Entgeltgruppe angerechnet. 3Ist dadurch am Tag der Höhergruppie­
rung in der höheren Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthö­
heren Stufe erfüllt, beginnt in dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlaufzeit neu. 
4§ 29a Abs. 4 findet keine Anwendung.

(5)	� 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 und eine Besitzstandszula­
ge nach § 29a Abs. 3 erhalten, auf Antrag nach Absatz 1 höhergruppiert, entfallen 
beide Besitzstandszulagen rückwirkend ab dem 1. Januar 2017. 2Abweichend von 
Absatz 2 Satz 1 werden für die Anwendung des § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 TVöD zu dem 
jeweiligen bisherigen Tabellenentgelt die beiden wegfallenden Besitzstandszulagen 
hinzugerechnet und anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. 3Ergibt sich 
durch die Höhergruppierung die Zuordnung zu einer niedrigeren Stufe als in der 
bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend von Absatz 2 Satz 1 die in der bisherigen 
Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der höheren Entgelt­
gruppe angerechnet. 4Ist dadurch am Tag der Höhergruppierung in der höheren 
Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren Stufe erfüllt, 
beginnt in dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlaufzeit neu. 5§ 29a Abs. 4 findet 
keine Anwendung.

Protokollerklärung zu Absatz 5 Satz 2:

Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe werden die 
Besitzstandszulagen nach § 9 und nach § 29a Abs. 3 nur in der Ausgangsentgelt-
gruppe dem Tabellenentgelt hinzugerechnet.

Protokollerklärung zu den Absätzen 4 und 5:

Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe erfolgt die 
Mitnahme der Stufenlaufzeit nur bei der ersten dazwischenliegenden Entgelt-
gruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 TVöD.
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§ 29c 
Besondere Überleitungsregelungen

(1)	� Beschäftigte mit einem Anspruch auf die bisherige Zulage nach § 17 Abs. 8 in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung sind stufengleich und unter Mitnahme 
der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet. 

(2)	� Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die keine besonderen Stufenregelungen 
gelten, sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten 
Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet.

(3)	� 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die gemäß des Anhangs zu § 16 (VKA) TVöD 
in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung die Stufe 5 Endstufe ist, sind 
unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Stufe der 
Entgeltgruppe 9a übergeleitet, deren Betrag dem Betrag ihrer bisherigen Stufe 
entspricht. 2Für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2016 der Stufe 2 zugeordnet 
sind, finden für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 2 die Tabellenwerte der Stufe 2 
nach dem Stand vom 31. Dezember 2016 Anwendung. 3Ist bei Beschäftigten, die am 
31. Dezember 2016 der Stufe 4 zugeordnet sind, bei der Überleitung am 1. Januar 
2017 in die Entgeltgruppe 9a die Stufenlaufzeit zum Erreichen der Stufe 5 erfüllt, 
werden sie der Stufe 5 zugeordnet. 4Ist in der bisherigen Stufe 4 eine über vier Jahre 
hinausgehende Stufenlaufzeit zurückgelegt, wird die darüber hinaus zurückgelegte 
Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 9a angerech­
net. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 2 und 3:

Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt unberührt.

(4)	� 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die gemäß des Anhangs zu § 16 (VKA) TVöD 
in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung die Stufe 4 Endstufe ist, sind 
stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in 
die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 des Anhangs 
zu § 16 (VKA) bleiben unberührt.

(5)	� Fallen am 1. Januar 2017 ein Stufenaufstieg und die Höhergruppierung nach § 29b 
Abs. 1 zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschließend die Höhergrup­
pierung. 
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(6)	� 1Bei Höhergruppierungen nach § 29b Abs. 1 wird der Unterschiedsbetrag zum bis­
herigen Entgelt auf den Strukturausgleich nach § 12 angerechnet. 2Dies gilt auch für 
Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe 9c. 3Eine Überleitung in die Entgeltgrup­
pen 9a, 9b oder 14 nach den Absätzen 1 bis 4 gilt nicht als Höhergruppierung.

§ 29d 
Überleitung in die Anlage E zum BT-K und zum BT-B

– hier nicht abgedruckt –

Abschnitt V 
Besondere Regelungen für einzelne Mitgliedverbände der VKA

§ 30 
KAV Berlin

(1)	� Auf Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des § 2 Abs. 1 bis 6 und 8 des 
Tarifvertrages über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Angestellten und ange­
stelltenversicherungspflichtigen Auszubildenden der Mitglieder des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes Berlin (KAV Berlin) – Überleitungs-TV KAV Berlin – vom 9. De­
zember 1999 in der jeweils geltenden Fassung fallen und auf deren Arbeitsverhältnis 
§ 27 Abschnitt A BAT/BAT-O in der für den Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder geltenden Fassung sowie der Vergütungstarifvertrag für den Bereich des 
Bundes und der Länder Anwendung findet, findet der TVöD und dieser Tarifvertrag 
Anwendung, soweit nachfolgend nichts Besonderes bestimmt ist. 

(2)	� 1Auf überzuleitende Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O finden 
anstelle der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie der Anlagen 1 bis 3 
dieses Tarifvertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie die Anlagen 
2 bis 4 des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD 
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005 in der 
bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung Anwendung. 2Abweichend von Anla­
ge 2 TVÜ-Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung und von § 16 
(VKA) TVöD gelten ab der Entgeltgruppe 9a folgende besonderen Regelungen:

	 a)	� 1In der Entgeltgruppe 9a ist Endstufe die Stufe 4. 2Die Stufe 3 der Entgeltgruppe 
9a wird nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 der Entgeltgruppe 9a wird 
nach neun Jahren in Stufe 3 erreicht. 3Die Stufe 2 der Entgeltgruppe 9a hat den 
Betrag der Stufe 2 der Entgeltgruppe 9b.

	 b)	� Ab der Entgeltgruppe 9b wird die Stufe 5a nach 5 Jahren in Stufe 5 und die Stu­
fe 6 – frühestens ab 1. Oktober 2015 – nach fünf Jahren in Stufe 5a erreicht.
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	� 3Die Entgeltgruppe 15Ü wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert ab 1. März 
2016 in Höhe von 7.073,20 Euro und ab 1. Februar 2017 in Höhe von 7.239,42 Euro 
erweitert. 4Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabellenwert der Stufe 5 zuzüglich 
des halben Differenzbetrages zwischen den Stufen 5 und 6, kaufmännisch auf volle 
Eurobeträge gerundet. 5Mit Erreichen der Stufe 5a entfällt ein etwaiger Struktur­
ausgleich. 6Mit Erreichen der Stufe 6 findet uneingeschränkt das VKA-Tarifrecht 
Anwendung.

Änderung § 30 Abs. 2 zum 1. März 2017
a)	�� Es werden folgende neue Sätze 5 und 6 eingefügt:
		� „5Bei Höhergruppierung aus der Stufe 6 einer der Entgeltgruppen 1 bis 8 in 

eine der Entgeltgruppen 9b bis 15 erfolgt die Zuordnung zur Stufe 5a. 6Dies 
gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte zum Zeitpunkt der Höhergruppierung 
mindestens zehn Jahre in der Stufe 6 zurückgelegt hat.“

b)	�� Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 7 und 8. 

(3)	� 1Beschäftigte gem. § 38 Abs. 5 TVöD, für die die Tarifregelungen des Tarifgebiets 
West Anwendung finden, erhalten für das Kalenderjahr 2005 eine Einmalzahlung in 
Höhe von 100 €, zahlbar mit dem Oktoberentgelt (31. Oktober 2005). 2Der Tarifver­
trag über eine Einmalzahlung im Jahr 2005 für den Bereich der VKA – Tarifbereich 
West – vom 9. Februar 2005 gilt entsprechend. 3Für die Jahre 2006 und 2007 gilt 
§ 21 dieses Tarifvertrages. 4Beschäftigte, auf die die Tarifregelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden, erhalten keine Einmalzahlung. 

(4)	� Für Beschäftigte der Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin 
mbH gilt bis zum 31. Dezember 2007 das bis zum 30. September 2005 geltende Tarif­
recht weiter, wenn nicht vorher ein neuer Tarifvertrag zu Stande kommt.

(5)	� Der Tarifvertrag über die Fortgeltung des TdL-Tarifrechts für die Angestellten und 
angestelltenrentenversicherungspflichtigen Auszubildenden der NET-GE Kliniken 
Berlin GmbH (jetzt Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH) vom 17. Januar 2001 
gilt uneingeschränkt fort; die vorstehenden Absätze 1 bis 4 gelten nicht.

(6) 	� 1Für im Abrechnungsverband Ost der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) pflichtversicherte Beschäftigte im Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 gilt 
§ 20 (VKA) Abs. 3 Satz 1 TVöD mit der Maßgabe, dass der Bemessungssatz im 
Kalenderjahr 2016 80 v. H., im Kalenderjahr 2017 85 v. H., im Kalenderjahr 2018 
90 v. H., im Kalenderjahr 2019 95 v. H. und ab dem Kalenderjahr 2020 100 v. H. 
beträgt. 2Die Bemessungssätze sind auf zwei Stellen nach dem Komma kaufmän­
nisch zu runden.
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§ 31 
KAV Bremen

(1)	� Der Tarifvertrag über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Beschäftigten der Mit­
glieder des KAV Bremen vom 17. Februar 1995 bleibt durch das In-Kraft-Treten des 
TVöD und dieses Tarifvertrages unberührt und gilt uneingeschränkt fort. 

(2)	� Der Tarifvertrag über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Arbeiter und die 
arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszubildenden des Landes und der Stadt
gemeinde Bremen sowie der Stadt Bremerhaven (Überleitungs-TV Bremen) vom  
17. Februar 1995 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 8 vom 31. Januar 
2003 gilt mit folgenden Maßgaben weiter:

	 1.	� Der TVöD und dieser Tarifvertrag treten an die Stelle der in § 2 Abs. 2 vereinbar­
ten Geltung des BMT-G II.

	 2.	� § 2 Abs. 3 treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 außer Kraft.
	 3.	� In § 2 Abs. 4 bis 7 und 9 wird die Bezugnahme auf den BMT-G II ersetzt durch die 

Bezugnahme auf den TVöD.
	 4.	� In den Anlagen 3 bis 6 wird die Bezugnahme auf den BMT-G II ersetzt durch die 

inhaltliche Bezugnahme auf die entsprechenden Regelungen des TVöD. Diese 
Anlagen sind bis zum 31. Dezember 2006 an den TVöD und diesen Tarifvertrag 
anzupassen.

(3)	� In Ergänzung der Anlage 3 dieses Tarifvertrages werden der Entgeltgruppe 3 ferner 
folgende für den Bereich des KAV Bremen nach dem Rahmentarifvertrag zu § 20 
Abs. 1 BMT-G II vorgesehene und im bremischen Lohngruppenverzeichnis vom 17. 
Februar 1995 vereinbarte Lohngruppen zugeordnet:

	 –	� Lgr. 2 mit Aufstieg nach 2a und 3
	 –	� Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a
	 –	� Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3
(4)	� Der Tarifvertrag über die Geltung des VKA-Tarifrechts für die Angestellten und 

Arbeiter und die angestellten- und arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszu­
bildenden der Entsorgung Nord GmbH Bremen, der Abfallbehandlung Nord GmbH 
Bremen, der Schadstoffentsorgung Nord GmbH Bremen, der Kompostierung Nord 
GmbH Bremen sowie der Abwasser Bremen GmbH vom 5. Juni 1998 gilt mit folgen­
der Maßgabe fort:

	� Der TVöD und dieser Tarifvertrag treten mit folgenden Maßgaben an die Stelle der in 
§ 2 Abs. 2 und 3 vereinbarten Geltung des BAT und BMT-G II:

	 1.	� Zu § 17 dieses Tarifvertrages: § 25 BAT findet keine Anwendung.
	 2.	� Eine nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a bzw. Buchst. b des Tarifvertrages vom 5. Juni 

1998 im September 2005 gezahlte Besitzstandszulage fließt in das Vergleichsent­
gelt gemäß § 5 Abs. 2 dieses Tarifvertrages ein.
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	 3.	� Übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bis­
herigen Tarifrechts gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b des Tarifvertrages vom 
5. Juni 1998 die für die Zahlung einer persönlichen Zulage erforderliche Zeit der 
Bewährung zur Hälfte erfüllt haben, erhalten zum Zeitpunkt, zu dem sie nach 
bisherigem Recht die persönliche Zulage erhalten würden, in ihrer Entgeltgruppe 
Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischenstufe, Stufe bzw. Endstufe, die 
sich ergeben hätte, wenn in das Vergleichsentgelt (§ 5 Abs. 2) die persönliche 
Zulage eingerechnet worden wäre. § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 sowie Absatz 3 gelten 
entsprechend.

	 4.	� Gegenüber den zum Zeitpunkt der Rechtsformänderung (Betriebsübergang) 
der Bremer Entsorgungsbetriebe auf die Gesellschaften übergegangenen und 
unbefristet beschäftigten kündbaren Beschäftigten sind betriebsbedingte Kündi­
gungen ausgeschlossen.

§ 32 
AV Hamburg

(1)	� Der als Protokollerklärung bezeichnete Tarifvertrag aus Anlass des Beitritts der 
Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V. (AV Hamburg) zur Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 1. Juli 1955 vom 5. August 1955 bleibt 
durch das In-Kraft-Treten des TVöD und dieses Tarifvertrages unberührt und gilt 
uneingeschränkt fort.

(2)	� 1Auf überzuleitende Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT finden anstelle 
der §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie der Anlagen 1 bis 3 dieses Tarif­
vertrages die §§ 4 bis 6, §§ 12, 17 und 19 Abs. 2 und 3 sowie die Anlagen 2 bis 4 des 
Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur 
Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005 in der bis zum 
31. Dezember 2013 geltenden Fassung Anwendung. 2Abweichend von Anlage 2 TVÜ-
Bund in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung und von § 16 (VKA) TVöD 
gelten ab der Entgeltgruppe 9a folgende besonderen Regelungen:

	 a)	� 1In der Entgeltgruppe 9a ist Endstufe die Stufe 4. 2Die Stufe 3 der Entgeltgruppe 
9a wird nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 der Entgeltgruppe 9a wird 
nach neun Jahren in Stufe 3 erreicht. 3Die Stufe 2 der Entgeltgruppe 9a hat den 
Betrag der Stufe 2 der Entgeltgruppe 9b.

	 b)	� Ab der Entgeltgruppe 9b wird die Stufe 5a nach 5 Jahren in Stufe 5 und die Stu­
fe 6 – frühestens ab 1. Oktober 2015 – nach fünf Jahren in Stufe 5a erreicht.
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	� 3Die Entgeltgruppe 15Ü wird um die Stufe 6 mit einem Tabellenwert ab 1. März 
2016 in Höhe von 7.073,20 Euro und ab 1. Februar 2017 in Höhe von 7.239,42 Euro 
erweitert. 4Die Entgeltstufe 5a entspricht dem Tabellenwert der Stufe 5 zuzüglich 
des halben Differenzbetrages zwischen den Stufen 5 und 6, kaufmännisch auf volle 
Eurobeträge gerundet. 5Mit Erreichen der Stufe 5a entfällt ein etwaiger Struktur­
ausgleich. 6Mit Erreichen der Stufe 6 findet uneingeschränkt das VKA-Tarifrecht 
Anwendung.

Änderung § 32 Abs. 2 zum 1. März 2017
a)	� Es werden folgende neue Sätze 5 und 6 eingefügt:
	� „5Bei Höhergruppierung aus der Stufe 6 einer der Entgeltgruppen 1 bis 8 in 

eine der Entgeltgruppen 9b bis 15 erfolgt die Zuordnung zur Stufe 5a. 6Dies 
gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte zum Zeitpunkt der Höhergruppierung 
mindestens zehn Jahre in der Stufe 6 zurückgelegt hat.“

b)	� Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 7 und 8. 

(3)	� In Ergänzung der Anlagen 1 und 3 dieses Tarifvertrages werden der Entgeltgruppe 
3 ferner folgende für die Flughafen Hamburg GmbH nach dem Tarifvertrag über die 
Einreihung der Arbeiter der Flughafen Hamburg GmbH in die Lohngruppen und über 
die Gewährung von Erschwerniszuschlägen (§ 23 BMT-G) vereinbarte Lohngruppen 
zugeordnet:

	 –	 Lgr. 2 mit Aufstieg nach 2a und 3
	 –	 Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a
	 –	 Lgr. 2a mit Aufstieg nach 3

§ 33 
Gemeinsame Regelung

(1)	� 1Soweit in (landes-)bezirklichen Lohngruppenverzeichnissen bei den Aufstiegen an­
dere Verweildauern als drei Jahre bzw. – für die Eingruppierung in eine a-Gruppe – 
als vier Jahre vereinbart sind, haben die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien die 
Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß Anlagen 1 und 3 nach 
den zu Grunde liegenden Grundsätzen bis zum 31. Dezember 2005 vorzunehmen. 
2Für Beschäftigte, die dem Gehaltstarifvertrag für Angestellte in Versorgungs- und 
Verkehrsbetrieben im Lande Hessen (HGTAV) unterfallen, werden die landesbezirkli­
chen Tarifvertragsparteien über die Fortgeltung des HGTAV bzw. dessen Anpassung 
an den TVöD spätestens bis zum 30. Juni 2006 eine Regelung vereinbaren. 3Soweit 
besondere Lohngruppen vereinbart sind, hat eine entsprechende Zuordnung zu den 
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Entgeltgruppen landesbezirklich zu erfolgen. 4Am 1. Oktober 2005 erfolgt in den 
Fällen der Sätze 1 bis 3 die Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender 
Abschlag auf das Entgelt, das den Beschäftigten nach der Überleitung zusteht.

(2)	� 1Soweit auf das Arbeitsverhältnis von aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O/
BAT-Ostdeutsche Sparkassen überzuleitende Beschäftigten bei sonstigen Arbeit­
gebern von Mitgliedern der Mitgliedverbände der VKA nach § 27 Abschn. A BAT/
BAT-O in der für den Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder geltenden 
Fassung sowie der Vergütungstarifvertrag für den Bereich des Bundes und der 
Länder Anwendung finden, haben die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien die 
für die Überleitung notwendigen Regelungen zu vereinbaren. 2Am 1. Oktober 2005 
erfolgt die Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu verrechnender Abschlag auf das 
Entgelt, das diesen Beschäftigten nach der Überleitung zusteht. 3Kommt auf landes­
bezirklicher Ebene bis zum 31. Dezember 2005 – ggf. nach einer einvernehmlichen 
Verlängerung – keine tarifliche Regelung zustande, treffen die Tarifvertragsparteien 
dieses Tarifvertrages die notwendigen Regelungen.

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 34 
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 	 Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.
(2)	� 1Der Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 

werden. 2Abweichend von Satz 1 kann § 28a mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014, 
schriftlich gekündigt werden.
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Anlage 1
– gestrichen –

Anlage 2 
Strukturausgleiche für Angestellte (VKA)

– hier nicht abgedruckt –

Anlage 3 
Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen

– hier nicht abgedruckt –

Anlage 4
– gestrichen –
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Tarifvertrag über die betriebliche  
Altersversorgung der Beschäftigten  

des öffentlichen Dienstes  
(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV)

vom 1. März 2002, 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 9 vom 29. April 2016

[ATV-K in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 6 vom 29. April 2016]

Präambel

1Die Tarifvertragsparteien haben sich – auch in Ausfüllung des Beschlusses des Bundes­
verfassungsgerichts vom 22. März 2000 (1 BvR 1136/96) – am 13. November 2001 auf 
eine grundlegende Reform der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes geeinigt, 
um deren Zukunftsfähigkeit zu sichern; der Altersvorsorgeplan 2001 vom 13. November 
2001 ist zugleich Geschäftsgrundlage dieses Tarifvertrages. 2Das bisherige Gesamtver­
sorgungssystem wird mit Ablauf des 31. Dezember 2000 geschlossen und durch ein 
Punktemodell ersetzt, in dem entsprechend den nachfolgenden Regelungen diejenigen 
Leistungen zugesagt werden, die sich ergeben würden, wenn eine Gesamt-Beitragsleis­
tung von vier v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts vollständig in ein kapitalge­
decktes System eingezahlt würde. 3Das Jahr 2001 wird im Rahmen des Übergangsrechts 
berücksichtigt. 4Bei den Zusatzversorgungseinrichtungen kann als Leistung der betriebli­
chen Altersversorgung auch eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge durch eige­
ne Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung durchgeführt werden.
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Erster Teil 
Punktemodell

Abschnitt I 
Geltungsbereich

§ 1 
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Auszubildende  
(Beschäftigte), die unter den Geltungsbereich der in der Anlage 1 aufgeführten Tarifver­
träge des öffentlichen Dienstes fallen und deren Arbeitgeber bei der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) Beteiligter oder bei der Ruhegehalts- und Zusatzver­
sorgungskasse des Saarlandes (ZVK-Saar) Mitglied ist.
Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Auszubildende  
(Beschäftigte), die unter den Geltungsbereich der in der Anlage 1 aufgeführten Tarifver­
träge des öffentlichen Dienstes fallen, soweit sie nicht bei den an der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) beteiligten Mitgliedern der übrigen der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) angehörenden Arbeitgeberverbände 
beschäftigt sind.

Abschnitt II 
Versicherung bei der Zusatzversorgungseinrichtung

§ 2 
Pflichtversicherung

(1)	� 1Die Beschäftigten sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 zu versichern, wenn sie
	 a)	� das 17. Lebensjahr vollendet haben und
	 b)	� die Wartezeit (§ 6) erfüllen können.
	� 2Die Wartezeit muss bis zum Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das 

gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente 
vollendet, erfüllt werden können; frühere Versicherungszeiten, die auf die Wartezeit 
angerechnet werden, sind zu berücksichtigen. 3Die Pflicht zur Versicherung setzt 
mit dem Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bei der öffentlichen Zusatzversor­
gungseinrichtung, bei der der Arbeitgeber Mitglied/Beteiligter ist, ein. 4Die Pflicht 
zur Versicherung endet mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.
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(2)	� 1Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit an Hochschulen oder For­
schungseinrichtungen, die für ein befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden, in 
dem sie wegen der Dauer der Befristung die Wartezeit nach § 6 Abs. 1 nicht erfüllen 
können, und die bisher keine Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung 
haben, sind auf ihren schriftlichen Antrag vom Arbeitgeber von der Pflicht zur Ver­
sicherung zu befreien. 2Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses zu stellen. 3Zugunsten der nach Satz 1 von der Pflichtversiche­
rung befreiten Beschäftigten werden Versorgungsanwartschaften auf eine freiwillige 
Versicherung (entsprechend § 26 Abs. 3 Satz 1) mit Beiträgen in Höhe der auf den 
Arbeitgeber entfallenden Aufwendungen für die Pflichtversicherung, einschließlich 
eines eventuellen Arbeitnehmerbeitrags nach § 37a Abs. 2 höchstens jedoch mit vier 
v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts begründet. 4Wird das Arbeitsver­
hältnis im Sinne des Satzes 1 verlängert oder fortgesetzt, beginnt die Pflichtversi­
cherung anstelle der freiwilligen Versicherung mit dem Ersten des Monats, in dem 
die Verlängerung oder Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über fünf Jahre hinaus 
vereinbart wurde. 5Eine rückwirkende Pflichtversicherung von Beginn des Arbeits­
verhältnisses an ist ausgeschlossen.

(3)	� Von der Pflicht zur Versicherung ausgenommen sind die von der Anlage 2 erfassten 
Beschäftigten.

(4)	� Der Anspruch der/des Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, zweiter Halbsatz in 
Verbindung mit § 1 a Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung der Versicherung mit eigenen 
Beiträgen in entgeltlosen Zeiten während eines bestehenden Beschäftigungsverhält­
nisses ist für die Pflichtversicherung ausgeschlossen.

§ 3 
Beitragsfreie Versicherung

(1)	� Die Versicherung bleibt als beitragsfreie Versicherung bestehen, wenn das Beschäf­
tigungsverhältnis endet.

(2)	� Die beitragsfreie Versicherung endet bei Eintritt des Versicherungsfalles, Überlei­
tung der Versicherung auf eine andere Zusatzversorgungseinrichtung, Tod, Erlö­
schen der Anwartschaft oder bei Beginn einer erneuten Pflichtversicherung.

§ 4 
Überleitung der Versicherung

(1)	� 1Die Beschäftigten, die bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung versichert 
sind, von der die Versicherung übergeleitet wird, sind verpflichtet, die Überleitung 
der Versicherung auf die für ihren Arbeitgeber zuständige Zusatzversorgungseinrich­
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tung zu beantragen, es sei denn, dass bei der anderen Zusatzversorgungseinrichtung 
Pflicht zur Versicherung besteht oder auch bei Überleitung der Versicherung keine 
Pflicht zur Versicherung bei der für ihren Arbeitgeber zuständigen Zusatzversor­
gungseinrichtung entstünde. 2Das Gleiche gilt für die Beschäftigten, die gegen eine 
in Satz 1 genannte Zusatzversorgungseinrichtung Anspruch auf Rente haben, und 
zwar auch dann, wenn diese Zusatzversorgungseinrichtung die Rente weiter ge­
währt.

ATV-K: Kein Absatz 2
(2)	� Werden Beschäftigte als Arbeiterinnen/Arbeiter der Wasser- und Schifffahrtsver­

waltung des Bundes oder bei der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung des Landes 
Niedersachsen oder bei der Wasserwirtschaftsverwaltung eines Landes eingestellt 
und bei der Bahnversicherungsanstalt Abteilung B versicherungspflichtig, sind sie 
verpflichtet, die Überleitung der Versicherung von der für ihren bisherigen Arbeitge­
ber zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung auf die Bahnversicherungsanstalt Ab­
teilung B zu beantragen, wenn ein entsprechendes Überleitungsabkommen besteht.

Abschnitt III 
Betriebsrente

§ 5 
Versicherungsfall und Rentenbeginn

1Der Versicherungsfall tritt am Ersten des Monats ein, von dem an der Anspruch auf 
gesetzliche Rente wegen Alters als Vollrente bzw. wegen teilweiser oder voller Erwerbs­
minderung besteht. 2Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuweisen. 3Den in der gesetzlichen Rentenversicherung 
Pflichtversicherten, bei denen der Versicherungsfall nach Satz 1 eingetreten ist und die 
die Wartezeit nach § 6 erfüllt haben, wird auf ihren schriftlichen Antrag von der Zusatz­
versorgungseinrichtung eine Betriebsrente gezahlt. 4Die Betriebsrente beginnt – vorbe­
haltlich des § 12 – mit dem Beginn der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

§ 6 
Wartezeit

(1)	� 1Betriebsrenten werden erst nach Erfüllung der Wartezeit von 60 Kalendermona­
ten gewährt. 2Dabei wird jeder Kalendermonat berücksichtigt, für den mindestens 
für einen Tag Aufwendungen für die Pflichtversicherung nach §§ 16, 18 erbracht 
wurden. 3Bis zum 31. Dezember 2000 nach dem bisherigen Recht der Zusatzversor­
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gung als Umlagemonate zu berücksichtigende Zeiten zählen für die Erfüllung der 
Wartezeit. 4Für die Erfüllung der Wartezeit werden Versicherungsverhältnisse bei 
Zusatzversorgungseinrichtungen nach § 2 Abs. 1 zusammengerechnet.

(2)	� 1Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Versicherungsfall durch einen Arbeitsunfall 
eingetreten ist, der im Zusammenhang mit dem die Pflicht zur Versicherung begrün­
denden Arbeitsverhältnis steht oder wenn die/der Versicherte infolge eines solchen 
Arbeitsunfalls gestorben ist. 20b ein Arbeitsunfall vorgelegen hat, ist durch Bescheid 
des Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung nachzuweisen.

(3)	� In den Fällen des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 
des Deutschen Bundestages und entsprechender gesetzlicher Vorschriften werden 
Zeiten einer nach dem Beginn der Pflichtversicherung liegenden Mitgliedschaft im 
Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament oder in dem Parlament eines 
Landes auf die Wartezeit angerechnet.

§ 7 
Höhe der Betriebsrente

(1)	� Die monatliche Betriebsrente errechnet sich aus der Summe der bis zum Beginn der 
Betriebsrente (§ 5 Satz 4) erworbenen Versorgungspunkte (§ 8), multipliziert mit 
dem Messbetrag von vier Euro.

(2)	� Die Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Hälfte der Be­
triebsrente, die sich nach Absatz 1 bei voller Erwerbsminderung ergeben würde.

(3)	� Die Betriebsrente mindert sich für jeden Monat, für den der Zugangsfaktor nach 
§ 77 SGB VI herabgesetzt ist, um 0,3 v. H., höchstens jedoch um insgesamt 10,8 v. H.

§ 8 
Versorgungspunkte

(1)	� 1Versorgungspunkte ergeben sich
	 a)	� für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 15),
	 b)	� für soziale Komponenten (§ 9) und
	 c)	� als Bonuspunkte (§ 19).
	� 2Die Versorgungspunkte nach Satz 1 Buchst. a und b werden jeweils zum Ende des Ka­

lenderjahres bzw. zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses festgestellt 
und dem Versorgungskonto gutgeschrieben; die Feststellung und Gutschrift der Bonus­
punkte erfolgt zum Ende des folgenden Kalenderjahres. 3Versorgungspunkte werden 
jeweils auf zwei Nachkommastellen unter gemeinüblicher Rundung berechnet.

(2) 	� 1Die Anzahl der Versorgungspunkte für ein Kalenderjahr nach Absatz 1 Satz 1 
Buchst. a ergibt sich aus dem Verhältnis eines Zwölftels des zusatzversorgungspflich­
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tigen Jahresentgelts zum Referenzentgelt von 1.000 Euro, multipliziert mit dem 
Altersfaktor (Absatz 3); dies entspricht einer Beitragsleistung von vier v. H. des zu­
satzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Bei einer vor dem 1. Januar 2003 vereinbarten 
Altersteilzeit auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes werden die Versorgungs­
punkte nach Satz 1 mit dem 1,8-fachen berücksichtigt, soweit sie nicht auf Entgelten 
beruhen, die in voller Höhe zustehen.

Protokollerklärung1 zu Absatz 2 Satz 2:

Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversi-
cherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Al-
tersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige Entgelt so zu 
erhöhen, dass sich nach Anwendung von Absatz 2 Satz 2 so viele Versorgungs-
punkte ergeben, wie dies dem über den gesetzlichen Mindestbeitrag erhöhten 
Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung entspricht.

(3)	� Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 v. H. während der 
Anwartschaftsphase und von 5,25 v. H. während des Rentenbezuges und richtet sich 
nach der folgenden Tabelle; dabei gilt als Alter die Differenz zwischen dem jeweili­
gen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr:

Alter Altersfaktor Alter Altersfaktor Alter Altersfaktor Alter Altersfaktor
17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0
19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0
21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8
27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8
28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 + 0,8

1  �Im ATV werden die Protokollerklärungen als „Protokollnotiz“ bezeichnet, im ATV-K als „Protokollerklärung“. Der besseren Lesbarkeit halber wird in dieser Broschüre 

durchgängig die gängige Bezeichnung „Protokollerklärung“ verwendet.
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§ 9 
Soziale Komponenten

(1) 	� 1Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhältnis wegen einer Eltern­
zeit nach § 15 des Bundeserziehungsgeldgesetzes ruht, werden für jedes Kind, für 
das ein Anspruch auf Elternzeit besteht, die Versorgungspunkte berücksichtigt, die 
sich bei einem zusatzversorgungspflichtigen Entgelt von 500 Euro in diesem Monat 
ergeben würden. 2Es werden je Kind höchstens 36 Kalendermonate berücksich­
tigt. 3Bestehen mehrere zusatzversorgungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Sinne 
des Satzes 1 bestimmt die/der Pflichtversicherte, für welches Arbeitsverhältnis 
die Versorgungspunkte nach Satz 1 berücksichtigt werden. 4Für die Zeit, in der das 
Arbeitsverhältnis wegen der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG 
ruht, werden die Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich ergeben würden, wenn 
in dieser Zeit das fiktive Entgelt nach § 21 TVöD bzw. entsprechenden tarifvertragli­
chen Regelungen gezahlt worden wäre. 5Diese Zeiten werden als Umlage-/Beitrags­
monate für die Erfüllung der Wartezeiten berücksichtigt.

(2) 	� 1Bei Eintritt des Versicherungsfalles wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres werden Pflichtversicherten für jeweils zwölf 
volle, bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres fehlende Kalendermonate so viele 
Versorgungspunkte hinzugerechnet, wie dies dem Verhältnis von durchschnittlichem 
monatlichem zusatzversorgungspflichtigem Entgelt der letzten drei Kalenderjahre 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zum Referenzentgelt entspricht; bei Berechnung 
des durchschnittlichen Entgelts werden Monate ohne zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt nicht berücksichtigt. 2Ist in diesem Zeitraum kein zusatzversorgungspflich­
tiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 1 das Entgelt zugrunde 
zu legen, das sich als durchschnittliches monatliches zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt im Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn ergeben hätte.

(3) 	� 1Bei Beschäftigten, die am 1. Januar 2002 bereits 20 Jahre pflichtversichert sind, 
werden für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung bis zum 31. Dezember 
2001 mindestens 1,84 Versorgungspunkte berücksichtigt. 2Bei Beschäftigten, deren 
Gesamtbeschäftigungsquotient am 31. Dezember 2001 kleiner als 1,0 ist, gilt Satz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass der Faktor 1,84 mit dem am 31. Dezember 
2001 maßgebenden Gesamtbeschäftigungsquotienten multipliziert wird.
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§ 10 
Betriebsrente für Hinterbliebene

(1)	� 1Stirbt eine Versicherte/ein Versicherter, die/der die Wartezeit (§ 6) erfüllt hat, oder 
eine Betriebsrentenberechtigte/ein Betriebsrentenberechtigter, hat die hinterblie­
bene Ehegattin/der hinterbliebene Ehegatte Anspruch auf eine kleine oder große 
Betriebsrente für Witwen/Witwer, wenn und solange ein Anspruch auf Witwen/Wit­
werrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung besteht oder bestehen würde, 
sofern kein Rentensplitting unter Ehegatten durchgeführt worden wäre. 2Art (kleine/
große Betriebsrenten für Witwen/Witwer), Höhe (der nach Ablauf des Sterbevier­
teljahres maßgebende Rentenartfaktor nach § 67 Nrn. 5 und 6 und § 255 Abs. 1 SGB 
VI) und Dauer des Anspruchs richten sich – soweit keine abweichenden Regelungen 
getroffen sind – nach den entsprechenden Bestimmungen der gesetzlichen Ren­
tenversicherung. 3Bemessungsgrundlage der Betriebsrenten für Hinterbliebene ist 
jeweils die Betriebsrente, die die Verstorbene/der Verstorbene bezogen hat oder 
hätte beanspruchen können, wenn sie/er im Zeitpunkt ihres/seines Todes wegen 
voller Erwerbsminderung ausgeschieden wäre. 4Die Kinder der/des Verstorbenen 
haben entsprechend den Sätzen 1 bis 3 Anspruch auf Betriebsrente für Voll- oder 
Halbwaisen. 5Als Kinder im Sinne des Satzes 4 gelten nur die Kinder, die nach § 32 
Abs. 3 und 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG berücksichtigungsfähig sind. 6Der Anspruch ist 
durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuweisen.

(2)	� Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer besteht nicht, wenn die Ehe mit 
der/dem Verstorbenen weniger als zwölf Monate gedauert hat, es sei denn, dass 
nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, 
dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe/dem 
Witwer eine Betriebsrente zu verschaffen.

(3)	� 1Betriebsrenten für Witwen/Witwer und Waisen dürfen zusammen den Betrag der 
ihrer Berechnung zugrunde liegenden Betriebsrente nicht übersteigen. 2Ergeben 
die Hinterbliebenenrenten in der Summe einen höheren Betrag, werden sie anteilig 
gekürzt. 3Erlischt eine der anteilig gekürzten Hinterbliebenenrenten, erhöhen 
sich die verbleibenden Hinterbliebenenrenten vom Beginn des folgenden Monats 
entsprechend, jedoch höchstens bis zum vollen Betrag der Betriebsrente der/des 
Verstorbenen.

(4)	� Für einen Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer gelten als Heirat auch die 
Begründung einer Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine Lebenspartnerschaft, als 
Witwe und Witwer auch ein/e überlebende/r Lebenspartner/in und als Ehegatte 
auch ein/e Lebenspartner/in jeweils im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes.
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§11 
Anpassung und Neuberechnung

(1)	� Die Betriebsrenten werden, beginnend ab dem Jahr 2002, zum 1. Juli eines jeden 
Jahres um 1,0 v. H. dynamisiert.

(2)	� 1Die Betriebsrente ist neu zu berechnen, wenn bei einer/einem Betriebsrentenbe­
rechtigten ein neuer Versicherungsfall eintritt und seit der Festsetzung der Betriebs­
rente aufgrund des früheren Versicherungsfalles zusätzliche Versorgungspunkte zu 
berücksichtigen sind. 2Durch die Neuberechnung wird die bisherige Betriebsrente 
um den Betrag erhöht, der sich als Betriebsrente aufgrund der neu zu berücksich­
tigenden Versorgungspunkte ergibt; für diese zusätzlichen Versorgungspunkte 
wird der Abschlagsfaktor nach § 7 Abs. 3 gesondert festgestellt. 3Wird aus einer 
Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung eine Betriebsrente wegen voller 
Erwerbsminderung oder wegen Alters, wird die bisher nach § 7 Abs. 2 zur Hälfte 
gezahlte Betriebsrente voll gezahlt. 4Wird aus einer Betriebsrente wegen voller 
Erwerbsminderung eine Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wird 
die bisher gezahlte Betriebsrente entsprechend § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlt. 5Die 
Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn zusätzliche Versorgungspunkte 
zu berücksichtigen sind. 6Bei Neuberechnung der Betriebsrente sind Versorgungs­
punkte nach § 9 Abs. 2, die aufgrund des früheren Versicherungsfalls berücksichtigt 
wurden, nur noch insoweit anzurechnen, als sie die zusätzlichen Versorgungspunk­
te – ohne Bonuspunkte nach § 19 – aus einer Pflichtversicherung übersteigen oder 
soweit in dem nach § 9 Abs. 2 maßgebenden Zeitraum keine Pflichtversicherung 
mehr bestanden hat. 7Für Hinterbliebene gelten die Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 12 
Nichtzahlung und Ruhen

(1)	� 1Die Betriebsrente wird von dem Zeitpunkt an nicht gezahlt, von dem an die Rente 
wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 100 Abs. 3 Satz 1 
in Verbindung mit § 34 Abs. 2 SGB VI endet. 2Die Betriebsrente ist auf Antrag vom 
Ersten des Monats an wieder zu zahlen, für den der/dem Rentenberechtigten die 
Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung wieder geleistet wird. 
3Wird die Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung nach Eintritt des Ver­
sicherungsfalls (§ 5) als Teilrente gezahlt, wird die Betriebsrente nur in Höhe eines 
entsprechenden Anteils gezahlt.
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(2)	� Ist der Versicherungsfall wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung eingetre­
ten und wird die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Hinzuver­
dienstes nicht oder nur zu einem Anteil gezahlt, wird auch die Betriebsrente nicht 
oder nur in Höhe eines entsprechenden Anteils gezahlt.

(3)	� Die Betriebsrente ruht, solange die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
ganz oder teilweise versagt wird.

(4)	� Die Betriebsrente ruht ferner, solange die/der Berechtigte ihren/seinen Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
hat und trotz Aufforderung der Zusatzversorgungseinrichtung keine Empfangsbe­
vollmächtigte/keinen Empfangsbevollmächtigten im Inland bestellt.

(5)	� Die Betriebsrente ruht ferner in Höhe des Betrages des für die Zeit nach dem Beginn 
der Betriebsrente gezahlten Krankengeldes aus der gesetzlichen Krankenversiche­
rung, soweit dieses nicht nach § 96a Abs. 3 SGB VI auf eine Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung anzurechnen oder bei einer Rente wegen voller Erwerbsmin­
derung bzw. wegen Alters als Vollrente dem Träger der Krankenversicherung zu 
erstatten ist.

(6) 	� Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung 
über das Zusammentreffen von Rente und Einkommen entsprechend mit folgenden 
Maßgaben:

	 a)	� Eventuelle Freibeträge sowie das Einkommen, das auf die Rente aus der gesetzli­
chen Rentenversicherung angerechnet wird, bleiben unberücksichtigt.

	 b)	� Der/Dem Hinterbliebenen werden mindestens 35 v. H. der ihr/ihm nach § 10 
zustehenden Betriebsrente gezahlt.

§ 13 
Erlöschen

(1) 	 Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit dem Ablauf des Monats,
	 a)	� in dem die/der Betriebsrentenberechtigte gestorben ist oder
	 b)	� für den Rente nach § 43 bzw. § 240 SGB VI letztmals gezahlt worden ist oder
	 c)	� der dem Monat vorangeht, von dessen Beginn an die Zusatzversorgungseinrich­

tung, zu der die Versicherung übergeleitet worden ist, zur Zahlung der Betriebs­
rente verpflichtet ist.

(2)	� 1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer sowie Lebenspartner/innen 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes erlischt im Übrigen mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die Witwe/der Witwer oder der/die hinterbliebene eingetragene 
Lebenspartner/in geheiratet oder eine Lebenspartnerschaft begründet hat. 2Für das 
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Wiederaufleben der Betriebsrenten für Witwen/ Witwer sowie Lebenspartner/innen 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt § 46 Abs. 3 SGB VI entsprechend.

ATV-K: Kein Absatz 3
(3)	� 1Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt ferner unbeschadet des Satzes 2 mit Ablauf 

des Monats, in dem die Entscheidung eines deutschen Gerichts rechtskräftig gewor­
den ist, durch die die/der Betriebsrentenberechtigte

	 a)	� wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jah­
ren oder

	 b)	� wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, 
Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat 
und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist. 

	 2Es ist eine Beitragserstattung nach § 24 durchzuführen.

Protokollerklärung zu Abschnitt III [ATV]:

1Die Anpassungen an die veränderten Rahmenbedingungen bzgl. Biometrie 
und Zins durch den Änderungstarifvertrag Nr. 9 vom 29. April 2016 erfolgen 
ausschließlich auf der Finanzierungsseite, die zusätzlichen Finanzierungsmittel 
nach § 16 Abs. 1 Satz 5 und 6, § 37 Abs. 1 Satz 2 und 4 und § 37a Abs. 1 Satz 2 
und 4 führen nicht zu zusätzlichen Leistungen. 2Die bisherigen und die künftigen 
Ansprüche (Startgutschriften, Anwartschaften aus dem Punktemodell, Anwart-
schaftsdynamik und Renten) bleiben der Höhe nach unverändert, es ergeben 
sich keine Verschlechterungen und keine Verbesserungen; insbesondere wer-
den die künftigen Anwartschaften und Überschüsse weiterhin entsprechend 
der Altersfaktorentabelle nach § 8 Abs. 3 und auf der Basis eines Beitrags von 
4,0 v. H. berechnet, ungeachtet des zugrundeliegenden Finanzierungsverfah-
rens (Umlagefinanzierung, Kapitaldeckung, Mischfinanzierung) und ungeachtet 
der tatsächlichen Umlage-/Beitragshöhe.
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Abschnitt IV 
Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung  

nicht versichert sind

§ 14 
Sonderregelungen für Beschäftigte, die in der gesetzlichen  

Rentenversicherung nicht versichert sind
1Für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind, 
gelten die §§ 2 bis 13 entsprechend. 2Soweit auf Regelungen des Rechts der gesetzlichen 
Rentenversicherung Bezug genommen wird, ist die jeweilige Regelung so entsprechend 
anzuwenden, wie dies bei unterstellter Versicherung in der gesetzlichen Rentenversiche­
rung der Fall wäre. 3Bei Anwendung des § 5 sind dabei anstelle der Versicherungszeiten 
in der gesetzlichen Rentenversicherung die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatz­
versorgung zu berücksichtigen. 4Die teilweise oder volle Erwerbsminderung ist durch 
einen von der Zusatzversorgungseinrichtung zu bestimmenden Facharzt nachzuweisen. 
5Die Betriebsrente ruht, solange sich die Betriebsrentenberechtigten trotz Verlangens 
der Zusatzversorgungseinrichtung innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nicht 
fachärztlich untersuchen lassen oder das Ergebnis der Untersuchung der Zusatzversor­
gungseinrichtung nicht vorlegen. 6Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit Ablauf des 
Monats, der auf den Monat folgt, in dem der/dem Berechtigten die Entscheidung der 
Zusatzversorgungseinrichtung über das Erlöschen des Anspruchs wegen Wegfalls der 
Erwerbsminderung zugegangen ist.

Abschnitt V 
Finanzierung

§ 15 
Finanzierungsgrundsätze und  

zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
(1)	� 1Die Finanzierung der Pflichtversicherung wird von den Zusatzversorgungseinrich­

tungen eigenständig geregelt. 2Nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversor­
gungseinrichtungen kann die Umlagefinanzierung schrittweise durch eine kapitalge­
deckte Finanzierung abgelöst werden (Kombinationsmodell).

(2)	� 1Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist, soweit sich aus Anlage 3 nichts anderes 
ergibt, der steuerpflichtige Arbeitslohn. 2Wird Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 
2002 vereinbart, ist – unter Berücksichtigung des Satzes 1 – zusatzversorgungs­
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pflichtiges Entgelt während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses das 1,8-fache der 
zur Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV ATZ zuzüglich derjenigen Bezüge, die in 
voller Höhe zustehen.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:

Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenver-
sicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des 
Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige Entgelt 
nach Absatz 2 Satz 2 entsprechend zu erhöhen.

(3)	� 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für Mitglieder/Beteiligte einer Zusatz­
versorgungseinrichtung, die sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, für die 
Pflichtversicherung geregelt werden, dass für die Zusage von Leistungen für die Dau­
er von bis zu drei Jahren bis zu einer Mindesthöhe von zwei v. H. von der nach § 8 
Abs. 2 zugesagten Leistung abgewichen werden kann. 2Entsprechend der Verminde­
rung der Leistungszusage für die bei dem Mitglied/Beteiligten beschäftigten Pflicht­
versicherten reduziert sich für die Mitglieder/Beteiligten insoweit die zu tragende 
Umlagebelastung bzw. der zu zahlende Beitrag an die Zusatzversorgungseinrichtung. 
3Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch eine paritätisch besetzte 
Kommission der betroffenen Tarifvertragsparteien getroffen. 4Die Regelung kann 
durch landesbezirklichen Tarifvertrag über die in Satz 1 genannte Dauer verlängert 
werden.

§ 15a [ATV-K] 
Zusätzlicher Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag

(1)	� 1Für Pflichtversicherte bei
	 a)	� der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes  

Baden-Württemberg,
	 b)	� der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband  

Brandenburg,
	 c)	� der Kommunalen Zusatzversorgungskasse beim kommunalen Versorgungs

verband Mecklenburg-Vorpommern,
	 d)	� der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband  

Sachsen-Anhalt
	 e)	� der Zusatzversorgungskasse für die Gemeinden und Gemeindeverbände  

in Wiesbaden
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	� wird ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag neben dem Umlage-Beitrag gemäß § 16 
Abs. 1, dem Beitrag im Kapitaldeckungsverfahren gemäß § 18 Abs. 1 oder dem 
Arbeitnehmerbeitrag gemäß § 37a erhoben.

	 2Der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag beträgt
	 a)	� 0,20 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab 1. Juli 2016,
	 b)	� 0,30 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab 1. Juli 2017 und 
	 c)	� 0,40 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab 1. Juli 2018.
	� 3Die Arbeitgeber haben eine Leistung in gleicher Höhe zu erbringen. 4Die Arbeitge­

berleistung nach Satz 3 für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2026 ist 
spätestens bis zum 30. Juni 2026 zu erbringen; sie kann in Teilen oder als Gesamtbe­
trag erbracht werden. 5Wird nach dem 1. Juli 2016 die Umlage/der Beitrag gesenkt, 
reduziert sich der Arbeitnehmerbeitrag um die Hälfte des Vomhundertsatzes, um 
den sich die Umlage/der Beitrag reduziert, höchstens in Höhe des zusätzlichen 
Arbeitnehmerbeitrags gemäß Satz 2. 6Einzelheiten regelt die Kassensatzung.

(2)	� Wird bei einer anderen öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtung die Umlage oder 
der Beitrag im Kapitaldeckungsverfahren nach dem 29. Februar 2016 erhöht, gilt 
Absatz 1 mit folgenden Maßgaben entsprechend:

	 a)	� Die Staffelung des zusätzlichen Arbeitnehmerbeitrags nach Satz 2 beginnt mit 
dem Zeitpunkt der Erhöhung.

	 b)	� In Satz 4 verbleibt es bei dem Enddatum 30. Juni 2026.

Protokollerklärung zu Absatz 2:

Absatz 2 gilt auch für die Abrechnungsverbände II von in Absatz 1 genannten 
Zusatzversorgungskassen.

Protokollerklärung:

Über die Frage der Finanzierung der durch die neuen Startgutschriften entste-
henden Mehrkosten werden die Tarifvertragsparteien entscheiden, wenn das 
derzeitige von den Arbeitgebern zu tragende Finanzierungsvolumen (Umlage-/
Beitrags-/Sanierungsgeldsätze) nicht ausreichen sollte.
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§ 16 
Umlagen

(1)	� 1Von der Zusatzversorgungseinrichtung festgesetzte monatliche Umlagen in Höhe 
eines bestimmten Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 
der Beschäftigten (Umlagesatz) führt der Arbeitgeber – ggf. einschließlich des von 
der/dem Beschäftigten zu tragenden Umlage-Beitrags – an die Zusatzversorgungs­
einrichtung ab. 2Entsprechendes gilt für einen zusätzlichen Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberbeitrag nach § 15a. 2[3]Die Umlage-Beiträge und einen zusätzlichen 
Arbeitnehmerbeitrag der Beschäftigten behält der Arbeitgeber von deren Arbeits­
entgelt ein. 3[4]Bei Pflichtversicherten bleiben die am 1. November 2001 geltenden 
Vomhundertsätze für die Erhebung der Umlage-Beiträge bei der jeweiligen Zusatz­
versorgungseinrichtung maßgebend, soweit sich nicht aus § 37 oder § 37a etwas 
anderes ergibt [ATV-K: soweit sich nicht aus § 37 etwas anderes ergibt]. 5§ 15a bleibt 
unberührt. [ATV-K: Abs. 1 endet hier] 4Der Umlage-Beitrag für die Beschäftigten des 
Saarlandes beträgt abweichend von Satz 3 ab 1. Januar 2007 1,41 v. H. 5Neben dem 
Umlage-Beitrag nach Satz 3 bzw. 4 wird von den bei der ZVK-Saar pflichtversicherten 
Beschäftigten entsprechend § 37 Abs. 1 Satz 2 und 3 ein zusätzlicher Arbeitnehmer­
beitrag zur Umlage in Höhe von 0,4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 
erhoben; abweichend davon beträgt der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag zur Umla­
ge für 

	 a)	� die Beschäftigten des Saarlandes in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017  
0,3 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts;

	 b)	� die Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar 
		  –	� in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 0,2 v. H. des zusatzversorgungs­

pflichtigen Entgelts und
		  –	� in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 0,3 v. H. des zusatzversorgungs­

pflichtigen Entgelts.
	� 6Ergeben sich für das Saarland und die Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberver­

bandes Saar bei der ZVK-Saar künftig Mehrkosten aufgrund der veränderten biome­
trischen Risikoverhältnisse, werden diese paritätisch je zur Hälfte vom Arbeitgeber 
und durch eine entsprechende Entnahme aus dem mit dem zusätzlichen Arbeitneh­
merbeitrag gebildeten Vermögen getragen.

(2)	� Der Arbeitgeber hat die auf ihn entfallende Umlage bis zu einem Betrag von monat­
lich 89,48 Euro pauschal zu versteuern, solange die Pauschalversteuerung rechtlich 
möglich ist und soweit sich aus § 37 nicht etwas anderes ergibt [ATV-K: ohne den 
Satzteil „und soweit ... ergibt“].
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(3)	� 1Die auf die Umlage entfallenden Pflichtversicherungszeiten und die daraus erwor­
benen Versorgungspunkte sind von der Zusatzversorgungseinrichtung auf einem 
personenbezogenen Versorgungskonto zu führen (Versorgungskonto I); umfasst sind 
auch Aufwendungen und Auszahlungen. 2Das Weitere regelt die Satzung der Zusatz­
versorgungseinrichtung.

Protokollerklärung:

Für den Fall, dass die pauschal versteuerte Umlage über den am 1. Januar 2001 
geltenden Umfang hinaus in der Sozialversicherung beitragspflichtig werden 
sollte, werden die Tarifvertragsparteien unverzüglich Verhandlungen aufneh-
men mit dem Ziel, ein dem Zweck der Pauschalversteuerung entsprechendes 
Ergebnis zu erreichen.

§ 17 
Sanierungsgelder

(1)	� 1Zur Deckung des infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des 
Wechsels vom Gesamtversorgungssystem zum Punktemodell zusätzlichen Finanz­
bedarfs, der über die am 1. November 2001 jeweils geltende Umlage hinausgeht, 
erhebt die Zusatzversorgungseinrichtung vom Arbeitgeber Sanierungsgelder. 2Diese 
Sanierungsgelder sind kein steuerpflichtiger Arbeitslohn.

(2)	� Sanierungsgelder kommen nicht in Betracht, wenn der am 1. November 2001 jeweils 
gültige Umlagesatz weniger als vier v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 
betragen hat.

§ 18 
Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren

(1)	� [1]Soweit die Zusatzversorgungseinrichtung für die Pflichtversicherung Beiträge im 
Kapitaldeckungsverfahren von höchstens vier v. H. des zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelts erhebt, trägt diese der Arbeitgeber, soweit sich aus § 37a nichts anderes 
ergibt. 2Der zusätzliche Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag nach § 15a kann auch 
als Beitrag im Kapitaldeckungsverfahren erhoben werden.

(2)	� Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 einschließlich der darauf entfallenden Erträge 
sind von der Zusatzversorgungseinrichtung auf einem gesonderten personenbezo­
genen Versorgungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen (Versor­
gungskonto II).
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(3)	� Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu 
führen und zu verwalten.

§ 19 
Bonuspunkte

(1)	� 1Die Zusatzversorgungseinrichtung stellt jährlich bis zum Jahresende für das voran­
gegangene Geschäftsjahr fest, in welchem Umfang aus verbleibenden Überschüs­
sen (Absatz 2) Bonuspunkte (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) vergeben werden können. 
2Bonuspunkte nach Satz 1 kommen in Betracht für die am Ende des laufenden Ge­
schäftsjahres Pflichtversicherten sowie für die zum gleichen Zeitpunkt beitragsfrei 
Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten erfüllt haben. 
3Über die Vergabe von Bonuspunkten entscheidet das zuständige Gremium der Zu­
satzversorgungseinrichtung auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars der Zusatz­
versorgungseinrichtung. 4Grundlage für die Feststellung und Entscheidung ist eine 
auf anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen (Anlage 4) beruhende 
und durch den Verantwortlichen Aktuar erstellte fiktive versicherungstechnische 
Bilanz für die Verpflichtungen gegenüber den Pflichtversicherten und den beitrags­
frei Versicherten mit erfüllter Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten. 5Soweit 
eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden dabei das Vermögen und die tatsächlich 
erzielten Kapitalerträge nur veranschlagt, soweit sie auf Beitragsleistungen von bis 
zu 4,0 v. H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte entfallen. [ATV-K:] 5Soweit eine 
Kapitaldeckung vorhanden ist, werden dabei die tatsächlich erzielten Kapitalerträge 
veranschlagt. 6Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird die durchschnittli­
che laufende Verzinsung der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensionskassen 
gemäß dem zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Bilanz nach Satz 4 jeweils aktuellen 
Geschäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen bzw. der 
Nachfolgebehörde zugrunde gelegt. 7Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis in Folge 
von Witterungseinflüssen oder wegen anderer Naturereignisse nach besonderen 
tarifvertraglichen Vorschriften geendet hat und die bei Wiederaufnahme der Arbeit 
Anspruch auf Wiedereinstellung haben, sowie Saisonbeschäftigte, die bei Beginn der 
nächsten Saison voraussichtlich wieder eingestellt werden, gelten als Pflichtversi­
cherte im Sinne des Satzes 2.

(2)	� 1Ergibt die fiktive versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, wird dieser 
Überschuss um den Aufwand für soziale Komponenten nach § 9 und um die Ver­
waltungskosten der Zusatzversorgungseinrichtung vermindert und nach Maßgabe 
des Absatzes 1 verwendet; soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden für 
die fiktive Verzinsung nach Absatz 1 Satz 6 als Verwaltungskosten zwei v. H. dieser 
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fiktiven Zinserträge berücksichtigt. 2Ein zusätzlicher Arbeitnehmer- und Arbeit­
geberbeitrag nach § 15a bleiben bei der fiktiven versicherungstechnischen Bilanz 
unberücksichtigt. 2[3]Ergibt die versicherungstechnische Bilanz eine Unterdeckung, 
wird diese vorgetragen. 3[4]Einzelheiten werden in den Ausführungsbestimmungen 
zur Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung geregelt.

Protokollerklärung [ATV]:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass wegen der unverändert hohen 
Mindestverzinsung zumindest mittelfristig weiterhin keine Ausschüttung von 
Bonuspunkten für die seit 2001 im Punktemodell erworbenen Anwartschaften 
und die Startgutschriften erfolgen wird.

Abschnitt VI 
Verfahren

§ 20 
Pflichten der Versicherten und der Betriebsrentenberechtigten

(1)	� Der Zusatzversorgungseinrichtung sind alle für die Prüfung des Anspruchs auf 
Betriebsrente notwendigen Angaben zu machen und die erforderlichen Nachweise 
beizubringen.

(2)	� Kommen Betriebsrentenberechtigte der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, 
kann die Betriebsrente zurückbehalten werden.

(3)	� Vereinbarungen mit Dritten über die Abtretung, Verpfändung oder Beleihung eines 
Anspruchs auf Betriebsrente sind vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften 
gegenüber dem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungseinrichtung unwirksam.

(4)	� Ist der Versicherungsfall durch ein Verhalten Dritter verursacht worden, sind Scha­
densersatzansprüche, soweit rechtlich zulässig, bis zur Höhe des Brutto-Betrages 
der Betriebsrente an die Zusatzversorgungseinrichtung abzutreten; soweit die 
Abtretung nicht erfolgt oder die zur Durchsetzung des Anspruchs erforderlichen 
Nachweise nicht vorgelegt werden, kann die Betriebsrente zurückbehalten werden.

(5)	� 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Betriebsrenten sind in Höhe ihrer Brutto-Beträge 
zurückzuzahlen. 2Haben Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten 
nach Absatz 1 verletzt, können sie sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung beru­
fen.
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§ 21 
Versicherungsnachweise

(1)	� 1Pflichtversicherte erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. bei Beendi­
gung der Pflichtversicherung einen Nachweis über ihre bisher insgesamt erworbene 
Anwartschaft auf Betriebsrente wegen Alters nach § 7. 2Dabei ist neben der Anwart­
schaft auch die Zahl der Versorgungspunkte und der Messbetrag anzugeben. 3lm 
Falle der Kapitaldeckung sind zusätzlich die steuerrechtlich vorgeschriebenen Anga­
ben zu beachten. 4Der Nachweis ist mit einem Hinweis auf die Ausschlussfrist nach 
Absatz 2 zu versehen. 5Wird der Nachweis im Zusammenhang mit der Beendigung 
der Pflichtversicherung erbracht, ist er um den Hinweis zu ergänzen, dass die auf­
grund der Pflichtversicherung erworbene Anwartschaft bis zum erneuten Beginn der 
Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalles nicht dynamisiert 
wird, wenn die Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten nicht erfüllt ist. 6Das 
Weitere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung.

(2)	� 1Die Beschäftigten können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 
nach Zugang des Nachweises nach Absatz 1 gegenüber ihrem Arbeitgeber schriftlich 
beanstanden, dass die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge oder die zu mel­
denden Entgelte nicht oder nicht vollständig an die Zusatzversorgungseinrichtung 
abgeführt oder gemeldet wurden. 2Beanstandungen in Bezug auf die ausgewiesenen 
Bonuspunkte sind innerhalb der Ausschlussfrist des Satzes 1 schriftlich unmittelbar 
gegenüber der Zusatzversorgungseinrichtung zu erheben.

§ 22 
Zahlung und Abfindung

(1) 	� 1Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus auf ein Girokonto der Betriebs­
rentenberechtigten innerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
überwiesen. 2Die Kosten der Überweisung auf ein Konto im Inland, mit Ausnahme 
der Kosten für die Gutschrift, trägt die Zusatzversorgungseinrichtung. 3Besteht der 
Betriebsrentenanspruch nicht für einen vollen Kalendermonat, wird der Teil gezahlt, 
der auf den Anspruchszeitraum entfällt.

(2) 	� 1Die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung kann vorsehen, dass Betriebsren­
ten, die einen Monatsbetrag von bis zu 30 Euro nicht überschreiten, abgefunden 
werden. 2Darüber hinaus kann die Abfindung der Betriebsrente ermöglicht werden, 
wenn die Kosten der Übermittlung der Betriebsrenten unverhältnismäßig hoch sind.
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§ 23 
Ausschlussfristen

1Der Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre vor dem 
Ersten des Monats liegt, in dem der Antrag bei der Zusatzversorgungseinrichtung ein­
gegangen ist, kann nicht mehr geltend gemacht werden (Ausschlussfrist). 2Dem Antrag 
steht eine Mitteilung der/des Berechtigten gleich, die zu einem höheren Anspruch führt. 
3Die Beanstandung, die mitgeteilte laufende monatliche Betriebsrente, eine Rentennach­
zahlung, eine Abfindung, eine Beitragserstattung oder eine Rückzahlung sei nicht oder 
nicht in der mitgeteilten Höhe ausgezahlt worden, ist nur schriftlich und innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einem Jahr zulässig; die Frist beginnt bei laufenden Betriebsrenten 
mit dem Ersten des Monats, für den die Betriebsrente zu zahlen ist, im Übrigen mit dem 
Zugang der Mitteilung über die entsprechende Leistung. 4Auf die Ausschlussfrist ist in 
der Mitteilung über die Leistung hinzuweisen.

§ 24 
Beitragserstattung

(1)	� 1Die beitragsfrei Versicherten, die die Wartezeit (§ 6) nicht erfüllt haben, können 
bis zur Vollendung ihres 69. Lebensjahres die Erstattung der von ihnen getragenen 
Beiträge beantragen. 2Der Antrag auf Beitragserstattung gilt für alle von den Versi­
cherten selbst getragenen Beiträge und kann nicht widerrufen werden. 3Rechte aus 
der Versicherung für Zeiten, für die Beiträge erstattet werden, erlöschen mit der 
Antragstellung. 4Die Beiträge werden ohne Zinsen erstattet.

(2)	� 1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung, gehen die 
Ansprüche auf die Hinterbliebenen über, die betriebsrentenberechtigt sind. 2Mit der 
Zahlung an einen der Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der übrigen Berechtig­
ten gegen die Zusatzversorgungseinrichtung.

(3)	� Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind
	 a)	� die für die Zeit vor dem 1. Januar 1978 entrichteten Pflichtbeiträge einschließlich 

der Beschäftigtenanteile  an den Erhöhungsbeträgen,
	 b)	� die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1977 entrichteten Beschäftigtenanteile 

an den Erhöhungsbeträgen,
	 c)	� die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1998 entrichteten Umlage-Beiträge der 

Beschäftigten.
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Abschnitt VII 
Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen  

Zukunftssicherungssystemen

§ 25 
Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen  

Zukunftssicherungssystemen
(1)	� 1Für Beschäftigte, die als Mitglieder einer berufsständischen Versicherung von der 

Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, richtet sich die 
Beteiligung des Arbeitgebers am Beitrag zur berufsständischen Versorgungsein­
richtung nach § 172 Abs. 2 SGB VI. 2Pflichtversicherte, die nach § 231 Abs. 1 oder 
§ 231a SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche­
rung befreit und freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind 
oder die für sich und ihre Hinterbliebenen eine (befreiende) Lebensversicherung 
abgeschlossen haben oder die freiwillig im Versorgungswerk der Presse versichert 
sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber auf schriftlichen Antrag für jeden Kalendermo­
nat, für den ihnen Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, 
einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Betrages, der zu zahlen wäre, wenn sie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert wären, höchstens jedoch die Hälfte des 
Beitrages. 3Beschäftigte, die freiwilliges Mitglied des Versorgungswerkes der Presse 
sind und die antragsgemäß (Anlage 2 Satz 2) von der Pflicht zur Versicherung in einer 
Zusatzversorgungseinrichtung befreit wurden, erhalten auf ihren Antrag für die Zeit, 
für die ohne die Befreiung die Pflicht zur Versicherung bestünde und für die ihnen 
Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, einen zweckgebun­
denen Zuschuss zu ihren Beiträgen zur Versicherung im Versorgungswerk der Presse. 
4Der Zuschuss beträgt die Hälfte des Beitrages, höchstens jedoch vier v. H. des zu­
satzversorgungspflichtigen Entgelts. 5Die Zuschüsse nach den Sätzen 1 und 2 dürfen 
insgesamt den Betrag nicht übersteigen, den der Arbeitgeber zu zahlen hätte, wenn 
die Beschäftigten in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert wären.

(2)	� Im Falle der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung behält 
der Arbeitgeber den von den Beschäftigten zu tragenden Teil des Beitrages von 
deren Bezügen ein und führt den Beitrag nach der Verordnung über die Zahlung von 
Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung ab.

(3)	� 1Verfügen die Beschäftigten ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers durch 
Abtretung und Verpfändung über ihre Lebensversicherung oder über die sich aus 
dem Zuschuss nach Absatz 1 Satz 3 ergebende Anwartschaft, wird der Zuschuss 
nach Absatz 1 Satz 2 bzw. Satz 3 nicht gewährt. 2Der Zuschuss wird bis zu der 
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in Absatz 1 bestimmten Höhe auch gewährt, wenn im Beitrag Mehrbeträge für 
Versicherungsleistungen bei Eintritt der vollen oder teilweisen Erwerbsminderung 
enthalten sind.

Zweiter Teil 
Freiwillige Versicherung

§ 26 
Freiwillige Versicherung

(1)	� 1Den Pflichtversicherten wird die Möglichkeit eröffnet, durch Entrichtung eigener 
Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung (Sonderausgaben­
abzug, Zulage) [ATV-K: Ohne Klammer] bei der Zusatzversorgungseinrichtung nach 
deren Satzungsvorschriften eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung aufzubauen. 2Nach Beendigung der 
Pflichtversicherung kann die freiwillige Versicherung – unabhängig davon, ob eine 
steuerliche Förderung möglich ist – längstens bis zum Eintritt des Versicherungsfal­
les (§ 5) fortgesetzt werden. 3Die Fortsetzung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 
drei Monaten nach Beendigung der Pflichtversicherung zu beantragen.

(2)	� 1Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur freiwilligen Versicherung werden 
entsprechend deren schriftlicher Ermächtigung vom Arbeitgeber aus dem Arbeits­
entgelt an die Zusatzversorgungseinrichtung abgeführt. 2Der Arbeitgeber schuldet 
auch in Anbetracht von Absatz 5 keine eigenen Beiträge.

(3)	� 1Die freiwillige Versicherung kann in Anlehnung an das Punktemodell erfolgen. 
2Wahlweise kann sie auch durch fondsgebundene Rentenversicherung erfolgen, 
sofern die Zusatzversorgungseinrichtung Entsprechendes anbietet. 3Unbeschadet 
etwaiger von der Zusatzversorgungseinrichtung übernommener Zinsgarantien, haf­
tet der Arbeitgeber nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG nur für den Erhalt der eingezahlten 
Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich 
verbraucht wurden. 4Das Nähere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrich­
tung.

(4)	� 1Die Beschäftigten behalten ihre Anwartschaft, wenn ihr Arbeitsverhältnis vor 
Eintritt des Versicherungsfalles (§ 5) endet. 2Eine Abfindung von Anwartschaften 
ist nur dann möglich, wenn der Beschäftigte die freiwillige Versicherung kündigt. 
3Im Rahmen dieser Abfindung erhält der Beschäftigte seine eingezahlten Beiträge 
abzüglich der durch die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der 
freiwilligen Versicherung der Zusatzversorgungseinrichtung näher beschriebenen 
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Abschläge zurück. 4Die Beschäftigten können jedoch verlangen, dass der Barwert 
ihrer Anwartschaft auf eine andere Zusatzversorgungseinrichtung, auf die die bishe­
rige Pflichtversicherung nach § 4 übergeleitet wird, oder auf ein Versorgungssystem 
einer überstaatlichen Einrichtung, mit der ein entsprechendes Abkommen besteht, 
zu übertragen ist, wenn die Versorgungszusage des neuen Arbeitgebers eine dem 
übertragenen Barwert wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvor­
sorge umfasst. 5Besteht bei einem Arbeitgeberwechsel die Pflichtversicherung bei 
der Zusatzversorgungseinrichtung fort, kann verlangt werden, dass die Versorgungs­
zusage des neuen Arbeitgebers eine dem Barwert der bisherigen Anwartschaften 
wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvorsorge umfasst. 6Das Ver­
langen ist nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses möglich. 7Mit der Versorgungszusage durch den neuen 
Arbeitgeber erlischt die Verpflichtung des früheren Arbeitgebers.

(5) 	� Der Arbeitgeber kann zu einer freiwilligen Versicherung der Beschäftigten eigene 
Beiträge außerhalb einer Entgeltumwandlung leisten; Absätze 2 bis 4 gelten entspre­
chend.

§ 27 
Verfahren

(1)	� Die Zusatzversorgungseinrichtung hat die Beiträge, die im Rahmen der freiwilligen 
Versicherung entrichtet werden, einschließlich der Erträge auf einem gesonderten 
personenbezogenen Versicherungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu 
führen; umfasst sind auch Aufwendungen und Auszahlungen.

(2)	� 1Die freiwillige Versicherung wird in einem eigenen Abrechnungsverband geführt. 
2Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu 
führen und zu verwalten.

(3)	� 1Die freiwillig Versicherten erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres sowie 
bei Beendigung der freiwilligen Versicherung einen Nachweis mit den steuerlich vor­
geschriebenen Angaben bzw. soweit keine steuerliche Förderung möglich ist, über 
die Höhe der geleisteten Beiträge sowie über Art und Umfang der bisher erworbe­
nen Anwartschaften. 2Eine unterbliebene oder nicht vollständige Abführung der Bei­
träge an die Zusatzversorgungseinrichtung kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist 
von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises beanstandet werden. 3Im Übrigen 
gelten die §§ 20, 21 und 22 Abs. 1 entsprechend.
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Dritter Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften

Abschnitt I 
Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht

§ 28 
Höherversicherte

1Die Beschäftigten, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege 
der Höherversicherung bis 31. Dezember 1997 durchgeführt wurde, sind weiterhin nicht 
zu versichern. 2Der Arbeitgeber zahlt einen Zuschuss zur Verwendung für eine zusätzli­
che Alters- und Hinterbliebenenversorgung von 66,47 Euro monatlich.

§ 29 
Von der Pflichtversicherung Befreite

(1)	� Beschäftigte, die am 31. Dezember 1966 im Arbeitsverhältnis gestanden haben, 
nach der zwischen ihrem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungseinrichtung beste­
henden Mitgliedschafts-/Beteiligungsvereinbarung nicht zu versichern waren und 
die keinen Antrag auf Versicherung bei dem Arbeitgeber gestellt haben, bleiben 
weiterhin von der Pflicht zur Versicherung befreit.

(2)	� Beschäftigte, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege der 
Versicherung bei einem Lebensversicherungsunternehmen durchgeführt worden ist 
und die keinen Antrag auf Versicherung nach einem der in § 40 Abs. 3 [ATV-K: § 39 
Abs. 3] aufgeführten Tarifverträge gestellt haben, sind – entsprechend den bis zum 
In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages geltenden Regelungen – weiterhin nicht bei der 
Zusatzversorgungseinrichtung zu versichern.

Abschnitt II 
Übergangsregelungen für Rentenberechtigte

§ 30 
Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte

(1)	� Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksichtigung von Nichtzahlungs- und Ru­
hensregelungen ergeben, und die Ausgleichsbeträge nach dem bis zum 31. Dezem­
ber 2000 geltenden Zusatzversorgungsrecht werden für die am 31. Dezember 2001 
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Versorgungsrentenberechtigten und versorgungsrentenberechtigten Hinterbliebe­
nen zum 31. Dezember 2001 festgestellt.

(2)	� 1Die nach Absatz 1 festgestellten Versorgungsrenten werden vorbehaltlich des 
Satzes 3 als Besitzstandsrenten weitergezahlt und entsprechend § 11 Abs. 1 
dynamisiert. 2Die abbaubaren Ausgleichsbeträge werden jeweils in Höhe des Dy­
namisierungsgewinns abgebaut; die nicht abbaubaren Ausgleichsbeträge werden 
nicht dynamisiert. 3Die am Tag vor In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages geltenden 
Regelungen über die Nichtzahlung und das Ruhen sind entsprechend anzuwenden.

(3)	� Es gelten folgende Maßgaben:
	 a)	� 1Neuberechnungen werden nur unter den Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 

durchgeführt; zusätzliche Versorgungspunkte nach Satz 2 sind dabei zu berück­
sichtigen. 2Soweit noch Zeiten vor dem 1. Januar 2002 zu berücksichtigen sind, 
wird eine Startgutschrift entsprechend den §§ 32 bis 34 berechnet; übersteigt 
der hiernach festgestellte Betrag den Betrag, der sich als Versorgungsrente am 
31. Dezember 2001 ergeben hat bzw. ohne Nichtzahlungs- und Ruhensregelun­
gen ergeben hätte, wird die Differenz durch den Messbetrag geteilt und dem 
Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) als Startgutschrift gutgeschrieben.

	 b)	� § 10 Abs. 3 und die §§ 12 bis 14 sowie 20 bis 23 gelten entsprechend.
	 c) 	� 1Hat die Versorgungsrente vor dem 1. Januar 2002 geendet und besteht die 

Möglichkeit einer erneuten Rentengewährung, ist die Versorgungsrente, die 
sich unter Außerachtlassung von Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen und 
ohne Berücksichtigung eines Ausgleichsbetrages (Absatz 1) am 31. Dezember 
2001 ergeben hätte, durch den Messbetrag zu teilen und als Startgutschrift auf 
dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) gutzuschreiben; im Übrigen gelten in diesen 
Fällen die Vorschriften des Punktemodells. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn der 
Versicherungsfall vor dem 1. Januar 2002 eingetreten ist, die Versorgungsrente 
jedoch erst nach dem 1. Januar 2002 beginnen würde.

(4)	� Stirbt eine unter Absatz 1 fallende Versorgungsrentenberechtigte/ein unter Absatz 1 
fallender Versorgungsrentenberechtigter, gelten die Vorschriften des Punktemodells 
für Hinterbliebene entsprechend.

(5)	� Die Absätze 1 bis 4 gelten für Rentenberechtigte entsprechend, deren Rente aus der 
Zusatzversorgung am 1. Januar 2002 beginnt.
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§ 31 
Am 31. Dezember 2001 Versicherungsrentenberechtigte

(1)	� Für Versicherungsrentenberechtigte und versicherungsrentenberechtigte Hinter­
bliebene, deren Versicherungsrente spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen 
hat, wird die am 31. Dezember 2001 maßgebende Versicherungsrente festgestellt.

(2)	� Die nach Absatz 1 festgestellten Versicherungsrenten werden als Besitzstandsrenten 
weitergezahlt und entsprechend § 11 Abs. 1 dynamisiert.

(3)	� § 30 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.
(4)	� Die Absätze 1 bis 3 gelten für Leistungen nach der am Tag vor In-Kraft-Treten dieses 

Tarifvertrages geltenden Sonderregelung für Arbeitnehmer im Beitrittsgebiet 
(§ 105b VBL-Satzung [ATV-K: § 66a VersTV-G]) und für Betriebsrenten nach § 18 
BetrAVG, die spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen haben, entsprechend.

Abschnitt III 
Übergangsregelungen für Anwartschaften der Versicherten

§ 32 
Grundsätze

(1) 	� 1Für die Versicherten werden die Anwartschaften (Startgutschriften) nach dem am 
31. Dezember 2000 geltenden Recht der Zusatzversorgung entsprechend den §§ 33 
und 34 ermittelt. 2Die Anwartschaften nach Satz 1 werden ohne Berücksichtigung 
der Altersfaktoren in Versorgungspunkte umgerechnet, indem der Anwartschaftsbe­
trag durch den Messbetrag von vier Euro geteilt wird; sie werden dem Versorgungs­
konto (§ 8 Abs. 1) ebenfalls gutgeschrieben. 3Eine Verzinsung findet vorbehaltlich 
des § 19 Abs. 1 nicht statt.

(2)	� 1Das Jahr 2001 wird entsprechend dem Altersvorsorgeplan 2001 berücksichtigt; dies 
gilt auch für im Jahr 2001 eingetretene Rentenfälle. 2lst der Versicherungsfall der 
teilweisen oder vollen Erwerbsminderung im Jahr 2001 eingetreten, gilt Satz 1 mit 
der Maßgabe, dass die zusatzversorgungsrechtliche Umsetzung der Neuregelun­
gen im gesetzlichen Erwerbsminderungsrecht aus der 39. Änderung der Satzung 
der VBL vom 19. Oktober 2001 oder der Änderung der Satzung der ZVK-Saar vom 
10. Dezember 2001 [ATV-K: 38. Änderungs-TV zum VersTV-G vom 31. Oktober 2001] 
zu berücksichtigen ist. 

(3)	� Soweit in den §§ 33, 34 und 39 auf Vorschriften des bis zum 31. Dezember 2000 gel­
tenden Satzungsrechts verwiesen wird, erfolgt dies durch Benennung der bisherigen 
Regelung in der VBL-Satzung mit dem Zusatz „a. F.“; für den Bereich der ZVK-Saar 
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gelten die entsprechenden Vorschriften ihrer Satzung in der bis zum 31. Dezember 
2000 geltenden Fassung

(3) 	� Soweit in den §§ 33, 34 und 38 auf Vorschriften des bis zum 31. Dezember 2000 
geltenden Zusatzversorgungsrechts verwiesen wird, erfolgt dies durch Benennung 
der bisherigen entsprechenden Vorschriften des VersTV-G.

(4)	� 1Für die Berechnung der Anwartschaften sind, soweit jeweils erforderlich, die 
Rechengrößen (Entgelt, Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, Sozialversi­
cherungsbeiträge, Familienstand u.a.) vom 31. Dezember 2001 maßgebend; soweit 
gesamtversorgungsfähiges Entgelt zu berücksichtigen ist, ergibt sich dieses aus den 
entsprechenden Kalenderjahren vor dem 1. Januar 2002, dabei bleibt die Dynami­
sierung zum 1. Januar 2002 unberücksichtigt. 2Für die Rentenberechnung nach § 18 
Abs. 2 BetrAVG ist das am 31. Dezember 2001 geltende Rentenrecht maßgebend 
(Anlage 4 Nr. 5 Satz 2).

(5)	� 1Beanstandungen gegen die mitgeteilte Startgutschrift sind innerhalb einer Aus­
schlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises der Zusatzversorgungs­
einrichtung schriftlich unmittelbar gegenüber der Zusatzversorgungseinrichtung zu 
erheben. 2Auf die Ausschlussfrist ist in dem Nachweis hinzuweisen.

(6)	� 1Ergibt sich nach § 33 Abs. 1a ein Zuschlag zur Anwartschaft, bildet die Summe aus 
der Startgutschrift nach § 33 Abs. 1 und dem Zuschlag die neue Startgutschrift; die 
Zusatzversorgungseinrichtung teilt den Versicherten den Zuschlag und die sich da
raus ergebende neue Startgutschrift im Rahmen der Jahresmitteilung nach § 21 mit. 
2Ergibt sich nach § 33 Abs. 1 a kein Zuschlag, verbleibt es bei der bisherigen Start­
gutschrift; sofern in diesen Fällen eine Beanstandung nach Absatz 5 vorliegt oder die 
Zusatzversorgungseinrichtung auf die Beanstandung der Startgutschriften verzichtet 
hat, teilt die Zusatzversorgungseinrichtung den Versicherten im Rahmen der Jahres­
mitteilung nach § 21 mit, dass es bei der bisherigen Startgutschrift verbleibt. 3Einer 
gesonderten Mitteilung an die Versicherten bedarf es nicht.

§ 33 
Höhe der Anwartschaften für am 31. Dezember 2001 schon  

und am 1. Januar 2002 noch Pflichtversicherte
(1) 	� 1Die Anwartschaften der am 31. Dezember 2001 schon und am 1. Januar 2002  

noch Pflichtversicherten berechnen sich nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich aus 
Absatz 2 nichts anderes ergibt. 2Satz 1 gilt entsprechend für Beschäftigte, die nach 
den am 31. Dezember 2000 geltenden Vorschriften der Zusatzversorgungseinrich­
tung als pflichtversichert gelten.
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(1a)	� 1Bei Beschäftigten, deren Anwartschaft nach Absatz 1 (rentenferne Jahrgänge) be­
rechnet wurde, wird auch ermittelt, welche Anwartschaft sich bei einer Berechnung 
nach § 18 Abs. 2 BetrAVG unter Berücksichtigung folgender Maßgaben ergeben 
würde:

	 1.	� 1Anstelle des Vomhundertsatzes nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG wird ein 
Unverfallbarkeitsfaktor entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG errechnet. 2Die­
ser wird ermittelt aus dem Verhältnis der Pflichtversicherungszeit vom Beginn 
der Pflichtversicherung bis zum 31. Dezember 2001 zu der Zeit vom Beginn der 
Pflichtversicherung bis zum Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr voll­
endet wird. 3Der sich danach ergebende Vomhundertsatz wird auf zwei Stellen 
nach dem Komma gemeinüblich gerundet und um 7,5 Prozentpunkte vermindert.

	 2.	� 1Ist der nach Nummer 1 Satz 3 ermittelte Vomhundertsatz höher als der 
bisherige Vomhundertsatz nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG, wird für die 
Voll-Leistung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ein individueller Brutto- und Nettover­
sorgungssatz nach § 41 Abs. 2 und 2b VBL-Satzung a. F. [ATV-K: § 23 Abs. 2 und 
2b VersTV-G] ermittelt. 2Als gesamtversorgungsfähige Zeit werden dabei berück­
sichtigt

		  a)	� die bis zum 31. Dezember 2001 erreichten Pflichtversicherungsmonate 
zuzüglich der Monate vom 1. Januar 2002 bis zum Ablauf des Monats, in dem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird, und

		  b)	� die Monate ab Vollendung des 17. Lebensjahres bis zum 31. Dezember 2001 
abzüglich der Pflichtversicherungsmonate bis zum 31. Dezember 2001 zur 
Hälfte.

		�  3Für Beschäftigte, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes Ost der 
VBL maßgebend war [ATV-K: die in einer Zusatzversorgungseinrichtung im Tarif­
gebiet Ost pflichtversichert waren] und die nur Pflichtversicherungszeiten in der 
Zusatzversorgung nach dem 31. Dezember 1996 haben, gilt Satz 2 Buchst. b mit 
der Maßgabe, dass für die Zeit vor dem 1. Januar 1997 höchstens 75 Monate zur 
Hälfte berücksichtigt werden. 4Bei Anwendung des § 41 Abs. 2 Satz 5 VBL-Satzung 
a. F. [ATV-K: § 23 Abs. 2 Satz 5 VersTV-G] gilt als Eintritt des Versicherungsfalls 
der Erste des Kalendermonats nach Vollendung des 65. Lebensjahres; als gesamt­
versorgungsfähige Zeit im Sinne des § 42 Abs. 1 VBL-Satzung a. F. [ATV-K: § 24 
Abs. 1 VersTV-G] sind die Zeiten nach Satz 2 Buchst. a zu berücksichtigen.

	� 2lst die unter Berücksichtigung der Maßgaben nach den Nummern 1 und 2 be­
rechnete Anwartschaft höher als die Anwartschaft nach Absatz 1, wird der Unter­
schiedsbetrag zwischen diesen beiden Anwartschaften ermittelt und als Zuschlag 
zur Anwartschaft nach Absatz 1 berücksichtigt. 3Der Zuschlag vermindert sich um 
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den Betrag, der bereits nach Absatz 3a als zusätzliche Startgutschrift ermittelt 
wurde.

(2) 	� 1Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für bei der VBL versicherte Beschäftigte, 
für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes West maßgeblich ist (§ 76 Abs. 4 
Satz 3 VBL-Satzung a. F.) oder die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung 
vor dem 1. Januar 1997 haben, und die am 1. Januar 2002 das 55. Lebensjahr vollen­
det haben (rentennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für die bis zum 31. Dezember 
2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtversorgung) erworbene Anwartschaft die 
Versorgungsrente, die sich unter Beachtung der Maßgaben des § 32, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung (§ 41 Abs. 4 VBL-Satzung a. F.) 
und des § 44a VBL-Satzung a. F., für die Berechtigte/den Berechtigten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles am 31. Dezember 2001, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der 
Vollendung des 63. Lebensjahres ergeben würde. 2Von diesem Ausgangswert ist der 
Betrag abzuziehen, den die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur Vollendung 
des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung des Abschlages noch erwerben könnten, 
wenn für sie zusatzversorgungspflichtige Entgelte in Höhe des gesamtversorgungs­
fähigen Entgelts gezahlt würden. 3Sind am 31. Dezember 2001 die Voraussetzungen 
für die Berücksichtigung des § 98 Abs. 5 VBL-Satzung a. F. erfüllt, berechnet sich 
der Versorgungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift mit der Maßgabe, dass 
nach § 98 Abs. 5 Satz 2 VBL-Satzung a. F. abzuziehende Monate die Monate sind, 
die zwischen dem 31. Dezember 1991 und dem Ersten des Monats liegen, der auf 
die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für Beschäftigte, 
die am 31. Dezember 2001 das 52. Lebensjahr vollendet haben und eine Rente für 
schwerbehinderte Menschen beanspruchen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt 
bereits das 60. Lebensjahr vollendet hätten, entsprechend mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des 63. Lebensjahres das entsprechende, für sie individuell frühestmögli­
che Eintrittsalter in die abschlagsfreie Rente für schwerbehinderte Menschen maß­
geblich ist. 5Werden in den Fällen des Satzes 4 die Voraussetzungen für die Mindest­
gesamtversorgung zwischen dem Zeitpunkt der Hochrechnung nach Satz 4 und der 
Vollendung des 63. Lebensjahres erfüllt, erfolgt die Berechnung der Anwartschaft 
abweichend von Satz 4 bezogen auf den Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen der 
Mindestgesamtversorgung erfüllt wären.

(2) 	� 1Für Beschäftigte im Tarifgebiet West, die am 1. Januar 2002 das 55. Lebensjahr voll­
endet haben (rentennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für die bis zum 31. Dezem­
ber 2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtversorgung) erworbene Anwartschaft die 
Versorgungsrente, die sich unter Beachtung der Maßgaben des § 32, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung (§ 23 Abs. 4 VersTV-G) und 
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des § 47 Abs. 4 Satz 2 VersTV-G, für die Berechtigte/den Berechtigten bei Eintritt 
des Versicherungsfalls am 31. Dezember 2001, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der 
Vollendung des 63. Lebensjahres ergeben würde. 2Von diesem Ausgangswert ist der 
Betrag abzuziehen, den die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur Vollen-dung 
des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung des Abschlags noch erwerben könnten, 
wenn für sie zu-satzversorgungspflichtige Entgelte in Höhe des gesamtversorgungs­
fähigen Entgelts gezahlt würden. 3Sind am 31. Dezember 2001 die Voraussetzungen 
für die Berücksichtigung des § 65g Abs. 3 VersTV-G erfüllt, berechnet sich der Ver­
sorgungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift mit der Maßgabe, dass nach § 65g 
Abs. 3 Buchst. a VersTV-G abzuziehende Monate die Monate sind, die zwischen dem 
31. Dezember 1991 und dem Ersten des Monats liegen, der auf die Vollendung des 
63. Lebensjahres folgt. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für Beschäftigte, die am 31. Dezem­
ber 2001 das 52. Lebensjahr vollendet haben und eine Rente für schwerbehinderte 
Menschen beanspruchen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits das 60. Le­
bensjahr vollendet hätten, entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. 
Lebensjahres das entsprechende, für sie individuell frühestmögliche Eintrittsalter in 
die abschlagsfreie Rente für schwerbehinderte Menschen maßgeblich ist. 5Werden 
in den Fällen des Satzes 4 die Voraussetzungen für die Mindestgesamtversorgung 
zwischen dem Zeitpunkt der Hochrechnung nach Satz 4 und der Vollendung des 63. 
Lebensjahres erfüllt, erfolgt die Berechnung der Anwartschaft abweichend von Satz 
4 bezogen auf den Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen der Mindestgesamtver­
sorgung erfüllt wären.

(3)	� Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für bei der VBL versicherte Beschäftigte, 
für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes West maßgeblich ist (§ 76 Abs. 4 
Satz 3 VBL-Satzung a. F.) oder die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung 
vor dem 1. Januar 1997 haben, und die vor dem 14. November 2001 Altersteilzeit 
oder einen Vorruhestand vereinbart haben, gilt Absatz 2 mit folgenden Maßgaben:

	� ATV-K: Für Beschäftigte im Tarifgebiet West, die vor dem 14. November 2001 Al­
tersteilzeit oder einen Vorruhe-stand vereinbart haben, gilt Absatz 2 mit folgenden 
Maßgaben:

	 a)	� An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das vereinbarte Ende des Altersteilzeitar­
beitsverhältnisses bzw. in den Fällen des Vorruhestandes das Alter, zu dem nach 
der Vorruhestandsvereinbarung die Rente beginnen würde.

	 b)	� 1Der anzurechnende Bezug nach Absatz 4 wird in den Fällen, in denen die 
Mindestgesamtversorgung nach dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden 
Zusatzversorgungsrecht maßgeblich gewesen wäre, um die Abschläge vermin­
dert, die sich zu dem Zeitpunkt, auf den die Startgutschrift hochgerechnet wird, 
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voraussichtlich ergeben werden; diese Abschläge sind der Zusatzversorgungs­
einrichtung vom Beschäftigten in geeigneter Weise nachzuweisen. 2Die Start­
gutschrift ist in den Fällen des Satzes 1 um den Betrag der sich im Zeitpunkt der 
Hochrechnung nach Satz 1 voraussichtlich ergebenden Abschläge gemäß § 7 Abs. 
3 zu erhöhen.

(3a)	�1Pflichtversicherte, bei denen der Versicherungsfall der vollen Erwerbsminderung 
vor dem 1. Januar 2007 eingetreten ist, deren Startgutschrift nach Absatz 1 berech­
net wurde und die am 31. Dezember 2001

	 a)	� das 47. Lebensjahr vollendet sowie
	 b)	� mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt hatten,
	� erhalten in Abweichung von dem üblichen Verfahren eine zusätzliche Startgutschrift 

in Höhe des Betrages, um den die Startgutschrift nach Absatz 2 die Startgutschrift 
nach Absatz 1 übersteigt; bei Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 2 sind die 
Maßgaben der Sätze 2 und 3 zu beachten. 2Die Berechnung erfolgt bezogen auf die 
Vollendung des 63. Lebensjahres. 3Als anzurechnender Bezug wird die tatsächliche, 
entsprechend Absatz 5 auf das vollendete 63. Lebensjahr hochgerechnete gesetzli­
che Rente zugrunde gelegt. 4Die sich nach den Sätzen 1 bis 3 ergebende zusätzliche 
Startgutschrift gilt bei Anwendung des § 19 als soziale Komponente im Sinne des § 9.

(4)	� 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 2 ist die Rentenauskunft des ge­
setzlichen Rentenversicherungsträgers zum Stichtag 31. Dezember 2001 nach Durch­
führung einer Kontenklärung maßgebend. 2Die Pflichtversicherten haben, sofern 
sie nicht bereits über eine Rentenauskunft aus dem Jahr 2001 verfügen, bis zum 30. 
September 2002 eine Rentenauskunft zu beantragen und diese unverzüglich der zu­
ständigen Zusatzversorgungseinrichtung zu übersenden. 3Sofern die Rentenauskunft 
aus von den Pflichtversicherten zu vertretenden Gründen bis zum 31. Dezember 
2003 nicht beigebracht wird, wird die Startgutschrift nach Absatz 1 berechnet. 4Bei 
Vorliegen besonderer Gründe kann die Zusatzversorgungseinrichtung eine angemes­
sene Fristverlängerung gewähren. 5Soweit bis zum 31. Dezember 2002 bereits ein 
bestands- oder rechtskräftiger Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung 
vorliegt, ist – abweichend von Satz 1 – dieser Grundlage für die Berechnung nach 
Absatz 2.

(5)	� 1Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres werden Entgeltpunkte in 
Höhe des jährlichen Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 31. 
Dezember 2001 tatsächlich aus Beitragszeiten erworbenen Entgeltpunkte in Ansatz 
gebracht. 2Bei Pflichtversicherten, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert sind, wird der anzurechnende Bezug nach der bisher geltenden Regelung 
berücksichtigt; Zuschüsse werden in Höhe des jährlichen Durchschnitts der in der 
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Zeit vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001 tatsächlich gemeldeten Zuschüsse in 
Ansatz gebracht. 3lst in den Jahren 1999 bis 2001 kein zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt bezogen worden, ist gesamtversorgungsfähiges Entgelt das zusatzversor­
gungspflichtige Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten Monat De­
zember 2001 eine Beschäftigung vorgelegen hätte. 4Sind in den Jahren 1999 bis 2001 
keine Entgeltpunkte erworben worden, ist für die Ermittlung der Entgeltpunkte das 
rentenversicherungspflichtige Entgelt maßgebend, das im Monat Dezember 2001 
bezogen worden wäre, wenn während des gesamten Monats eine Beschäftigung 
vorgelegen hätte; für die Ermittlung der Zuschüsse gilt dies entsprechend.

(6)	� 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 1 und 2 haben die Pflichtver­
sicherten bis zum 31. Dezember 2002 ihrem Arbeitgeber den Familienstand am 
31. Dezember 2001 (§ 41 Abs. 2c Satz 1 Buchst. a und b VBL-Satzung a. F. [ATV-K: 
§ 23 Abs. 2c Satz 1 Buchst. a und b VersTV-G]) mitzuteilen. 2Der Arbeitgeber hat die 
Daten an die Zusatzversorgungseinrichtung zu melden.

(7)	� 1Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 19. 2Auf den Zuschlag zur Anwart­
schaft nach Absatz 1 a werden für die Jahre 2001 bis 2010 keine Bonuspunkte (§ 19) 
gewährt.

Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 1a:

Zur Ermittlung der Anwartschaften nach den Absätzen 1 und 1a wird bei  
Berechnung der Voll-Leistung nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG ausschließlich  
das so genannte Näherungsverfahren entsprechend § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 
Buchst. f BetrAVG berücksichtigt.

Protokollerklärung zu Absatz 7 [ATV]:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass wegen der unverändert hohen 
Mindestverzinsung zumindest mittelfristig weiterhin keine Ausschüttung von 
Bonuspunkten für die seit 2001 im Punktemodell erworbenen Anwartschaften 
und die Startgutschriften erfolgen wird.
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§ 34 
Höhe der Anwartschaften für am 1. Januar 2002  

beitragsfrei Versicherte
(1)	� 1Die Startgutschriften der am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherten werden nach 

der am 31. Dezember 2001 geltenden Versicherungsrentenberechnung ermittelt. 
2Auf einen gesetzlichen Anspruch nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ist § 33 Abs. 1a entspre­
chend anzuwenden. 3Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 19. 4Auf den 
Zuschlag nach Satz 2 werden für die Jahre 2001 bis 2010 keine Bonuspunkte (§ 19) 
gewährt.

(2)	� 1Für Beschäftigte, für die § 105b VBL-Satzung a. F. [ATV-K: § 66a VersTV-G] gilt, findet 
Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Startgutschriften nur nach § 44 
VBL-Satzung a. F. [ATV-K: § 47 Abs. 4 VersTV-G] berechnet werden und dass der  
Berechnung das Entgelt zugrunde zu legen ist, das bei Pflichtversicherung in den 
letzten fünf Jahren vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zusatzversorgungs­
pflichtig gewesen wäre. 2Für Beschäftigte nach Satz 1 gilt die Wartezeit als erfüllt.

(1)	� Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1 entsprechend.

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften

§ 35 
Sterbegeld

1Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts Anspruchsberechtigten unter 
Berücksichtigung des am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbeschäftigungs
quotienten in folgender Höhe gezahlt für Sterbefälle
		  im Jahr 2002		  1535 Euro,
		  im Jahr 2003		  1500 Euro,
		  im Jahr 2004		  1200 Euro,
		  im Jahr 2005		   900 Euro,
		  im Jahr 2006		   600 Euro,
		  im Jahr 2007		   300 Euro.
2Ab dem Jahr 2008 entfällt das Sterbegeld.
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§ 36 
Sonderregelungen für die Jahre 2001/2002

(1)	� Anstelle von § 2 Abs. 2 und des Satzes 1 der Anlage 2 finden bis zum 31. Dezember 
2002 der § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 1 bis 3 Versorgungs-TV sowie § 4 Abs. 1 und § 5 
Abs. 1 bis 3 VersTV-Saar [ATV-K: § 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 1 bis 3 VersTV-G] weiterhin 
Anwendung.

(2)	� Soweit bis zum 31. Dezember 2002 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt entspre­
chend § 8 Versorgungs-TV oder § 7 VersTV-Saar [ATV-K: § 7 VersTV-G] gemeldet 
wurde, hat es dabei sein Bewenden.

(3)	� Soweit bis zum 31. Dezember 2002 Beiträge im Sinne des § 25 entsprechend den 
Vorschriften des Versorgungs-TV oder des VersTV-Saar [ATV-K: § 7 VersTV-G] gezahlt 
wurden, hat es dabei sein Bewenden.

§ 36a 
Übergangsregelungen

(1)	� Ist die/der Versicherte oder die/der Betriebsrentenberechtigte vor dem 1. Juli 2007 
verstorben, findet § 10 Abs. 1 Satz 5 keine Anwendung; dies gilt nicht für Neuzusa­
gen, die nach dem 31. Dezember 2006 erteilt wurden.

(2)	� 1Für Mutterschutzzeiten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG, die in der Zeit vom 
1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2011 liegen, gilt § 9 Abs. 1 Satz 4 und 5 mit 
folgenden Maßgaben:

	 a)	� 1Die Mutterschutzzeiten werden auf schriftlichen Antrag der Beschäftigten 
berücksichtigt. 2Geeignete Nachweise zum Beginn und Ende der Mutterschutz­
fristen sind vorzulegen. 3Der Antrag und die Nachweise sind bei der Zusatzver­
sorgungseinrichtung einzureichen, bei der die Pflichtversicherung während der 
Mutterschutzzeit bestanden hat.

	 b)	� 1Das für die Mutterschutzzeit anzusetzende zusatzversorgungspflichtige Entgelt 
wird errechnet aus dem durchschnittlichen kalendertäglichen zusatzversor­
gungspflichtigen Entgelt des Kalenderjahres, das dem Jahr vorangeht, in dem 
die Mutterschutzfrist begonnen hat. 2Bei der Berechnung des durchschnittlichen 
Entgelts werden Kalendermonate ohne zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
nicht berücksichtigt. 3lst in diesem Zeitraum kein zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt angefallen, ist für die Berechnung das Entgelt zugrunde zu legen, das sich 
als durchschnittliches zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Kalenderjahr vor 
Beginn der Mutterschutzzeit ergeben hätte.

	 c)	� Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt nach Buchstabe b vermindert sich um 
das zusatzversorgungspflichtige Entgelt, das nach § 9 Abs. 1 in der Fassung des 
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Änderungstarifvertrages Nr. 2 vom 12. März 2003 für Kalendermonate berück­
sichtigt worden ist, in denen das Arbeitsverhältnis ganz oder teilweise nach § 6 
Abs. 1 MuSchG geruht hat.

	� 2Für Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 2002, gilt Satz 1 bei entsprechendem An­
trag der Versicherten bzw. der Rentenberechtigten sinngemäß für die Berechnung 
ihrer Startgutschriften. 3Am 31. Dezember 2001 Rentenberechtigte mit Mutter­
schutzzeiten vor dem 1. Januar 2002 erhalten auf Antrag einen Zuschlag zu ihrer 
Besitzstandsrente, der sich ergibt, wenn auf der Grundlage der Entgelte gemäß Satz 
1 Buchst. b entsprechend § 8 Versorgungspunkte gutgeschrieben würden.

§ 37 [ATV] 
Sonderregelungen für die VBL

(1)	� 1Zu § 16 Abs. 1: Bei Pflichtversicherten, für die der Umlagesatz des Abrechnungs­
verbandes West der VBL maßgebend ist, beträgt der Umlage-Beitrag 1,41 v. H. des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Neben dem Umlage-Beitrag nach Satz 1 wird 
ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage in Höhe von 0,4 v. H. des zusatz­
versorgungspflichtigen Entgelts erhoben; abweichend davon beträgt der zusätzliche 
Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage bei

	 a)	� den Beschäftigten eines Mitglieds der TdL oder eines Mitglieds eines Mitglieds­
verbandes der TdL, die bei der VBL pflichtversichert sind, in der Zeit vom 1. Juli 
2016 bis 30. Juni 2017   0,3 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts;

	 b)	� den Beschäftigten des Bundes und den Beschäftigten eines Mitglieds eines 
Mitgliedsverbandes der VKA, die bei der VBL pflichtversichert sind, 

		  –	� in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 0,2 v. H. des zusatzversorgungs­
pflichtigen Entgelts und

		  –	� in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 0,3 v. H. des zusatzversorgungs­
pflichtigen Entgelts.

	� 3Der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage nach Satz 2 dient der Finanzierung 
von Mehrkosten aufgrund der Veränderung der biometrischen Risiken (Richttafeln 
Heubeck 1998, derzeit VBL 2010G); er wird zunächst in einem Sondervermögen des 
Abrechnungsverbandes West der VBL angespart. 4Die Arbeitgeber im Abrechnungs­
verband West der VBL tragen entsprechend dem periodischen Bedarf im Umlage­
verfahren eine Umlage von 6,45 v. H. bis zu 6,85 v. H. der zusatzversorgungspflichti­
gen Entgelte.5Für die Finanzierung der sich aufgrund der veränderten biometrischen 
Risikoverhältnisse im Abrechnungsverband West der VBL ergebenden Mehrkosten 
gilt folgendes Verfahren:
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	 a)	� Die Mehrkosten aufgrund der veränderten biometrischen Risikoverhältnisse im 
Sinne von Satz 3 werden für den jeweiligen Deckungsabschnitt pauschal ermit­
telt, indem auf die sich für die einzelnen Kalenderjahre des Deckungsabschnitts 
ergebenden Rentenausgaben der sich aus der Anlage 6 jeweils ergebende Vom­
hundertsatz angewandt wird. 

	 b)	� Die Hälfte der sich nach Buchstabe a ergebenden Mehrkosten in dem jeweiligen 
Deckungsabschnitt wird durch eine Entnahme aus dem Sondervermögen nach Satz 
3 finanziert; die aus dem Sondervermögen hierzu entnommenen Mittel sind dem 
jeweiligen Arbeitgeber bzw. seiner Arbeitgebergruppe in dem Verhältnis zuzurech­
nen, in dem das Sondervermögen von deren Beschäftigten aufgebaut wurde. 

	 c)	� Die andere Hälfte der sich nach Buchstabe a ergebenden Mehrkosten, höchs­
tens jedoch 0,4 v. H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, wird von den 
Arbeitgebern im Rahmen der Festsetzung des Finanzierungsaufwandes für den 
jeweiligen Deckungsabschnitt getragen.

	 d)	� Die Anwendung der Buchstaben a bis c im jeweiligen Deckungsabschnitt setzt 
einen Umlagesatz in diesem Deckungsabschnitt von mindestens 7,86 v. H. voraus.

Protokollnotizen zu Absatz 1:

1.	� Eine Entnahme aus dem Sondervermögen erfolgt erst ab 2023. 
2.	� Über die Frage der Finanzierung der durch die neuen Startgutschriften 

entstehenden Mehrkosten werden die Tarifvertragsparteien entscheiden, 
wenn das derzeitige von den Arbeitgebern zu tragende Finanzierungsvo-
lumen (Umlage-/Sanierungsgeldsätze) bei der VBL (Abrechnungsverband 
West) nicht ausreichen sollte.“

(2)	� Zu § 16 Abs. 2: Bei Pflichtversicherten, deren zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
sich nach für das Tarifgebiet West geltenden Tarifvertragsregelungen bemisst und 
für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes West maßgebend ist, gilt anstelle 
des in § 16 Abs. 2 genannten Betrages ein Betrag von 92,03 Euro.

(3)	� 1Zu § 17: Die Sanierungsgelder nach § 17 werden im Abrechnungsverband West nach 
dem Verhältnis der Entgeltsumme aller Pflichtversicherten zuzüglich der neunfachen 
Rentensumme aller Renten zu den entsprechenden Werten, die einem Arbeitgeber­
verband oder einem Arbeitgeber zurechenbar sind, erhoben. 2Die Satzung regelt die 
Grundsätze der Zuordnung von Beteiligten zu den jeweiligen Arbeitgebergruppen 
entsprechend dem Altersvorsorgeplan 2001 und dem Beschluss des Verwaltungsra­
tes vom 1. Februar 2002.
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(4)	� Zu § 26 Abs. 3: Die VBL hat die für die sonstigen Pensionskassen geltenden Regelun­
gen des § 54 Abs. 2 und 3 VAG in Verbindung mit der Anlageverordnung, der §§ 54b, 
66 VAG einschließlich der nach § 65 VAG erlassenen Deckungsrückstellungsverord­
nung zu beachten, soweit sich aufsichtsrechtlich nichts anderes ergibt.

(5)	� Zu § 34 Abs. 1: § 34 Abs. 1 Satz 2 gilt in folgender Fassung:
	� „2Soweit die Startgutschrift nach § 18 Abs. 2 BetrAVG berechnet wurde, sind § 32 

Abs. 6 und § 33 Abs. la entsprechend anzuwenden.“
(6)	� Zu § 36a Abs. 2: Anstelle von § 36a Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt folgender Satz 2:
	� „2Für Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 2002, gilt Satz 1 bei entsprechendem 

Antrag der Versicherten bzw. Rentenberechtigten sinngemäß für die Berechnung 
ihrer bis zum 31. Dezember 2001 erworbenen Anwartschaften.“

§ 37 [ATV-K] 
Sonderregelung für lebensversicherte Beschäftigte  

eines Arbeitgebers, der erstmalig nach dem 31. Dezember 2000  
einem Mitgliedverband der VKA beitritt

1Beschäftigte, deren zusätzliche Altersvorsorge [dann weiter wie § 38]

§ 37a 
Sonderregelungen für das Tarifgebiet Ost

(1)	� 1Bei Pflichtversicherten, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes Ost der 
VBL maßgebend ist, beträgt der Arbeitnehmerbeitrag zur Pflichtversicherung ab 1. 
Januar 2003 0,2 v. H. und ab 1. Januar 2004 0,5 v. H. des zusatzversorgungspflich­
tigen Entgelts. 2Für jeden Prozentpunkt, um den der allgemeine Bemessungssatz 
Ost über den Bemessungssatz von 92,5 v. H. angehoben wird, erhöht sich zeitgleich 
der Arbeitnehmerbeitrag um 0,2 Prozentpunkte. 3Soweit die Anhebung des Bemes­
sungssatzes Ost nicht in vollen Prozentpunkten erfolgt, erhöht sich der Arbeitneh­
merbeitrag anteilig. 4Im Zeitpunkt des Erreichens eines Bemessungssatzes Ost von 
97 v. H. steigt der Arbeitnehmerbeitrag auf den Höchstsatz von 2 v. H.
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Protokollerklärung zu Absatz 1:

Solange wegen der aktuellen Niedrigzinsphase tatsächlich ein Beitrag von über 
8,0 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zur Finanzierung der Leistun-
gen des Punktemodells im Rahmen der Kapitaldeckung erforderlich ist, wirkt 
sich der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf den 
sofort unverfallbaren Teil der Anwartschaften aus.

(1)	� 1Bei Pflichtversicherten beträgt der Arbeitnehmerbeitrag zur Pflichtversicherung  
2,0 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 2§ 15a bleibt unberührt.

(2)	� In den Fällen der freiwilligen Versicherung aufgrund von § 2 Abs. 2 wird ein entspre­
chender Arbeitnehmerbeitrag zur freiwilligen Versicherung erhoben; § 16 Abs. 1 
Satz 2 [ATV-K: Satz 3] gilt entsprechend.

(3)	� Der Zuschuss nach § 25 Abs. 1 Satz 4 wird für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost um 
den Betrag gemindert, der sich ohne die Befreiung von der Pflichtversicherung als 
Arbeitnehmerbeitrag nach Absatz 1 ergeben würde.

Protokollerklärung zu den Absätzen 2 und 3:

In den Fällen der Absätze 2 und 3 wird als Arbeitnehmerbeitrag ein Beitrag von 
2,0 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zugrunde gelegt.

§ 37b [ATV] 
Rechtsfolgen des Ausscheidens eines Beteiligten aus der VBL

1Mit dem Ausscheiden eines Beteiligten aus der VBL enden die Pflichtversicherungen der 
bei ihm im Arbeitsverhältnis stehenden Beschäftigten. 2Die Versicherungen bleiben bei 
der VBL als beitragsfreie Versicherungen bis zum Beginn einer erneuten Pflichtversiche­
rung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalls ebenso bestehen wie die dort erworbe­
nen Anwartschaften und Leistungs-ansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftigten 
des ausgeschiedenen Beteiligten. 3Diese dürfen nicht abweichend von Anwartschaften 
und Leistungsansprüchen solcher Beschäftigten geregelt werden, deren Arbeitgeber 
weiterhin Beteiligter der VBL ist.
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§ 37c [ATV] 
Zahlung eines Gegenwertes

– hier nicht abgedruckt –

§ 37d [ATV] 
Vermögensanrechnung

– hier nicht abgedruckt –

§ 37e [ATV] 
Erstattungsmodell

– hier nicht abgedruckt –

§ 37f [ATV] 
Rechtsfolgen von Personalübertragungen

– hier nicht abgedruckt –

§ 38 [ATV] 
Sonderregelung für die VKA

1Zu § 29 Abs. 2: Beschäftigte, deren zusätzliche Altersvorsorge bei einem Lebensversi­
cherungsunternehmen durchgeführt worden ist, sind auf ihren schriftlichen Antrag beim 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen bei der Zusatzversorgungseinrichtung zu ver­
sichern. 2Der Antrag kann nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Beginn der 
Mitgliedschaft des Arbeitgebers bei einem Mitgliedverband der Vereinigung der kommu­
nalen Arbeitgeberverbände gestellt werden. 3Beschäftigte, die den Antrag nach Satz 1 
nicht stellen, haben die Lebensversicherung mindestens zu den bisherigen Bedingungen 
fortzuführen. 4Der Arbeitgeber hat sich nach den am Tage vor dem Beitritt des Arbeitge­
bers zu einem Mitgliedverband der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
bestehenden Vereinbarungen an den Beiträgen zur Lebensversicherung zu beteiligen. 
5Daneben hat der Arbeitgeber für die Zeit, für die die Beschäftigten Arbeitsentgelt erhal­
ten, einen zusätzlichen Beitragsanteil in Höhe von 1,5 v. H. des der Beitragsberechnung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts zu entrich­
ten; dabei bleibt die Beitragsbemessungsgrenze unberücksichtigt. 6Die Beitragsanteile 
des Arbeitgebers dürfen den insgesamt zu zahlenden Beitrag nicht übersteigen.
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§ 38 [ATV-K] 
Sonderregelungen zu § 26 Abs. 5

1Abweichend von § 26 Abs. 5 gilt für Beschäftigte, für die für Dezember 2001 schon und 
für Januar 2002 noch eine zusätzliche Umlage nach § 7 Abs. 4 VersTV-G gezahlt wurde, 
Folgendes: Soweit das monatliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt den Grenzbetrag 
nach Satz 3 übersteigt, ist in diesem Arbeitsverhältnis zusätzlich eine Umlage von neun 
v. H. des übersteigenden Betrages zu zahlen. 2Die sich daraus ergebenden Versorgungs­
punkte sind zu verdreifachen. 3Grenzbetrag ist das 1,133-fache des Betrages der Ent­
geltgruppe 15 Stufe 6 TVöD/VKA Tarifgebiet West bzw. Tarifgebiet Ost – jährlich einmal 
einschließlich der Jahressonderzahlung, wenn die/der Beschäftigte eine zusatzversor­
gungspflichtige Jahressonderzahlung erhält.

§ 39 [ATV] 
Sonderregelungen für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt

(1)	� 1Bei Bund und TdL gilt für pflichtversicherte Beschäftigte und für freiwillig ver­
sicherte Beschäftigte mit wissenschaftlicher Tätigkeit (§ 2 Absatz 2) Folgendes: 
Soweit das monatliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt den Grenzbetrag nach 
Satz 2 übersteigt, hat der Arbeitgeber ab 1. Januar 2002 im Rahmen der freiwilligen 
Versicherung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 einen Beitrag von acht v. H. des übersteigen­
den Betrages an die Zusatzversorgungseinrichtung zu zahlen. 2Grenzbetrag ist das 
1,181-fache des Betrages der Entgeltgruppe 15 Stufe 5 TVöD / Bund Tarifgebiet West 
bzw. Tarifgebiet Ost – jährlich einmal einschließlich der Jahressonderzahlung, wenn 
die / der Beschäftigte eine zusatzversorgungspflichtige Jahressonderzahlung erhält. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten nur für Beschäftigte, für die keine zusätzliche Umlage nach 
Absatz 2 zu entrichten ist.

(2)	� 1Für Beschäftigte, für die für Dezember 2001 schon und für Januar 2002 noch eine 
zusätzliche Umlage nach § 29 Abs. 4 VBL-Satzung a. F. gezahlt wurde, gilt Folgendes: 
Soweit das monatliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt den Grenzbetrag nach 
Satz 3 übersteigt, ist in diesem Arbeitsverhältnis zusätzlich eine Umlage von neun 
v. H. des übersteigenden Betrages zu zahlen. 2Die sich daraus ergebenden Versor­
gungspunkte sind zu verdreifachen. 3Grenzbetrag ist das 1,133-fache des Betrages 
der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 TVöD / VKA Tarifgebiet West bzw. Tarifgebiet Ost – 
jährlich einmal einschließlich der Jahressonderzahlung, wenn die / der Beschäftigte 
eine zusatzversorgungspflichtige Jahressonderzahlung erhält.
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Protokollerklärung:

Bei Beschäftigten im Tarifgebiet Ost, für die der Umlagesatz des Abrechnungs-
verbandes West der VBL maßgeblich ist, sind bei Erhebung des Beitrags nach 
Absatz 1 und der zusätzlichen Umlage nach Absatz 2 die jeweiligen Beträge für 
das Tarifgebiet West zu berücksichtigen.

§ 40 [ATV] / § 39 [ATV-K] 
In-Kraft-Treten

(1)	� 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft. 2Abweichend von 
Satz 1 tritt § 2 Abs. 2 am 1. Januar 2003 mit der Maßgabe in Kraft, dass er nur für 
nach dem 31. Dezember 2002 begründete Arbeitsverhältnisse Anwendung findet.

(2)	� 1Dieser Tarifvertrag kann jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum 
Monatsende gekündigt werden, frühestens jedoch zum 30. Juni 2026. 2Abweichend 
von Satz 1 kann dieser Tarifvertrag von und gegenüber der TdL mit einer Frist  
von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden, frühestens jedoch zum  
31. Dezember 2024

(2)	� 1Dieser Tarifvertrag kann jederzeit schriftlich gekündigt werden. 2Unabhängig von 
Satz 1 kann § 11 Abs. 1 gesondert ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich 
gekündigt werden. 3Die Kündigung nach Satz 1 oder 2 kann jedoch frühestens zum 
30. Juni 2026 erfolgen.

(3)	� Mit dem In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages treten – unbeschadet des § 36 –  
außer Kraft der

	 a)	� Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der  
Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe  
(Versorgungs-TV) vom 4. November 1966,

	 b)	� Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der 
Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes e. V. Saar (VersTV-Saar)  
vom 15. November 1966.

(3)	� Mit dem In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages tritt – unbeschadet des § 36 – der 
Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und 
Betriebe (VersTV-G) vom 6. März 1967 außer Kraft.

(4) 	� Soweit vorstehend keine Regelung getroffen ist, findet der als Anlage 5 beigefügte 
Altersvorsorgeplan 2001 vom 13. November 2001 mit seinen Anlagen Anwendung 
(einschließlich des Ausschlusses der Entgeltumwandlung und der Verhandlungszusage 
nach 1.3 [ATV-K: mit Ausnahme des Ausschlusses der Entgeltumwandlung nach 1.3]).

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

310 ATV / ATV-K



Anlage 1 [ATV] 
Geltungsbereich

1Tarifverträge im Sinne des § 1 sind der
1.	� Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD),
2.	� Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L),
3.	� Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentlichen Dienstes (TVAöD),
4.	� Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem  

Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG),
5.	 Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege),
6.	� Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten 

amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in 
Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang iöS),

7.	� Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten 
amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in 
Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang-O iöS),

8.	� Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V),
9.	� Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes, der der  

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört, soweit die Anwen­
dung des öffentlichen Zusatzversorgungsrechts dort geregelt ist,

10.	� Tarifvertrag für die Arbeitnehmer/Innen der Wasserwirtschaft in Nordrhein- 
Westfalen (TV-WW/NW).

Protokollerklärung zu Satz 1:

Soweit in Satz 1 der Anlage 1 in der Fassung des 3. Änderungstarifvertrags 
aufgeführte Tarifverträge noch nicht durch einen der in Satz 1 der Anlage 1 
aufgeführten Tarifverträge abgelöst sind, verbleibt es bis zur Ablösung beim 
bisherigen Geltungsbereich.

2Dieser Tarifvertrag gilt nicht für die Beschäftigten
	 a)	� des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bzw. der Mitglieder des kommu­

nalen Arbeitgeberverbandes Bremen e. V., die unter den Geltungsbereich des 
Bremischen Ruhelohngesetzes vom 22. Dezember 1998 fallen,

	 b)	� der Freien und Hansestadt Hamburg,
	 c)	� der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V.
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Anlage 1 [ATV-K] 
Geltungsbereich

1Tarifverträge im Sinne des § 1 sind der
	 a)	� Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD),
	 b)	� Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentlichen Dienstes (TVAöD),
	 c)	� Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten 

amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in 
Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang iöS)

	 d)	� Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten 
amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in 
Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang-O iöS),

	 e)	� Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V), 
	 f)	� Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes, der der 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört, soweit die Anwen­
dung des öffentlichen Zusatzversorgungsrechts dort geregelt ist,

	 g)	� Tarifvertrag für die Arbeitnehmer/Innen der Wasserwirtschaft in Nordrhein-
Westfalen (TV-WW/NW).

Protokollerklärung zu Satz 1:

Soweit in Satz 1 der Anlage 1 in der Fassung des 3. Änderungstarifvertrags 
aufgeführte Tarifverträge noch nicht durch einen der in Satz 1 der Anlage 1 
aufgeführten Tarifverträge abgelöst sind, verbleibt es bis zur Ablösung beim 
bisherigen Geltungsbereich.

2Dieser Tarifvertrag gilt nicht für die Beschäftigten
	 a)	� der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V.,
	 b)	� der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar e. V.,
	 c)	� der Mitglieder des kommunalen Arbeitgeberverbandes Bremen e. V., die unter 

den Geltungsbereich der Bremischen Ruhelohngesetzes vom 22. Dezember 1998 
(BremGBl. S. 371) fallen.
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Anlage 2: Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
– hier nicht abgedruckt –

Anlage 3: Ausnahmen vom und Sonderregelungen  
zum zusatzversorgungspflichtigen Entgelt 

– hier nicht abgedruckt –

Anlage 4: Versicherungsmathematische Grundsätze  
für die Bewertung der Verpflichtungen im Rahmen der  

versicherungstechnischen Bilanz 
– hier nicht abgedruckt –

Anlage 5: Altersvorsorgeplan 2001
– hier nicht abgedruckt –
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Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung  
für Arbeitnehmer/-innen  

im kommunalen öffentlichen Dienst 
(TV-EUmw/VKA)

vom 18. Februar 2003 
mit der Richtlinie der Arbeitgeber vom 15. Juli 2011

§ 1 
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für die bei einem Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, der der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört, beschäftigten Angestell­
ten, Arbeiter, Arbeiterinnen und Auszubildenden (Arbeitnehmer/-innen), die unter den 
Geltungsbereich des
	 a)	� Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT),
	 b)	� Tarifvertrages zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – 

(BAT-O),
	 c)	� Tarifvertrages zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – 

(BAT-Ostdeutsche Sparkassen),
	 d)	� Bundesmanteltarifvertrages für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und 

Betriebe – BMT-G II –,
	 e)	� Tarifvertrages zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften für 

Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe – (BMT-G-O),
	 f)	� Tarifvertrages über die Anwendung von Tarifverträgen für Arbeiter (TV Arbeiter-

Ostdeutsche Sparkassen),
	 g)	� Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V),
	 h)	� Spartentarifvertrages Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes, der  

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört,
	 i)	� Tarifvertrages für die Arbeitnehmer/-innen der Wasserwirtschaft in Nordrhein-

Westfalen (TV-WW/NW),
	 j)	� Manteltarifvertrages für Auszubildende,
	 k)	� Manteltarifvertrages für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O),
	 l)	� Manteltarifvertrages für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-Ostdeutsche 

Sparkassen),
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	 m)	� Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler,  
die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden,

	 n)	� Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler,  
die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden (Mantel-TV Schü-O),

	 o)	� Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum,

	 p)	� Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im 
Praktikum (Mantel-TV AiP-O)

	 fallen.

§ 2 
Grundsatz der Entgeltumwandlung

Durch diesen Tarifvertrag werden zusätzlich zu den tarifvertraglichen Regelungen zur 
betrieblichen Altersvorsorge (ATV/ATV-K) die Grundsätze zur Umwandlung tarifvertragli­
cher Entgeltbestandteile zum Zwecke der betrieblichen Altersversorgung geregelt.

§ 3 
Anspruchsvoraussetzungen

(1)	� Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin hat Anspruch darauf, dass von seinen/ihren 
künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 v. H. der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze 
in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten (West) durch Entgeltum­
wandlung für ihre/seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden.

(2)	� Im beiderseitigen Einvernehmen können der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin 
und der Arbeitgeber vereinbaren, dass der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin einen 
über den Höchstbetrag nach Absatz 1 hinausgehenden Betrag seines/ihres Entgelts 
umwandelt.

(3)	� Der für ein Kalenderjahr umzuwandelnde Entgeltbetrag muss mindestens 1/160 der 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV erreichen.

§ 4 
Umwandelbare Entgeltbestandteile

�1Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin kann nur künftige Entgeltansprüche umwandeln. 
2Umgewandelt werden können auf sein/ihr Verlangen künftige Ansprüche auf
	 a)	� Zuwendungen nach den Zuwendungstarifverträgen,
	 b)	� Urlaubsgeld nach den Urlaubsgeldtarifverträgen,
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	 c)	� vermögenswirksame Leistungen,
	 d)	� monatliche Entgeltbestandteile,
	 e)	� sonstige Entgeltbestandteile.

§ 5 
Geltendmachung des Entgeltumwandlungsanspruchs

(1) 	� 1Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin muss seinen/ihren Anspruch auf Entgeltum­
wandlung rechtzeitig gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich geltend machen. 2Der 
Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ist an die Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
über die Entgeltumwandlung mindestens für den Zeitraum eines Jahres gebunden.

(2)	� Beantragt der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin, Teile seines/ihres Entgelts nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d oder e umzuwandeln, kann der Arbeitgeber verlangen, 
dass für den Zeitraum eines Jahres für die Entgeltumwandlung gleich bleibende 
monatliche Beträge verwendet werden.

(3)	� Von den Regelungen in Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 kann ausnahmsweise in begrün­
deten Einzelfällen abgewichen werden.

§ 6 
Durchführungsweg

1Die Entgeltumwandlung im Rahmen der durch das Gesetz zur Verbesserung der betrieb­
lichen Altersversorgung vorgesehenen Durchführungswege ist vorbehaltlich der Sätze 2 
und 3 bei öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen durchzuführen. 2Der Arbeitgeber 
kann im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung nach Satz 1 auch von der Sparkas­
sen-Finanzgruppe oder den Kommunalversicherern angebotene Durchführungswege 
bestimmen. 3Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können bei Bedarf abweichende 
Regelungen zu den Sätzen 1 und 2 getroffen werden.

Hinweis:

Zu § 6 gilt folgende verbindliche Arbeitgeberrichtlinie durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung der VKA vom 15. Juli 2011 zur Umsetzung des Urteils des 
EuGH vom 15. Juli 2010 – C-271/08 –:
§ 6 des Tarifvertrages zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im 
kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003 findet 
keine Anwendung, wenn aus europarechtlichen Gründen ein förmliches Verga-
beverfahren durchgeführt werden muss.
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§ 7 
Inkrafttreten

(1)	� Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft.
(2)	� Der Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender

jahres, frühestens zum 31. Dezember 2008, schriftlich gekündigt werden.
(3)	� Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 werden in § 39 Abs. 4 ATV-K die Worte „(einschließ­

lich des Ausschlusses der Entgeltumwandlung und der Verhandlungszusage nach 
1.3)“ durch die Worte „(mit Ausnahme des Ausschlusses der Entgeltumwandlung 
nach 1.3)“ ersetzt.
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Tarifvertrag für Praktikantinnen/ 
Praktikanten des öffentlichen Dienstes 

(TVPöD)
vom 27. Oktober 2009 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 29. April 2016

§ 1 
Geltungsbereich

(1)	� Dieser Tarifvertrag gilt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf
	 a)	� der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters, der Sozialpädagogin/des Sozialpädago­

gen und der Heilpädagogin/des Heilpädagogen während der praktischen Tätig­
keit, die nach Abschluss des Fachhochschulstudiums der staatlichen Anerken­
nung als Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder Heilpädagogin/
Heilpädagoge vorauszugehen hat,

	 b)	� der pharmazeutisch-technischen Assistentin/des pharmazeutisch-technischen 
Assistenten während der praktischen Tätigkeit nach § 6 des Gesetzes über  
den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten in der Neufassung vom 
23. September 1997 (BGBl. I S. 2349),

	 c)	� der Erzieherin/des Erziehers und der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers wäh­
rend der praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsordnungen 
der staatlichen Anerkennung als Erzieherin/Erzieher oder Kinderpflegerin/Kin­
derpfleger vorauszugehen hat, 

	 d)	� der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/des Masseurs und medizini­
schen Bademeisters während der praktischen Tätigkeit nach § 7 des Gesetzes 
über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz) 
vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084), 

	 e)	� der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten während der praktischen 
Tätigkeit nach § 7 des Gesetzes über den Beruf der Rettungsassistentin und des 
Rettungsassistenten (Rettungsassistentengesetz) vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 
1384), 

	� die in einem Praktikantenverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, dessen Beschäf­
tigte unter den Geltungsbereich des TVöD fallen. 

(2)	� Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Praktikantinnen/Praktikanten, deren praktische 
Tätigkeit in die schulische Ausbildung oder die Hochschulausbildung integriert ist. 
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§ 2 
Praktikantenvertrag, Nebenabreden

(1)	� Vor Beginn des Praktikantenverhältnisses ist ein schriftlicher Praktikantenvertrag zu 
schließen.

(2)	� 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kön­
nen gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 3 
Probezeit

(1)	� Die Probezeit beträgt drei Monate. 
(2)	� Während der Probezeit kann das Praktikantenverhältnis von beiden Seiten jederzeit 

ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen

(1)	� 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Praktikantinnen/ 
Praktikanten zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie 
in der Lage sind, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische Tätigkeit auszuüben. 
2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebs­
ärztin/einen Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine 
andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung 
trägt der Arbeitgeber. 

(2)	� Praktikantinnen/Praktikanten, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, 
mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von 
Speisen beauftragt sind, sind auf ihren Antrag bei Beendigung des Praktikantenver­
hältnisses ärztlich zu untersuchen. 

§ 5 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Haftung, Schutzkleidung

(1)	� Praktikantinnen/Praktikanten haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu 
wahren wie die Beschäftigten des Arbeitgebers. 

(2)	� 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Praktikantinnen/Praktikanten ihrem Arbeit­
geber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Neben­
tätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach 
§ 1 Abs. 1 erforderliche praktische Tätigkeit der Praktikantinnen/ Praktikanten oder 
berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 
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(3)	� Für die Schadenshaftung der Praktikantinnen/Praktikanten finden die für die Be­
schäftigten des Arbeitgebers geltenden Bestimmungen des TVöD entsprechende 
Anwendung. 

(4)	� Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet 
ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Arbeitge­
bers.

§ 6 
Personalakten

1Die Praktikantinnen/Praktikanten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständi­
gen Personalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren  
Personalakten erhalten. 

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tägliche Arbeitszeit 
der Praktikantinnen/Praktikanten richten sich nach den Bestimmungen, die für die 
Arbeitszeit der bei dem Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantinnen/Prakti­
kanten Beschäftigten gelten; § 44 Abs. 1 Satz 3 BT-K bleibt unberührt. 

§ 8 
Entgelt

Das monatliche Entgelt beträgt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf

	 –	� der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters,  
der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen,  
der Heilpädagogin/des Heilpädagogen

		  ab 1. März 2016	 1.686,58 Euro, 
		  ab 1. Februar 2017	 1.726,21 Euro,
	 –	 der pharmazeutisch-technischen Assistentin/ 
		  des pharmazeutisch-technischen Assistenten,  
		  der Erzieherin/des Erziehers
		  ab 1. März 2016	 1.467,53 Euro, 
		  ab 1. Februar 2017	 1.502,02 Euro,
	 –	 der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers,  
		  der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/ 
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		  des Masseurs und medizinischen Bademeisters, 
		  der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten 
		  ab 1. März 2016	 1.412,17 Euro, 
		  ab 1. Februar 2017	 1.445,36 Euro.

(2)	� Das Entgelt nach Absatz 1 ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftig­
ten des Arbeitgebers gezahlte Entgelt. 

§ 9 
Sonstige Entgeltregelungen

(1)	� 1Für die praktische Tätigkeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, 
für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die 
Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden Regelun­
gen sinngemäß. 2Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro 
Stunde.

(2)	� Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 
TVöD bzw. § 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 6 
BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter 
denselben Voraussetzungen die entsprechende Zulage in voller Höhe. 

(3)	� Soweit Beschäftigten, die im Heimerziehungsdienst tätig sind, eine Zulage nach Teil 
B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD zusteht, erhalten 
Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben Voraussetzungen die entspre­
chende Zulage in voller Höhe.

(4)	� Soweit Beschäftigten gemäß § 8 Abs. 5 bzw. 6 TVöD eine Wechselschicht- bzw. 
Schichtzulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben 
Voraussetzungen 75 v. H. des entsprechenden Zulagenbetrages. 

(5)	� 1Falls im Bereich der Mitgliedverbände der VKA im Rahmen des Praktikantenver­
trages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen 
wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede (§ 2 Abs. 2) festzulegen. 
2Der Wert der Personalunterkunft wird im Bereich der Mitgliedverbände der VKA 
im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunter­
künfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das 
Entgelt (§ 8) mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 des 
genannten Tarifvertrages maßgebende Quadratmetersatz um 15 v. H. zu kürzen ist. 
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§ 10 
Urlaub

Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Entgelts 
(§ 8 Abs. 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Arbeitgebers 
geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der 
wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 29 
Arbeitstage beträgt.

§ 11 
Entgelt im Krankheitsfall

(1)	� Werden Praktikantinnen/Praktikanten durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
ohne ihr Verschulden verhindert, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische 
Tätigkeit auszuüben, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer 
von bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei 
Wiederholungserkrankungen das Entgelt (§ 8 Abs. 1) in entsprechender Anwendung 
der für die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden Regelungen fortgezahlt.

(2)	� Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
(3)	� Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Arbeitgeber 

erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufs­
krankheit verursacht ist, erhält die Praktikantin/der Praktikant nach Ablauf des nach 
Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Netto­
entgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die 
Berufskrankheit anerkennt. 

§ 12 
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
ihres Entgelts (§ 8 Abs. 1) unter denselben Voraussetzungen wie die Beschäftigten des 
Arbeitgebers. 
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§ 13 
Vermögenswirksame Leistungen

1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten 
Praktikantinnen/Praktikanten eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 
Euro monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens 
für den Kalendermonat, in dem dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben mitgeteilt 
werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.

§ 14 
Jahressonderzahlung

(1)	� 1Praktikantinnen/Praktikanten, die am 1. Dezember in einem Praktikantenverhält­
nis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Im Bereich des Bundes 
beträgt diese im

Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost
im Kalenderjahr

2016 2017 2018 2019 ab 2020

82,14 v. H. 65,71 v. H. 69,82 v. H. 73,93 v. H. 78,04 v. H. 82,14 v. H.

	� des den Praktikantinnen/Praktikanten für November zustehenden Entgelts (§ 8 
Abs. 1). 3Im Bereich der VKA beträgt die Jahressonderzahlung bei Praktikantinen/
Praktikanten, für die die Regelungen des Tarifgebietes West Anwendung finden, 
82,14 v. H. und für Praktikantinnen/Praktikanten, für die die Regelungen des Tarifge­
bietes Ost Anwendung finden, 61,60 v. H.des den Praktikantinnen/Praktikanten für 
November zustehenden Entgelts (§ 8 Abs. 1). 4§ 38 Abs. 1 TVöD gilt entsprechend.

(2)	� 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Prak­
tikantinnen/Praktikanten keinen Anspruch auf Entgelt (§ 8 Abs. 1), Fortzahlung des 
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder im Krankheitsfall (§ 11) haben. 
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Praktikantinnen wegen 
Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
kein Entgelt erhalten haben, sowie für Kalendermonate der Inanspruchnahme der 
Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum Ende des 
Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit 
Entgeltanspruch bestanden hat.

(3)	� Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Entgelt ausge­
zahlt. 
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(4)	� 1Praktikantinnen/Praktikanten, die im unmittelbaren Anschluss an das Praktikanten­
verhältnis von ihrem Arbeitgeber in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und 
am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit 
der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahres
sonderzahlung aus dem Praktikantenverhältnis. 2Erfolgt die Übernahme im Laufe 
eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung 
aus dem Arbeitsverhältnis gezahlt. 

§ 15 
Beendigung des Praktikantenverhältnisses

(1)	� Das Praktikantenverhältnis endet mit dem im Praktikantenvertrag vereinbarten 
Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

(2)	� Nach der Probezeit (§ 3) kann das Praktikantenverhältnis unbeschadet der  
gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 

	 a)	� aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
	 b)	� von der Praktikantin/dem Praktikanten mit einer Kündigungsfrist von vier 

Wochen. 

§ 16 
Zeugnis

1Der Arbeitgeber hat den Praktikantinnen/Praktikanten bei Beendigung des Praktikan­
tenverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer 
und Ziel des Praktikums sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse enthal­
ten. 3Auf Verlangen der Praktikantinnen/Praktikanten sind auch Angaben über Führung, 
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 17 
Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus­
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der Praktikantin/dem Praktikanten 
oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 

§ 18 
Inkrafttreten, Laufzeit

(1)	� Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Dezember 2009 in Kraft. 
(2)	� Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender­

halbjahres schriftlich gekündigt werden. 
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(3)	� Abweichend von Absatz 2 können 
	 a)	� § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, 

frühestens jedoch zum 28. Februar 2018,
	 b)	� § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres 
	 schriftlich gekündigt werden. 
(4)	� 1Dieser Tarifvertrag ersetzt für den Bereich des Bundes mit Wirkung vom  

1. Dezember 2009 die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge. 2Im Bereich der 
Mitgliedverbände der VKA finden die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge mit 
dem Inkrafttreten dieses Tarifvertrages auf die in § 1 Abs. 1 genannten Personen 
keine Anwendung mehr.

Anlage (zu § 18 Abs. 4)
1.	� Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für die Praktikan­

tinnen/Praktikanten vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungstarif
vertrages Nr. 1 vom 31. März 2008.

2.	� Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/ 
Praktikanten (TV Prakt) vom 22. März 1991.

3.	� Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/ 
Praktikanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991.

4.	� Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen (Praktikanten) vom  
12. Oktober 1973.

5.	� Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen/Praktikanten  
(TV Zuwendung Prakt-O) vom 5. März 1991.

6.	� Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 
17. Dezember 1970.

7.	� Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende  
(TV VL Azubi-O) vom 8. Mai 1991.
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Tarifvertrag zur Regelung flexibler  
Arbeitszeiten ältere Beschäftigte (Bund) 

(TV FALTER Bund)
vom 27. Februar 2010

in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 vom 29. April 2016 

Abschnitt I 
Geltungsbereich

§ 1 
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertra­
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen.

Protokollerklärung zu § 1: 

1Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2018 die 
jeweiligen tariflichen Voraussetzungen erfüllen und deren Arbeitsverhältnis 
nach den Abschnitten II oder III vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat. 2Auf 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen haben, 
findet dieser Tarifvertrag keine Anwendung.

Abschnitt II 
Regelungen zur Altersteilzeit

§ 2 
Möglichkeiten der Altersteilzeit

Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 in der jeweils 
geltenden Fassung ist die Änderung des Arbeitsverhältnisses in ein Altersteilzeitarbeits­
verhältnis in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen (§ 3) und im Übrigen im 
Rahmen einer Quote (§ 4) möglich.
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§ 3 
Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen

(1) 	� Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein 
Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen bei 
dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden, wenn die persönlichen 
Voraussetzungen nach § 5 vorliegen.

(2) 	� Die Festlegung der in Absatz 1 genannten Bereiche und die Entscheidung, ob, in 
welchem Umfang und für welchen Personenkreis dort Altersteilzeit zugelassen wird, 
erfolgt durch den Arbeitgeber.

Niederschriftserklärung des Bundes zu § 3 Abs. 2: 

1Der Bund erklärt: Die Festlegung der Restrukturierungs- und Stellenabbau-
bereiche erfolgt durch die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, das seinerseits 
zuvor den Haushaltsausschuss (Rechnungsprüfungsausschuss) des Deutschen 
Bundestages um dessen Einvernehmen ersucht. 2Das Bundesministerium des 
Innern kann, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, das 
seinerseits zuvor den Haushaltsausschuss (Rechnungsprüfungsausschuss) des 
Deutschen Bundestages um dessen Einvernehmen ersucht hat, die obersten 
Bundesbehörden ermächtigen, in ihrem Geschäftsbereich eigenständig weitere 
Bereiche als Stellenabbaubereiche festzulegen, soweit dort haushaltsgesetzli-
che Stelleneinsparungen zu erbringen sind.

§ 4 
Altersteilzeit im Übrigen

(1)	� Beschäftigte haben im Rahmen der Quote nach Absatz 2 Anspruch auf Vereinbarung 
eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Sinne des Altersteilzeitgesetzes, wenn die 
persönlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen.

(2)	� 1Der Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach Absatz 1 
ist ausgeschlossen, wenn und solange 2,5 v. H. der Beschäftigten des Arbeitgebers 
im Sinne des § 1 von einer Altersteilzeitregelung im Sinne des Altersteilzeitgesetzes 
Gebrauch machen. 2Maßgeblich für die Berechnung der Quote ist die Anzahl der 
Beschäftigten sowie die Anzahl der Altersteilzeitarbeitsverhältnisse jeweils zum 
Stichtag 30. Juni des Vorjahres; sofern der Arbeitgeber zur Meldung an das Statis
tische Bundesamt verpflichtet ist, gilt die dort gemeldete Zahl.
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(3)	� Der Arbeitgeber kann ausnahmsweise die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeits­
verhältnisses ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche Gründe entgegenstehen.

Protokollerklärungen zu § 4: 

1.	� Die Quote von 2,5 v. H. wird jeweils für die obersten Bundesbehörden 
(einschließlich ihrer nachgeordneten Bereiche) berechnet, wobei jeweils 
eine weitere Aufteilung auf Teile der Verwaltung innerhalb ihres Geschäfts-
bereichs (Verwaltungsteile, z. B. auf Behörden oder Dienststellen) möglich 
ist.

2.	� 1In die Quote werden alle zum jeweiligen Stichtag bestehenden 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisse einschließlich solcher nach § 3 dieses 
Tarifvertrages einbezogen. 2Die so errechnete Quote gilt für das gesamte 
Kalenderjahr; unterjährige Veränderungen bleiben unberücksichtigt.  
3Die Quote wird jährlich überprüft.

§ 5 
Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit

(1) 	 Altersteilzeit nach diesem Tarifvertrag setzt voraus, dass die Beschäftigten
	 a)	� das 60. Lebensjahr vollendet haben und
	 b)	� innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit 

mindestens 1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestanden haben.

(2) 	� Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss sich zumindest auf die Zeit erstrecken, bis 
eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann.

(3) 	� 1Die Beschäftigten haben die Vereinbarung von Altersteilzeit mit einer Frist von drei 
Monaten vor dem geplanten Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses schriftlich 
zu beantragen; von dem Fristerfordernis kann einvernehmlich abgewichen werden. 
2Der Antrag kann wirksam frühestens ein Jahr vor Erfüllung der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 gestellt werden.

§ 6 
Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses

(1)	� Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss ein versicherungspflichtiges Beschäftigungs­
verhältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein, darf die Dauer von 
fünf Jahren nicht überschreiten und muss vor dem 1. Januar 2019 beginnen.
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(2)	� 1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeits­
verhältnisses beträgt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit. 2Für die 
Berechnung der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Abs. 2 AltTZG. 3Dabei 
bleiben Arbeitszeiten außer Betracht, die die tarifliche regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit überschritten haben.

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Für die unter den KraftfahrerTV Bund fallenden Beschäftigten gilt für die 
Anwendung dieses Tarifvertrages die den Pauschalgruppen zugrunde liegende 
Arbeitszeit als regelmäßige Arbeitszeit.

(3) 	� Die während der Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu leistende Arbeit 
kann so verteilt werden, dass sie

	 a)	� in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet und die Be­
schäftigten anschließend von der Arbeit unter Fortzahlung der Leistungen nach 
Maßgabe des § 7 freigestellt werden (Blockmodell) oder

	 b)	� durchgehend erbracht wird (Teilzeitmodell).

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

Für die unter den KraftfahrerTV Bund fallenden Beschäftigten ist Altersteilzeit 
nur im Blockmodell möglich.

(4) 	� Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verlangen, dass ihr Wunsch nach einer 
bestimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Rege­
lung erörtert wird.

§ 7 
Leistungen des Arbeitgebers

(1)	� 1Beschäftigte erhalten während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnis­
ses das Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in Höhe der sich für 
entsprechende Teilzeitbeschäftigte nach § 24 Abs. 2 TVöD ergebenden Beträge mit 
der Maßgabe, dass die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 
(§ 21 Satz 2 TVöD) entsprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten Tätigkeit 
berücksichtigt werden. 2Maßgebend ist die nach § 6 Abs. 2 vereinbarte durchschnitt­
liche wöchentliche Arbeitszeit.
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(2)	� 1Die den Beschäftigten nach Absatz 1 zustehenden Entgelte zuzüglich des darauf 
entfallenden sozialversicherungspflichtigen Teils der vom Arbeitgeber zu tragenden 
Umlage zur Zusatzversorgungseinrichtung (Regelarbeitsentgelt) werden um 20 v. H.  
aufgestockt. 2Steuerfreie Entgeltbestandteile und Entgelte, die einmalig (z. B. Jah- 
ressonderzahlung nach § 20 (Bund) TVöD) oder die nicht für die vereinbarte Arbeits­
zeit (z. B. Überstunden- oder Mehrarbeitsentgelt) gezahlt werden, gehören nicht 
zum Regelarbeitsentgelt und bleiben bei der Aufstockung unberücksichtigt. 3Entgelt­
bestandteile, die für den Zeitraum der vereinbarten Altersteilzeit nicht vermindert 
worden sind, bleiben bei der Aufstockung außer Betracht.

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Bei Beschäftigten, die unter den KraftfahrerTV Bund fallen, ist beim Regel-
arbeitsentgelt in der Freistellungsphase das Entgelt aus der Pauschalgruppe 
anzusetzen, die mindestens während der Hälfte der Dauer der Arbeitsphase 
maßgebend war.

(3)	� 1Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen für die 
nach Absatz 1 zustehenden Entgelte entrichtet der Arbeitgeber für die Beschäftigten 
zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe des Beitrags, der 
auf 80 v. H. des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeit, begrenzt auf den Unter­
schiedsbetrag zwischen 90 v. H. der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze und 
dem Regelarbeitsentgelt, entfällt, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze  
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 b i. V. m. § 6 Abs. 1 AltTZG). 2Für von der Versicherungspflicht befrei­
te Beschäftigte im Sinne von § 4 Abs. 2 AltTZG gilt Satz 1 entsprechend.

(4)	� 1In Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht ein Anspruch auf Leistun­
gen nach Absatz 2 längstens in den Grenzen des § 22 TVöD. 2Die Leistungen nach 
Absatz 3 werden längstens für die Dauer nach § 22 Abs. 1 TVöD gezahlt.

Protokollerklärung zu Absatz 4: 

Der Aufstockungsbetrag nach Absatz 2 wird für die Zeit der Zahlung des  
Krankengeldzuschusses (§ 22 Abs. 2 bis 4 TVöD), längstens bis zum Ende der  
26. Krankheitswoche, in Höhe des kalendertäglichen Durchschnitts des in den 
letzten drei abgerechneten Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungs
betrages gezahlt; Einmalzahlungen bleiben unberücksichtigt.
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(5)	� 1Sind Beschäftigte bei Altersteilzeit im Blockmodell während der Arbeitsphase über 
den Zeitraum der Entgeltfortzahlung hinaus arbeitsunfähig erkrankt, verlängert sich 
die Arbeitsphase um die Hälfte des den Entgeltfortzahlungszeitraum übersteigenden 
Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit. 2Die Dauer der Freistellungsphase verkürzt sich 
entsprechend.

Niederschriftserklärung zu § 7: 

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, den ATV dahingehend anzupassen, 
dass als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 15 Abs. 2 ATV das 
1,6fache des Entgelts nach § 7 Abs. 1 gilt.

§ 8 
Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses

(1) 	� Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung 
festgelegten Zeitpunkt.

(2) 	� Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis endet unbeschadet der sonstigen tariflichen 
Beendigungstatbestände

	 a)	� mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Monat, von dem an die oder der Be­
schäftigte eine abschlagsfreie Rente wegen Alters beanspruchen kann, oder

	 b)	� mit Beginn des Kalendermonats, für den die oder der Beschäftigte eine Rente 
wegen Alters tatsächlich bezieht.

(3) 	� 1Endet das Altersteilzeitarbeitsverhältnis bei Vereinbarung eines Blockmodells 
vorzeitig, so erhalten Beschäftigte die etwaige Differenz zwischen dem nach § 7 Abs. 
1 gezahltem tariflichen Entgelt einschließlich der Aufstockungsleistung nach § 7 Abs. 
2 und dem Entgelt für den Zeitraum ihrer tatsächlichen Beschäftigung, das sie ohne 
Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätten. 2Bei Tod steht der Anspruch den Erben zu.

§ 9 
Nebentätigkeiten

(1)	� 1Beschäftigte dürfen während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses keine Beschäf­
tigungen oder selbstständigen Tätigkeiten ausüben, die die Geringfügigkeitsgrenze 
des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschreiten, es sei denn, diese 
Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten sind bereits innerhalb der letzten 
5 Jahre vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ständig ausgeübt worden. 
2Bestehende tarifliche Regelungen über Nebentätigkeiten bleiben unberührt.
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(2)	� 1Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit, in der Beschäftig­
te eine unzulässige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 
ausüben oder über die Altersteilzeitarbeit hinaus Mehrarbeit oder	Überstunden leisten, 
die den Umfang der Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetz­
buch übersteigen. 2Hat der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen mindestens 150 
Tage geruht, erlischt er; mehrere Ruhenszeiträume werden zusammengerechnet.

§ 10 
Urlaub

1Für Beschäftigte, die Altersteilzeit im Blockmodell leisten, besteht kein Urlaubsanspruch 
für die Zeit der Freistellung von der Arbeit. 2Im Kalenderjahr des Übergangs von der 
Beschäftigung zur Freistellung haben die Beschäftigten für jeden vollen Beschäftigungs­
monat Anspruch auf ein Zwölftel ihres Jahresurlaubs.

Abschnitt III 
Regelungen zum flexiblen Übergang in den Ruhestand (FALTER)

§ 11 
Begriffsbestimmung

1FALTER ist ein Arbeitszeitmodell, das einen gleitenden Übergang in den Ruhestand 
bei gleichzeitig längerer Teilhabe am Berufsleben ermöglichen soll. 2Es verbindet eine 
Teilzeitbeschäftigung (§ 11 TVöD) mit dem gleichzeitigen Bezug einer Teilrente. 3FALTER 
beginnt vor Erreichen des maßgebenden Alters für eine abschlagsfreie Altersrente und 
wird für die gleiche Dauer über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt.

§ 12 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des  

FALTER-Arbeitszeitmodells
(1)	� Beschäftigte und Arbeitgeber können bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf 

und ohne dass ein Rechtsanspruch besteht, einen flexiblen Übergang in den Ruhe­
stand bei gleichzeitig längerer Lebensarbeitszeit vereinbaren.

(2)	� 1Das Arbeitszeitmodell beginnt frühestens zwei Jahre vor Erreichen des Kalendermo­
nats, für den die Beschäftigten eine abschlagsfreie Rente wegen Alters in Anspruch 
nehmen können, und endet spätestens zwei Jahre nach Erreichen dieser Altersgren­
ze. 2Die Zeiträume vor und nach Erreichen dieser Altersgrenze müssen von gleicher 
Dauer sein.
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(3)	� 1Der Beginn des Arbeitszeitmodells setzt den Beginn einer hälftigen Teilrente voraus. 
2§ 5 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 13 
Vereinbarung des FALTER-Arbeitszeitmodells

(1)	� 1Die Arbeit nach dem Arbeitszeitmodell darf die Dauer von vier Jahren nicht über­
schreiten und muss vor dem 1. Januar 2019 beginnen. 2In den Fällen der Vereinba­
rung des Arbeitszeitmodells wird der Beendigungszeitpunkt nach § 33 Abs. 1 Buchst. 
a TVöD um bis zu zwei Jahre hinausgeschoben.

(2)	� Die Vereinbarung des Arbeitszeitmodells erfordert Regelungen über eine reduzierte 
Arbeitszeit nach Absatz 3 sowie über den Beendigungszeitpunkt nach Absatz 1 Satz 
2.

(3)	� 1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während der Dauer des Arbeitszeit­
modells beträgt die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 6 Abs. 
1 TVöD. 2Eine geringere Arbeitszeit kann vereinbart werden.

(4)	� Die zu leistende Arbeit ist gleichmäßig über die Gesamtdauer des Arbeitszeitmodells 
zu verteilen.

§ 14 
Ende des Arbeitsverhältnisses

(1)	� Abweichend von § 33 Abs. 1 Buchst. a TVöD endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zu dem nach § 13 Abs. 2 vertraglich festgelegten Zeit­
punkt.

(2)	� Unabhängig davon endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer Kündigung be­
darf, bei Inanspruchnahme einer mehr als hälftigen Teilrente oder einer Vollrente.
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Abschnitt IV 
Sonstige Regelungen

§ 15 
Mitteilungspflichten

Beschäftigte haben während der Dauer des gesamten Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
oder FALTER-Arbeitszeitmodells dem Arbeitgeber solche Umstände unverzüglich mitzu­
teilen, die für die Leistungen nach § 7 Abs. 2 bis 4 oder für den Bestand des Arbeitszeit­
modells nach § 14 Abs. 2 erheblich sind.

§ 16 
Qualifizierungen

Der Arbeitgeber bietet bei Bedarf Maßnahmen zur Qualifizierung im Sinne von § 5 TVöD 
an, die die Beschäftigten befähigen, auch über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten zu 
können.

§ 17 
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft.
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Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeit
regelungen für ältere Beschäftigte 

(TV FlexAZ VKA)
vom 27. Februar 2010 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 5 vom 29. April 2016

I. Geltungsbereich

§ 1 
Geltungsbereich

1Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifver­
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe 
(TV-V) fallen. 2Er gilt unter Berücksichtigung gegebenenfalls abweichender Regelungen 
in einzelnen TV-N in Nahverkehrsunternehmen.

II. Altersteilzeit (ATZ)

§ 2 
Inanspruchnahme von Altersteilzeit

Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 in der jeweils 
geltenden Fassung ist die Änderung des Arbeitsverhältnisses in ein Altersteilzeitarbeits­
verhältnis
	 a)	� in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen (§ 3) und
	 b)	�� im Übrigen im Rahmen einer Quote (§ 4)
möglich.

§ 3 
Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen

1Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsan­
spruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen bei dienstlichem oder 
betrieblichem Bedarf vereinbart werden, wenn die persönlichen Voraussetzungen nach 
§ 5 vorliegen. 2Die Festlegung der in Satz 1 genannten Bereiche und die Entscheidung, 
ob, in welchem Umfang und für welchen Personenkreis dort Altersteilzeitarbeit zugelas­
sen wird, erfolgt durch den Arbeitgeber.
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§ 4 
Altersteilzeit im Übrigen

(1)	� Den Beschäftigten wird im Rahmen der Quote nach Absatz 2 die Möglichkeit eröff­
net, Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes in Anspruch zu nehmen, wenn 
die persönlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen.

(2)	� 1Der Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach Absatz 
1 ist ausgeschlossen, wenn und solange 2,5 v. H. der Beschäftigten (§ 1) der Verwal­
tung/des Betriebes von einer Altersteilzeitregelung im Sinne des Altersteilzeitgeset­
zes Gebrauch machen. 2Maßgeblich für die Berechnung der Quote ist die Anzahl der 
Beschäftigten zum Stichtag 31. Mai des Vorjahres.

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 2: 

1.	� Betriebe im Sinne dieser Vorschrift sind auch rechtlich unselbstständige 
Regie- und Eigenbetriebe.

2.	� 1In die Quote werden alle zum jeweiligen Stichtag bestehenden Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisse einschließlich solcher nach § 3 dieses Tarifvertrages 
einbezogen. 2Die so errechnete Quote gilt für das gesamte Kalenderjahr; 
unterjährige Veränderungen bleiben unberücksichtigt. 3Die Quote wird 
jährlich überprüft.

(3)	� Der Arbeitgeber kann ausnahmsweise die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeits­
verhältnisses ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche Gründe entgegenstehen.

§ 5 
Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit

(1) 	 Altersteilzeit nach diesem Tarifvertrag setzt voraus, dass die Beschäftigten
	 a)	� das 60. Lebensjahr vollendet haben und
	 b)	� innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 

1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestanden haben.

(2) 	� Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss sich zumindest bis zu dem Zeitpunkt erstre­
cken, ab dem eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann.

(3) 	� 1Die Vereinbarung von Altersteilzeit ist spätestens drei Monate vor dem geplanten 
Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses schriftlich zu beantragen. 2Der Antrag kann 
frühestens ein Jahr vor Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt werden. 
3Von den Fristen nach Satz 1 oder 2 kann einvernehmlich abgewichen werden.
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§ 6 
Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses

(1)	� Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss ein versicherungspflichtiges Beschäftigungs­
verhältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein und darf die Dauer von 
fünf Jahren nicht überschreiten.

(2)	� 1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeits­
verhältnisses beträgt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit. 2Für die 
Berechnung der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Abs. 2 AltTZG; dabei 
bleiben Arbeitszeiten außer Betracht, die die tarifliche regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit überschritten haben.

(3)	� 1Die während der Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu leistende Arbeit 
kann so verteilt werden, dass sie

	 a)	� durchgehend erbracht wird (Teilzeitmodell) oder
	 b)	� in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet und die Be­

schäftigten anschließend von der Arbeit unter Fortzahlung der Leistungen nach 
Maßgabe des § 7 freigestellt werden (Blockmodell).

	� 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verlangen, dass ihr Wunsch nach einer 
bestimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Rege­
lung erörtert wird.

§ 7 
Entgelt und Aufstockungsleistungen

(1)	� 1Beschäftigte erhalten während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhält­
nisses im Teilzeitmodell (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a) das Tabellenentgelt und alle 
sonstigen Entgeltbestandteile in Höhe der sich für entsprechende Teilzeitbeschäftig­
te nach § 24 Abs. 2 TVöD bzw. § 7 Abs. 3 TV-V ergebenden Beträge. 2Maßgebend ist 
die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Abs. 2.

(2)	� 1Beschäftigte erhalten während der Arbeitsphase des Altersteilzeitarbeitsverhält­
nisses im Blockmodell (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst b) das Tabellenentgelt und alle sons­
tigen Entgeltbestandteile in Höhe der Hälfte des Entgelts, das sie jeweils erhalten 
würden, wenn sie mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 2 Satz 2) 
weitergearbeitet hätten; die andere Hälfte des Entgelts fließt in das Wertguthaben 
(§ 7b SGB IV) und wird in der Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt. 2Das Wertgut­
haben erhöht sich bei allgemeinen Tariferhöhungen in der von den Tarifvertragspar­
teien jeweils festzulegenden Höhe.

337

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

TV FLEX AZ (VKA)



Protokollerklärung zu § 7 Absatz 2 Satz 2: 

Das Wertguthaben erhöht sich am 1. März 2016 um 2,4 v. H. und am 1. Februar 
2017 um weitere 2,35 v. H.

(3)	� 1Das den Beschäftigten nach Absatz 1 oder 2 zustehende Entgelt wird nach Maß­
gabe der Sätze 2 und 3 um 20 v. H. aufgestockt. 2Bemessungsgrundlage für die 
Aufstockung ist das Regelarbeitsentgelt für die Teilzeitarbeit (§ 6 Abs. 1 AltTZG). 
3Steuerfreie Entgeltbestandteile und Entgelte, die einmalig (z. B. Jahressonderzah­
lung) oder die nicht für die vereinbarte Arbeitszeit (z. B. Überstunden- oder Mehr­
arbeitsentgelt) gezahlt werden, sowie Sachbezüge, die während der Gesamtdauer 
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses unvermindert zustehen, gehören nicht zum 
Regelarbeitsentgelt und bleiben bei der Aufstockung unberücksichtigt. 4Sätze 1 bis 3 
gelten für das bei Altersteilzeit im Blockmodell in der Freistellungsphase auszukeh­
rende Wertguthaben entsprechend.

(4)	� 1Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen für das 
nach Absatz 1 oder 2 zustehende Entgelt entrichtet der Arbeitgeber zusätzliche 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung (Rentenaufstockung) nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 6 Abs. 1 AltTZG. 2Für von der Versicherungspflicht befreite 
Beschäftigte im Sinne von § 4 Abs. 2 AltTZG gilt Satz 1 entsprechend.

(5) 	� 1In Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht ein Anspruch auf Leis­
tungen nach Absätzen 1 bis 4 längstens für die Dauer der Entgeltfortzahlung nach 
§ 22 Abs. 1 Satz 1 TVöD bzw. § 13 Abs. 1 Satz 1 TV-V. 2Für die Zeit der Zahlung des 
Krankengeldzuschusses (§ 22 Abs. 2 bis 4 TVöD bzw. § 13 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 
4 TV-V), längstens bis zum Ende der 26. Krankheitswoche, wird der Aufstockungsbe­
trag gemäß Absatz 3 in Höhe des kalendertäglichen Durchschnitts des in den letzten 
drei abgerechneten Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungsbetrages gezahlt.

§ 8 
Verteilung des Urlaubs im Blockmodell

1Für Beschäftigte, die Altersteilzeit im Blockmodell (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b) leisten, 
besteht kein Urlaubsanspruch für die Zeit der Freistellung von der Arbeit. 2Im Kalender­
jahr des Übergangs von der Beschäftigung zur Freistellung haben die Beschäftigten für 
jeden vollen Beschäftigungsmonat Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs.
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§ 9 
Nebentätigkeit

(1)	� 1Beschäftigte dürfen während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses keine Beschäf­
tigungen oder selbständigen Tätigkeiten ausüben, die die Geringfügigkeitsgrenze 
des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, diese Beschäftigungen oder selbständigen 
Tätigkeiten sind bereits innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn des Altersteilzeit­
arbeitsverhältnisses ständig ausgeübt worden. 2Bestehende tarifliche Regelungen 
über Nebentätigkeiten bleiben unberührt.

(2)	� 1Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit, in der Be­
schäftigte eine unzulässige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit im Sinne des 
Absatzes 1 ausüben oder über die Altersteilzeitarbeit hinaus Mehrarbeit oder Über­
stunden leisten, die den Umfang der Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch übersteigen. 2Hat der Anspruch auf die Aufstockungsleis­
tungen mindestens 150 Tage geruht, erlischt er; mehrere Ruhenszeiträume werden 
zusammengerechnet.

§ 10 
Verlängerung der Arbeitsphase im Blockmodell bei Krankheit

Ist die/der Beschäftigte bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell während der Arbeitspha­
se über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung (§ 22 Abs. 1 Satz 1 TVöD; § 13 Abs. 1 Satz 1 
TV-V) hinaus arbeitsunfähig erkrankt, verlängert sich die Arbeitsphase um die Hälfte des 
den Entgeltfortzahlungszeitraum übersteigenden Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit; in 
dem gleichen Umfang verkürzt sich die Freistellungsphase.

§ 11 
Ende des Arbeitsverhältnisses

(1) 	� Das Arbeitsverhältnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung festgelegten 
Zeitpunkt.

(2) 	� Das Arbeitsverhältnis endet unbeschadet der sonstigen tariflichen Beendigungstat­
bestände

	 a)	� mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, von dem an die/der 
Beschäftigte eine abschlagsfreie Rente wegen Alters beanspruchen kann oder

	 b)	� mit Beginn des Kalendermonats, für den die/der Beschäftigte eine Rente wegen 
Alters tatsächlich bezieht.

(3) 	� 1Endet bei einer/einem Beschäftigten, die/der im Rahmen der Altersteilzeit nach 
dem Blockmodell beschäftigt wird, das Arbeitsverhältnis vorzeitig, hat sie/er 
Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen den erhaltenen Entgelten und dem 
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Entgelt für den Zeitraum ihrer/seiner tatsächlichen Beschäftigung, die sie/er ohne 
Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte, vermindert um die vom Arbeitgeber gezahl­
ten Aufstockungsleistungen. 2Bei Tod der/des Beschäftigten steht dieser Anspruch 
den Erben zu.

§ 12 
Dienst-/Betriebsvereinbarungen

1In einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung bzw. in einer freiwilligen Betriebsver­
einbarung können von den §§ 2 bis 11 abweichende Regelungen vereinbart werden. 
2Abweichende Regelungen sind nur zulässig, soweit die gesetzlichen Mindestvorausset­
zungen für Altersteilzeit nach dem AltTZG nicht unterschritten werden.

Protokollerklärung:

Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der 
Einigungsstelle vor.

III. Flexible Altersarbeitszeit (FALTER)

§ 13 
Flexible Altersarbeitszeit

1Älteren Beschäftigten wird in einem Modell der flexiblen Altersarbeitszeit (FALTER) ein 
gleitender Übergang in den Ruhestand bei gleichzeitig längerer Teilhabe am Berufsleben 
ermöglicht. 2Das Modell sieht vor, dass die Beschäftigten über einen Zeitraum von vier 
Jahren ihre Arbeitszeit auf die Hälfte der bisherigen Arbeitszeit reduzieren und gleich­
zeitig eine Teilrente in Höhe von höchstens 50 v. H. der jeweiligen Altersrente beziehen. 
3Die reduzierte Arbeitsphase beginnt zwei Jahre vor Erreichen des Kalendermonats, für 
den die/der Beschäftigte eine abschlagsfreie Altersrente in Anspruch nehmen kann und 
geht zwei Jahre über diese Altersgrenze hinaus. 4Die Beschäftigten erhalten nach Errei­
chen der Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente einen Anschlussarbeitsvertrag 
für zwei Jahre unter der Bedingung, dass das Arbeitsverhältnis bei Inanspruchnahme 
einer mehr als hälftigen Teilrente oder einer Vollrente endet. 5Die übrigen tariflichen 
Beendigungstatbestände bleiben unberührt. 6Auf die Vereinbarung von flexibler Alters­
arbeitszeit besteht kein Rechtsanspruch.
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IV. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 14 
Übergangsvorschriften

Auf Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen haben, findet 
dieser Tarifvertrag keine Anwendung.

§ 15 
Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1)	� 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft. 2Bei Inkrafttreten 
bereits bestehende Dienst- oder Betriebsvereinbarungen bleiben unberührt.

(2)	� Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2018 die jeweili­
gen tariflichen Voraussetzungen erfüllen und deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis 
oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat.

Niederschriftserklärung: 

Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, den ATV/ATV-K dahingehend an-
zupassen, dass als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 15 Abs. 2 
ATV/ATV-K das 1,6fache des Entgelts nach § 7 Abs. 1 und 2 gilt.
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Stichwortverzeichnis
A   		

Abgeltung	
	 – Bereitschaftsdienstentgelt	 BT-B § 46 (6)
	 – Besitzstände	 TVÜ-Bund § 16, TVÜ VKA § 16
Abordnung	 TVöD § 4
Allgemeine Arbeitsbedingungen	 TVöD § 3, BT-V § 45 Nr. 3, § 46 Nr. 2
Altersteilzeit	
	 – �in Restrukturierungs- und	 TV FALTER Bund § 3, TV FlexAZ VKA § 3 

Stellenabbaubereichen
	 – �Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses	� TV FALTER Bund § 8, TV FlexAZ VKA § 11
	 – �Entgelt- und Aufstockungsleistungen	 TV FALTER Bund § 7, TV FlexAZ VKA § 7
	 – �Inanspruchnahme von Altersteilzeit	 TV FlexAZ VKA § 2
	 – �Möglichkeiten der Altersteilzeit	 TV FALTER Bund § 2
	 – �Persönliche Voraussetzungen	 TV FALTER Bund § 5, TV FlexAZ VKA § 5
	 – �Vereinbarung eines	 TV FALTER Bund § 6, TV FlexAZ VKA § 6 

Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
Arbeit an Sonn- und Feiertagen	 BT-B § 49
Arbeitsbefreiung	 TVöD § 29, TVPöD § 12
Arbeitnehmer	 TVöD § 1
Arbeitsvertrag	 TVöD § 2
	 – �Allgemeine Pflichten	 BT-V § 41
	 – �Angabe der Entgeltgruppe	 § 12 (3) Bund, § 12 (3) VKA
	 – �Befristung	 TVöD § 30
	 – �Nebenabreden	 TVöD § 2 (2)
	 – �Schriftform	 TVöD § 2 (1), § 33 (5)
Arbeitszeit	 TVöD Abschnitt II
	 – �Arbeitszeitkonto	 TVöD § 10
	 – �Arbeitszeitkorridor	 TVöD § 6 (6)
	 – �Dienstreisen	 BT-V § 44 (2)
	 – �Lehrkräfte	 BT-V § 49 Nr. 2, § 51 Nr. 2, § 52 Nr. 2
	 – �tägliche Rahmenarbeitszeit	 TVöD § 6 (7)
	 – �wöchentliche Arbeitszeit	 TVöD § 6 (1)
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Ausgleich für Sonderformen der Arbeit	 TVöD § 8
Ausschlussfrist	 TVöD § 37, ATV/ATV-K § 23, TVPöD § 17
Ärztliche Untersuchungen	 TVöD § 3 (4), BT-V § 45 Nr. 3, TVPöD § 4

B   		

BAT/BAT-O	 TVÜ-Bund, TVÜ VKA, TVPöD § 9
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ohne Kündigung	 TVöD § 33
Befristung	 TVöD § 30
	 – �von Teilzeitarbeitsverhältnissen	 TVöD § 11
	 – �von Zulagen	 TVöD § 15 (6)
Bereitschaftsdienst	
	 – �Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft	 TVöD § 7 (3), BT-B § 45, TVPöD § 9
	 – �Bereitschaftsdienstentgelt	� TVöD § 8 (4), BT-V § 46 Nr. 4, BT-V § 47 

Nr. 3, BT-B § 46
Beschäftigungszeit	�� TVÜ-Bund § 14, TVÜ VKA § 14,  

TVÜ Bund § 14
	 – �Krankengeldzuschuss	 TVöD § 22 (3)
	 – �Jubiläumsgeld	 TVöD § 23 (2)
	 – �Kündigung	 TVöD § 34
Besitzstandszulage	� TVÜ-VKA §§ 5, 9, 10, 11, 28a, 28b, 29a, 

29b, TVÜ Bund §§ 5, 9, 10, 11, 25, 26
Berufsausbildung	 TVEntgO Bund § 11
Berufserfahrung	 TVöD § 16 (Bund und VKA), BT-B § 52 (2)
Besondere Zahlungen	 TVöD § 23
Betriebliche Altersversorgung	� TVöD § 25, ATV/ATV-K,  

TV EUmW/VKA §§ 2, 3, 6
Betrieblicher Gesundheitsschutz	 BT-V Abschnitt IX § 2, TVöD BT-B § 53
Betriebsrente	 ATV/ATV-K
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege	 TVÜ-Bund § 8, TVÜ VKA § 8
Bonuspunkte	 ATV/ATV-K § 8, § 19

343

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

STICHWORTVERZEICHNIS



C   	
 
D   		

Dienstreisen	 TVöD § 44 (2)
Dynamisierung 
	 – �der Anwartschaften	 ATV/ATV-K §§ 21, 30, 31, 32, 33, 34
	 – �der Betriebsrenten	 ATV/ATV-K § 11
	 – �der Zulagen	 TVEntgO Bund § 19

E

Eingruppierung
	 – �Grundsätze	� TVöD § 12 (Bund und VKA), Anlage 1  

(Entgeltordnung VKA), TVEntgO Bund
	 – �in besonderen Fällen	 TVöD § 13 (Bund und VKA)

Endstufe	� TVöD § 16 (Bund und VKA), TVÜ-Bund 
§ 6, TVÜ-VKA § 6

Entgelt	
	 – �Berechnung und Auszahlung des Entgelts	 TVöD § 24
	 – �Entgeltfortzahlung	� TVöD § 21, TVÜ-Bund § 13, TVÜ-VKA 

§13, TVPöD § 12
	 – �Entgelttabelle	 TVöD § 16
	 – �zusatzversorgungspflichtiges Entgelt	 ATV § 15
	 – �Kinderbezogene Entgeltbestandteile	 TVÜ-Bund § 11, TVÜ VKA § 11
	 – �Praktikantenentgelt	 TVPöD § 8
	 – �Vergleichsentgelt	 TVÜ-Bund § 5, TVÜ VKA § 5
Entgeltgruppe	 TVöD § 12 (3) Bund, § 12 (3) VKA, § 16
Entgeltgruppenzulagen	 TVÜ-Bund § 28, TVEntgO Bund § 17
Entgeltumwandlung	 TV-EUmw/VKA
Erschwerniszuschläge	 TVöD § 19, TVÜ VKA § 23
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F

Führung 
	 – �auf Probe	 TVöD § 31
	 – �auf Zeit 	 TVöD § 32
Freizeitausgleich	� TVöD §§ 6 (3), 8, 10, BT-V §§ 43,  

44 (2) 45 Nr. 6, BT-B §49

G

Garantiebetrag	 TVöD § 17 (4), TVÜ VKA §§ 28a (3), 28b (5)
Geltungsbereich	� TVöD § 1, BT-V §§ 40, 45 Nr. 1, 46 Nr. 1,  

47 Nr. 1, 49 Nr. 1, 51 Nr. 1, 52 Nr. 1,  
53 Nr. 1 BT-B § 40, TVEntgO Bund § 1,  
TVÜ-Bund § 1, TVÜ VKA § 1, ATV/ATV-K § 1, 
TV EUmw/VKA § 1, TVPöD § 1, TV FlexAZ § 1

H

Herabgruppierung	� TVöD § 17, TVÜ-Bund § 6,  
TVÜ-VKA §§ 6, 28a (5)

Hochschulen	 TVöD § 1
Hochschulbildung, wissenschaftliche  
Hochschulbildung	� TVEntgO Bund § 7,8,9,  

Entgeltordnung VKA,  
Vorbemerkung Nr. 3, 4

Höhergruppierung	� TVöD § 17, TVÜ-Bund § 4-12, 26,  
TVÜ-VKA §§ 4-12, 28a, 28b, 29b, 29c

Höherwertige Tätigkeit  
(vorübergehende Übertragung)	� TVöD § 14, TVÜ-Bund §§ 10, 18,  

TVÜ VKA §§ 10, 18

I

345

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

STICHWORTVERZEICHNIS



J
Jahressonderzahlung	� TVöD § 20, TVÜ-Bund § 20,  

TVPöD § 14

K

Kapitaldeckungsverfahren	 ATV/ATV-K § 18
Kündigung des Arbeitsverhältnisses	 TVöD § 34, TVPöD § 15
	 – �Beendigung ohne Kündigung	 TVöD § 33
	 – �eines befristeten Arbeitsverhältnisses	 TVöD § 30 (5)
	 – �in der Probezeit	 TVöD § 30 (4), TVPöD § 3

L

Laufzeit des Tarifvertrags	� TVöD § 39, BT-V § 59, BT-B § 57, 
TVEntgO Bund § 20, TVÜ-Bund § 29, 
TVÜ-VKA § 34, ATV § 40, ATV-K § 39, 
TV EumW § 7, TVPöD § 18

Leistungsentgelt	 TVöD § 18 (Bund und VKA)
Lehrkräfte	
	 – �an Lehranstalten für med. Berufe	 Teil B Abschnitt XI.21 der Anlage 1 	

(Entgeltordnung VKA)
	 – �an Musikschulen	 BT-V § 52, TVÜ-VKA § 26
	 – �Ausnahmen vom Geltungsbereich	 TV EntgO Bund § 1 (2), Vorbemerkung 

Nr. 8 der Anlage 1 (Entgeltordnung VKA)
	 – �in der Pflege	 Teil B Abschnitt XI.3 der Anlage 1 	

(Entgeltordnung VKA)
	 – �Sonderregelungen	 BT-V §§ 49, 51
Leistungsgeminderte Beschäftigte	� TVöD § 38 (4)TVÜ-Bund § 16a,  

TVÜ VKA § 16a
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M

Mehrarbeit	 TVöD §§ 6 (5), 7 (6)

N

Nebenabreden 	 TVöD § 2 (3), TVPöD § 2 (2)
Nebentätigkeiten	� TVöD § 3 (3), TVPöD § 5 (2),  

TV FALTER Bund § 9,  
TV FlexAZ VKA § 9

Neueinstellung	 TVöD § 16, BT-B § 52

O

P

Personalgestellung	 TVöD § 4 (3)
Praktikant/innen	 TVöD § 1 (2) lit. h, TVPöD
Probezeit 	 TVöD §§ 2 (4), 30 (4), TVPöD § 3

Q

Qualifizierung	� TVöD § 5, BT-B § 44,  
TV FALTER Bund § 16

R

Reise- und Umzugskosten	 BT-V § 44, BT-B § 56
Rufbereitschaft	 TVöD § 7 (4), 8 (3), BT-B § 45
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S

Sanierungsgelder	 ATV/ATV-K § 17
Sonderformen der Arbeit	� TVöD §§ 7, 8, BT-V §§ 45 Nr. 6, 46 Nr. 4,  

47 Nr. 3
Sozial- und Erziehungsdienst	 BT-V § 56, BT-B § 52
	 – �Betrieblicher Gesundheitsschutz	 BT-B § 53
	 – �Eingruppierung	� Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 

(Entgeltordnung VKA), Anlage 5 Nr. 10 
TVÜ-Bund 

	 – �Entgeltgruppen (S-Tabelle)	 BT-B § 52 (3)
	 – �Stufen der Entgelttabelle	 BT-B § 52 (2)
	 – �Überleitungsregelungen	 TVÜ-VKA §§ 28a, 28b
Sterbegeld	 TVöD § 23 (3), ATV/ATV-K § 35
Stufen der Entgelttabelle	 TVöD §§ 16, 17, BT-B § 52 (2)
Strukturausgleich	 TVÜ-Bund § 12, TVÜ VKA § 12

T

Tabellenentgelt	 TVöD §§ 15, 24
Tätigkeitsmerkmale	
	 – �Allgemein	 TVEntgO Bund Anlage 1 Teil I, Anlage 1 

(Entgeltordnung VKA) Teil A
	 – �Beschäftigte in Bibliotheken	� TVEntgO Bund Anlage 1 Teil III.2,  

Anlage 1 (Entgeltordnung VKA)  
Teil B Abschnitt V

	 – �Lehrkräfte in der Pflege	� Anlage 1 (Entgeltordnung VKA)  
Teil B Abschnitt XI.3

	 – �Sozial- und Erziehungsdienst (VKA)	� Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1  
(Entgeltordnung VKA)

	 – �Sozial- und Erziehungsdienst (Bund)	 Anlage 5 zum TVÜ-Bund Nr. 10
	 – �Sportlehrerinnen und Sportlehrer	 TVEntgO Bund Anlage 1 Teil IV.29
	 – �Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer	 TVEntgO Bund Anlage 1 Teil III.16.5
Teilzeit	 TVöD §§ 7 (6), 11, 24 (2)
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U

Übergangsregelungen DDR Abschlüsse	 TVEntgO § 14
Übergangsvorschriften	 TVöD § 38
Überstunden	 TVöD §§ 7 (7), 7 (8), 8 (1), BT-V § 43
Unterbrechung	� TVöD §§ 17 (3), 30 (5), TVÜ-Bund § 1,  

TVÜ-VKA § 1
Unterstellungsverhältnisse 	 TVEntgO Bund § 5
Urlaub	
	 – �Beschäftigte an Heimschulen und  

Internaten 	 BT-B § 54
	 – �Erholungsurlaub	 TVöD § 26, BT-B § 54, TVPöD § 10
	 – �Lehrkräfte an Musikschulen	 BT-V § 52 Nr. 3
	 – �Sonderurlaub	 TVöD § 28
	 – �Zusatzurlaub	 TVöD § 27, BT-B § 55

V

Vergütungs- und Lohngruppen	 TVÜ-Bund § 4, TVÜ VKA § 4, 
Vergütungsgruppenzulagen	 TVÜ-Bund § 9, TVÜ VKA § 9
Vermögenswirksame Leistungen	 TVöD § 23, TVPöD § 13
Versetzung	 TVöD § 4
Versorgungspunkte	 ATV/ATV-K § 8
Voraussetzungen in der Person	 TVEntgO Bund § 6

W

Wechselschichtarbeit	 TVöD §§ 6, 7, 8, BT-B § 48
Wissenschaftliche Hochschulbildung	� TVEntgO Bund § 7, Entgeltordnung 

VKA Vorbemerkung Nr. 3
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X

Y

Z

Zeitzuschläge	 TVöD § 8, TVPöD § 9 (1)
Zeugnis	 TVöD § 35, TVPöD § 16
Zusatzversorgung	 ATV/ATV-K
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Antrag auf Mitgliedschaft
Bitte in Druckschrift ausfüllen

Persönliches

Nachname (Titel)	 Vorname  

Straße, Nr.

Postleitzahl, Ort

Telefon / Fax	

E-Mail 

Geburtsdatum	 Staatsangehörigkeit

gewünschtes Eintrittsdatum

bisher gewerkschaftlich organisiert bei          von          bis (Monat/Jahr)

   weiblich	    männlich	

Berufliches (bitte umseitige Erläuterungen beachten)

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe 

Diensteintritt / Berufsanfang 

Tarif- / Besoldungsgebiet 

Tarif- / Besoldungsgruppe                        Stufe              seit 

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öffentlicher Dienst)

Betrieb / Dienststelle / Schule 

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule 

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

   angestellt

   beamtet	

   teilzeitbeschäftigt mit           Std./Woche

   teilzeitbeschäftigt mit           Prozent

   Honorarkraft	

   beurlaubt ohne Bezüge bis                     

   in Rente/pensioniert

   im Studium

   Altersteilzeit

   in Elternzeit bis                    

   befristet bis                    

   Referendariat/Berufspraktikum

   arbeitslos

   Sonstiges                                                         
                                                                                  

Beschäftigungsverhältnis:

Ort / Datum 	 Unterschrift 

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf 
Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.  
Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand.

Vielen Dank – Ihre GEW

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE31ZZZ00000013864
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Last­
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber/in) �

Kreditinstitut (Name und BIC) �
_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ 

 
_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
IBAN

Ort / Datum 	 Unterschrift 

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten.  
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.

Online Mitglied werden
www.gew.de/mitglied-werden



Ihr Kontakt zur GEW
GEW Baden-Württemberg
Silcherstraße 7  
70176 Stuttgart
Telefon: 0711/21030-0
Telefax: 0711/21030-45
info@gew-bw.de
www.gew-bw.de

GEW Bayern
Schwanthalerstraße 64
80336 München
Telefon: 089/544081-0
Telefax: 089/53894-87
info@gew-bayern.de
www.gew-bayern.de

GEW Berlin
Ahornstraße 5  
10787 Berlin
Telefon: 030/219993-0
Telefax: 030/219993-50
info@gew-berlin.de
www.gew-berlin.de

GEW Brandenburg
Alleestraße 6a  
14469 Potsdam
Telefon: 0331/27184-0
Telefax: 0331/27184-30
info@gew-brandenburg.de
www.gew-brandenburg.de

GEW Bremen
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Telefon: 0421/33764-0
Telefax: 0421/33764-30
info@gew-hb.de
www.gew-bremen.de

GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg
Telefon: 040/414633-0
Telefax: 040/440877
info@gew-hamburg.de
www.gew-hamburg.de

GEW Hessen
Zimmerweg 12 
60325 Frankfurt 
Telefon: 069/971293-0
Telefax: 069/971293-93
info@gew-hessen.de
www.gew-hessen.de

GEW Mecklenburg- 
Vorpommern
Lübecker Straße 265a
19059 Schwerin
Telefon: 0385/48527-0
Telefax: 0385/48527-24
landesverband@gew-mv.de
www.gew-mv.de

GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16  
30175 Hannover
Telefon: 0511/33804-0
Telefax: 0511/33804-46
email@gew-nds.de
www.gew-nds.de

GEW Nordrhein-Westfalen
Nünningstraße 11  
45141 Essen
Telefon: 0201/29403-01
Telefax: 0201/29403-51
info@gew-nrw.de
www.gew-nrw.de
GEW Rheinland-Pfalz

Neubrunnenstraße 8
55116 Mainz
Telefon: 06131/28988-0
Telefax: 06131/28988-80
gew@gew-rlp.de
www.gew-rlp.de

GEW Saarland
Mainzer Straße 84
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/66830-0
Telefax: 0681/66830-17
info@gew-saarland.de
www.gew-saarland.de

GEW Sachsen
Nonnenstraße 58  
04229 Leipzig
Telefon: 0341/4947404
Telefax: 0341/4947406
gew-sachsen@t-online.de
www.gew-sachsen.de

GEW Sachsen-Anhalt
Markgrafenstraße 6
39114 Magdeburg
Telefon: 0391/73554-0
Telefax: 0391/73134-05
info@gew-lsa.de
www.gew-lsa.de

GEW Schleswig-Holstein
Legienstraße 22-24  
24103 Kiel
Telefon: 0431/5195-1550
Telefax: 0431/5195-1555
info@gew-sh.de
www.gew-sh.de

GEW Thüringen

Heinrich-Mann-Straße 22 
99096 Erfurt
Telefon: 0361/59095-0
Telefax: 0361/59095-60
info@gew-thueringen.de
www.gew-thueringen.de

GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a.M.
Telefon: 069/78973-0
Telefax: 069/78973-201
info@gew.de
www.gew.de

GEW-Hauptvorstand
Parlamentarisches  
Verbindungsbüro Berlin
Wallstraße 65 
10179 Berlin
Telefon: 030/235014-0
Telefax: 030/235014-10
parlamentsbuero@gew.de

Fachgruppe
Nach § 22 der GEW-Satzung bestehen folgende Fachgruppen:
•	 Erwachsenenbildung
•	 Gesamtschulen
•	 Gewerbliche Schulen
•	 Grundschulen 
•	 Gymnasien
•	 Hauptschulen
•	 Hochschule und Forschung
•	 Kaufmännische Schulen
•	 Realschulen
•	 �Schulaufsicht und Schulverwaltung
•	� Sonderpädagogische Berufe
•	 Sozialpädagogische Berufe
Bitte ordnen Sie sich einer dieser Fachgruppen zu.

Tarifgruppe/Besoldungsgruppe
Die Angaben der Entgelt- oder Besoldungsgruppe ermöglicht 
die korrekte Berechnung des satzungsgemäßen Beitrags. 
Sollten Sie keine Besoldung oder Entgelt nach TVöD/TV-L 
oder TV-H erhalten, bitten wir Sie um die Angabe Ihres 
Bruttoeinkommens.

Betrieb/Dienststelle
Arbeitsplatz des Mitglieds. Im Hochschulbereich bitte den 
Namen der Hochschule/der Forschungseinrichtung und die 
Bezeichnung des Fachbereichs/Fachs angeben.

Mitgliedsbeitrag
•	 �BeamtInnen zahlen 0,78 Prozent der Besoldungsgruppe 

und -stufe, nach der sie besoldet werden.
•	 �Angestellte mit Tarifvertrag zahlen 0,73 Prozent der Ent­

geltgruppe und -stufe, nach der vergütet wird; Angestellte 
ohne Tarifvertrag zahlen 0,7 Prozent des Bruttogehalts. 

•	 �Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der unters­
ten Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD. 

•	 �Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrags. 
•	 �Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
•	 �Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen 

Festbetrag von 4 Euro. 
•	 �Bei EmpfängerInnen von Pensionen beträgt der Beitrag  

0,68 Prozent des Bruttoruhestandsbezuges.  
Bei RentnerInnen beträgt der Beitrag 0,66 Prozent  
der Bruttorente.

Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.



Impressum
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Hauptvorstand
Verantwortlich: Andreas Gehrke (V.i.S.d.P.) 
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069 78973-0
Fax: 069 78973-202
info@gew.de
www.gew.de

Redaktion: 
Oliver Brüchert

Gestaltung: 
Werbeagentur Zimmermann GmbH, Frankfurt am Main

ISBN: 978-3-944763-41-5
Artikel-Nr.: 1371

Dezember 2016



www.gew.de/tvoed

Ta
rif

re
ch

t i
m

 ö
ffe

nt
lic

he
n 

D
ie

ns
t (

TV
öD

)
4.

, a
kt

ua
lis

ie
rt

e 
Au

fla
ge

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

     
  

 Alle Tarifverträge Stand 1. Januar 2017 mit Hinweisen auf Änderungen, 
  die zum 1. März 2017 in Kraft treten

 Tarifrecht im
  öffentlichen Dienst

  TVöD Bund und Kommunen

Tarifvertrag 
öffentlicher Dienst TV

öD


